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Zusammenfassung 
 

Die vorliegende Studie widmet sich einem in der Sozialpolitikforschung 

bislang nur randständig behandelten Gebiet: der Sozialpolitik per Tarif-

vertrag. Diese Randständigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass die 

sozial-, wirtschafts- und fiskalwissenschaftliche Sozialpolitikforschung 

sich im Laufe ihrer langen Geschichte – jedenfalls im deutschsprachigen 

Raum – ganz überwiegend als Sozialstaatsforschung begriffen und ihr 

Hauptaugenmerk entsprechend auf das Handeln staatlicher Akteure im 

Kontext sozialer Sicherung gerichtet hat. Dem Umstand des Wandels 

staatlichen Handelns wird dabei durchaus Rechnung getragen. Bereits 

seit längerem wird der Rückzug des Staates aus seiner sozialpolitischen 

Verantwortung konstatiert. Analytisch differenzierter ist die Rede von 

Transformationen des Sozialstaates und von Neujustierungen bzw. Ak-

tualisierungen sozialpolitischer Ziele, Techniken und Akteurskonstellati-

onen, in deren Zuge sich die staatliche Verantwortung für das Erreichen 

sozialpolitisch relevanter Ziele verändert: weg von unmittelbarer Erfül-

lensverantwortung hin zu nur noch mittelbarer Gewährleistungsverant-

wortung. Folge dieses Verantwortungswandels auf der Ebene staatli-

chen Handelns ist, dass nun verstärkt nichtstaatliche Akteure aufgerufen 

sind, sich im Bereich sozialer Sicherung und Wohlfahrtsproduktion zu 

engagieren, sozialpolitische Ziele zu verfolgen und – insgesamt gese-

hen – sozialpolitische Verantwortung zu übernehmen. Die Sozialpolitik-

forschung analysiert diese Entwicklungen v. a. unter den Begriffen der 

Privatisierung und der Vermarktlichung sozialer Sicherung. 

Demgegenüber bleiben weitere Prozesse des sozialpolitischen Ver-

antwortungstransfers weitgehend unberücksichtigt. Zu diesen Prozessen 

zählen wir die Vertariflichung sozialer Sicherung. Darunter verstehen wir 

die zunehmende Überantwortung der Wohlfahrtsproduktion an die kol-

lektiven Akteure des Systems der industriellen Beziehungen, also an ei-

ne Aushandlungs- und Gestaltungsebene, die sich durch ihre Eigenge-

setzlichkeiten von der staatlichen Ebene ebenso deutlich unterscheidet 

wie vom Handeln individueller Akteure auf Wohlfahrtsmärkten. Die be-

schriebene Fokussierung der Sozialpolitikforschung bringt es mit sich, 

dass sozialwissenschaftlich erhobenes oder gar theoretisiertes Wissen 

über Sozialpolitik mit den Mitteln der Tarifpolitik im deutschsprachigen 

Raum nur spärlich vorhanden ist. Diese Wissenslücken offenbaren sich 

nicht nur bezüglich der Frage nach den Transformationsprozessen und 

Verantwortungsübergängen zwischen gesetzgebendem Sozialstaat und 

tarifvertraglich autonom gestaltenden Tarifparteien, also bezüglich der 

Frage nach den Prozessen der Vertariflichung sozialer Sicherung im ei-

gentlichen Sinne. Die Wissenslücken zeigen sich bereits bezüglich der 
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grundlegenden Fragen nach der Existenz, dem Ausmaß, den Inhalten 

und der Reichweite tarifvertraglicher Regelungen zu Aspekten sozialer 

Sicherung. Das Forschungsprojekt „Sozialpolitik per Tarifvertrag. Ursa-

chen und Folgen der Vertariflichung sozialer Sicherung“ verfolgt vor die-

sem Hintergrund das Ziel, die Wissensbasis zur Tarifsozialpolitik zu ver-

breitern, diese spezifische Form sozialpolitischer Transformation analy-

tisch aufzuarbeiten und Prozesse der Vertariflichung sozialer Sicherung 

in die aktuellen Diskurse zum Sozialstaatswandel, aber auch zur Dyna-

mik der industriellen Beziehungen einzuordnen. 

Zu diesem Zweck besteht die Aufgabe des Projektes zunächst darin, 

sich einen Überblick über bestehende tarifliche Regelungen mit sozial-

politischem Inhalt in den ausgewählten Distributionsregimes Deutsch-

land und Österreich zu verschaffen.1 Da dies angesichts des Projektde-

signs (umfassender Begriff von Sozialpolitik, international angelegter 

Systemvergleich) und der vorgefundenen Fülle nicht vollumfänglich für 

alle Branchen und Tarifbereiche geschehen kann, haben wir uns für eine 

repräsentative Auswahl von vier Branchen (Bauhauptgewerbe, chemi-

sche Industrie, Einzelhandel und privates Bankgewerbe) entschieden, 

deren Tarif- bzw. Kollektivverträge wir eingehend ausgewertet, systema-

tisiert und verglichen haben. 

Im Ergebnis dieser ersten, gleichsam kartografierenden Analyse zeigt 

sich für das deutsche System der industriellen Beziehungen eine uner-

wartete Fülle und beachtliche Heterogenität tarifsozialpolitischer Rege-

lungen. Diese Vielzahl lässt sich auf verschiedene Weise systematisie-

ren. Es ist zunächst sinnvoll, zwischen „Tarifsozialpolitik“ als Form und 

Ausmaß tarifvertraglicher Regelungen mit sozialpolitischem Inhalt einer-

seits und „Vertariflichung sozialer Sicherung“ als Transformationsmodus 

des oben beschriebenen Sozialstaatswandels andererseits zu unter-

scheiden. Erst durch diese Unterscheidung wird es möglich, die in den 

Tarifverträgen enthaltenen sozialpolitischen Regelungen danach zu dif-

ferenzieren, ob sie als Reaktion auf den staatlichen Rückzug bzw. Steu-

erungswandel aufzufassen sind oder eben nicht. Kartografiert man ent-

sprechend dieser Einteilung, dann ergibt sich für Deutschland ein auf-

schlussreiches Bild inhaltlicher Variabilität im Zeitverlauf. Die meisten 

Bestimmungen und die höchste Regelungsdichte lassen sich im Rege-

lungsfeld Gesundheit finden. Zugleich zeichnet sich dieses Regelungs-

feld aber durch das weitgehende Fehlen von Vertariflichungstendenzen 

                                                 
1  Im weiteren Verlauf wendet sich das Forschungsprojekt dann den beteiligten Akteu-

ren auf Tarifebene zu und analysiert deren Bewertungen und Einschätzungen zu Ta-

rifsozialpolitik und Vertariflichungsprozessen. Ein dritter Projektstrang untersucht 

dann die Folgewirkungen von Vertariflichungsprozessen auf die Handlungsbedin-

gungen betrieblicher Akteure.  
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aus; vielmehr sind die entsprechenden Tarifbestimmungen durchwegs 

älteren Datums und unterlagen in den letzten Jahren kaum Veränderun-

gen. Demgegenüber erlangte das Regelungsfeld Alter erst vergleichs-

weise spät Bedeutung in der Tarifpolitik. Es ist zudem das Regelungs-

feld, in dem sich am klarsten die These der Vertariflichung von Sozialpo-

litik im Sinne eines Verantwortungstransfers belegen lässt – beginnend 

in den 1980er Jahren mit Fragen des verstärkt tariflich anstatt staatlich 

zu gestaltenden Altersübergangs, fortgesetzt in den 2000er Jahren mit 

der Einbindung der Tarifparteien in den Paradigmenwechsel vom Ein- 

zum Mehrsäulenmodell der Altersversorgung. Für die Regelungsberei-

che Pflege, Beschäftigungssicherung und Vereinbarung von Erwerbs- 

und Sorgearbeit offenbaren sich wiederum andere Muster im Kompe-

tenzverhältnis von staatlicher und tariflicher Regulierung. Insgesamt 

zeigt sich damit, dass sowohl das Ausmaß von Tarifsozialpolitik als auch 

die Intensität von Vertariflichungsprozessen regelungsfeldspezifisch er-

heblich differieren. 

Weiterhin zeigt die Untersuchung, dass die unterschiedlichen Hand-

lungsbedingungen der Tarifakteure zentrale erklärende Faktoren für 

Branchenunterschiede bei der Gestaltung von Tarifsozialpolitik sind. Die 

je spezifischen Branchenstrukturen und Arbeitsbedingungen haben Ein-

fluss auf die Verhandlungs- und Konfliktmöglichkeiten der beteiligten Ak-

teure. Da diese strukturell bedingt und geprägt, also hochgradig instituti-

onalisiert und mithin nur inkrementell veränderbar sind, lässt sich von 

langjährig gewachsenen und etablierten branchenspezifischen Konflikt-, 

Aushandlungs- und Kooperationskulturen sprechen, die das Ausmaß 

von Tarifsozialpolitik und von Vertariflichung sozialer Sicherung bestim-

men. So steht die bekannte, stark kooperativ ausgeprägte und von akti-

vem Gestaltungswillen getragene Sozialpartnerschaft in der chemischen 

Industrie in deutlichem Kontrast etwa zu der eher konfrontativen Ver-

handlungskultur im Einzelhandel. Unterschiede dieser Art spiegeln sich 

auch in unterschiedlicher sozialpolitischer Regelungsdichte wider. 

In Ansätzen lassen sich derartige branchenspezifische Regelungskul-

turen auch in Österreich beobachten. Auch hier wirkt die Segmentierung 

von Tarifbereichen als bestimmender Faktor für Branchenunterschiede 

in der Tarifsozialpolitik – unabhängig davon, dass aufgrund der instituti-

onellen Besonderheiten der industriellen Beziehungen Österreichs die 

Tarifbindung der Unternehmen bei nahezu 100 Prozent liegt, differieren-

de Tarifbindungsraten also für sich genommen kaum Erklärungswert für 

Branchenunterschiede haben können. Einen entsprechend höheren Er-

klärungswert haben demnach die Branchenstrukturen und die daraus 

ableitbaren spezifischen Sicherungsbedarfe und Verteilungsmassen. So 

haben bspw. Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, zu Karenz-
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regelungen oder zur Vereinbarung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwi-

schen Baugewerbe und Einzelhandel – wenig überraschend – ein sehr 

unterschiedliches Gewicht. Insgesamt aber – und das ist im Systemver-

gleich der wohl wichtigste Befund – finden wir in Österreich ein deutlich 

geringeres Ausmaß an Sozialpolitik per Kollektivvertrag. Das ist jedoch 

keineswegs gleichzusetzen mit inaktiven oder gar indifferenten Kollek-

tivvertragsparteien. Vielmehr verfügen diese durch die spezifisch öster-

reichische Ausprägung der Staat-Verbände-Beziehungen über unmittel-

barere Einflussmöglichkeiten auf die sozialstaatliche Gesetzgebung – 

was ergänzende oder gar ersetzende Tarifsozialpolitik weitgehend ent-

behrlich macht. 

Aus Gründen begrenzter Forschungsressourcen wurden im österrei-

chischen Fall die historischen Entwicklungen der Beziehungen zwischen 

Sozialgesetzgebung und Tarifsozialpolitik nicht in gleicher Weise nach-

vollzogen wie für Deutschland. Begründete Aussagen über Vertarifli-

chungsprozesse im Sinne eines sozialpolitischen Verantwortungsüber-

gangs können wir daher noch nicht treffen; entsprechend war auch nicht 

ohne weiteres zu unterscheiden zwischen (ggf. bereits jahrzehntelanger) 

Tarifsozialpolitik einerseits und (jüngeren) Prozessen der Vertariflichung 

sozialer Sicherung andererseits. Hinweise in den von uns im Rahmen 

des Forschungsprojektes geführten Expertengesprächen mit Vertre-

ter*innen von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften deuten jedoch 

darauf hin, dass die meisten Regelungen bereits seit Langem in den je-

weiligen Kollektivverträgen verankert sind, es also grosso modo keine 

Vertariflichungstendenzen in Österreich gibt. 

Die Auswertung umfasst Tarif- bzw. Kollektivverträge aus vier be-

wusst sehr unterschiedlichen Branchen und zwei vermeintlich sehr ähn-

lichen Distributionsregimes. Aus den erwähnten Gründen haben wir von 

einer umfassenderen Datenerfassung Abstand nehmen müssen. Das 

schmälert aber nach unserer Auffassung nicht den Erkenntniswert der 

Zusammenstellung. Da die Branchenauswahl einen volkswirtschaftli-

chen Querschnitt darstellt, erscheint es gerechtfertigt, die Auswertungs-

ergebnisse zu generalisieren und verallgemeinernde Aussagen zu tref-

fen. Insgesamt ergibt sich dabei der Befund, dass sowohl das Ausmaß 

von Tarifsozialpolitik als auch die Intensität von Vertariflichungsprozes-

sen differieren – und zwar sowohl entlang verschiedener Regelungsfel-

der als auch zwischen verschiedenen Branchen bzw. Tarifbereichen als 

auch im institutionellen Systemvergleich. 

Abschließende Erklärungen für die festgestellten Differenzen kann 

die vorliegende Bestandsaufnahme nicht liefern – dies bleibt weiterer 

Forschung, nicht zuletzt im Rahmen des Forschungsprojektes, vorbehal-

ten. An dieser Stelle und auf Basis der bislang gewonnenen Erkenntnis-



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 12 

se ist aus diesem Befund v. a. ein Katalog weitergehender Hypothesen 

ableitbar: Mit Blick auf Regelungsfelder, Tarifbereiche und Distributions-

regimes können Unterschiede im Ausmaß von Tarifsozialpolitik und von 

Vertariflichung sozialer Sicherung grundsätzlich etwa bestehen, weil 

 die Problemwahrnehmungen hinsichtlich der Regulierungsbedürftig-

keit differieren, 

 die Regelungskompetenzen des Staates differieren, 

 die Problemreichweiten und Regelungsinteressen potentieller Rege-

lungsadressaten differieren, 

 die Gestaltungsbereitschaften, -kompetenzen und -strukturen nicht-

staatlicher Akteure differieren, 

 die Output-Wahrnehmungen und -Bewertungen bestehender Regu-

lierung durch den Staat sowie durch die Tarifverbände differieren. 

 

Diesen und ähnlichen Fragen wird sich das Forschungsprojekt „Sozial-

politik per Tarifvertrag“ im Weiteren zuwenden. 
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Einleitung 
 

Der moderne Sozialstaat ist nicht lediglich ein Set von Einrichtungen zur 

Produktion und Verteilung von Sozialleistungen. Er ist vielmehr die spe-

zifische Form der Vergesellschaftung moderner, westlicher, marktwirt-

schaftlich organisierter Industrienationen. Damit ist Sozialpolitik von 

grundlegender Bedeutung; sie erfasst die Lebensverhältnisse fast aller 

Gesellschaftsmitglieder. In diesem Sinne sprach Hans Achinger (1958) 

schon vor mehr als fünfzig Jahren von Sozialpolitik als Gesellschaftspoli-

tik. 

Anders als zu Achingers Zeiten bearbeitet jedoch die Sozialpolitik der 

Gegenwart zum großen Teil gesellschaftliche Verhältnisse, die ihrerseits 

bereits sozialpolitisch geprägt sind. In diesem Sinne ist heutige Sozial-

politik sehr umfassend Sozialpolitik zweiter Ordnung (Kaufmann 1998). 

Mittlerweile ist innerhalb der Sozialpolitikforschung unbestritten, dass 

Sozialpolitik nicht nur soziale Ungleichheiten nivelliert, sondern selbst 

wiederum strukturbildende, ungleichheitsschaffende und -stabilisierende 

Effekte hat, die den Bedarf an weiterer sozialpolitischer Intervention 

nach sich ziehen. Daraus ergibt sich eine für die Forschung wichtige 

Konsequenz: Sozialpolitik lässt sich als Reaktion auf gesellschaftliche 

Verhältnisse, aber auch als Ursache weitergehender gesellschaftlicher 

Entwicklungen untersuchen. Zudem lassen sich beide Perspektiven und 

Fragestellungen miteinander verkoppeln. Dieser Dynamik – mit anderen 

Worten: sozialpolitisch geprägtem sozialem Wandel – muss in der sozi-

alwissenschaftlichen Erforschung von Sozialpolitik Rechnung getragen 

werden. 

Diese Dynamik betrifft zum einen die Inhalte bzw. Gegenstände von 

Sozialpolitik. Sozialer Wandel ruft neue „soziale Fragen“ auf oder lässt 

etablierte Problemlösungsmuster als nicht mehr zeitgemäß erscheinen. 

In beiden Fällen erhöht sich der Druck auf eine inhaltliche Neuausrich-

tung der Sozialpolitik. Die Dynamik berührt zum anderen auch Fragen 

umverteilungsrelevanter sozialer Zugehörigkeiten: Im Zuge zunehmend 

verflochtener und dynamischer multilevel governance im Bereich der 

Sozialpolitik wandeln sich Anspruchsbeziehungen und Anerkennungs-

verhältnisse. Neben die (etablierte) Ebene nationalstaatlicher Regulie-

rung und Distribution treten seit einiger Zeit, aus unterschiedlichen 

Gründen und mit unterschiedlichen Effekten, weitere Distributionsebe-

nen: supranationale Steuerungsebenen (Stichwort: Europäische Integra-

tion bzw. Europäisierung der Sozialpolitik) ebenso wie subnationale 

Steuerungsebenen (Stichworte hier: Regionalisierung, Kommunalisie-

rung der Sozialpolitik). Analytisch schließt sich daran die Frage an, wer 

auf welcher Ebene an sozialpolitischer Umverteilung partizipiert – und 
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wer nicht? Darüber hinaus verändern sich auch die Zugangskriterien zu 

Umverteilungssystemen. Die Ausdifferenzierung verschiedener Arenen 

der Wohlfahrtsproduktion lenkt den Blick auf die Voraussetzungen, die 

zu erfüllen sind, um an bestimmten Umverteilungssystemen zu partizi-

pieren. Hintergrund dieser Entwicklung ist wiederum ein sich wandeln-

des Selbstverständnis sozialstaatlicher Akteure im Hinblick auf ihre so-

zialpolitische Verantwortung – weg von unmittelbarer Erfüllens- hin zu 

nur noch mittelbarer Gewährleistungsverantwortung. Im sozialwissen-

schaftlichen Fokus stehen hier v. a. Prozesse der Privatisierung, der 

Vermarktlichung oder auch der Refamilialisierung von Sozialpolitik. 

Für eine Soziopolitologie der Sozialpolitik bringt all das die Notwen-

digkeit mit sich, die verbreitete staatszentrierte analytische Beschäfti-

gung mit Sozialpolitik und sozialer Sicherheit zu überwinden, den Blick 

auszuweiten auf eine Vielzahl gesellschaftlicher Teilbereiche und dabei 

eine sowohl diachron als auch synchron vergleichende Perspektive ein-

zunehmen (Seeleib-Kaiser 2009). Aus der analytischen Unterscheidung 

verschiedener Formen umverteilungsrelevanter Zugehörigkeit sowie 

verschiedener Regulierungsebenen und Redistributionsarenen ergeben 

sich zahlreiche Gelegenheiten sowohl der reflexiven Theoretisierung von 

Wohlfahrtsstaatlichkeit als auch der empirischen Untersuchung von 

(Wandlungsprozessen von) Sozialpolitik und von Systemen sozialer Si-

cherung. 

 

Vertariflichung sozialer Sicherung 

Die folgenden Ausführungen widmen sich der Bedeutungszunahme ta-

rifvertraglicher Regulierung von Sozialpolitik und damit einer weiteren 

Arenenverschiebung im Kontext der Wohlfahrtsproduktion. Wir fassen 

diesen Prozess zusammen im Begriff der Vertariflichung sozialer Siche-

rung – und was sich, wenn unsere Ausgangshypothese zutrifft, daraus 

ergibt, bezeichnen wir als Tarifsozialpolitik, also als Sozialpolitik mit den 

Mitteln der Tarifpolitik (Fehmel 2013). Für die Sozialpolitikforschung er-

geben sich aus dieser Arenenverschiebung einige Konsequenzen und 

neue Fragestellungen: Erforderlich sind erstens eine intensivere Ver-

knüpfung der Diskursstränge der Wohlfahrtsstaatsforschung und der 

Soziologie der industriellen Beziehungen, zweitens die Fokuserweite-

rung auf Kollektivakteure als Wohlfahrtsproduzenten und drittens die 

analytische Schärfung und diskursive Stärkung des Begriffs des Distri-

butionsregimes (Ebbinghaus/Kittel 2006), der das Zusammenspiel der 

Arenen der primären Umverteilung (Arbeitsbeziehungen) und der se-

kundären Umverteilung (Sozialpolitik) ins Zentrum stellt und so die Be-

teiligung der Akteure der Arbeitsbeziehungen für die gesellschaftliche 

Wohlfahrtsproduktion betont (Fehmel/Fröhler 2018). 
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Das von der Hans-Böckler-Stiftung von Oktober 2016 bis Oktober 

2018 geförderte und an der Professur für Arbeitswissenschaft der Uni-

versität Bamberg angesiedelte Forschungsprojekt „Sozialpolitik per Ta-

rifvertrag. Ursachen und Folgen der Vertariflichung sozialer Sicherung“ 

wendet sich diesen Fragestellungen zu. Es untersucht branchenüber-

greifend und international vergleichend Ausmaß und Konsequenzen von 

Tarifsozialpolitik. Mit Blick auf das deutsche Distributionsregime soll da-

bei das dynamische Verhältnis von Sozialpolitik und Tarifsystem theore-

tisch erfasst und empirisch ausgeleuchtet werden. Ausgangspunkt ist 

dabei die Hypothese einer zumindest partiellen Verlagerung sozialpoliti-

scher Gestaltungsverantwortung vom Staat resp. Gesetzgeber auf die 

Tarifvertragsparteien. Diese Verlagerung kann einerseits die nicht inten-

dierte Folge einer Sozialgesetzgebung sein, die geprägt ist durch Leis-

tungseinschränkungen oder -einfrierungen sowie durch die Beschrän-

kung von Zugangs- und Anspruchsvoraussetzungen. Sie kann anderer-

seits das vom Gesetzgeber intendierte Ergebnis der Inpflichtnahme und 

Ermächtigung der Tarifvertragsparteien zur Regelung sozialpolitischer 

Belange bzw. zur Präzisierung und Konkretisierung der vom Gesetzge-

ber mehr oder weniger offen gelassenen Gestaltungsspielräume sein. 

Unabhängig davon, ob unintendiert oder vom Gesetzgeber bewusst an-

gestrebt, müssen sich die Tarifvertragsparteien zu dieser partiellen Ver-

lagerung in irgendeiner Weise verhalten. Über die Wahrnehmungen, 

Reaktionsmöglichkeiten und -bereitschaften der Tarifakteure in Bezug 

auf diese Verlagerung ist bislang jedoch wenig bekannt. In diese Leer-

stelle stößt unser Forschungsprojekt. 

Ergänzt wird diese Untersuchungsperspektive durch einen System-

vergleich. Die Vielfalt nebeneinander existierender Distributionsregime 

lässt grundsätzlich einen Vergleich lohnenswert erscheinen (Becker 

1996). Im Wege des internationalen Vergleichs lassen sich je national 

unterschiedliche Formen des Umgangs mit spezifischen, in sich ähnli-

chen Problemen ebenso herausarbeiten wie diesbezügliche Entwick-

lungstendenzen. Das international vergleichend angelegte Design des 

Forschungsprojekts beruht auf der Annahme, dass es erstens Tenden-

zen der Vertariflichung sozialer Sicherung in jenen Wohlfahrtssystemen 

gibt, zu deren Charakteristika eine ausgebaute nichtstaatliche Sozialpoli-

tik bislang nicht gehörte; dass zweitens diese Problematik in den zu ver-

gleichenden Ländern grundlegende institutionelle und strukturelle Ge-

meinsamkeiten aufweist; dass aber zugleich auch drittens in den aus-

gewählten Ländern unterschiedliche Handlungsbedingungen für die re-

levanten Akteure existieren und insofern unterschiedliche Handlungs- 

und Reaktionsweisen zu erwarten sind. Entsprechend orientiert sich die 

Länderauswahl (Deutschland, Österreich) an sozialwissenschaftlichen 
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Befunden strukturell-institutioneller Ähnlichkeit (most similar systems 

design). Getrieben sind Vergleich und Länderauswahl insbesondere von 

der Beobachtung, dass trotz insgesamt großer Familiarität das Ausmaß 

von Tarifsozialpolitik in den beiden Ländern sehr stark voneinander ab-

weicht. Leitende These ist hierbei, dass über das politische Interesse, 

den Bedarf und die wahrgenommene Notwendigkeit von Tarifsozialpoli-

tik, und damit über ihren Verbreitungsgrad, nicht allein die Arbeitsbezie-

hungsmuster entscheiden, sondern auch die institutionelle Rahmung der 

industriellen Beziehungen und das je spezifische Verhältnis von staatli-

cher und nichtstaatlicher Verantwortung, Gestaltung und Regulierung 

sozialer Sicherheit (Fehmel/Fröhler 2018). 

Vor dem Hintergrund dieses Zuschnitts der Untersuchung waren Ein-

grenzungen des Untersuchungsfeldes erforderlich. Diese sollten jedoch 

nach Möglichkeit nicht zu Lasten der Repräsentativität der Untersu-

chungsergebnisse gehen. Diesem Anspruch folgend wurden zwei Ein-

grenzungen vorgenommen: Zum einen wurden mit dem Bauhauptge-

werbe, der chemischen Industrie, dem Einzelhandel und dem privaten 

Bankgewerbe vier Branchen resp. Tarifbereiche ausgewählt, die sich in-

nerhalb des deutschen Systems der industriellen Beziehungen durch 

sehr differente Strukturen und damit Handlungsbedingungen auszeich-

nen. Zum anderen konzentriert sich die Untersuchung auf Entwicklun-

gen in den „klassischen“ sozialpolitischen Regelungsbereichen Alter, 

Gesundheit und Erwerbslosigkeit2 sowie auf die zumindest für die Sozi-

alpolitikforschung „neueren“ Regelungsbereiche Pflege und Vereinba-

rung von Erwerbs- und Sorgearbeit. 

 

Bestandsaufnahme tarifvertraglicher Regelungen mit sozialpoliti-

schem Inhalt 

Das Forschungsprojekt dient der Exploration des (wie beschrieben ein-

gegrenzten) Untersuchungsfeldes. Sozialwissenschaftlich erhobenes 

oder gar theoretisiertes Wissen über Prozesse der Vertariflichung sozia-

ler Sicherung liegt bislang im deutschsprachigen Raum im Grunde nicht 

vor. Das ist einerseits die Folge einer stark staatszentrierten Sozialpoli-

tikforschung, andererseits die Konsequenz einer stark auf Entgelt- und 

Arbeitszeitfragen fixierten Arbeits(markt)- und Industriesoziologie. Nur 

vergleichsweise wenige sozialwissenschaftliche Beiträge adressieren 

die Tarifparteien als sozialpolitische Akteure (z. B. Paster 2010; Jean-

rond 2014) und thematisieren über einzelne Bereiche wie etwa Alterssi-

                                                 
2  Da die bestehenden tarif- und kollektivvertraglichen Regelungen v. a. auf die Ver-

meidung von Erwerbslosigkeit unter den (noch) Beschäftigten zielen, wird dieses 

Regelungsfeld im Weiteren präziser mit dem Begriff „Beschäftigungssicherung“ ge-

fasst. 
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cherung hinaus die Effekte sozialpolitischen Handelns der Tarifparteien 

(etwa Trampusch 2004; Bispinck 2012a). Offene Fragen betreffen nicht 

nur Kenntnisse über die diesbezüglichen Einschätzungen relevanter Ak-

teure (also v. a. der Tarifvertragsparteien), sondern offenbaren sich be-

reits beim Versuch, branchen- und regimeübergreifend Aussagen zu 

Existenz, Ausmaß, Inhalten und Reichweite tarifvertraglicher Regelun-

gen zu Fragen sozialer Sicherung zu treffen. In einem ersten Schritt sa-

hen wir uns damit vor die Aufgabe gestellt, die einschlägige Tarifver-

tragslandschaft zu kartieren und zu systematisieren. Es geht also in die-

sem Teil des Projekts um eine Bestandsaufnahme bestehender tarifver-

traglicher Regelungen mit sozialpolitischem Inhalt. 

Die Analyse von Tarif- bzw. Kollektivverträgen sieht sich zunächst mit 

dem grundsätzlichen Problem einer enormen Materialfülle konfrontiert. 

Für das Jahr 2016 weist das Tarifregister des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales (BMAS) rund 30.000 Verbandstarifverträge und 

43.000 Firmentarifverträge aus (WSI-Tarifarchiv 2017, S. 1.3). Hinzu 

kommt die methodische Herausforderung, dass die Tarif- bzw. Kollektiv-

verträge nicht in forschungsverwertbarer Form zur Verfügung stehen. 

Die Tarifregister beim BMAS und bei den Arbeitsministerien der Länder 

gewähren zwar Einsicht in die registrierten Tarifverträge, stehen jedoch 

nicht für Forschungszwecke zur Verfügung. Die vom Tarifarchiv des 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) katalogisierten 

Tarifverträge liegen bislang nicht in digitalisierter Form vor. Zur Primä-

rerschließung griffen wir deshalb zunächst ersatzweise auf die monatli-

chen Tarifberichte des WSI zurück, die als pdf-Dateien verfügbar sind. 

Dazu war allein für den Zeitraum von 2009 bis 2016 ein Textkorpus von 

ca. 3.000 Seiten zu sichten. Den Tarifberichten lassen sich für das sozi-

alpolitische Feld jedoch lediglich die Thematisierung in Tarifverhandlun-

gen und -verträgen entnehmen, nicht jedoch konkrete Regelungsdetails. 

In Österreich existiert mit der Online-Plattform KVSys.at zwar ein digita-

les und Forschungszwecken zugängliches Register, in dem alle derzeit 

geltenden Kollektivverträge einschließlich früherer Fassungen eingese-

hen und durchsucht werden können. Allerdings erfordert die Suchfunkti-

on bereits im Vorfeld detaillierte Kenntnisse über sozialpolitische Inhalte 

in konkret zu benennenden Kollektivverträgen. 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten und der Fülle des zu untersuchen-

den empirischen Materials haben wir entschieden, uns bereits in der 

Phase der Bestandsaufnahme auf die vier Branchen Bauhauptgewerbe, 

chemische Industrie, Einzelhandel und privates Bankgewerbe zu kon-

zentrieren.3 Alleine in diesen vier Tarifbereichen musste ein Textkorpus 

                                                 
3  Während in den anderen Branchen das gesamte Bundesgebiet zum Untersuchungs-

feld gehört, beschränken wir uns im deutschen Einzelhandel auf das Tarifgebiet 
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von ca. 50 Tarif- und 20 Kollektivverträgen mit einem Gesamtumfang 

von ca. 1.500 Seiten analysiert werden. Hingegen deckt die Auswahl der 

sozialpolitischen Regelungsfelder den gesamten sozialpolitischen Rege-

lungsbestand zumindest in den vier von uns untersuchten Tarifbereichen 

ab (siehe Tab. 1). In dieser Hinsicht handelt es sich also um eine Voller-

hebung. 

Im Folgenden dokumentieren und analysieren wir die sozialpoliti-

schen Inhalte von Tarif- bzw. Kollektiverträgen in den genannten Tarif-

bereichen in Deutschland und Österreich. Während die Vertragsinhalte 

im Text analytisch zusammengefasst bzw. verkürzt dargestellt werden, 

bieten die – meist am Ende des jeweiligen Kapitels zu findenden – Ta-

bellen detailliertere Informationen. Soweit vorhanden, wurden die Er-

kenntnisse anderer Studien integriert, wobei wir neben eigenen Arbeiten 

insbesondere auf Auswertungen des WSI-Tarifarchivs (Elemente quali-

tativer Tarifpolitik) zurückgreifen konnten. Die Sekundäranalyse ermög-

licht nicht nur verallgemeinerbare Aussagen, sondern eröffnet auch eine 

diachrone Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand und ermög-

licht somit Aussagen zur Entwicklung von Tarifsozialpolitik in den jewei-

ligen (Sub-)Feldern. Um die tarif- bzw. kollektivvertraglichen Regelungen 

in ihren institutionellen Kontext einordnen zu können, beschreiben und 

analysieren wir zudem, wo erforderlich und gegeben, kurz die entspre-

chenden gesetzlichen Bestimmungen und deren Entwicklung in den letz-

ten 20 bis 30 Jahren. Wir legen damit – durchaus im Sinne einer the-

menspezifischen Kartierung der Tarifvertragslandschaft – einen umfas-

senden Überblick über die Entwicklung und das gegenwärtige Ausmaß 

von Tarifsozialpolitik vor. Zugleich lassen sich erste Erkenntnisse in Be-

zug auf Prozesse und Folgen der Vertariflichung (und Verbetrieblichung) 

von Sozialpolitik gewinnen. 

 

                                                               
Nordrhein-Westfalen. Hintergrund dieser pragmatischen Entscheidung ist der Um-

stand, dass im deutschen Einzelhandel Flächentarifverträge traditionell regional auf 

Ebene der Bundesländer abgeschlossen werden und sich zum Teil erheblich vonei-

nander unterscheiden. Hingegen differieren in den anderen untersuchten Branchen 

zumindest die Tarifverträge mit sozialpolitischen Regelungen allenfalls zwischen 

west- und ostdeutschem Bundesgebiet. In Österreich erstreckt sich der räumliche 

Geltungsbereich der Kollektivverträge grundsätzlich auf das gesamte Bundesgebiet. 

Nordrhein-Westfalen wurde ausgewählt, weil dies die größte Tarifregion des deut-

schen Einzelhandels ist. Hier wird nach Angaben des Handelsverbandes NRW 

(http://www.handelsverband-nrw.de/der-verband/handelsverbandnrw/) aktuell von 

über 750.000 Beschäftigten in ca. 100.000 Betrieben knapp ein Viertel des gesamten 

deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaftet. 

http://www.handelsverband-nrw.de/der-verband/handelsverbandnrw/
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Tabelle 1: Felder und Subfelder tarif- bzw. kollektivvertraglicher Sozialpolitik in den unter-
suchten Branchen (Baugewerbe, chemische Industrie, Einzelhandel, priv. Bankgewerbe) 

Alter Gesundheit Pflege 
Beschäftigungssi-
cherung 

Vereinbarung von 
Erwerbs- & Sorge-
arbeit 

Altersversorgung 

 überbetriebliche 
Zusatzsysteme 

 Entgeltumwand-
lung 

Arbeitsschutz Pflegezeit 

 un-/bezahlte 
Freistellung 

 Langzeitkonten 

Kündigungsschutz 

 Kündigungsfrist 

 Kündigungsschutz 

 Abfindung 

Wechsel in Teilzeit 
bzw. Vollzeit 

 Teilzeitförderung 

 Vollzeitförderung 

 Langzeitkonten 

Altersübergang 

 Vorruhestands-/ 
Überbrückungs-
geld 

 Altersteilzeit 

 Langzeitkon-
ten/Sabbaticals 

 Teilrente 

 Teilzeit mit 
Lohnausgleich 

Gesundheitsförde-
rung  

 Rationalisierungs-
schutz 

 

Elternzeiten 

 Mutterschutz/-
karenz 

 erweiterte Eltern-
zeit/-karenz 

 Familienzeiten 

 Langzeitkonten 

altersgerechte Arbeit 

 längere 
Kündigungsfrist 

 besonderer 
Kündigungsschutz 

 Verdienstsiche-
rung 

 höhere Abfindung 

 alter(n)sgerechte 
AZ-Modelle 

 Arbeitszeitreduzie-
rung/Altersfreizeit
en 

Krankheit 

 Arztbesuch 

 Krankmeldung 

 Erkrankung im 
Urlaub 

 Erkrankung bei 
Auslandsentsen-
dung 

 Entgeltfortzahlung 

 Kranken- & Ver-
letztengeldzu-
schuss 

 Kurzarbeit Pflegezeiten 

bei vorübergehender 
Krankheit: 

 Entgeltfortzahlung 

 un-/bezahlte 
Freistellung 

 Krankengeldzu-
schuss 

bei andauernder 
Pflegebedürftigkeit: 

 un-/bezahlte 
Freistellung 

 Langzeitkonten 

 Rehabilitation 

medizinische Reha: 

 Krankmeldung 

 Entgeltfortzahlung 

 Kranken-, Verletz-
ten-, Übergangs-
geldzuschuss 

 Urlaub 

berufliche Reha: 

 Verdienstsiche-
rung Ältere 

 betriebliches Ein-
gliederungsma-
nagement (BEM) 

 Öffnungsklauseln 

 Entgeltkürzung 

 Arbeitszeitverkür-
zung 

sonstige familienbe-
zogene Ereignisse 

 un-/bezahlte 
Freistellung 

 Langzeitkonten 
 

 Invalidität 

 überbetriebliche 
Zusatzsysteme 

 Entgeltumwand-
lung 

 Berufsunfähig-
keitszusatzversi-
cherung 

 Arbeitsstiftungen 
(Transfergesell-
schaften) 

Frauenförderung 
(inkl. Vereinbarkeit) 

 Sterbefall 

 Entgeltfortzahlung 

 überbetriebliche 
Zusatzsysteme 

 Entgeltumwand-
lung 

 Erwerbslosigkeit  

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Teil 1: 
Tarifvertragliche Regulierung 
von Sozialpolitik in Deutschland 
 

 

 

1. Demografischer Wandel und 
„Demografie-Tarifverträge“ 
 

Während der Ende der 1970er Jahre einsetzende sozialstaatliche Kri-

sendiskurs zunächst noch weitgehend ohne demografische Argumenta-

tionsmuster auskam, rückten diese ab Ende der 1980er Jahre zuneh-

mend in den diskursiven Mittelpunkt. Dabei ging es zunächst v. a. um 

die Implikationen der Bevölkerungsalterung insbesondere für die ge-

sundheitliche und pflegerische Versorgung sowie für das umlagefinan-

zierte Sozialversicherungssystem im Allgemeinen und für die Gesetzli-

che Rentenversicherung im Besonderen. Zur Jahrtausendwende kam 

dann die verstärkte Problematisierung des Bevölkerungsrückgangs, ins-

besondere in Gestalt des schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzials, 

hinzu (Kaufmann 2005). 

Im Zuge der Gesamtentfaltung des demografischen Krisenszenarios 

lässt sich eine umfassende Überformung und Durchdringung des sozial-

politischen Reformdiskurses durch demografisch fundierte und legiti-

mierte Argumentationsmuster und Handlungsstrategien konstatieren. 

Die vormals v. a. mit wirtschaftlichen und fiskalischen Sachzwängen be-

gründeten Reformmaßnahmen werden nun im demografischen Kontext 

rekonfiguriert. Zur Vermarktlichung und Privatisierung der Daseinsvor-

sorge und der sozialen Infrastruktur treten die Aktivierung und Erweite-

rung der Arbeitsmarktreserven sowie der Pronatalismus als sozialpoliti-

sche Leitbilder hinzu. Zugleich lassen sich diskursive Schließungspro-

zesse beobachten, die treffend als „Demografisierung des Sozialen“ 

(Barlösius/Schiek 2007) bezeichnet worden sind: Originär politische Ent-

scheidungen werden mit Verweis auf die Bevölkerungsentwicklung natu-

ralisiert und erscheinen somit als „alternativloser“ Sachzwang. Der politi-

sche und gesellschaftliche Charakter der Deutung von Wahrheit und von 

Lösungsstrategien für das konstatierte Problem verschwindet hinter der 

scheinbaren Faktizität demografischer Daten. 

Diese Entwicklung hat erwartungsgemäß auch die Arbeitsbeziehun-

gen beeinflusst. Seit Ende der 2000er Jahre mehren sich Vereinbarun-

gen mit explizitem Verweis oder impliziter Bezugnahme auf den demo-
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grafischen Wandel. Sichtbarster Ausdruck dieser Entwicklung ist die 

Verbreitung von sog. „Demografie-Tarifverträgen“, die auf den gängigen 

Argumentationsmustern des demografischen Krisendiskurses aufsitzen. 

Der erste Flächentarif dieser Art war der 2006 vereinbarte „Tarifvertrag 

zur Gestaltung des demographischen Wandels“ in der Eisen- und Stahl-

industrie. Weitere Vereinbarungen folgten in der chemischen Industrie 

(2008), in der Kunststoff- und der Kautschukindustrie (2008), in der öf-

fentlichen Wasserwirtschaft (2012), im öffentlichen Personennahverkehr 

(2014), in der Papierindustrie (2014), bei den Genossenschaftsbanken 

(2014), in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie (2016) und in 

der Energiewirtschaft (2016).4 

Charakteristisches Merkmal der im Einzelnen recht unterschiedlichen 

Tarifverträge ist die Kombination von „demografieorientierten“ Maßnah-

men mit Möglichkeiten des flexiblen Altersübergangs. Dabei werden in 

der Regel verschiedene Optionen zur Auswahl gestellt, deren Finanzie-

rung über einen betrieblichen Fonds geregelt wird. Diese Maßnahmen 

reichen von Altersübergang und -versorgung über Gesundheitsförde-

rung, Qualifizierung und Arbeitskräftesicherung bis hin zur besseren 

Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit. Die Betriebsparteien ent-

scheiden, für welche Maßnahmen die Fondsmittel im jeweiligen Unter-

nehmen verwendet werden. Das innovative Element dieser Tarifverträge 

liegt v. a. in der thematischen Bündelung der beiden Regelungskomple-

xe „Altersübergang“ und „demografieorientierte Personalpolitik“ sowie in 

prozessualen Aspekten (verpflichtende Altersstrukturanalysen und Bera-

tungen der Betriebsparteien, Einrichtung von Finanzierungsfonds etc.), 

durch die die betrieblichen Akteure gezwungen oder zumindest animiert 

werden, sich mit den konstatierten Herausforderungen des demografi-

schen Wandels (insbesondere der Alterung der Belegschaften und dem 

sog. „Fachkräftemangel“) zu befassen. In Bezug auf die zentralen Rege-

lungsinhalte beschränken sich die Tarifverträge hingegen weitgehend 

auf bereits zuvor bestehende tarifliche Vorgaben oder allgemein gehal-

tene Empfehlungen. Die Konkretisierung wird an die betriebliche Ebene 

delegiert, was insbesondere in Bezug auf Kann- und Sollvorgaben ver-

breitet erhebliche Umsetzungsdefizite zur Folge hat, wie Evaluierungen 

und andere Studien aufgezeigt haben (Freidank et al. 2011; Katenkamp 

et al. 2012; Fröhler et al. 2013). 

In den von uns untersuchten Branchen existiert bislang lediglich in 

der chemischen Industrie ein derartiger Tarifvertrag, bzw. sogar zwei: 

der „Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie“ (Demo-TV) von 

                                                 
4  Darüber hinaus existieren eine Reihe von Haustarifverträgen, etwa bei der HHLA 

(2006), Volkswagen (2007), den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (2012), der 

Deutschen Bahn (2013) oder der AWO Bayern (2015). 
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2008 und der „Tarifvertrag über lebensphasengerechte Arbeitszeitge-

staltung“ (LephA-TV) von 2013, der allerdings nur für das ostdeutsche 

Tarifgebiet gilt. Im Einzelhandel finden aktuell in den Tarifregionen Bay-

ern und Nordrhein-Westfalen Pilotverhandlungen über den Abschluss 

eines „Demografie-Tarifvertrags“ statt, die von Gewerkschaftsseite initi-

iert wurden. Dabei stehen zunächst gesundheits- und arbeitszeitbezo-

gene Themen im Mittelpunkt. Weitere Themen sollen in späteren Tarif-

runden folgen. Angesichts der skeptischen bis ablehnenden Haltung der 

Arbeitgeberverbände und der begrenzten Primär- und Sekundärmacht 

auf Beschäftigtenseite ist ein Tarifabschluss jedoch ungewiss. 

 

Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ 

Der bundesweit geltende Tarifvertrag für die chemische Industrie gilt 

gemeinhin als „Leuchtturm“ demografieorientierter Tarifpolitik mit Vor-

bildcharakter.5 Erklärtes Ziel der Tarifparteien ist es, mit dem Vertrags-

werk ein „Signal zum Umdenken und Umsteuern“ in der betrieblichen 

Personal- und Sozialpolitik zu setzen und „Anreize für ein längeres Ar-

beitsleben“ zu schaffen. Es besteht im Wesentlichen aus drei zentralen 

Elementen:6 

 Verpflichtende Durchführung einer „Demografieanalyse“: Alle tarif-

gebundenen Unternehmen mussten bis Ende 2009 unter Beteiligung 

des Betriebsrats eine Bestandsaufnahme ihrer aktuellen Personal-

struktur vornehmen, um die jeweiligen „demografiebedingten“ Risi-

ken und den daraus resultierenden personalpolitischen Handlungs-

bedarf einschätzen zu können. Die Analyse soll in regelmäßigen Ab-

ständen erneuert werden und als Grundlage sowohl für die Verein-

barung von alter(n)sgerechten Maßnahmen als auch für die Verwen-

dung des „Demografiefonds“ dienen. 

 Unverbindliche Aufforderung zur Vereinbarung von personalpoliti-

schen Maßnahmen: Auf Grundlage der Analyse sollen die Betriebs-

parteien über den personalpolitischen Handlungsbedarf und die zu 

ergreifenden Maßnahmen beraten. Als mögliche Themenschwer-

punkte werden explizit genannt: Gesundheitsförderung, Qualifizie-

rung, alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung, Wissenstransfer, Nach-

wuchssicherung, Mitarbeiterbindung, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Nähere Soll- und Kann-Bestimmungen finden sich nur zu den 

Handlungsfeldern Arbeitsorganisation, Gesundheitsförderung und 

Qualifizierung, die bereits zuvor tarifvertraglich geregelt waren. Mitte 

                                                 
5  Dies zeigte sich auch in den Interviews, die wir im Rahmen des Forschungsprojektes 

mit Fachreferent*innen der Tarifverbände führten. 

6  Hier wird nur die Gesamtstruktur des Tarifvertrags dargestellt. Einzelne Maßnahmen 

werden in den jeweiligen thematischen Kapiteln angesprochen. 
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2012 kamen die Regelungen zum sog. „Demografiekorridor“ hinzu, 

die zur „Bewältigung der demografischen Entwicklung“ Abweichun-

gen von der tariflichen Wochenarbeitszeit ermöglicht.7 

 Verpflichtende Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung der Maß-

nahmen: Seit 2010 zahlen tarifgebundene Unternehmen pro Be-

schäftigter*m8 jährlich 300 Euro in einen betrieblichen „Demografie-

fonds“ ein. Der Betrag war zunächst dynamisiert und stieg analog 

zur Tarifentwicklung. Die Fondsmittel konnten für fünf vorgeschrie-

bene Zwecke verwendet werden: Altersteilzeit, Langzeitkonten, Teil-

rente, betriebliche Altersversorgung und eine branchenspezifische 

Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Verwendung musste durch Be-

triebsvereinbarung festgelegt werden. Dabei konnten auch Instru-

mente miteinander kombiniert, Leistungen ungleichmäßig verteilt o-

der auf bestimmte Beschäftigtengruppen beschränkt werden. Eine 

Auffangregelung für den Fall, dass eine Einigung zwischen den Be-

triebsparteien nicht zustande kam, bestimmte für Betriebe mit bis zu 

200 Beschäftigten Altersversorgung und für größere Betriebe Lang-

zeitkonten als Verwendungszweck.9 Nach Erhebungen der Tarifpar-

teien entschieden sich 65 Prozent der Betriebe für die betriebliche 

Altersversorgung, 26 Prozent für Langzeitkonten, 12 Prozent für die 

Altersteilzeit, 7 Prozent für die Berufsunfähigkeitsversicherung und 

nur 1 Prozent für die Teilrente (Biermann 2013, S. 13).10 

 

Mit dem Tarifabschluss 2012 wurde der Fonds – zunächst befristet auf 

die Jahre 2013 bis 2015 – um weitere 200 Euro erhöht.11 Dieser zweite 

„Demografiebetrag“ konnte unabhängig vom ersten wahlweise für drei 

Zwecke verwendet werden: Altersteilzeit, Langzeitkonten sowie die neue 

Option „lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung“ (Teilzeitbeschäf-

tigung mit Lohnausgleich). Betriebe, die sich in der ersten Phase für Al-

tersteilzeit oder Langzeitkonten entschieden hatten, konnten also den 

bestehenden Fonds aufstocken, alle anderen mussten einen zweiten 

Fonds für die neue Option einrichten. Wiederum war für den Fall der 

Nichteinigung der Betriebsparteien eine Auffanglösung vorgesehen. 

Diesmal entschieden sich 44 Prozent der tarifgebundenen Betriebe für 

                                                 
7  Diese Regelung findet im ostdeutschen Tarifgebiet keine Anwendung. 

8  Mit Ausnahme von Auszubildenden, geringfügig Beschäftigten und akademischen 

sowie außertariflichen Angestellten. Teilzeitbeschäftigte werden anteilig entspre-

chend ihrer Arbeitszeit berücksichtigt. 

9  Die Auffanglösung kam letztlich jedoch nur in 2 Prozent der Betriebe zum Einsatz 

(BAVC 2011). 

10  In jedem sechsten Betrieb wurde eine Kombinationslösung – meist Langzeitkonten 

und betriebliche Altersversorgung – gewählt.  

11  Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten war per freiwilliger Betriebsvereinbarung eine 

Reduzierung um 100 Euro möglich. 
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Langzeitkonten, 25 Prozent für die „lebensphasenorientierte Arbeitszeit-

gestaltung“ und 17 Prozent für Altersteilzeit (ebd., S. 16).12 Lediglich 

8 Prozent der Betriebe nutzten die Möglichkeit, auch die Verwendung 

des ersten „Demografiebetrags“ neu zu regeln (ebd., S. 14). Im Tarifge-

biet Ost wurde abweichend beschlossen, dass die Neufassung des 

„Demo-TV“ hier keine Anwendung findet und der zweite „Demografiebe-

trag“ in den betrieblichen Fonds des „LephA-TV“ (s. u.) eingebracht wird. 

Mit dem Tarifabschluss 2015 wurden beide „Demografiebeträge“ ent-

fristet, zusammengeführt und in Höhe von 550 Euro fixiert, die Dynami-

sierung also abgeschafft.13 Zugleich wurde vereinbart, den einheitlichen 

Betrag ab 2017 unbegrenzt um weitere 200 Euro auf dann 750 Euro an-

zuheben. Die Betriebsparteien konnten neu über die Verwendung des 

nun einheitlichen Fonds entscheiden. Kam bis Ende 2015 keine Eini-

gung zustande, trat eine weitere Auffangregelung in Kraft. In der Tarif-

runde 2016 wurde das Instrumentarium schließlich um die Option Ge-

sundheitsvorsorge erweitert. Somit konnten die Fondsmittel nun erst-

mals für Maßnahmen verwendet werden, die keinen unmittelbaren Be-

zug zum Altersübergang bzw. zur Altersversorgung aufweisen. Im Tarif-

gebiet Ost sind weiterhin abweichende Regelungen in Kraft: Hier liegt 

der einheitliche „Demografiebetrag“ seit 2017 bei 550 Euro. Die restli-

chen 200 Euro gehen unverändert in den Fonds des „LephA-TV“ ein. 

Die Betriebsparteien können jedoch abweichende Regelungen vereinba-

ren: So können sie einerseits bestimmen, die 200 Euro im „Demografie-

fonds“ zu belassen. Umgekehrt können sie beschließen, auch den „De-

mografiebetrag“ von 550 Euro ganz oder teilweise dem „LephA-Fonds“ 

zuzuführen. Die Betriebsparteien in den ostdeutschen Betrieben können 

also frei entscheiden, welchen Fonds sie in welcher Höhe bestücken 

und für welchen Nutzungszweck der beiden Tarifverträge verwenden 

wollen. Jedoch finden die Regelungen zur „lebensphasenorientierten 

Arbeitszeitgestaltung“ im Tarifgebiet Ost nach wie vor keine Anwendung. 

Für diese Option steht jedoch der „LephA-Fonds“ zur Verfügung. 

 

Tarifvertrag über lebensphasengerechte Arbeitszeitgestaltung 

Der 2013 im Tarifgebiet Ost14 in Kraft getretene Lebensphasentarifver-

trag (LephA-TV) steht ebenfalls unter dem Kennzeichen des Krisendis-

kurses zum „demografischen Wandel“ und bietet ähnlich wie der „Demo-

TV“ Möglichkeiten der Arbeitszeitreduktion mit (teilweisem) Lohnaus-

                                                 
12  In den restlichen Betrieben war zum Befragungszeitpunkt noch keine abschließende 

Entscheidung gefallen. 

13  Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist mit Zustimmung der Tarifparteien eine Redu-

zierung auf bis zu 350 Euro möglich. 

14  Dieses umfasst ca. 45.000 Tarifbeschäftigte und damit lediglich 8 Prozent aller Tarif-

beschäftigten der chemischen Industrie. 
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gleich. Allerdings erhalten hierbei die mittlere Phasen des Erwerbsle-

bens stärker an Gewicht gegenüber dem Altersübergang. Hintergrund 

des Tarifabschlusses waren die nach wie vor ungleichen Tarifbedingun-

gen zwischen Ost und West: Während das Entgeltniveau im Laufe der 

Jahre zumindest annähernd an das westdeutsche Niveau herangeführt 

werden konnte, differieren die Arbeitszeiten weiterhin erheblich. Im Wes-

ten gilt seit 1993 die 37,5-Stunden-Woche, im Osten hingegen nach wie 

vor die 40-Stunden-Woche. Die IG BCE forderte nun die Angleichung 

der Regelarbeitszeit an das westdeutsche Niveau. Die Ostbetriebe woll-

ten jedoch ihren Wettbewerbsvorteil nicht verlieren. Der „LephA-TV“ ist 

das Ergebnis des Verhandlungskompromisses. Statt einer Reduzierung 

der Arbeitszeit zahlen die Ostbetriebe seit 2013 jährlich 2,5 Prozent der 

Jahresbruttoentgeltsumme (ohne Zulagen, Zuschläge, Einmalzahlungen 

etc.) in einen betrieblichen Arbeitszeitfonds ein. Diese Summe entspricht 

rechnerisch in etwa einer Regelarbeitsstunde.15 

Aus dem „LephA-Fonds“ konnten zunächst fünf verschiedene Optio-

nen der Arbeitszeitreduktion finanziert werden, von denen lediglich eines 

explizit dem Altersübergang dient: Teilzeitmodelle ab dem 60. Lebens-

jahr, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Entlastungszeiten (für Be-

schäftigte in besonderen Belastungssituationen) und Langzeitkonten.16 

Im Herbst 2016 wurde der Tarifvertrag um zwei weitere Verwendungs-

möglichkeiten ergänzt: Gesundheitsmaßnahmen und Qualifizierungs-

maßnahmen. Die Betriebsparteien müssen sich auf die Nutzung der 

Fondsmittel für einen oder mehrere der genannten Zwecke verständi-

gen. In der Betriebsvereinbarung müssen des Weiteren mindestens An-

spruchsdauer, -berechtigung und -höhe geregelt werden. Die Beschäf-

tigten haben einen Anspruch auf die vereinbarten Leistungen, soweit sie 

die Leistungsvoraussetzungen erfüllen und die Fondsmittel noch nicht 

ausgeschöpft sind. Nichtverbrauchte Mittel können auf das Folgejahr 

übertragen werden, umgekehrt können Fondsmittel des Folgejahres 

auch in das aktuelle Jahr vorgezogen werden. 

Die Tarifparteien müssen über die Verwendung des Fonds informiert 

werden. Sie stellen bei Bedarf auch professionelle Beratung und Umset-

                                                 
15  In der Tarifrunde 2017 forderte die IG BCE eine Reduzierung der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit auf 38,5 Stunden, um zusammen mit dem „LephA-Fonds“ rechne-

risch die gleichen Verhältnisse zwischen Ost und West herzustellen. Vereinbart wur-

de schließlich ein neues Arbeitszeitmodell, das es den Betriebsparteien erlaubt, die 

regelmäßige Arbeitszeit selbstständig in einem Korridor zwischen 32 und 40 Wo-

chenstunden festzulegen. Dabei kann zwischen verschiedenen Betriebsteilen oder 

Beschäftigtengruppen differenziert und auch die Möglichkeit eines individuellen Kor-

ridors eröffnet werden. Können sich die Betriebsparteien nicht einigen, wird die Re-

gelarbeitszeit bei vollem Entgeltausgleich zu Beginn der Jahre 2019, 2021 und 2023 

jeweils um eine halbe Wochenstunde reduziert. 

16  Zu den Regelungsinhalten siehe die nachfolgenden Kapitel. 
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zungsbegleitung zur Verfügung, die aus dem Fonds finanziert werden. 

Können sich die Betriebsparteien nicht einigen, müssen zunächst die 

Tarifparteien beratend hinzugezogen werden. Führt auch diese Bera-

tung nicht zu einer Einigung, so muss der Fonds für das laufende Jahr 

zu gleichen Teilen allen Beschäftigten in Form eines Wertguthabens auf 

einem Langzeitkonto gewährt werden, wobei der Verwendungszweck 

auf die Freistellung vor der Altersrente beschränkt ist. Im folgenden Jahr 

müssen die Betriebsparteien erneut über die Verwendung des Fonds 

verhandeln. Können sie sich dann wieder nicht einigen, tritt erneut die 

Auffanglösung in Kraft. In betriebsratlosen Betrieben entscheidet die Un-

ternehmensleitung mit Zustimmung der Tarifparteien über die Verwen-

dung des Fonds. 
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2. Regelungsfeld Alter 
 

Der Themenbereich Alter hat seit den 1980er Jahren einen erheblichen 

Bedeutungszuwachs erfahren und bildet mittlerweile den Schwerpunkt 

tariflicher Sozialpolitik. Lange Zeit begrenzten sich die Aktivitäten hier 

auf die Absicherung der betrieblichen Altersversorgung, insbesondere in 

Hinblick auf deren Verallgemeinerung und Dynamisierung sowie auf die 

Verringerung der Anspruchsvoraussetzungen. Dabei gingen die Tarif-

parteien insgesamt eher zögerlich vor: Ende der 1970er Jahre war erst 

ein Viertel der Betriebsrentenansprüche tarifvertraglich geregelt (Him-

melmannn 1979, S. 200). 

Seit den 1980er Jahren rückte dann im Zuge steigender Erwerbslo-

senzahlen verstärkt der Vorruhestand in den Blickpunkt tariflicher Alters-

sicherung. Dabei ging es zunächst vorrangig um die Entlastung des Ar-

beitsmarktes. Während insbesondere die IG Metall und die ÖTV in die-

sem Zusammenhang auf die Verkürzung der Wochenarbeitszeit setzten, 

favorisierten bzw. verfolgten die IG CPK, die NGG, die IG BSE und die 

HBV die Verkürzung der Lebensarbeitszeit. Mit Inkrafttreten des Vorru-

hestandsgesetzes wurden noch 1984 die ersten ergänzenden Vorruhe-

standstarifverträge abgeschlossen. Die mit der Rentenreform 1992 ein-

geläutete Anhebung der Altersgrenzen und Einschränkung des flexiblen 

Altersübergangs hat tariflichen Vorruhestandsregelungen schließlich 

branchenübergreifend zum Durchbruch verholfen. Gleichzeitig hat sich 

die Zielperspektive verschoben: weg von der Arbeitsmarktentlastung hin 

zur Aufrechterhaltung von Vorruhestandsoptionen als solchen. Im Mit-

telpunkt tariflicher Bestrebungen stand dabei insbesondere das Instru-

ment der Altersteilzeit (Fröhler et al. 2013). 

Eine neue sozialpolitische Funktion wurde den Tarifparteien mit dem 

2001 in Kraft getretenen Altersvermögensgesetz zugewiesen. Es stärkte 

die betriebliche Altersversorgung und durch die Förderung der Brutto-

entgeltumwandlung auch deren tarifvertragliche Regulierung sowie die 

Gründung von gemeinsamen Einrichtungen der Tarifparteien zur Durch-

führung der betrieblichen Altersversorgung (Wiß 2011). Die gleichzeitige 

Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus unter das langjährige ren-

tenpolitische Paradigma der „Lebensstandardsicherung“ bedeutete die 

endgültige Abkehr vom traditionellen Grundverständnis bundesdeut-

scher Rentenpolitik als einer genuin staatlichen Aufgabe. Die tarifliche 

und betriebliche Altersversorgung fungiert zunehmend als Ersatz für 

Leistungskürzungen in der gesetzlichen Rente. Inzwischen sind in der 

Mehrzahl der Branchen tarifliche Vereinbarungen zur Entgeltumwand-

lung und zur betrieblichen Altersversorgung getroffen worden. 
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Einen Aufschwung hat die altersbezogene Tarifpolitik schließlich in 

den letzten Jahren auch im Themenfeld alter(n)sgerechte Arbeit erfah-

ren. Erste Ansätze tarifvertraglicher Gestaltung lassen sich hier bis in die 

1970er Jahre zurückverfolgen, als die Gewerkschaften die „Humanisie-

rung des Arbeitslebens“ auf die tarifpolitische Agenda setzten. Der nach-

folgende andauernde Anstieg der Erwerbslosenzahlen und der intensi-

vierte, vorwiegend über die Personalkosten ausgetragene Wettbewerb 

rückten dann in der Folgezeit jedoch Fragen der quantitativen Tarifpolitik 

in den Vordergrund und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in den 

Hintergrund. Unter den Bedingungen eines fortgesetzten Angebotsüber-

schusses auf den Arbeitsmärkten gab es für die Unternehmen kaum 

ökonomische Anreize dafür, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im 

Gegenteil: Die Arbeit wurde intensiviert, Arbeitszeiten wurden ausge-

dehnt und Schutzstandards unterlaufen. Die negativen Auswirkungen 

dieser betrieblichen Arbeitspolitik auf die individuelle „Beschäftigungsfä-

higkeit“ Älterer wurden über die Erwerbsminderungsrenten und den Vor-

ruhestand reguliert. Erst im Zuge der sich verstärkenden Debatten um 

den demografischen Wandel und die Anhebung des Renteneintrittsalters 

hat das Thema bei den Tarifparteien wieder an Bedeutung gewonnen. 

Davon zeugt nicht zuletzt die Mitte der 2000er Jahre einsetzende Kam-

pagne der Gewerkschaften zu „Guter Arbeit“, mit der explizit an die Hu-

manisierungskampagne der 1970er Jahre angeknüpft wurde (Peters/

Schmitthenner 2003; Schröder/Urban 2010). Angesichts der zunehmen-

den Alterung der Belegschaften und der vielfach prognostizierten 

Schrumpfung des Arbeitskräftereservoirs wird das traditionell von den 

Gewerkschaften dominierte Themenfeld inzwischen zunehmend auch 

von den Arbeitgeberverbänden besetzt (Freidank et al. 2011; Fröhler 

et al. 2013). 

 

 

2.1. Altersversorgung 
 

Seit den 1980er Jahren hat die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) 

eine Vielzahl an Reformen erfahren, die sich in der Summe als Über-

gang von einem „ausgabenorientierten Einnahmesystem“ zu einem 

„einnahmeorientierten Ausgabensystem“ charakterisieren lassen. Das 

neue Leitbild der Beitragssatzstabilität bedeutete zugleich den Abschied 

vom Leitbild der Lebensstandardsicherung, das die GRV nach der „gro-

ßen“ Rentenreform 1957 geprägt hatte. Durch die schrittweise Absen-

kung des allgemeinen Rentenniveaus (insbesondere durch die Einfüh-

rung des „Riester-Faktors“ und des „Nachhaltigkeits-Faktors“ der Ren-

tenreformen 2001 und 2005), die sukzessive Einschränkung von An-
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rechnungszeiten (mit Ausnahme der Kindererziehungszeiten) und die 

Anhebung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge wurde das 

gesetzliche Leistungsniveau deutlich abgesenkt. Zwischen 1977 und 

2015 ist das steuerbereinigte Nettorentenniveau von 60 auf 48 Prozent 

gefallen (DRV Bund 2016, S. 258). Um den Lebensstandard im Alter 

annähernd halten zu können, muss die umlagefinanzierte gesetzliche 

Rente in zunehmendem Maße von kapitalgedeckten privaten und/oder 

betrieblichen Zusatzrenten ergänzt werden. Um individuelle und kollekti-

ve Anreize hierfür zu schaffen, wurden infolge der Rentenreform 2001 

durch diverse Gesetzesänderungen (v. a. des Betriebsrenten-, Einkom-

mensteuer- und Versicherungsaufsichtsgesetzes) und die Verabschie-

dung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes nicht nur neue 

Rahmenbedingungen für eine staatliche Förderung privater Altersvor-

sorge geschaffen, sondern über die Neuregelung der Entgeltumwand-

lung auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) aufgewertet (Berner 

2009; Wiß 2011). 

 

 

2.1.1. Entgeltumwandlung 

 

Seit 2002 haben rentenversicherungspflichtige Beschäftigte Anspruch 

auf den Aufbau einer eigenfinanzierten bAV mittels Bruttoentgeltum-

wandlung. Dabei verzichten sie auf die Auszahlung eines Teils ihres Ar-

beitsentgelts zugunsten einer wertgleichen betrieblichen Versorgungs-

zusage. Die Unternehmen können sich an der Umwandlung beteiligen, 

eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. Durch die Lohnsteuer- 

und Sozialabgabenfreiheit der Beiträge wird die Bruttoentgeltumwand-

lung staatlich gefördert. Die Geltendmachung des Rechtsanspruchs 

setzt jedoch eine jährliche Mindestumwandlung in Höhe von 1/160 der 

Bezugsgröße (2017: 223 Euro/West bzw. 199 Euro/Ost) voraus. Ande-

rerseits sind der Rechtsanspruch sowie die Steuer- und Abgabenfreiheit 

auf einen jährlichen Höchstbetrag von 4 Prozent der Beitragsbemes-

sungsgrenze (BBG) West (2017: 3.048 Euro) begrenzt.17 Seit 2005 kön-

nen in neu abgeschlossenen Verträgen weitere 1.800 Euro jährlich 

steuerfrei, nicht aber beitragsfrei, umgewandelt werden. Höhere Um-

wandlungsbeträge sind möglich, werden jedoch weder steuer- noch bei-

tragsrechtlich gefördert. Der Rechtsanspruch auf Bruttoentgeltumwand-

lung unterliegt dem Tarifvorbehalt, d. h. Tarifentgelte können nur dann 

umgewandelt werden, wenn dies durch einen entsprechenden Tarifver-

                                                 
17  Bei den „internen“ Durchführungswegen Direktzusage und Unterstützungskasse be-

steht traditionell eine unbegrenzte Steuerfreiheit und für die Unternehmen auch eine 

unbegrenzte Sozialabgabenfreiheit. 
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trag zugelassen wird. Darauf hatten insbesondere die Gewerkschaften 

gedrungen, um so Einfluss auf die Ausgestaltung nehmen, die Unter-

nehmen an der Finanzierung beteiligen und die bAV gegenüber der pri-

vaten Altersvorsorge stärken zu können. 

Die Bruttoentgeltumwandlung untersteht grundsätzlich den gleichen 

gesetzlichen Bedingungen wie die unternehmensfinanzierte bAV. Um 

unter das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) zu fallen, muss mindestens 

eine Leistung der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung 

vorgesehen sein. Die Form der Altersvorsorge bleibt der Unternehmens-

leitung (bzw. den Tarif- oder Betriebsparteien) überlassen. Es kann ein 

„unternehmensinterner“ Durchführungsweg (Direktzusage, Unterstüt-

zungskasse) oder ein ausgelagerter „externer“ Durchführungsweg (Di-

rektversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) gewählt werden. Im 

Rahmen der Bruttoentgeltumwandlung besteht lediglich Anspruch auf 

die Bereitstellung eines externen Durchführungsweges.18 In den Durch-

führungswegen sind wiederum unterschiedliche Formen der Versor-

gungszusage möglich: 

 Reine Leistungszusage: Hier verspricht das Unternehmen eine der 

Höhe nach fest definierte Versorgungsleistung, die es später auch 

erbringen muss. Dabei ist es nicht relevant, welcher Aufwand zur Fi-

nanzierung der zugesagten Leistung notwendig ist. 

 Beitragsorientierte Leistungszusage: Diese Zusageart wurde 1999 

ins BetrAVG aufgenommen. Auch hier wird eine bestimmte Versor-

gungsleistung zugesagt, deren Höhe aber nicht von vorneherein 

feststeht, sondern von den Beiträgen und den Verwertungskonditio-

nen abhängt. Dabei wird i. d. R. ein bestimmter Zinssatz (zeitlich be-

fristet) garantiert und ein Teil der Versorgungsleistung vom Anlage-

erfolg abhängig gemacht. 

 Beitragszusage mit Mindestleistung: Diese 2002 ins BetrAVG aufge-

nommene Zusageart ist nur innerhalb der externen Durchführungs-

wege möglich. Hier wird nur die Höhe der Beiträge, nicht aber eine 

bestimmte Leistung zugesagt. Garantiert wird lediglich eine bestimm-

te Mindestleistung, die sich aus den insgesamt eingezahlten Beiträ-

gen berechnet. 

 

Im Gegensatz zur unternehmensfinanzierten Betriebsrente, wo eine 

Wartezeit von fünf Jahren besteht, ist eine Anwartschaft aus Entgeltum-

wandlung sofort unverfallbar. Zudem besteht bei einem Unternehmens-

wechsel Anspruch auf die Fortführung der Versorgung mit eigenen Bei-

                                                 
18  Auf Verlangen des*der Beschäftigten muss im Rahmen des Durchführungsweges 

auch die Möglichkeit der Nettoentgeltumwandlung in eine staatlich geförderte private 

Altersvorsorge („Riester-Rente“) eröffnet werden. 
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trägen. Auch die Übertragung der Anwartschaften ist möglich (Ausnah-

me: reine Leistungszusagen), wenn alle Beteiligten zustimmen und das 

neue Unternehmen eine wertgleiche Versorgung zusichert.19 

Die Reformen führten zunächst zu einem deutlichen Anstieg der Ver-

breitung der bAV sowohl in den Betrieben als auch unter den Beschäf-

tigten. Allerdings ist seit Mitte der 2000er Jahre eine Stagnation erkenn-

bar (TNS Infratest 2008 und 2016). Zugleich zeigt sich, dass der Anstieg 

v. a. auf eine stärkere Eigenbeteiligung der Beschäftigten zurückzufüh-

ren ist, während sich die traditionelle, rein unternehmensfinanzierte Be-

triebsrente auf dem Rückzug befindet. Laut der amtlichen Arbeitskos-

tenstatistik verfügten im Jahr 2012 rund 54 Prozent der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten über eine bAV-Anwartschaft (StBA 2015).20 

Dabei zeigt sich in Westdeutschland ein etwas größerer Verbreitungs-

grad (55 Prozent) als im Osten der Republik (47 Prozent). Signifikanter 

sind jedoch die Unterschiede nach Betriebsgröße: Während in den 

Kleinbetrieben (unter 50 Beschäftigten) lediglich 31 Prozent der Be-

schäftigten Anwartschaften aufweisen, sind es in den Großbetrieben (ab 

1.000 Beschäftigten) 76 Prozent. Etwa ein Fünftel der Gesamtaufwen-

dungen stammen von den Beschäftigten selbst. Nach der amtlichen 

Verdienststatistik machten im Jahr 2014 lediglich 16 Prozent aller Be-

schäftigten von der Möglichkeit der Entgeltumwandlung Gebrauch, wo-

bei sie im Durchschnitt 1.326 Euro bzw. 3 Prozent ihres Jahresentgelts 

umwandelten (StBA 2016a). 

Um die Verbreitung der bAV und die Nutzung der Entgeltumwandlung 

zu verbessern, wurde 2017 mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eine 

Reihe von Neuerungen verabschiedet. Kernstück der 2018 in Kraft ge-

tretenen Reform ist die Einfügung einer neuen Zusageart, der reinen 

Beitragszusage, in das BetrAVG. Hierbei beschränkt sich die Zusage 

einzig auf die Beitragszahlung an einen externen Versorgungsträger, 

womit das Ertragsrisiko vollständig bei den Beschäftigten liegt. Voraus-

setzung für die Nutzung der reinen Beitragszusage ist allerdings die 

Existenz eines entsprechenden Tarifvertrags. Zur Durchführung können 

die Tarifparteien gemeinsame Einrichtungen nutzen oder aber auch ex-

terne Versorgungsträger beauftragen, wenn hinreichende Einflussmög-

lichkeiten auf diese bestehen (z. B. durch Vertretung im Aufsichtsrat). 

Des Weiteren dürfen die Tarifparteien Modelle obligatorischer Entgelt-

umwandlung mit der Möglichkeit des individuellen opting out seitens der 

Beschäftigten vereinbaren, wobei ihnen weitgehende Gestaltungsfreiheit 

gewährt wird. So können sie entweder alle Unternehmen in ihrem Zu-

                                                 
19  Bei externen Durchführungswegen besteht hierauf sogar ein Rechtsanspruch, wenn 

der Übertragungswert die BBG in der GRV nicht übersteigt. 

20  Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten blieben hierbei unberücksichtigt.  
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ständigkeitsbereich zur Einführung eines bestimmten Modells verpflich-

ten oder aber lediglich die betriebliche Möglichkeit der obligatorischen 

Entgeltumwandlung einräumen und die Bedingungen hierfür festlegen. 

Nichttarifgebundene Betriebe und Beschäftigte können die Anwendung 

der einschlägigen tariflichen Regelungen vereinbaren.21 

Während diese Regelungen auf eine weitere Verbreitung der bAV 

insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen zielen, sollen ande-

re die Beschäftigten zu einer stärkeren Nutzung der Entgeltumwandlung 

motivieren. So muss ein Tarifvertrag, der die Entgeltumwandlung in eine 

reine Beitragszusage ermöglicht, einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe 

von mindestens 15 Prozent vorschreiben, soweit hierbei Arbeitgeberbei-

träge zur Sozialversicherung einspart werden. Des Weiteren soll im Ta-

rifvertrag ein zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag als Ausgleich für den Weg-

fall der Haftung festgelegt werden, der nicht direkt dem einzelnen Be-

schäftigten zugerechnet wird („Sicherungsbeitrag“). In allen übrigen Fäl-

len der Entgeltumwandlung über externe Durchführungswege werden 

die Unternehmen ab 2019 verpflichtet, die eingesparten Sozialversiche-

rungsbeiträge in pauschalierter Form als Zuschuss in Höhe von 

15 Prozent an die Beschäftigten weiterzureichen.22 Anders als der Zu-

schuss bei reiner Beitragszusage ist dieser Zuschuss jedoch tarifdisposi-

tiv, kann also auch unterschritten werden; außerdem bleiben bestehen-

de Tarifverträge weiter gültig. Der steuerfreie Höchstbetrag der Entgelt-

umwandlung wird auf 8 Prozent der BBG angehoben, gleichzeitig entfällt 

jedoch der Zusatzbetrag von 1.800 Euro. Der beitragsfreie Höchstbetrag 

bleibt unverändert bei 4 Prozent. 

Des Weiteren werden mit dem Gesetz Anreize zum Auf- oder Ausbau 

einer bAV für Beschäftigte mit unterdurchschnittlichen Einkommen ge-

setzt. Zahlt das Unternehmen zusätzlich zum laufenden Bruttoentgelt 

von max. 24.600 Euro jährlich einen Betrag zwischen 240 und 480 Euro 

zugunsten von Beschäftigten in einen externen Durchführungsweg ein, 

so kann es hiervon 30 Prozent in Form eines Lohnsteuerabzugs einbe-

halten. Zugleich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie 

der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ein monatlicher 

Freibetrag in Höhe von 100 Euro zuzüglich 30 Prozent des diesen Be-

trag übersteigenden Einkommens aus einer betrieblichen oder privaten 

Altersversorgung gewährt, höchstens jedoch 50 Prozent der Regelbe-

darfsstufe 1 (2017: 204 Euro). Schließlich wird auch die Attraktivität der 

                                                 
21  Als „einschlägig“ gilt hierbei auch ein Tarifvertrag, der mit dem Ziel einer branchen-

übergreifenden Möglichkeit der Inbezugnahme abgeschlossen wird, wodurch allen 

Betrieben die Einführung eines Optionssystems und die Nutzung der reinen Bei-

tragszusage ermöglicht werden könnte. 

22  Dies betrifft zunächst nur Neuvereinbarungen. Für alle bestehenden Vereinbarungen 

gilt die Regelung erst ab 2022. 
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betrieblichen Nettoentgeltumwandlung verbessert, indem die Beitrags-

pflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung in der Auszahlungsphase 

entfällt, womit sie künftig wie eine private „Riester-Rente“ behandelt 

wird. Zudem wird die Grundzulage der „Riester-Förderung“ von 154 Eu-

ro auf 175 Euro jährlich erhöht. 

 

Tarifverträge zur Entgeltumwandlung 

Bereits vor Inkrafttreten des „Altersvermögensgesetzes“ sind in etlichen 

Branchen Tarifverträge bzw. -klauseln zur Umwandlung von Entgeltbe-

standteilen in eine betriebliche Altersversorgung vereinbart worden 

(Bispinck 2001). Kennzeichen dieser frühen Tarifverträge ist die Freiwil-

ligkeit der Entgeltumwandlung nicht nur für die Beschäftigten, sondern 

auch für die Unternehmen. Meist konnten nur bestimmte Entgeltbe-

standteile, v. a. die vermögenswirksamen Leistungen, verbreitet auch 

Einmalzahlungen, umgewandelt werden. Arbeitgeberzuschüsse waren 

nur selten vorgesehen. Solche „frühen“ Tarifverträge lassen sich auch in 

den von uns untersuchten Branchen finden. Im privaten Bankgewerbe 

war 1997 erstmals überhaupt in einem Flächentarifvertrag die Umwand-

lung von tariflichen Entgeltbestandteilen ermöglicht worden. Die chemi-

sche Industrie folgte 1998 mit einem Tarifvertrag zur Umwandlung der 

vermögenswirksamen Leistungen, der bereits eine Förderkomponente 

enthielt. Insbesondere die Tarifparteien des Baugewerbes und der che-

mischen Industrie warben in der Folgezeit offensiv für die Neuregelung 

der Bruttoentgeltumwandlung und beeinflussten damit nicht unmaßgeb-

lich die Reformdiskussion (Trampusch 2004, S. 246). 

Mit Inkrafttreten des „Altersvermögensgesetzes“ sind die Tarifab-

schlüsse dann sprunghaft angestiegen. Bis 2003 waren bereits rund 180 

Altersversorgungstarifverträge mit einem Geltungsbereich von ca. 20 

Mio. Beschäftigten zustande gekommen (Döring/Koch 2003, S. 399). 

Zwar fehlen aktuelle Zahlen, jedoch ist davon auszugehen, dass die 

Entgeltumwandlung inzwischen in den allermeisten Tarifbereichen er-

möglicht und geregelt ist. So auch in den von uns untersuchten Bran-

chen (siehe Tab. 2). Im Zentrum der im Einzelnen sehr unterschiedli-

chen Tarifverträge stehen v. a. die folgenden Regelungspunkte: 

 Geltungsbereich: Der räumliche Geltungsbereich der Tarifverträge 

erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet. Der berechtigte Per-

sonenkreis umfasst in der Regel alle rentenversicherungspflichtig 

Beschäftigten im Geltungsbereich des Tarifvertrages, mit Ausnahme 

der leitenden Angestellten bzw. übertariflich Entlohnten. 

 Anspruch auf Entgeltumwandlung: Alle Tarifverträge erlauben die 

Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf Umwandlung von 

4 Prozent des Bruttoentgelts bis zur BBG West. Im Einzelhandel 
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NRW existiert darüber hinaus ein Anspruch auf zusätzliche Um-

wandlung von Abfindungen. In den anderen drei Branchen wird per 

Betriebs- oder Einzelvereinbarung die Umwandlung des steuerfreien 

Zusatzbetrags von 1.800 Euro ermöglicht. Mit Ausnahme des Bau-

hauptgewerbes wird auf diese Weise auch die Möglichkeit der Net-

toentgeltumwandlung eröffnet. 

 Umwandelbare Entgeltbestandteile: In der Regel können alle tarifli-

chen Entgeltbestandteile umgewandelt werden. In der chemischen 

Industrie bedarf es dazu einer Betriebsvereinbarung, andernfalls be-

schränkt sich die Umwandlung auf die tariflichen Einmalzahlungen. 

Im Bauhauptgewerbe sind Urlaubsvergütung und Mindestlohn von 

der Umwandlung ausgeschlossen. 

 Arbeitgeberleistungen: Die meisten Tarifverträge enthalten einen 

Anspruch auf eine Basisfinanzierung in Form eines tariflichen 

Grundbetrags, der nur für die Entgeltumwandlung zur Verfügung 

steht. Dabei handelt es sich durchwegs um eine Umwidmung und 

Aufstockung der vermögenswirksamen Leistungen und somit nur 

zum geringen Teil um zusätzliche Leistungen. Die Beträge variieren 

zwischen jährlich 123 Euro (Bauhauptgewerbe Ost) und 614 Euro 

(chemische Industrie West). Im Bauhauptgewerbe ist ein (geringer) 

Eigenbeitrag Voraussetzung für die Gewährung der Tarifleistung. Im 

Einzelhandel NRW und in der chemischen Industrie wird bei einer 

über die Basisfinanzierung hinausgehenden Umwandlung ein zu-

sätzlicher prozentualer Arbeitgeberschuss (in Höhe von 10 Prozent 

bzw. 13 Prozent) gewährt, mit dem der Arbeitgeberanteil an den ein-

gesparten Sozialversicherungsbeiträgen zumindest z. T. an die Be-

schäftigten weitergereicht wird. Lediglich im privaten Bankgewerbe 

ist weder eine Basisfinanzierung noch ein Arbeitgeberzuschuss vor-

gesehen. In der chemischen Industrie kann des Weiteren auch der 

„Demografiebetrag“ von mittlerweile 750 Euro jährlich umgewandelt 

werden, wenn sich die Betriebsparteien auf diesen Nutzungszweck 

einigen. Auch hierbei wird der zusätzliche Arbeitgeberzuschuss fäl-

lig. 

 Durchführungswege: Die Tarifverträge erlauben durchwegs alle ge-

setzlich zulässigen Durchführungswege. Während in der chemischen 

Industrie die Unternehmensleitung den Durchführungsweg alleine 

bestimmten darf, muss im Einzelhandel NRW der Betriebsrat hinzu-

gezogen werden. Im Bauhauptgewerbe müssen sich Unternehmens-

leitung und Beschäftigte auf einen Durchführungsweg einigen, wobei 

die Beschäftigten eine Anlage bei der Zusatzversorgungskasse des 

Baugewerbes (ZVK) verlangen können. Im privaten Bankgewerbe 

gibt es diesbezüglich keine Vorgaben. 
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Insgesamt erweist sich die Tariflandschaft zur Entgeltumwandlung somit 

als recht heterogen. Während im privaten Bankgewerbe lediglich eine 

Öffnungsklausel in den Manteltarifvertrag integriert wurde, die die Ent-

geltumwandlung nur ganz grob regelt, den Betriebsparteien große Ge-

staltungsspielräume lässt und auch keine tarifliche Förderung umfasst, 

beinhaltet insbesondere der Tarifvertrag im Einzelhandel NRW sehr 

konkrete und auch abschließende Regelungen. Der Tarifvertrag der 

chemischen Industrie zeichnet sich wiederum durch eine sehr weitge-

hende Förderung der Entgeltumwandlung aus. Unter Einbezug des 

„Demografiebetrags“ können hier im Tarifgebiet West jährlich bis zu 

1.455 Euro und im Tarifgebiet Ost bis zu 1.046 Euro an tariflichen Leis-

tungen in die bAV investiert werden, ohne dass die Beschäftigten hierzu 

einen zusätzlichen Eigenbeitrag leisten müssen. Die spärlichen Rege-

lungen und Leistungen im Bank- und im Bauhauptgewerbe dürften nicht 

zuletzt auf die Existenz einer überbetrieblichen Zusatzversorgung in die-

sen Branchen zurückzuführen sein. 
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Tabelle 2: Tarifvertragliche Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung (Entgeltumwandlung) 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Tarifvertrag Tarifvertrag über eine Zusatzrente im 

Baugewerbe (2001, letzte Fassung 

4/2005) 

Tarifverträge über vermögenswirksame 

Leistungen & Altersvorsorge West/Ost 

(1999–2001) 

Tarifverträge über Einmalzahlungen & 

Altersvorsorge West/Ost (2002, l.F. 

7/2008) 

Tarifvertrag über tarifliche Altersvorsor-

ge (2000, letzte Fassung 7/2008) 

Tarifvertrag über Altersvorsorgeson-

derbetrag (2006, l.F. 6/2011) 

Manteltarifvertrag § 18 (1997) 

Geltungs-

bereich 

räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle RV-pflichtigen AN, au-

ßer leitende Angestellte & Arbeiter in 

Betrieben, die überwiegend Bauten- & 

Eisenschutzarbeiten ausführen 

räumlich: West, Ost 

persönlich: alle AN, außer übertariflich 

Beschäftigte; Ausschluss von Azubis, 

befristet Beschäftigten & AN in Probe-

zeit per BV 

räumlich: NRW (gleichlautende TVe in 

allen Tarifregionen) 

persönlich: alle AN, außer leitende An-

gestellte & AN über der gesetzlichen 

Regelaltersgrenze 

räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle AN, außer leitende An-

gestellte, Reinigungspersonal & kurz-

fristig beschäftigte Aushilfskräfte 

Anspruch bis 4 % der BBG West, weitere 1.800 € 

in Einzelvertrag 

seit 2002: bis 4 % der BBG West, wei-

tere 1.800 € sowie Nettoentgeltum-

wandlung in BV 

bis 4 % der BBG West
1
, zusätzlich Ab-

findungen 

seit 2006 kann per BV ein Teil des Ur-

laubsgeldes zur Altersvorsorge be-

stimmt werden
2
 

Nettoentgeltumwandlung auf AN-

Wunsch
3
 

seit 2002: bis 4 % der BBG West, mehr 

per BV & Einzelvertrag 

Nettoentgeltumwandlung der VL (40 € 

mtl.) 

 

Entgeltbe-

standteile 

tarifl. Entgeltansprüche, außer: Ur-

laubsvergütung, Mindestlohn (jedoch 

Anspruch auf AG-Betrag) 

tarifl. Einmalzahlungen (Jahresleistung, 

Urlaubsgeld, Entgeltumwandlungs-

grundbetrag
4
), per BV auch weitere ta-

rifl. Entgeltansprüche 

tarifl. Entgeltansprüche, Abfindungen tarifl. Entgeltansprüche 

Arbeitge-

berleistung 

mtl. 30,68 € (West) bzw. 10,23 € (Ost) 

bei Mindestumwandlung von 9,20 € 

(West) bzw. 3,07 € (Ost) 

TZB anteilig 

Voraussetzung: Verzicht auf VL & auf 

Fortführung einer bestehenden AG-

finanzierten bAV
5
 

Entgeltumwandlungsgrundbetrag (Um-

widmung VL) & AG Zuschuss: jährl. 

613,55 € (West) bzw. 204,52 € (Ost)
6
 

TZB anteilig 

AG-Zuschuss: 13 % auf jede 100 €, die 

über den Grundbetrag hinaus SV-frei 

umgewandelt werden
7
 

Altersvorsorgebetrag (Umwidmung & 

Aufstockung VL): 300 € (Azubis 150 €) 

TZB anteilig 

AG-Zuschuss:
 
10 % auf das über den 

Vorsorgebetrag hinaus SV-frei umge-

wandelte Entgelt 

- 

Durchfüh- alle gesetzlich zulässigen alle gesetzlich zulässigen alle gesetzlich zulässigen alle gesetzlich zulässigen 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

rungswege Einigung zwischen AG & AN, AN kann 

Anlage bei ZVK Bau verlangen 

Auswahl durch AG, sonst „Chemie-

Pensionsfonds“ 

Auswahl durch AG nach Beratung mit 

BR, sonst freie Wahl der AN aus einer 

Anbieterliste im TV 

Direktversicherung nur mit Zustimmung 

des AN 

Rentenleis-

tung 

Abfindungen & Rentenzahlungen, in 

denen mehr als 3 Monatsrenten zu-

sammengefasst werden, sind ausge-

schlossen 

- AG muss auf AN-Wunsch Tarif mit EM- 

& Hinterbliebenenrente anbieten 

Leistung muss mind. der Summe der 

zugesagten Beiträge entsprechen 

- 

1
 Voraussetzung für den Anspruch auf Entgeltumwandlung ist die Umwandlung des Altersvorsorgebetrags. 

2
 500 € müssen als Urlaubsgeld ausbezahlt werden. Das Urlaubsgeld beträgt ca. 50 % des tarifl. Monatsentgelts. In Betrieben ohne BR kann AG die Umwidmung des Urlaubsgeldes 

bestimmen. 

3
 Der Altersvorsorgebetrag wird jedoch nur bei Bruttoentgeltumwandlung gewährt. 

4
 Dieser muss vorrangig vor den anderen Einmalzahlungen eingebracht werden. 

5
 In einer Einzel- oder Betriebsvereinbarung kann ein Anspruch auf die Förderung trotz der Fortführung einer unternehmensfinanzierten bAV vereinbart werden. 

6
 Der Anspruch auf den Entgeltumwandlungsgrundbetrag setzt eine mindestens 6-monatige BZ voraus. Bei tiefgreifenden wirtschaftl. Schwierigkeiten kann mit Zustimmung der Tarif-

parteien per BV der Anspruch gemindert werden oder ganz entfallen. Im Tarifgebiet Ost können wahlweise auch 319,05 € oder 478,57 € umgewandelt werden. Der AG-Zuschuss er-

höht sich dann entsprechend auf 89,99 € bzw. 134,98 €. 

7
 Dies gilt auch für den „Demografiebetrag“ von aktuell max. 750 €, wenn sich die Betriebsparteien per BV auf diesen Verwendungszweck geeinigt haben. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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2.1.2. Zusatzversorgung 

 

In einigen Branchen existieren überbetriebliche Zusatzversorgungssys-

teme, deren Entstehungsgeschichte z. T. bis in die 1950er Jahre zurück-

reicht (Bispinck 2001). Oft waren branchenspezifische Arbeitsbedingun-

gen, z. B. hohes Arbeitsplatzrisiko oder geringe Verdienste, Anlass für 

ihre Einrichtung. Einbußen bei der gesetzlichen Rente sollten so zumin-

dest z. T. aufgefangen werden. Tarifbereiche, in denen bis heute eine 

solche Zusatzversorgung existiert, sind die Land- und Forstwirtschaft, 

die Brot- und Backwarenindustrie, die Zeitungsverlage, die meisten 

Branchen der Bauwirtschaft, der öffentliche Dienst und die Kirchen.23 

Soweit die Zusatzversorgung auf einem Tarifvertrag beruht, ist dieser 

meist für allgemeinverbindlich erklärt, gilt also branchenweit für alle Be-

triebe und Beschäftigten. Das Leistungsniveau hängt in der Regel von 

der Dauer der Erwerbstätigkeit in der jeweiligen Branche und der Höhe 

der entgeltbezogenen Beiträge ab und fällt je nach Tarifbereich sehr un-

terschiedlich aus. Die Zusatzversorgungssysteme waren zunächst meist 

rein unternehmens- und umlagefinanziert. Im Zuge von branchenbezo-

genem Beschäftigungsrückgang und gesellschaftlicher Alterung sind sie 

in den letzten Dekaden verbreitet in Finanzierungsprobleme geraten o-

der wurden von den Arbeitgeberverbänden als „Wettbewerbsnachteil“ in-

frage gestellt. Die Systeme wurden daraufhin meist auf Kapitaldeckung 

und/oder paritätische Finanzierung umgestellt oder aber auch ganz ge-

schlossen (so z. B. im Bäckerhandwerk). 

 

Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes 

Mit der Rentenbeihilfe des Bauhauptgewerbes ist auch in den von uns 

untersuchten Branchen eine solches Zusatzsystem vorhanden (siehe 

Tab. 3). Vor dem Hintergrund der unsteten Produktions- und Beschäfti-

gungsbedingungen und der klein(st)betrieblichen Branchenstruktur ist 

das Baugewerbe generell von einem hohen Maß an branchenweiter Re-

gulierung sowie von einer engen Verzahnung von tariflicher und gesetz-

licher Regulierungsebene geprägt (Bosch/Zühlke-Robinet 2000). Kern 

des Regulierungssystems sind bundesweit geltende und für allgemein-

verbindlich erklärte Flächentarifverträge. Einige der tariflichen Leistun-

gen werden zudem auch überbetrieblich finanziert und von zwei ge-

meinsamen Einrichtungen der Tarifparteien verwaltet: der Urlaubs- und 

Lohnausgleichskasse (ULAK) und der Zusatzversorgungskasse (ZVK-

Bau), die 2001 unter dem Dach von SOKA-Bau (Sozialkassen der Bau-

                                                 
23  Im Jahr 2012 entfiel ca. ein Viertel aller bAV-Anwartschaften der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten (in Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten) auf 

eine Zusatzversorgungskasse (StBA 2015). 
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wirtschaft) zusammengeführt wurden. Die Finanzierung der Leistungen 

erfolgt im Umlageverfahren über monatliche Arbeitgeberbeiträge, zu de-

nen alle Betriebe des Bauhauptgewerbes verpflichtet sind. 

Die Rentenbeihilfe wurde 1957 eingeführt, um strukturbedingte, auf 

das hohe Maß an diskontinuierlicher Beschäftigung und wiederkehren-

der Erwerbslosigkeit zurückzuführende Renteneinbußen auszuglei-

chen.24 Zunächst nur für die gewerblichen Beschäftigten geltend, wur-

den 1976 auch die Angestellten einbezogen.25 Ausgenommen sind le-

diglich leitende und geringfügig beschäftigte Angestellte sowie alle Aus-

zubildenden. Da der zugrundeliegende Tarifvertrag nach dem Beitritt der 

DDR nicht auf die neuen Bundesländer übertragen wurde, sind auch die 

Beschäftigten der ostdeutschen Baubetriebe ausgeschlossen. Grund 

hierfür war, dass die IG BAU der Lohnangleichung Priorität einräumte, 

weshalb auch andere tarifliche Leistungen wie das 13. Monatseinkom-

men oder die vermögenswirksamen Leistungen nicht auf das ostdeut-

sche Tarifgebiet übertragen wurden. 

Die Rentenbeihilfe wird über die Sozialkassenbeiträge finanziert. Mit-

te der 2000er Jahre wurde die Umlagefinanzierung um den Aufbau ei-

nes Kapitalstocks ergänzt (siehe Tab. 3), um den Beitragssatzsteigerun-

gen entgegenzuwirken, die aus dem drastischen Beschäftigungsabbau 

und der steigenden Lebenserwartung resultierten. Der Beitrag zur ZVK 

beträgt für die gewerblichen Beschäftigten 3,2 Prozent der Bruttolohn-

summe und für die Angestellten 67 Euro. 

Die ZVK-Bau gewährt eine Zusatzrente zu allen Renten aus der Ge-

setzlichen Renten- oder Unfallversicherung. Voraussetzung für die Leis-

tungsgewährung ist insofern zunächst die Erfüllung eines gesetzlichen 

Rentenanspruchs. Darüber hinaus gilt eine Mindestwartezeit von 220 

Monaten. Der Bezug einer Unfallrente setzt zusätzlich eine Erwerbsmin-

derung von mindestens 50 Prozent voraus. Schließlich muss bei Ren-

tenbeginn stets ein Versicherungsverhältnis zur ZVK bestehen. Dies ist 

auch nach dem Ausscheiden aus einem versicherungspflichtigen Be-

schäftigungsverhältnis der Fall, solange keine andere Tätigkeit außer-

halb des Baugewerbes aufgenommen wird oder wenn gesundheitliche 

Gründe für den Branchenaustritt ausschlaggebend sind (Bau- bzw. Fa-

chuntauglichkeit). Bei Nichterfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich 

Wartezeit oder Versicherungsverhältnis kann zumindest Anspruch auf 

einen Teil der Rentenbeihilfe bestehen. 

                                                 
24  Ähnliche Einrichtungen gibt es auch im Baunebengewerbe, etwa im Betonsteinge-

werbe, Dachdecker-, Maler- und Lackierer- oder Steinmetz- und Steinbildhauer-

handwerk. 

25  Das Tarifsystem des Bauhauptgewerbes ist traditionell in den Bereich der gewerbli-

chen Beschäftigten (= Arbeiter*innen) einerseits sowie in den Bereich der Angestell-

ten und Polier*innen andererseits getrennt.  
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Die Beihilfe zur gesetzlichen Altersrente hängt von der erreichten 

Wartezeit und dem Alter bei Rentenbeginn ab. Die Wartezeit ist in vier 

Stufen eingeteilt (220, 240, 330 und 440 Monate), bei deren Erreichen 

sich die Rentenbeihilfe jeweils erhöht. Bei vorzeitigem Rentenbezug 

werden Abschläge, nach dem 65. Lebensjahr Zuschläge gewährt. Die 

Leistungshöhe bewegt sich je nach Wartezeit und Zugangsalter zwi-

schen 52 Euro und 89 Euro im Monat. Die Leistungen bei Erwerbsmin-

derung und Unfall sind mit der Beihilfe zur Altersrente identisch. Hinter-

bliebene haben nur Anspruch auf eine geringe Einmalzahlung. 

In der geringen Leistungshöhe spiegelt sich die Grundstruktur der 

Rentenbeihilfe als ein Instrument aus der Phase des Nachkriegsbau-

booms mit vergleichsweise sicheren Arbeitsplätzen, steigenden Löhnen 

und einer lebensstandardsichernden gesetzlichen Rente wider. Seit den 

1960er Jahren wurden die seit jeher nicht dynamisierten Leistungen nur 

noch in größeren Zeitabständen und insgesamt geringem Umfang an-

gehoben, in den 2000er Jahre dann sogar gekürzt (Asshoff et al. 2007). 

Mit Einsetzen der Baukrise Mitte der 1990er Jahre geriet die Zusatz-

versorgung zunehmend unter finanziellen Druck. Der drastische Perso-

nalabbau führte zu einer Erosion der Beitragsbasis, während der konti-

nuierliche Anstieg der Beihilfebeziehenden erhebliche Mehrausgaben 

zur Folge hatte. Mitte der 2000er Jahre lag das Verhältnis von aktiv Ver-

sicherten und Leistungsbeziehenden nahezu bei 1:1 (ebd., S. 42). Trotz 

(moderater) Leistungskürzungen stieg der Beitragssatz zwischen 1995 

und 2009 von 0,95 Prozent auf den heutigen Wert von 3,2 Prozent; in 

gleichem Maße stiegen auch die Festbeiträge für die Angestellten. Vor 

dem Hintergrund dieser Entwicklung und den gleichbleibend niedrigen, 

ohnehin auf Westdeutschland beschränkten und angesichts der Absen-

kung des gesetzlichen Rentenniveaus zunehmend unzureichenden Leis-

tungen, einigten sich die Tarifparteien 2014 auf eine grundlegende Re-

form. 

Mit Beginn des Jahres 2016 wurde die Rentenbeihilfe von einer 

überwiegenden Umlagefinanzierung auf eine vollständige Kapitalfinan-

zierung umgestellt und in Tarifrente Bau umbenannt. In diese sind nun 

auch die Beschäftigten der ostdeutschen Baubetriebe sowie die Auszu-

bildenden einbezogen. Von den bisher Versicherten verblieben die über 

50-jährigen im System der Rentenbeihilfe, alle anderen wurden in das 

neue System übergeleitet. 

Die Tarifrente Bau gleicht in vielerlei Hinsicht der Rentenbeihilfe (sie-

he Tab. 3). Zentraler Unterschied ist die Umwandlung der Leistungszu-

sage in eine Beitragszusage mit Mindestleistung. Zugesagt werden, ver-

einfacht dargestellt, folgende monatliche Beiträge: 1,6 Prozent des Brut-

tolohns für die gewerblichen Beschäftigten in den westdeutschen Betrie-
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ben, 1 Prozent für jene in den ostdeutschen Betrieben. Die westdeut-

schen Angestellten erhalten einen monatlichen Beitrag in Höhe von 

33,50 Euro, die ostdeutschen 25 Euro und die Auszubildenden einheit-

lich 20 Euro.26 Hinzu kommt eine Beteiligung an den während der An-

wartschaftsphase erzielten Überschüssen. Somit hängt die Rentenhöhe 

nun von den Beitragszahlungen und der Kapitalmarktrendite ab, ande-

rerseits sind nun zumindest prinzipiell höhere Leistungen möglich als im 

Rahmen der Rentenbeihilfe. Die Ansprüche aus der Beitragszahlung 

sind sofort unverfallbar. Wer vor Eintritt des Versicherungsfalls aus dem 

Baugewerbe ausscheidet, behält einen Leistungsanspruch, der sich aus 

den bis dahin gezahlten Beiträgen ergibt. 

Der Leistungskatalog umfasst wie in der Rentenbeihilfe Alters-, Er-

werbsminderungs- und Unfallrente sowie eine Hinterbliebenenleistung. 

Unverändert setzt die Leistungsgewährung die Erfüllung eines gesetzli-

chen Rentenanspruchs voraus. Größere Veränderungen gab es hingen 

bei den Wartezeiten: Für die Altersrente gibt es gar keine Wartezeit 

mehr, lediglich der Bezug einer Erwerbsminderungs- oder Unfallrenten 

setzt eine geringe Wartezeit von drei Jahren voraus. Erwerbsgeminderte 

erhalten die Monatsrente, die sie ohne Erwerbsminderung mit 62 Jahren 

erhalten hätten. Dabei wird die Rente grundsätzlich so berechnet, als 

wären die in den letzten drei Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 

durchschnittlich gezahlten Beiträge bis zum 62. Lebensjahr gezahlt wor-

den. Zeiten des Bezuges von Kranken- oder Verletztengeld bleiben da-

bei unberücksichtigt. Dasselbe Verfahren gilt für Unfallrenten mit einer 

Erwerbsminderung von mindestens 50 Prozent. Hinterbliebenenrenten 

werden nur gewährt, wenn der Todesfall vor Rentenbeginn oder in den 

ersten fünf Jahren nach Rentenbeginn eintritt. 

Finanziert wird die Zusatzversorgung wie bisher durch Arbeitgeber-

beiträge. Die Beiträge entsprechen grundsätzlich den oben genannten 

Beitragszusagen. Lediglich die Westbetriebe, die zusätzlich noch die 

verbliebene Rentenbeihilfe finanzieren müssen, zahlen abweichend die 

alten Monatsbeiträge. Die Beiträge für die Auszubildenden werden den 

Ausbildungsbetrieben als Teil der Ausbildungskosten durch Beitragsgut-

schrift erstattet, letztlich also über den obligatorischen und allgemein-

verbindlichen Berufsbildungsbeitrag finanziert, mit dem ein großer Teil 

der Ausbildungskosten der Betriebe im Bauhauptgewerbe refinanziert 

wird. 

 

  

                                                 
26 Zu den Details siehe Tabelle 3. 
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Versicherungsverein des Bankgewerbes 

Eine vergleichbare Funktion wie die tariflichen Zusatzsysteme hat der 

bereits seit 1909 bestehende Versicherungsverein des Bankgewerbes 

(BVV), dem ca. 95 Prozent der Unternehmen des privaten Bankgewer-

bes angehören. Dies allerdings nicht auf Grundlage eines Tarifvertrags, 

sondern auf freiwilliger Basis oder aufgrund einer Betriebsvereinbarung. 

Der BVV ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dessen Gre-

mien zu gleichen Teilen von Unternehmen und Beschäftigten der Fi-

nanzwirtschaft besetzt sind. 

Laut Satzung muss der monatliche Beitrag zur überbetrieblichen 

BVV-Vorsorge mindestens 3,5 Prozent des laufenden Bruttoeinkom-

mens (bis zur BBG) betragen (Grundversorgung) (siehe Tab. 3). Daran 

muss sich das Unternehmen mindestens zur Hälfte (bis 1999: zu zwei 

Dritteln) beteiligen. Tatsächliche Beitragshöhe und Kostentragung variie-

ren jedoch stark zwischen den Mitgliedsunternehmen. Ursprünglich als 

Pensionskasse konzipiert, steht seit 1999 mit der Unterstützungskasse 

ein zweiter Durchführungsweg zur Auswahl. Die Altersversorgung erfolgt 

als beitragsorientierte Leistungszusage mit einem Garantiezins. Ange-

sichts der anhaltenden Niedrigzinsphase wurde der lange Zeit geltende 

Garantiezins in Höhe von 4 Prozent für Beiträge ab 2017 auf 

2,75 Prozent abgesenkt. Die meisten Mitgliedsunternehmen haben sich 

jedoch verpflichtet, die Versorgungseinbußen durch zusätzliche Bei-

tragszahlungen auszugleichen. Die konkreten Konditionen der Betriebs-

rente sind entweder über eine freiwillige Betriebsvereinbarung oder über 

eine Gesamtzusage geregelt.27 

Die Ansprüche aus der Beitragszahlung sind sofort unverfallbar. Bei 

einem Wechsel zu einem BVV-Mitgliedsunternehmen werden die An-

wartschaften entweder übernommen oder es wird ein neuer Vertrag ab-

geschlossen und die Renten dann in der Leistungsphase zusammenge-

führt. Bei einem Wechsel zu einem Unternehmen, das nicht BVV-

Mitglied ist, kann die Versorgung durch einen gesonderten, kostenlosen 

Mitgliedsvertrag oder durch Eigenleistung des Beschäftigten aus dem 

Nettoentgelt („Riester-Rente“) fortgeführt werden. 

Das Leistungsspektrum umfasst obligatorisch sowohl Alters-, Er-

werbsminderungs- als auch Hinterbliebenenrenten. Es werden auch Ta-

rife mit zusätzlicher Berufsunfähigkeitsrente angeboten (in Altverträgen 

ist die Absicherung bei Berufsunfähigkeit obligatorisch). Der Abschluss 

eines Versicherungsvertrags setzt immer eine (erfolgreiche) Gesund-

                                                 
27  Die Gesamtzusage ist eine Zusicherung von zusätzlichen Leistungen des Unterneh-

mens für die gesamte Belegschaft. Die Beschäftigten erwerben einen einzelvertragli-

chen Anspruch auf die versprochenen Leistungen. Im Verhältnis zu einer (abwei-

chenden) Betriebsvereinbarung gilt das Günstigkeitsprinzip. 
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heitsprüfung voraus. Voraussetzung für den Bezug einer Erwerbsminde-

rungs-, Berufsunfähigkeits- oder Hinterbliebenenrente ist die Erfüllung 

einer Wartezeit von fünf Jahren. Der Bezug einer Altersrente setzt das 

Erreichen einer gesetzlichen Altersgrenze sowie den vollständigen Er-

werbsausstieg voraus. Die Regelaltersgrenze liegt bei 65 Jahren. Ein 

vorzeitiger Rentenbezug mit Abschlägen ist frühestens zu dem Zeitpunkt 

möglich, ab dem eine vorzeitige gesetzliche Altersrente in Anspruch ge-

nommen werden kann. Umgekehrt kann der Rentenbezug längstens bis 

zur Vollendung des 70. Lebensjahres hinausgeschoben werden, wobei 

Zuschläge gewährt werden. 
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Tabelle 3: Überbetriebliche zusätzliche Altersversorgung 

 Bauhauptgewerbe privates Bankgewerbe 

 1) Rentenbeihilfe (seit 1957) 

2) Tarifrente Bau (seit 2016) 

BVV-Grundversorgung (seit 1909) 

Einrichtung Zusatzversaorgungskasse des Baugewerbes (ZVK); paritätische Verwaltung 

von HDB, ZDB (je 25 %) & IG BAU (50 %) 

Versicherungsverein des Bankgewerbes (BVV); paritätische Verwaltung von 

AG & AN 

Rechtsgrundlage allgemeinverbindliche Tarifverträge: Tarifvertrag über Rentenbeihilfen im Bau-

gewerbe (1957–2015), Tarifvertrag über eine zusätzliche Altersversorgung des 

Baugewerbes (seit 2016), Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im 

Baugewerbe (seit 1957; LF 1/2016) 

BVV-Satzung; Betriebsvereinbarung oder Gesamtzusage 

Geltungsbereich räumlich: (1) Westdeutschland; (2) Bundesgebiet 

persönlich: (1) alle RV-pflichtigen AN, die vor 2016 im westdt. Bauhauptge-

werbe beschäftigt waren & älter als Jahrgang 1966 sind; (2) alle anderen 

westdt. AN
1
, ostdt. AN, Azubis; (1&2) ausgenommen: leitende & geringfügig 

beschäftigte Angestellte 

räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle AN der Mitgliedsunternehmen (ca. 95 % der privaten Bankinsti-

tute) 

Finanzierung AG-Beitrag (1) umlagefinanziert; (2) kapitalgedeckt mind. zu 50 % durch AG 

Beitragshöhe (1) 3,2 % der mtl. Bruttolohnsumme (Arb.) bzw. 67 € mtl. (Ang.) 

(2) West: wie (1)
2
; Ost: 0,6 % (2016), 0,8 % (2017–2019), 1 % ab 2020 (Arb.) 

bzw. 25 € (Ang.); Azubis: 20 € 

Umwandlung von mind. 3,5 % des mtl. Bruttoentgelts (bis zur BBG) 

Durchführungs-

wege 

Pensionskasse Pensions- & Unterstützungskasse 

Zusageart (1) Leistungszusage 

(2) Beitragszusage mit Mindestleistung
3
 

beitragsorientierte Leistungszusage (jährliche Rentenbausteine nach Beitrags-

höhe) 

Portabilität innerhalb des Baugewerbes obligatorisch innerhalb der Mitgliedsunternehmen obligatorisch; Fortführungsvertrag zwi-

schen Nichtmitglied & BVV mgl.; Fortführung über AN-Beiträge aus Nettoent-

gelt („Riester-Rente“) 

Voraussetzungen (1) Erwerbsaustritt, Anspruch auf gesetzliche Rente, mind. 220 Monate Warte-

zeit (davon mind. 60 Monate in den letzten 9 Jahren vor der Rente)
4
, Versiche-

rungsverhältnis zur ZVK
5
 

Gesundheitsprüfung vor Vertragsabschluss 

EM-, BU- & Hinterbliebenenrente: 5 Jahre Wartezeit 
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 Bauhauptgewerbe privates Bankgewerbe 

(2) Erwerbsaustritt, Anspruch auf gesetzliche Rente (oder Rente eines berufs-

ständischen Versorgungswerkes), 36 Monate Wartezeit bei EM- & Unfallrente 

(1) & (2) Unfallrente: EM-Grad von mind. 50 % 

Altersrente: Erreichen der Altersgrenze für eine gesetzl. Altersrente; vollständi-

ger Erwerbsausstieg 

EM-Rente: Restleistungsvermögen unter 3 Std./Tag ohne Berücksichtigung 

der Arbeitsmarktlage 

teilweise EM-Rente: Restleistungsvermögen von 3 bis unter 6 Std./Tag ohne 

Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage 

BU-Rente: BU von mehr als 50 % 

Witwen-/Witwerrente: Ehe- oder eingetragene*r Lebenspartner*in 

Waisenrente: eheliche & gesetzl. gleichgestellte Kinder unter 18. Lj. (alt: 21. 

Lj), bzw. unter 25. Lj. (alt: 27. Lj.) falls noch in Ausbildung  

Leistungsumfang Zusatzrente zur gesetzlichen Alters-, EM- & Unfallrente Altverträge: Alters-, BU- & Hinterbliebenenrente 

Neuverträge (seit 2001): Alters-, EM- & Hinterbliebenenrente (Tarife mit zu-

sätzlicher BU-Rente mgl.) 

Leistungshöhe (1) 59,90/72,15/80,40/88,70 € mtl. nach 220/240/330/440 Monaten Wartezeit
 6
 

Abschläge vor 65. Lj.: 1,60 € jährl. (max. 8 €) 

Zuschläge nach 65. Lj.: 3,30 € jährl. 

Anrechnung auf Betriebsrenten mgl. 

Hinterbliebene: 920,35 € Einmalzahlung 

(2) zugesagte mtl. Beiträge (& Überschussbeteiligung): West: 1,6 % vom Brut-

tolohn (Arb.) bzw. 33,50 € (Ang.); Ost: 1 % (Arb.) bzw. 25 € (Ang.); Azubis: 20 

€
7
 

EM- & Unfallrente: erworbene Anwartschaften & Zurechnungszeit (durch-

schnittliche mtl. Anwartschaften aus den letzten 36 Monaten bis zum 62. Lj.) 

Hinterbliebene: Todesfall (a) vor Rentenbeginn: Summe der eigezahlten Bei-

träge als Einmalzahlung; (b) nach Rentenbeginn: Weiterzahlung der Rente bis 

zur Ausschöpfung der „Rentengarantiezeit“ von 60 Monaten (Alters- & Hinter-

bliebenenrente) 

variabel je nach Beitragshöhe & Kapitalverzinsung (Garantiezins, aktuell 

2,75 %) & Überschüsse (werden vollständig ausbezahlt) 

Altersrente: erworbene Anwartschaften; Abschläge: 0,3 % pro Monat vor 65. 

Lj.; Zuschläge: 0,5 % pro Monat nach 65. Lj. bis zum 70. Lj. 

EM-Rente: bei EM vor 55. Lj. erworbene Anwartschaften & Zurechnungszeit 

(Durchschnitt der Rentenbausteine der letzten 12 Monate); bei EM nach 55. 

Lj.: erworbene Anwartschaften 

teilweise EM-Rente: 50 % der vollen EM-Rente 

BU-Rente: bei BU vor 55 Lj.: erworbene Anwartschaften & Zurechnungszeit 

(Durchschnitt der Rentenbausteine der letzten 60 Monate); bei BU nach 55. 

Lj.: erworbene Anwartschaften 

Witwen-/Witwerrente: 60 % des Rentenanspruchs zum Todeszeitpunkt 

Waisenrente: Vollwaisen 45 %, Halbwaisen 30 % des Rentenanspruchs zum 

Todeszeitpunkt (alt: einheitlich 40 %) 

übersteigen die Hinterbliebenenrenten die Versichertenrente, werden sie an-

teilsmäßig gekürzt  
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1 Unter 50-Jährige in westdt. Betrieben, die Anfang 2016 bereits einen unverfallbaren Anspruch auf die Rentenbeihilfe erworben hatten, erhalten die bis dahin erzielten Anwartschaften 

aus der Rentenbeihilfe sowie die danach erworbenen Ansprüche aus der Tarifrente Bau. Dabei sind mindestens die Leistungen garantiert, die sich aufgrund der bisherigen Rentenbeihilfe 

ergeben hätten (Günstigkeitsvergleich). 

2 In den Jahren 2016/17 galt vorübergehend ein erhöhter Beitrag von 3,8 % (Arb.) bzw. 79,50 € (Ang.). 

3 Die Mindestleistung entspricht der Summe der monatlichen Beiträge abzüglich der für den biometrischen Risikoausgleich erforderlichen Beitragsanteile. 

4 Als Wartezeit gelten alle versicherungspfl. Tätigkeitszeiten im westdt. Bauhauptgewerbe. Für Bautätigkeiten außerhalb des westdt. Bundesgebiets besteht die Möglichkeit der freiw. Wei-

terversicherung. Tätigkeitszeiten im Baunebengewerbe können bis zu einer Dauer von 6,5 Jahren berücksichtigt werden. Obwohl während der Ausbildung keine Beiträge zu zahlen sind, 

gelten auch Ausbildungszeiten in einem Baubetrieb als Wartezeit. Gleiches gilt für Zeiten des Wehr-, Zivil- & Bundesfreiwilligendienstes sowie für Zeiten der Erwerbslosigkeit in den letzten 

9 Jahren vor Rentenbeginn (wobei max. 30 Monate angerechnet werden). Die Wartezeit entfällt, wenn ein anerkannter Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit den Leistungsfall auslöst. 

5 Anspruch auf den unverfallbaren Teil besteht bei einem Ausscheiden nach 2014/nach 2003/vor 2003, wenn hierbei mindestens das 25./30./35. Lebensjahr vollendet war & eine BZ von 

mindestens 5/5/10 Jahren bestand. 

6 Der unverfallbare Teil beträgt nach 60/120/180/240/360 Monaten Wartezeit 10/17/20/50/80 % der vollen Rentenbeihilfe (ggf. mit Abschlägen). Dies entspricht einer Leistungsspanne von 

5 bis 71 € mtl. 

7 Soweit zur Finanzierung der Rentenbeihilfe (erwartungsgemäß) niedrigere Beiträge benötigt werden, erhöht sich plangemäß auch die Beitragszusage. In der Übergangsphase der Jahre 

2016/17 wurde den Beschäftigten in den Westbetrieben vorübergehend ein erhöhter Beitrag von 2,2 % (Arb.) bzw. 46 € (Ang.) zugesagt. Hingegen erhalten die gewerblich Beschäftigten 

in den Ostbetrieben den vollen Beitrag erst ab 2020; im Jahr 2016 wurden 0,6 % & in den Jahren 2017 bis 2019 werden 0,8 % des Bruttolohns zugesagt. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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2.2. Altersübergang 
 

Noch deutlicher als in der Altersversorgung zeigen sich Prozesse der 

Vertariflichung und Verbetrieblichung staatlicher Sozialpolitik im Bereich 

der Regulierung des Übergangs von der Erwerbsphase in den Ruhe-

stand (vgl. hierzu ausführlich Fröhler et al. 2013; Fröhler 2015a). Auch 

setzte die Entstaatlichung in diesem Politikfeld schon deutlich früher ein, 

nämlich Mitte der 1980er Jahre, als die mit der betrieblichen Vorruhe-

standspraxis einhergehenden Belastungen der Sozialhaushalte zu ei-

nem Paradigmenwechsel weg von der seit der Fordismuskrise vorherr-

schenden Politik der Arbeitsmarktentlastung durch Förderung des vor-

zeitigen Erwerbsausstiegs führte (Fröhler 2014a). Im Zuge der Verfesti-

gung des demografischen Krisendiskurses hat sich die Verlängerung der 

Erwerbsphase im Lebenslauf dann in den 1990er Jahren zunehmend zu 

einem zentralen sozialpolitischen Ziel entwickelt. Infolgedessen wurden 

vielfältige Maßnahmen ergriffen, mit denen die renten- und arbeitsförde-

rungsrechtlichen Vorruhestandsoptionen sukzessive eingeschränkt wur-

den. Im Zentrum standen hierbei die Anhebung der Altersgrenzen und 

die Individualisierung der Kosten für den vorgezogenen Rentenzugang. 

Ab 1996 wurden die Altersgrenzen der vorgezogenen Altersrentenarten 

sukzessive angehoben und der vorzeitige Bezug mit dauerhaften Ren-

tenabschlägen von 0,3 Prozent pro Monat versehen. Für die Jahrgänge 

1952 und jünger wurden die vorgezogenen Altersrenten für Frauen, Er-

werbslose und Altersteilzeitbeschäftigte mittlerweile gänzlich abge-

schafft. Seit 2012 wird die Regelaltersgrenze bis 2031 schrittweise von 

65 auf 67 Jahre erhöht. Parallel dazu werden auch die Altersgrenzen für 

die beiden verbliebenen vorgezogenen Altersrentenarten angehoben.28 

Um soziale Härten der „Rente mit 67“ abzumildern, wurde mit der Alters-

rente für besonders langjährig Versicherte die Möglichkeit geschaffen, 

nach 45 Pflichtversicherungsjahren weiterhin mit 65 Jahren abschlags-

frei in Rente gehen zu können.29 

Um den Erwerbsausstieg über den Invaliditätspfad zu erschweren 

und Ausweichreaktionen aus den Altersrenten zu verhindern, wurden im 

                                                 
28  Die Altersgrenze der Altersrente für langjährig Versicherte steigt von 65 auf 67 Jahre; 

der vorgezogene Bezug mit (entsprechend höheren) Abschlägen ist weiterhin ab 63 

Jahren möglich. Die Altersgrenze der Altersrente für Schwerbehinderte wird auf 63 

auf 65 Jahre und die frühestmögliche Inanspruchnahme von 60 auf 62 Jahre ange-

hoben. 

29  Mitte 2014 wurde die Altersgrenze dieser neuen Rentenart vorübergehend auf 63 

Jahre abgesenkt, womit nach zwei Jahrzehnten erstmals wieder eine Leistungsver-

besserung in Kraft trat. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine zeitlich befris-

tete Sonderregelung: Für alle nach 1952 Geborenen wird die Altersgrenze schrittwei-

se erhöht, bis schließlich Ende 2028 wieder die alte Grenze von 65 Jahren erreicht 

ist.  
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Zuge der Altersgrenzenanhebung auch die Berufs- und Erwerbsunfähig-

keitsrenten grundlegend umgestaltet. Mit der 2001 neu geschaffenen 

zweistufigen Erwerbsminderungsrente wurden die Anspruchsvorausset-

zungen verschärft, der Berufsschutz abgeschafft, das Leistungsniveau 

abgesenkt und weitere Maßnahmen getroffen, die den Arbeitsangebots-

druck auf gesundheitlich Eingeschränkte – unter denen sich weit über-

proportional viele Ältere befinden – erheblich verstärkt haben (siehe 

Kap. 3.5.). 

Auch in der Arbeitsmarktpolitik wurden zahlreiche Maßnahmen ergrif-

fen, die auf eine Aktivierung von älteren Lohnabhängigen zielen. So 

wurde ab Mitte der 1990er Jahre die Nutzung des Arbeitslosengeldes für 

die Finanzierung des Rentenübergangs durch verstärkte Kontrollen und 

die Einführung von Sperrzeiten und Erstattungspflichten erschwert bzw. 

verteuert. Mit den „Hartz-Gesetzen“ hat sich seit Mitte der 2000er Jahre 

der Arbeitsangebotsdruck auch und gerade auf Ältere massiv erhöht, 

zumal gleichzeitig die Höchstbezugsdauer von Arbeitslosengeld von 32 

auf 24 Monate (zwischen 2006 und 2008 sogar auf 18 Monate) verkürzt 

wurde. Des Weiteren wurde Ende 2007 der erleichterte Arbeitslosen-

geldbezug für Ältere abgeschafft. Im Gegenzug können Bezieher*innen 

von Arbeitslosengeld II seitdem von der Arbeitsverwaltung ab dem 63. 

Lebensjahr zur Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente mit 

entsprechenden Abschlägen gezwungen werden.30 Schließlich wurden 

eine ganze Reihe von Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik einge-

führt, die Anreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Alter bzw. 

für die Einstellung Älterer setzen soll(t)en (Bäcker et al. 2009; Brussig 

et al. 2016). Neuere gesetzliche Bestrebungen zielen auf eine Förde-

rung der Erwerbstätigkeit jenseits der Regelaltersgrenze ab (Fröhler 

2016a).31 

Parallel zum Abbau der staatlichen Vorruhestandsoptionen wurde die 

Verlagerung der Altersübergangsgestaltung und -finanzierung auf die ta-

rifliche und betriebliche Ebene gezielt und umfassend gefördert. Die ers-

te entsprechende Maßnahme stellte das Vorruhestandsgesetz (1984) 

dar. Es folgten das erste Altersteilzeitgesetz (1989), die Bestimmungen 

zur Teilrente (1992), der Abschlagsausgleich (1996), das zweite Alters-

teilzeitgesetz (1996) und die „Flexi-Gesetze“ zur sozialrechtlichen Regu-

                                                 
30  Seit 2017 erfolgt die Zwangsverrentung nur noch, wenn die zu erwartende Rente 

über der Grundsicherungsschwelle liegt. 

31  So wurde 2014 mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz die Möglichkeit eröffnet, 

Arbeitsverträge, die mit Erreichen der Regelaltersgrenze enden, unter Umgehung der 

Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes beliebig lang und oft zu verlän-

gern. Mit dem Flexirentengesetz wurde 2017 ein Anreiz zur Beschäftigung von Rent-

ner*innen gesetzt, indem der isolierte Arbeitgeberbeitrag zur GRV abgeschafft wur-

de. 
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lierung von Langzeitkonten (1998, 2009). Neben der Entlastung der So-

zialversicherungssysteme zielte und zielt diese Rahmengesetzgebung 

immer auch auf die Verlängerung des Erwerbslebens durch die Förde-

rung des gleitenden Erwerbsausstiegs. 

 

 

2.2.1. Vorruhestand 

 

Das 1984 in Kraft getretene Vorruhestandsgesetz (VRG) hatte v. a. die 

Eindämmung der weit verbreiteten betrieblichen Vorruhestandsmodelle 

zum Ziel, die unter Ausnutzung des Arbeitslosengeldes und des ab dem 

60. Lebensjahr zugänglichen vorzeitigen Altersruhegelds für Arbeitslose 

einen kostengünstigen und „sozialverträglichen“ Personalabbau ermög-

lichten (Jacobs/Schmähl 1988). Daneben hatte das VRG jedoch auch 

eine beschäftigungspolitische Funktion. Unternehmen konnten von der 

Arbeitsverwaltung einen dynamisierten Zuschuss in Höhe von 

35 Prozent des gesetzlichen Mindestentgelts (zuzüglich der Arbeitge-

berbeiträge zur GRV und GKV) erhalten, wenn folgende individuelle und 

betriebliche Voraussetzungen erfüllt waren: Vorruhestand ab dem 58. 

Lebensjahr bis zum frühestmöglichen Bezug einer Altersrente, mindes-

tens dreijährige beitragspflichtige Beschäftigung innerhalb der letzten 

fünf Jahre vor Erwerbsaustritt, Fortzahlung von mindestens 65 Prozent 

des vorherigen Bruttoentgelts, Wiederbesetzung der frei gewordenen 

Stelle mit einem*r Erwerbslosen, Ausgebildeten oder (in Betrieben mit 

weniger als 20 Beschäftigten) Auszubildenden. Zum Schutz insbesonde-

re kleinerer Unternehmen vor Überforderung war eine Höchstnutzungs-

quote von 5 Prozent der Belegschaft festgelegt. Das Gesetz regelte le-

diglich die Voraussetzungen für die Gewährung des staatlichen Kosten-

zuschusses, delegierte die Vereinbarung der konkreten Bedingungen 

jedoch an die Tarifparteien.32 

Obwohl im Laufe des vierjährigen Bestehens des VRG rund 400 ent-

sprechende Tarifverträge vereinbart wurden – wobei die gesetzliche 

Leistung meist auf 75 Prozent angehoben wurde – blieb die Inanspruch-

nahme doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt mach-

ten ca. 165.000 Beschäftigte von der Möglichkeit Gebrauch, womit das 

geschätzte Gesamtpotential von 1,8 Mio. Beschäftigten nur zu etwa 

9 Prozent ausgeschöpft wurde.33 Die Wiederbesetzungsquote lag bei ca. 

                                                 
32  Neben Tarifverträgen waren auch Individualvereinbarungen als Vertragsgrundlage 

erlaubt, nicht jedoch Betriebsvereinbarungen. 

33  Dabei entfiel etwa die Hälfte der Vorruhestandsfälle auf das Bauhauptgewerbe, wo 

die Tarifparteien eine attraktive Regelung mit weitgehender Kostenerstattung verein-

bart hatten, die über eine obligatorische Umlage aller Bauunternehmen finanziert 

wurde (Bosch/Zühlke-Robinet 2000, S. 182f.). 
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50 Prozent (Frerich/Frey 1993, S. 188). Die staatliche Förderung wurde 

deshalb Ende 1988 eingestellt. Die meisten Tarifverträge blieben zu-

nächst weiter bestehen, wurden jedoch in den Betrieben kaum mehr ge-

nutzt. Mit der Etablierung der Altersteilzeit liefen die Vorruhestandstarif-

verträge dann in den meisten Branchen endgültig aus. 

Eine der wenigen Ausnahmen stellt das private Bankgewerbe dar, in 

dem der Tarifvertrag bis vor kurzem in nahezu unveränderter Form fort-

bestand und auch umfangreich genutzt wurde. Der „Tarifvertrag zur vor-

gezogenen freiwilligen Pensionierung“ gewährt einen individuellen An-

spruch auf eine vollständige Freistellung von einem Jahr vor dem frü-

hestmöglichen Zugang in eine gesetzliche Altersrente bei Fortzahlung 

von zunächst 75 Prozent (in den ersten drei Monaten), dann 70 Prozent 

des letzten Bruttomonatsgehalts (ohne Sonderzahlungen, Zulagen und 

Zuschläge), zuzüglich der Arbeitgeberbeiträge zur GRV, GKV und SPV 

sowie ggf. zur bAV. Einzige Voraussetzung hierfür ist eine Beschäfti-

gungsdauer von zehn Jahren in einem tarifgebundenen Betrieb.34 Bei 

einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 20 Jahren verlängert sich 

der Freistellungsanspruch auf zwei Jahre. Im Rahmen des tariflichen 

Rationalisierungsschutzabkommens ist sogar eine bis zu fünfjährige 

Freistellung nach zehn Jahren Betriebszugehörigkeit möglich (siehe 

Kap. 4.2.). Während des Vorruhestandgeldbezugs besteht das Arbeits-

verhältnis fort. Es gilt ein Nebenbeschäftigungsverbot, eine zusätzliche 

geringfügige Beschäftigung ist jedoch erlaubt. 

Über viele Jahre hinweg war der Vorruhestand das vorherrschende 

Übergangsinstrument im privaten Bankgewerbe. Mit Etablierung der Al-

tersteilzeit nahm seine Bedeutung zwar ab, gleichwohl lag die Nut-

zungsquote auch im Jahr 2014 noch bei 2,2 Prozent aller Tarifbeschäf-

tigten – und damit ähnlich hoch wie jene der Altersteilzeit (AGV Banken 

2015, S. 87 f.). Ende 2008 konnten sich die Tarifparteien erstmals nicht 

auf eine Fortsetzung des stets befristeten Tarifvertrags einigen. Bereits 

zuvor war er vom AGV Banken zunehmend infrage gestellt worden, 

wurde dann aber im Rahmen tarifpolitischer Tauschgeschäfte stets ver-

längert. In der Tarifrunde 2008 machte der Arbeitgeberverband seine 

Zustimmung von der Verlängerung einer anderen befristeten Arbeits-

zeitvereinbarung abhängig, die wiederum ver.di ablehnte (Fröhler et al. 

2013, S. 462). Da es zu keiner Einigung kam, lief der Vorruhestandsta-

rifvertrag aus. Erst Mitte 2010 konnten sich die Tarifparteien vor dem 

Hintergrund des infolge der globalen Finanzkrise verstärkten Interesses 

der Unternehmen an Personalabbau darauf verständigen, den Tarifver-

trag unverändert wieder in Kraft zu setzen. In Frühjahr 2014 konnten 

                                                 
34  Ausgenommen sind leitende Angestellte, Reinigungspersonal und kurzfristig be-

schäftigte Aushilfskräfte. 
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sich die Tarifparteien jedoch erneut nicht auf eine Fortsetzung einigen, 

so dass sich der Anspruch auf Vorruhestandsgeld bis auf weiteres auf 

jene beschränkt, die zu diesem Zeitpunkt die Grundbedingung der Be-

triebszugehörigkeit erfüllten. 

 

 

2.2.2. Altersteilzeit 

 

Als Ersatz für das Vorruhestandsgesetz trat 1989 das erste Altersteil-

zeitgesetz in Kraft, das sowohl in der Funktionsweise als auch in der 

Leistungsgestaltung seiner Vorgängerregelung stark ähnelte. Wieder 

wurden lediglich Mindestbedingungen für die staatliche Förderung defi-

niert und die konkrete Ausgestaltung kollektiv- und individualvertragli-

chen Vereinbarungen überlassen. Wieder konnten Unternehmen einen 

Kostenzuschuss erhalten, wenn sie ihren Beschäftigten ab 58 Jahren 

einen vorzeitigen Erwerbsausstieg ermöglichten und den Arbeitsplatz 

neu besetzten. Diesmal wurde aber nicht der vollständige, sondern der 

gleitende Erwerbsausstieg gefördert. Denn das Gesetz sah zwingend 

eine Halbierung der vorherigen regelmäßigen Arbeitszeit während der 

gesamten Dauer der Altersteilzeit vor. Nicht zuletzt deshalb blieb die 

Nutzung weit hinter den politischen Erwartungen zurück, woraufhin das 

Gesetz Ende 1992 ersatzlos gestrichen wurde. 35 

Unter dem Eindruck der vereinigungs- und krisenbedingt stark stei-

genden Inanspruchnahme von ALV und GRV für den Vorruhestand wur-

de die Altersteilzeit 1996 neu aufgelegt, wobei sie diesmal jedoch für 

den vollständigen Erwerbsausstieg geöffnet wurde, indem man die Ver-

teilung der noch immer zwingend zu halbierenden Arbeitszeit den Ver-

tragsparteien überließ und somit die Möglichkeit einer ungleichmäßigen 

oder diskontinuierlichen Verteilung eröffnete. Letzteres umfasst auch die 

Möglichkeit eines einmaligen Wechsels zwischen einer ungekürzten Ar-

beitsphase und einer gleich langen Freistellungsphase („Blockmodell“). 

In Verbindung mit der Absenkung des Mindestalters von 58 auf 55 Jahre 

und der neu geschaffenen Altersrente für Altersteilzeitbeschäftigte wur-

de die Altersteilzeit so zum tariflichen und betrieblichen Erfolgsmodell 

der 2000er Jahre. Bis 2010 stieg die Nutzungsquote innerhalb der an-

spruchsberechtigten Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen auf rund 

17 Prozent an (Wanger 2010, S. 396). 

Auch das zweite Altersteilzeitgesetz (AtG) legt lediglich die Mindest-

bedingungen für die Gewährung von Kostenzuschüssen fest. Grund-

                                                 
35  Im Laufe seines dreijährigen Bestehens kamen lediglich einige Haustarifverträge zu-

stande (Bäcker/Naegele 1993, S. 112) und wurde nur in 498 Fällen die Förderung in 

Anspruch genommen (Barkholdt 2001, S. 151). 
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sätzlich sind die Arbeitsvertragsparteien frei darin, auch völlig andere 

Vereinbarungen zu treffen, in der Praxis orientieren sie sich jedoch im 

Regelfall an den gesetzlichen Vorgaben. Bis 2010 erstattete die Bunde-

sagentur für Arbeit (BA) die unternehmensseitig verpflichtend zu zahlen-

den Mindestaufstockungsbeträge in Höhe von 20 Prozent des Bruttoteil-

zeitentgelts (bis 2004: auf 70 Prozent des vorherigen Nettoentgelts) und 

80 Prozent der Rentenversicherungsbeiträge (bis 2004: auf 90 Prozent 

der vorherigen Beiträge) für max. sechs Jahre (bis 2000: fünf Jahre), 

wenn individuell und betrieblich die folgenden weiteren Mindestbedin-

gungen erfüllt waren: dreijährige beitragspflichtige Beschäftigung (oder 

Lohnersatzleistung) innerhalb der letzten fünf Jahre (bis 2000: Vollzeit-

beschäftigung), Halbierung der regelmäßigen Arbeitszeit, Sozialversi-

cherungspflicht, Möglichkeit des unmittelbaren Übergangs in eine ge-

setzliche Altersrente, Insolvenzsicherung für Wertguthaben, Wiederbe-

setzung der frei gewordenen Stelle mit einem*r Erwerbslosen oder Aus-

gebildeten (bzw. in Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten er-

satzweise auch einem*r Auszubildenden). Vereinbarungen mit einer 

nicht gleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit waren nur bis zu einer 

Dauer von drei Jahren förderungsfähig, es sei denn ein entsprechender 

Tarifvertrag ermöglichte eine längere Dauer der Blockbildung.36 Bei Ge-

währung eines Nutzungsanspruchs in einem Tarifvertrag oder einer Be-

triebsvereinbarung musste zudem eine betriebliche Überforderungsquo-

te in Höhe von max. 5 Prozent der Beschäftigten, die sich gleichzeitig in 

Altersteilzeit befinden durften, festgelegt werden. 

Anspruch auf die staatlichen Kostenzuschüsse besteht inzwischen 

nur noch für Altersteilzeitverhältnisse, die bis Ende 2009 vereinbart wur-

den. Da der Gesetzgeber zentrale Zielsetzungen, insbesondere die För-

derung der Beschäftigung und des gleitenden Erwerbsausstiegs, nur 

unzureichend erfüllt sah, wurde die stets befristete Regelung nicht ver-

längert.37 Da auch die Altersrente nach Altersteilzeitarbeit für die nach 

1951 Geborenen weggefallen ist, beschränkt sich die Förderung der Al-

tersteilzeit inzwischen auf die Steuer- und Beitragsfreiheit der Aufsto-

ckungsbeträge. Aufgrund der gestiegenen Kosten bieten viele Betriebe 

Altersteilzeit nun nicht mehr oder in geringerem Umfang bzw. zu deutlich 

schlechteren Konditionen an (Fröhler et al. 2013, S. 563). Dies manifes-

tiert sich in deutlich rückläufigen Nutzungszahlen: Zwischen 2009 und 

                                                 
36  In nicht tarifgebundenen Unternehmen konnte die Tarifbestimmung durch Betriebs-

vereinbarung bzw. in betriebsratslosen Unternehmen per Individualvertrag über-

nommen werden. 

37  Die Förderquoten weisen darauf hin, dass lediglich rund ein Drittel der freiwerdenden 

Stellen wieder besetzt worden sind, wobei zusätzlich von nicht unerheblichen Mit-

nahmeeffekten auszugehen ist. Zudem sahen rund 90 Prozent der Altersteilzeitver-

hältnisse das Blockmodell vor (Wanger 2010, S. 395). 
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2014 hat sich die Anzahl der Altersteilzeitbeschäftigten bereits mehr als 

halbiert (DRV Bund 2016, S. 28). 

 

Tarifverträge zur Altersteilzeit 

Mit Inkrafttreten des zweiten Altersteilzeitgesetzes hat sich die Altersteil-

zeit schnell zur zentralen tariflichen Regelung des Altersübergangs ent-

wickelt. Anfang 2000 waren bereits ca. 325 Tarifverträge mit einem Gel-

tungsbereich von etwa 13 Mio. Beschäftigten in Kraft (Klammer 2003, 

S. 40). Bis 2004 wuchs der Bestand auf 854 Tarifverträge für ca. 16,3 

Mio. Beschäftigte (Bispinck 2005c, S. XI). Ende 2009 waren schließlich 

ca. 1.000 Verbands- und Haustarifverträge in Kraft, die ca. 20 Mio. Be-

schäftigte erfassten (Fröhler 2014a, S. 425). 

Neben Verfahrensvorschriften regeln die Tarifverträge v. a. die Vo-

raussetzungen zur Inanspruchnahme, den Zeitraum der Altersteilzeit, 

die Verteilung der Arbeitszeit, die finanzielle Ausstattung und den Insol-

venzschutz (Fröhler et al. 2013, S. 525 ff.). Eine zentrale Gemeinsam-

keit ist ihre Gestaltungsoffenheit gegenüber der betrieblichen Ebene in 

Form von Mindestregelungen, Optionsmöglichkeiten und Öffnungsklau-

seln. In Bezug auf den Regelungsgehalt lassen sich hingegen große Dif-

ferenzen feststellen: Neben Tarifverträgen, die weitgehend nur die ge-

setzlichen Mindestbedingungen abbilden, und solchen, die sich v. a. in 

quantitativer Hinsicht von den gesetzlichen Regelungen absetzen, gibt 

es auch Tarifverträge mit weitreichenden qualitativen Abweichungen. 

Letzteres gilt v. a. für jene Branchen und Betriebe, in denen die Alters-

teilzeit umfangreich genutzt wird, wie z. B. der Metall- und Elektro-

Industrie. Dort ist seit 2010 eine neuartige Regelung in Kraft, die nicht 

nur systematisch Beschäftigte in belastungsintensiven Tätigkeiten und 

unteren Entgeltgruppen bevorteilt, sondern auch abweichende betriebli-

che Vereinbarungen zu anderen Maßnahmen alter(n)sgerechter Perso-

nalpolitik erlaubt (ebd., S. 253). 

Wenngleich der Wegfall der Unternehmenszuschüsse keineswegs 

das vielfach prognostizierte Ende der Altersteilzeit bedeutete, blieb die-

ser dennoch nicht ohne Konsequenzen (ebd., S. 530 ff.). Da die Laufzei-

ten der Tarifverträge in der Regel an die Förderung gekoppelt waren, 

mussten die meisten von ihnen neu verhandelt werden. Mehrheitlich 

ging dies mit erheblichen Anpassungen einher. Mitunter wurden die Ver-

träge aber auch weitgehend unverändert verlängert, insbesondere wenn 

diese im Wesentlichen ohnehin nur die gesetzlichen Mindestbedingun-

gen widerspiegelten. In manchen Branchen konnten sich die Tarifpartei-

en auch nicht auf eine Fortsetzung der Altersteilzeit einigen. Dort, wo es 

zu neuen Abschlüssen kam, lassen sich zwei zentrale Entwicklungsten-

denzen ausmachen: zum einen eine stärkere Konditionierung der Nut-
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zungsvoraussetzungen und -bedingungen, zum anderen eine weitere 

Ausweitung der einzelbetrieblichen Gestaltungsspielräume. In der 

Summe sind somit eine Verringerung des Tarifvertragsbestands bei zu-

nehmender Fragmentierung der Regelungslandschaft sowie höhere Zu-

gangshürden und Leistungseinschränkungen für die Beschäftigten zu 

konstatieren. 

Auch in den von uns untersuchten Branchen sind in zeitlicher Nähe 

zum Inkrafttreten des zweiten Altersteilzeitgesetzes entsprechende Ta-

rifverträge vereinbart worden, die bis heute Bestand haben (siehe 

Tab. 4). Lediglich im Einzelhandel ist der Tarifvertrag Mitte 2004 ausge-

laufen, weil sich ver.di nicht auf die vom Handelsverband geforderten 

Anpassungen zu Ungunsten der Beschäftigten einlassen wollte. Ange-

sichts des geringen Nutzungsinteresses in der Branche schien der Ver-

lust aber auch beidseitig verschmerzbar (Fröhler et al. 2013, S. 490 f.). 

Der Tarifverträge im Bauhauptgewerbe und im privaten Bankgewerbe 

gewähren keinen Anspruch auf Altersteilzeit, orientieren sich weitgehend 

an den gesetzlichen Mindestvorgaben und sind während ihres Beste-

hens nahezu unverändert geblieben. Der Banken-Tarifvertrag trägt so-

gar eher den Charakter einer Rahmenvereinbarung und überlässt die 

Ausgestaltung nahezu vollständig der betrieblichen Ebene. Die spartani-

sche Ausstattung der beiden Tarifverträge hat jedoch höchst unter-

schiedliche Gründe: Im Bauhauptgewerbe ist Altersteilzeit aufgrund der 

klein(st)betrieblichen Struktur und der unsteten Beschäftigungsverhält-

nisse nur bedingt anwendbar, weshalb bei den Tarifparteien kein gestei-

gertes Interesse an einer weitergehenden Gestaltung existiert (ebd., 

S. 359). Im Bankgewerbe hingegen ist Altersteilzeit eine weit verbreitete 

und viel genutzte Option des Altersübergangs. Aufgrund des starken In-

teresses der Unternehmen am Angebot von Altersteilzeit sowohl im Hin-

blick auf die Mitarbeiterbindung als auch auf den fortgesetzten Perso-

nalabbau, ist die Branche nahezu flächendeckend von entsprechenden 

Betriebsvereinbarungen mit z. T. recht großzügigen Konditionen über-

zogen, was eine konkretere tarifliche Regulierung obsolet macht (ebd., 

S. 464). 

So lässt sich einzig in der chemischen Industrie ein größerer tarifli-

cher Gestaltungswille erkennen. Sie war die erste Branche, in der Alters-

teilzeit geregelt wurde und hatte lange Zeit auch mit den größten Ver-

breitungsgrad und die höchsten Nutzungsquoten aufzuweisen (ebd., 

S. 315). Im Zuge der ausgeprägten Demografisierung ihrer Tarifpolitik 

und der angestrebten Verlängerung der Erwerbsphase hat das Interesse 

der „Chemie-Sozialpartner“ in den letzten Jahren aber deutlich nachge-

lassen. Davon zeugt nicht zuletzt die Konstruktion des „Demografie-

Tarifvertrags“, in den der vormalige Altersteilzeit-Tarifvertrag integriert 
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und dabei erheblich modifiziert wurde. Die einschneidendste Verände-

rung ist der Wegfall des tariflichen Anspruchs bis zu einer Belastungs-

grenze von 5 Prozent der Belegschaft. Des Weiteren wurde die Abfin-

dungszahlung zum Ausgleich der Renteneinbußen bei einem vorgezo-

genen abschlagsbehafteten Rentenzugang abgeschafft. Für den Fall der 

Nutzung des „Demografiefonds“ zur Finanzierung der Altersteilzeit wur-

de das Mindestalter von 55 auf 59 Jahre heraufgesetzt. Außerdem muss 

der freiwerdende Arbeitsplatz wieder besetzt werden. Schließlich be-

nachteiligt die Finanzierungslogik des „Demografiefonds“, der den Be-

schäftigten einen individuellen Anspruch auf den „Demografiebetrag“ 

suggeriert, die kollektiv finanzierte Altersteilzeit strukturell gegenüber 

den individuell finanzierten Optionen bAV oder Langzeitkonten. So ist es 

wenig verwunderlich, dass sich die meisten Betriebe für diese beiden 

Nutzungsoptionen entschieden, während die Altersteilzeit abgeschlagen 

auf den hinteren Plätzen landete (siehe Kap. 1). Im Tarifgebiet Ost kann 

seit 2013 auch der Fonds des „LephA-TV“ per Betriebsvereinbarung zur 

Finanzierung von Altersteilzeit verwendet werden. Allerdings ist hierbei 

nur kontinuierliche („echte“) Altersteilzeit erlaubt, das Blockmodell also 

ausgeschlossen. Auch dies zeigt den Willen der Tarifparteien, die Le-

bensarbeitszeit zu verlängern und hierzu den gleitenden Altersübergang 

zu fördern. 
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Tabelle 4: Tarifvertragliche Regelungen nach dem Altersteilzeitgesetz 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Tarifvertrag Tarifvertrag über die Altersteilzeit im 

Baugewerbe (1998, l.F. 1/2010) 

Tarifvertrag zur Förderung der Alters-

teilzeit (1996 bis 2009) 

§ 9 Demo-TV (2010, l.F. 1/2017) 

Tarifvertrag zur Förderung der Alters-

teilzeit im Einzelhandel (1999 bis 

2004, l.F. 1/2000) 

Altersteilzeit-Tarifvertrag (seit 1997; 

l.F. 1/2017) 

Geltungsbereich räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle RV-pfl. AN in tarifge-

bundenen Betrieben, außer leitende 

Angestellte 

räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle AN in tarifgebunde-

nen Betrieben, außer übertariflich 

Beschäftigte 

räumlich: NRW 

persönlich: alle AN im Sinne des AtG 

in tarifgebundenen Betrieben 

räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle AN in tarifgebunde-

nen Betrieben, außer leitende Ange-

stellte, Reinigungspersonal & kurz-

fristig beschäftigte Aushilfskräfte 

Vertragsgrundlage Einzelvertrag, freiw. BV Einzelvertrag, freiw. BV Einzelvertrag, freiw. BV ungeregelt 

Anspruch nein nein
1
 nein nein

2
 

Dauer & Lage ab 55. Lj., max. 10 Jahre, max. bis 

zum möglichen Bezug einer ab-

schlagsfreien Altersrente 

ab 55. Lj., max. bis zum möglichen 

Bezug einer abschlagsfreien Alters-

rente
3
 

ab 55. Lj., max. 6 Jahre, max. bis 

zum möglichen Bezug einer ab-

schlagsfreien Altersrente 

ungeregelt 

Arbeitszeitverteilung alle Formen des AtG Blockmodell, in BV alle Formen des 

AtG 

Teilzeit- & Blockmodell, in BV alle 

Formen des AtG 

alle Formen des AtG 

Aufstockung wie AtG Entgelt: um 40 % (auf mind. 85 % 

des vorherigen Nettoentgelts)
4
 

RV-Beiträge: auf Basis von 80 % des 

Entgelts 

Entgelt: auf mind. 82,5 % des vorhe-

rigen Nettoentgelts 

RV-Beiträge: auf Basis des Unter-

schiedsbetrags zwischen Entgelt & 

90 % des vorherigen Entgelts 

ungeregelt 

sonstige Leistungen Erhalt aller tariflichen Entgeltansprü-

che 

13. Monatseinkommen anteilig 

kein Urlaubsanspruch in Freistel-

lungsphase  

anteilige Einmalzahlungen & variable 

Entgelte nur in Arbeitsphase (Einbe-

zug in Entgeltaufstockung) 

Tariferhöhungen auch in Freistel-

lungsphase 

kein Anspruch auf Altersfreizeiten 

anteilige Einmalzahlungen & variable 

Entgelte in Arbeits- & Freistellungs-

phase (kein Einbezug in Entgeltauf-

stockung) 

Tariferhöhungen auch in Freistel-

lungsphase 

kein Urlaubsanspruch in Freistel-

bAV-Beiträge auf Basis des aufge-

stockten ATZ-Entgelts 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

kein Urlaubsanspruch in Freistel-

lungsphase 

lungsphase 

Arbeitsunfähigkeit Nacharbeit von 50 % der Ausfallzei-

ten, für die kein Entgeltfortzahlungs-

anspruch besteht, am Ende der Ar-

beitsphase 

Krankengeld & Aufstockung in Höhe 

tarifl. Zuschuss bzw. Zuwendung; 

Privatversicherte: 30 % des ATZ-

Entgelts 

- Differenz der gesetzl. & betriebl. 

Rentenbezüge zum ATZ-Entgelt wird 

ausgeglichen 

Insolvenzschutz nach AtG; Empfehlung: Bankbürg-

schaft, Pfandrechte, Hinterlegung bei 

SOKA-Bau
5
 

nach AtG; Nachweis: mit erster Gut-

schrift, danach alle 6 Monate 

Bankbürgschaft, versicherungsrecht-

liche Absicherung, Treuhandkonto, 

Sicherung über BG Einzelhandel o-

der SOKA-Bau oder gleichwertige 

Absicherung 

- 

1 Falls die BV einen Anspruch gewährt, muss dieser auf max. 5 %der Belegschaft begrenzt werden. 

2 Ein Anspruch auf ATZ besteht jedoch im Rahmen des tarifl. Rationalisierungsschutzabkommens (siehe Kap. 4.2.). 

3 Bei Finanzierung aus dem Demo-Fonds ist ATZ frühestens ab dem 59. Lj. & für längstens 6 Jahre möglich. Ein indiv. Anspruch besteht nicht, vielmehr bestimmen die Betriebspartei-

en autonom über die Zugangs- & Auswahlkriterien. Die BV muss eine betriebl. Überlastungsgrenze von 5 % der Beschäftigten enthalten. Zudem darf ATZ, die aus dem Demo-Fonds fi-

nanziert wird, nicht zur Personalreduzierung eingesetzt werden. Im Tarifgebiet Ost kann diese Form der ATZ auch aus dem LephA-Fonds finanziert werden. Allerdings ist hierbei nur 

kontinuierliche ATZ erlaubt. Die Überlastungsgrenze kann frei zwischen den Betriebsparteien verhandelt werden. 

4 Bei einer Dauer der ATZ von mehr als 6 Jahren ist die Entgeltaufstockung frei verhandelbar. 

5 Im Insolvenzfall werden die vom Unternehmen hinterlegten Guthaben direkt an die Beschäftigten ausgezahlt. Grundlage hierfür ist eine spezielle Verpfändungserklärung zwischen 

Unternehmen & Beschäftigten, die eine Treuhänderschaft überflüssig macht. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

 



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 58 

2.2.3. Langzeitkonten 

 

Mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der zunehmenden Verbrei-

tung von Arbeitszeitkonten begann sich im Laufe der 1990er Jahre ins-

besondere in Großunternehmen eine neue Übergangsoption zu etablie-

ren: das altersbezogene bzw. optionale (für mehrere Freistellungszwe-

cke nutzbare) Langzeitkonto (Hildebrandt et al. 2009). Um dieses sozial-

rechtlich abzusichern und seine Verbreitung zu fördern, wurde 1998 mit 

dem Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitrege-

lungen (Flexi-Gesetz) ein erster gesetzlicher Rahmen geschaffen (Fröh-

ler et al. 2013, S. 71 ff.). Dabei wurde u. a. die nachgelagerte Verbeitra-

gung und Besteuerung der Wertguthaben, der grundsätzliche Fortbe-

stand des Arbeitsverhältnisses während der Freistellung (Beschäfti-

gungsfiktion) und das Verbot stark abweichender Entgelte zwischen Ar-

beits- und Freistellungsphase38 festgelegt. Des Weiteren wurden Rege-

lungen für den „Störfall“ der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses getroffen (Auszahlung des versteuerten und verbeitragten Gut-

habens, beitragsfreie Übertragung in die bAV oder steuer- und beitrags-

freie Übernahme durch das neue Unternehmen, wenn das alte zu-

stimmt) und ein gesonderter Insolvenzschutz für Wertguthaben einge-

führt, weil diese im Insolvenzrecht nicht abgesichert sind. Dieser war je-

doch erst dann verpflichtend vorgeschrieben, wenn das Wertguthaben 

das Dreifache der monatlichen Bezugsgröße (2017: 8.925 Euro) über-

schritt. Zudem blieb die Form der Insolvenzsicherung unbestimmt. 

Da sich auch in der Folgezeit insbesondere der mangelhafte Insol-

venzschutz sowie die eingeschränkte Portabilität der Wertguthaben als 

Hemmnis für eine stärkere Verbreitung und Nutzung von Langzeitkonten 

erwiesen, wurden die gesetzlichen Vorgaben 2009 mit dem Gesetz zur 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler 

Arbeitszeitregelungen (Flexi-II-Gesetz) nachjustiert (Rolfs/Witschen 

2009). Die Insolvenzschutzvorschriften wurden deutlich verschärft und 

präzisiert.39 Zudem wurden Kontrollmechanismen und eine persönliche 

Haftung der Unternehmensleitung bei unzureichender Insolvenzsiche-

                                                 
38  Der unbestimmte Rechtsbegriff der Unangemessenheit im Gesetz wurde von den 

Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger in der Folge dahingehend präzi-

siert, dass das Entgelt in der Freistellungsphase mindestens 70 Prozent und höchs-

tens 130 Prozent des im Jahr zuvor durchschnittlich gezahlten Arbeitsentgelts betra-

gen muss (Rolfs/Witschen 2009, S. 297). 

39  Der Insolvenzschutz greift nun schon, wenn das Wertguthaben die einfache monatli-

che Bezugsgröße erreicht. Das Wertguthaben muss treuhänderisch verwaltet wer-

den, oder es muss auf andere Weise sichergestellt werden, dass es von dem in die 

Insolvenzmasse fallenden Unternehmensvermögen getrennt wird. Die Neubestim-

mungen zum Insolvenzschutz gelten auch rückwirkend für alle vor 2009 vereinbarten 

Langzeitkonten. 



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 59 

rung etabliert.40 Auch die Übertragung des Guthabens wurde erleichtert, 

indem die Zustimmung des alten Unternehmens nun nicht mehr nötig ist. 

Zudem wurde die Möglichkeit der Übertragung auf die Rentenversiche-

rungsträger geschaffen, die das Wertguthaben treuhänderisch verwal-

ten.41 Hingegen wurde die Möglichkeit der beitragsfreien Übertragung in 

die bAV abgeschafft. Um das Verlustrisiko durch spekulative Anlagefor-

men zu minimieren, wurden die Anlagevorschriften für Wertguthaben an 

jene der Sozialversicherungsträger angepasst.42 Die Unternehmen sind 

zur Werterhaltung verpflichtet, d. h. sie müssen sicherstellen, dass zu-

mindest die Summe der eingestellten Beiträge erhalten bleibt. Die Ver-

teilung der erzielten Rendite bleibt hingegen den Vertragsparteien über-

lassen; wird keine Reglung getroffen, gehört sie dem Unternehmen. Des 

Weiteren wurden die Führungs- und Verwaltungsvorschriften sowie die 

Verwendungszwecke für Wertguthaben konkretisiert. Während früher 

wahlweise die Führung in Zeit und/oder Geld möglich war, ist nun die 

Führung in Geld verpflichtend vorgeschrieben.43 Zudem besteht nun ein 

Anspruch auf Verwendung des Wertguthabens im Rahmen gesetzlicher 

Freistellungsansprüche (Elternzeiten, Pflegezeiten, Teilzeitbeschäfti-

gung etc.).44 

 

Tarifverträge zur Regelung von Langzeitkonten 

Während Regelungen zu Arbeitszeitkonten mit einem zeitlich befristeten 

Ausgleichszeitraum inzwischen in der weit überwiegenden Mehrheit der 

Tarifbereiche verbreitet sind, stellen Bestimmungen zu Langzeitkonten 

trotz erkennbarer Zunahme noch immer eher die Ausnahme dar 

(Bispinck 2016, S. 13). Etwas häufiger sind hingegen Betriebsvereinba-

rungen zu Langzeitkonten (Böker/Lindecke 2013). Gleichwohl boten im 

Jahr 2010 insgesamt lediglich 2 Prozent aller Betriebe mit ca. 

10 Prozent aller Beschäftigten Langzeitkonten an, und in nur jedem vier-

ten dieser Betriebe war der Altersübergang ein möglicher Nutzungs-

                                                 
40  Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird stichprobenartig im Rahmen der vier-

jährigen routinemäßigen Betriebsprüfung der Rentenversicherungsträger kontrolliert. 

41  Die Übertragung ist allerdings erst möglich, wenn das Wertguthaben das Sechsfache 

der monatlichen Bezugsgröße übersteigt. Zudem ist sie unumkehrbar; das übertra-

gene Guthaben kann also später nicht zu einem neuen Unternehmen mitgenommen 

werden. Es kann auch kein neues Guthaben eingestellt werden; lediglich Entnahmen 

sind möglich. 

42  In Tarifverträgen oder auf solchen basierenden Betriebsvereinbarungen können je-

doch abweichende Regelungen getroffen werden. Ohnehin sind ausschließlich al-

tersbezogene Langzeitkonten ausgenommen, da hier von einem hinreichend langen 

Ausgleichszeitraum der Anlagerisiken ausgegangen wird. 

43  Langzeitkonten, die auf Vereinbarungen beruhen, die bereits vor Inkrafttreten des 

Gesetzes bestanden, können weiterhin in Zeit geführt werden. 

44  Die Vertragsparteien können die gesetzlichen Verwendungszwecke jedoch be-

schränken und andere vereinbaren. 
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zweck (Ellguth et al. 2013, S. 5). Auch über den Zeitverlauf gesehen, 

zeigen sich diesbezüglich kaum Bewegungen, lediglich im Kreis der 

Großunternehmen war im Laufe der 2000er Jahre ein deutlicher Zu-

wachs erkennbar. 

In den hier näher untersuchten Branchen existieren Flächentarifver-

träge zu Langzeitkonten in der chemischen Industrie und im privaten 

Bankgewerbe (siehe Tab. 5). Im Einzelhandel NRW gibt es eine tarifli-

che Öffnungsklausel, die die Einbeziehung von tariflichen Leistungen in 

Betriebsvereinbarungen bzw. Individualverträgen zu Langzeitkonten er-

möglicht, darüber hinaus aber kaum Vorgaben enthält. Zwar wurde 2005 

auf Initiative des Handelsverbandes eine Verhandlungsverpflichtung zu 

einem Tarifvertrag vereinbart, die seitdem regelmäßig Gegenstand in 

den Tarifrunden ist, ein Abschluss scheiterte aber bislang am Wider-

stand von ver.di. Auch im Bauhauptgewerbe wurde eine tarifliche Ge-

staltung eingehend diskutiert, letztlich aber wegen zahlreicher bran-

chenbedingter Umsetzungsprobleme bei gleichzeitig begrenztem Nut-

zungsinteresse auf Beschäftigtenseite übereinstimmend verworfen 

(Fröhler et al. 2013, S. 361 f.). 

Noch wesentlich stärker als bei den Tarifverträgen zur Altersteilzeit 

handelt es sich bei jenen zu Langzeitkonten um bloße Rahmenvereinba-

rungen, deren Konkretisierung weitgehend an die Betriebsparteien dele-

giert ist. Damit sind Langzeitkonten ein Paradebeispiel für die kontrollier-

te Dezentralisierung des Verhandlungssystems. Da auch in Bezug auf 

die Tarifinhalte eine enorme Bandbreite existiert, ist von einer starken 

Binnendifferenzierung auszugehen, die jene der Altersteilzeit noch bei 

Weitem übertrifft. Die Tarifverträge enthalten v. a. Mindestbedingungen 

in Bezug auf die Kontenführung, die möglichen Sparquellen, die zulässi-

gen Verwendungszwecke sowie das Verfahren im Störfall und bei Insol-

venz. Dabei lassen sich große Unterschiede hinsichtlich der Regelungs-

breite und -tiefe sowie eine erhebliche Varianz der Tarifinhalte feststel-

len (ebd., S. 537 ff.): 

 Vertragsgrundlage ist im Regelfall das Prinzip der „doppelten Freiwil-

ligkeit“: freiwillige Einführung einer auf den tariflichen Bestimmungen 

basierenden Betriebsvereinbarung und freiwillige Nutzung durch die 

Beschäftigten. Dies gilt auch für die hier untersuchten Branchen. Im 

Einzelhandel NRW ist zusätzlich die explizite Zustimmung von ver.di 

erforderlich. 

 Kontoführung: Früher war meist die Führung in Zeit und in Geld er-

laubt, verbreitet sind die Tarifverträge jedoch inzwischen an die neu-

en gesetzlichen Vorschriften angepasst worden; so auch in der che-

mischen Industrie. Im privaten Bankgewerbe wurde hingegen an der 

alten Regelung festgehalten. 
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 Einbringungsmöglichkeiten: Hier zeigen sich zwei unterschiedliche 

Herangehensweisen. Manche Vereinbarungen ermöglichen das An-

sparen aus nahezu allen tariflichen Arbeitszeit- und Entgeltbestand-

teilen und delegieren die Konkretisierung weitgehend an die Be-

triebsparteien; so z. B. im Einzelhandel NRW und im privaten Bank-

gewerbe. Die meisten Tarifverträge geben jedoch deutlichere Vorga-

ben; so z. B. in der chemischen Industrie. Dabei werden die Spar-

quellen abschließend definiert, können also von den Betriebspartei-

en nur eingeschränkt, nicht aber erweitert werden. Verbreitet wird 

auch das Volumen einzelner Einbringungsmöglichkeiten begrenzt. 

So können Freizeitansprüche (Mehrarbeit etc.) im Bankgewerbe 

max. in Höhe von 195 Stunden im Jahr eingebracht werden. In der 

chemischen Industrie war bis 2016 die Einbringung von Tarifentgelt-

bestandteilen auf 10 Prozent des Jahresentgelts begrenzt; nun ist es 

Aufgabe der Betriebsparteien, eine Obergrenze festzulegen. Des 

Weiteren können nur jene Urlaubsansprüche eingebracht werden, 

die über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehen. Im Bank-

gewerbe ist die Einbringung von Urlaubsansprüchen ganz untersagt. 

 Anlagevorschriften: Form und Modalitäten der Geldanlage sind in der 

Regel vollständig den Betriebsparteien überlassen. Im privaten 

Bankgewerbe muss zumindest ein Anlagemodell mit Werterhal-

tungsgarantie angeboten werden. 

 Freistellungszwecke: Meist zielen die Tarifverträge auf den Alters-

übergang als primären Verwendungszweck. Auch die Verwendung 

für (längere) berufliche Qualifizierungsphasen ist ein oft genannter 

Zweck. In der Regel wird die Festlegung jedoch den Betriebsparteien 

überlassen. So verhält es sich auch in den hier untersuchten Bran-

chen. Im Regelfall können die Beschäftigten nicht frei über die Ver-

wendung der Guthaben entscheiden. Vielmehr ist die Festlegung 

von Entnahmezweck, -umfang und -zeitraum Gegenstand der Be-

triebsvereinbarung bzw. des individuellen Vertrags. 

 Störfall: Meist enthalten die Tarifverträge Regelungen für den Fall, 

dass eine Freistellung für die vorgesehenen Verwendungszwecke 

nicht mehr (vollständig) möglich ist. In den von uns untersuchten 

Branchen sind diese Regelungen, so vorhanden, jedoch inzwischen 

von der gesetzlichen Realität überholt worden. 

 Insolvenzschutz: Hier gehen die Vorgaben meist über die Gesetzes-

lage hinaus. So ist verbreitet eine Absicherung ab dem ersten Kon-

tozufluss vorgeschrieben, z. B. in der chemischen Industrie. Im priva-

ten Bankgewerbe wird hingegen auf die Gesetzeslage verwiesen. Im 

Einzelhandel NRW fehlen Bestimmungen zur Insolvenzsicherung. 
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Tabelle 5: Tarifvertragliche Regelungen zu Langzeitkonten 

 chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Tarifvertrag § 2a MTV (2004–2008), § 8 Demo-TV (4/2008) Protokollnotiz zum MTV (7/2008) Rahmenregelung zu betrieblichen Langzeitkonten 

(7/2001)
1
 

Geltungsbereich räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle AN, außer übertariflich Beschäftigte 

räumlich: NRW 

persönlich: alle AN, außer leitende Angestellte 

räumlich: Bundesgebiet 

persönlich: alle AN, inkl. Azubis 

Vertragsgrundla-

ge 

freiw. BV freiw. BV & Zustimmung von ver.di freiw. BV; in Betrieben ohne BR Einzelvertrag 

Führung in Geld in Geld in Zeit oder Geld 

Einbringungs-

möglichkeiten 

Guthaben auf Zeitkonten 

Mehrarbeit 

Zulagen & Zuschläge 

Altersfreizeiten 

übergesetzl. Urlaubsansprüche 

Teile des Tarifentgelts, wobei in der BV eine Ober-

grenze festgelegt sein muss (bis 2016: 10 % des 

Jahresentgelts) 

Demo- & LephA-Fonds können per BV anteilig ein-

gebracht werden 

alle tarifl. Entgeltbestandteile 

 

alle tarifl. Entgeltbestandteile 

Freizeitansprüche, max. 195 Std. im Jahr 

Urlaub ausgenommen 

Anlagevorschrif-

ten 

- - Angebot muss mind. eine Anlageform mit Rück-

flussgarantie enthalten 

mit Zustimmung des AN Anlage in Fonds mit ange-

messener Risikostreuung (z. B. Altersvorsorge-

Sondervermögen) mgl. 
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 chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Freistellungs-

zwecke 

in BV festzulegen 

neben Altersübergang& Qualifizierung sind weitere 

Zwecke erlaubt 

kein Freistellungsanspruch; Freistellung setzt indivi-

duelle Vereinbarung zwischen AG & AN voraus 

- - 

Freistellungs-

phase 

Abweichung vom Arbeitsentgelt mgl. (bis 2016 Be-

grenzung auf max. 25 % Unter- oder Überschrei-

tung) 

- Anspruch auf Urlaub & sonstige tarifliche Leistun-

gen bleibt erhalten 

bei Krankheit gesetzl. Lohnfortzahlung & Unterbre-

chung der Freistellung 

Störfall Übertrag auf neuen AG - Übertrag auf neuen AG 

Umwandlung in Beiträge zur bAV (nur bei Störfällen 

nach § 23b Abs. 3a SGB IV) 

im Sterbefall Auszahlung  

Insolvenzschutz Grundbedingung; kann betrieblich oder in ausfinan-

zierter überbetrieblicher Einrichtung erfolgen 

schriftliche Mitteilungspflicht ggü. AN 

- nach den gesetzl. Bestimmungen (§ 7e SGB IV) 

Unterrichtung des BR über Art & Umfang 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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2.2.4. Teilrente 

 

Mit dem Rentenreformgesetz 1992 wurde die Möglichkeit geschaffen, 

eine gesetzliche Altersrente auch nur teilweise in Anspruch zu neh-

men.45 Hierauf besteht seitens der Versicherten ein unmittelbarer ren-

tenrechtlicher Anspruch, weitere kollektiv- oder individualvertragliche 

Regelungen sind nicht notwendig. Ihrer Intention nach zielt die Teilrente 

jedoch auf flankierende Vereinbarungen. Für den Bezug einer Teilrente 

gelten grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen (Altersgrenzen, War-

tezeit, Abschläge etc.) wie für den Bezug der entsprechenden Vollren-

tenart. Bis vor kurzem konnte die Teilrente in Höhe von einem Drittel, 

der Hälfte oder zwei Dritteln der zum Eintrittszeitpunkt zustehenden Voll-

rente bezogen werden (Fröhler et al. 2013, S. 64 ff.). Die Ausübung ei-

ner Erwerbstätigkeit war weiterhin möglich. Dabei galt jedoch der 

Grundsatz, dass die Summe aus Einkünften und Teilrente nicht höher 

sein durfte als das vorherige Einkommen. Hierzu waren nach Teilren-

tenstufe gestaffelte Hinzuverdienstgrenzen festgelegt. Diese bestanden 

nicht aus einheitlichen Nominalbeträgen, sondern hingen vom vorheri-

gen Erwerbseinkommen ab und mussten deshalb individuell errechnet 

werden. Die Hinzuverdienstgrenze durfte im Laufe eines Jahres zweimal 

um maximal den doppelten Wert überschritten werden. Danach erfolgte 

automatisch eine Abstufung auf die nächste Teilrentenstufe. Bei Über-

schreitung der Hinzuverdienstgrenze für eine Drittel-Teilrente entfiel der 

Rentenanspruch ganz. 

Bislang wurde diese Option für einen gleitenden Altersübergang je-

doch kaum genutzt. In keinem Zugangsjahr lagen die Nutzungszahlen 

höher als bei 3.200 Personen.46 Als Gründe hierfür gelten insbesondere 

die als intransparent, unflexibel oder finanziell unattraktiv kritisierte Kon-

struktion der Teilrentenstufen und der Hinzuverdienstgrenzen. Dies ver-

anlasste den Gesetzgeber dazu, mit dem Flexirentengesetz eine Reform 

der Hinzuverdienstgrenzen vorzunehmen. Seit Mitte 2017 gilt nun für 

den Teilrentenbezug nur noch die alte Hinzuverdienstgrenze für eine 

volle Rente in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze (6.300 Euro im Jahr). 

Das darüber hinausgehende Einkommen wird zu 40 Prozent auf die 

Jahresrente angerechnet. Für jeden verdienten Euro über der Hinzuver-

dienstgrenze wird die Rente also um 40 Cent gemindert. Erst wenn der 

Zuverdienst die Obergrenze des höchsten Bruttoeinkommens der letzten 

15 Jahre überschreitet, wird er vollständig auf die Rente angerechnet. 

                                                 
45  Auch das Betriebsrentengesetz sieht die Möglichkeit des Teilrentenbezugs vor. 

46  Im Rentenzugang 2014 befanden sich exakt 2.176 Teilrentner*innen, was einem An-

teil von lediglich 0,3 Prozent an allen neu zugegangenen Altersrenten entsprach 

(DRV Bund 2015, S. 74). 
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Die Teilrente muss aber mindestens 10 Prozent der Vollrente betragen. 

Somit ist nun eine flexiblere Kombination von Rentenbezug und Be-

schäftigung möglich.47 

 

Tarifverträge zur Teilrente 

Ähnlich gering wie das Nutzungsinteresse der Versicherten ist bislang 

auch das Gestaltungsinteresse der Tarifparteien geblieben. Immerhin 

existieren seit kurzem erste Ansätze zu einer begleitenden tariflichen 

Regulierung des Teilrentenbezugs. So eröffnen die „Demografie-

Tarifverträge“ in der chemischen Industrie und in der Kunststoffindustrie 

die Möglichkeit, den „Demografiefonds“ per Betriebsvereinbarung für die 

Finanzierung von Teilrentenmodellen zu verwenden. Als mögliche Ver-

wendungszwecke werden beispielhaft der Ausgleich der mit dem Teil-

rentenbezug verbundenen Einkommens- oder Renteneinbußen genannt 

(§ 10 „Demo-TV“). Weitere Vorgaben sehen die Tarifverträge nicht vor; 

die konkrete Ausgestaltung ist also vollständig an die Betriebsparteien 

delegiert. 

Ebenfalls seit 2010 existiert im öffentlichen Dienst ein Tarifvertrag zur 

sog. „flexiblen Altersarbeitszeit“, der die Möglichkeit einer Kombination 

von hälftiger Teilzeitbeschäftigung und Teilrente vorsieht (Fröhler et al. 

2013, S. 413 ff.; Fröhler 2015a, S. 139 ff.). Tarifbeschäftigte und Beamte 

des Bundes und der Kommunen können mit Einwilligung ihrer Vorge-

setzten die Arbeitszeit über einen Zeitraum von vier Jahren gleichmäßig 

auf die Hälfte ihrer bisherigen Arbeitszeit reduzieren. Die Teilzeitbe-

schäftigung beginnt zwingend zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze und 

endet zwei Jahre nach dieser. Zeitgleich kann maximal eine halbe Teil-

rente bezogen werden. 

Die Tarifverträge werden bislang auf betrieblicher Ebene so gut wie 

nicht genutzt. In der chemischen Industrie beschränkt sich die Nutzung 

auf 1 Prozent der tarifgebundenen Betriebe (Biermann 2013, S. 13), im 

öffentlichen Dienst sind die Nutzungszahlen noch geringer (Fröhler et al. 

2013, S. 415). 

 

 

2.2.5. Beiträge zum Ausgleich von Rentenabschlägen 

 

Mit Beginn der Altersgrenzenanhebung wurde 1996 die Möglichkeit ge-

schaffen, die bei einem vorzeitigen Rentenbezug nun fälligen Abschläge 

durch zusätzliche Beitragszahlungen wieder auszugleichen (Fröhler 

                                                 
47  Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass allein die Änderung der Hinzuver-

dienstgrenzen zu höheren Nutzungszahlen führen wird (vgl. hierzu eingehend Fröh-

ler 2016a; 2016b). 



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 66 

et al. 2013, S. 68 ff.). Wie die Teilrenten ist auch der Abschlagsausgleich 

zunächst primär eine gesetzliche Option, zielt aber implizit auf ergän-

zende kollektiv- oder individualvertragliche Vereinbarungen. Dabei hatte 

der Gesetzgeber v. a. Abfindungszahlungen im Rahmen von Sozial- und 

Vorruhestandsplänen als Finanzierungsquelle für die Ausgleichsbeiträge 

im Blick. Grundbedingung für die Zahlung von Zusatzbeiträgen ist die 

(mögliche) Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen für den Zugang 

in eine vorgezogene Altersrente. Dies wird im Rahmen einer besonde-

ren Rentenauskunft geprüft, die bis vor kurzem frühestens mit Vollen-

dung des 55. Lebensjahres beantragt werden konnte.48 Entsprechend 

war auch die Ausgleichszahlung erst nach diesem Zeitpunkt möglich. 

Die Rentenminderung kann vollständig oder auch nur teilweise ausge-

glichen werden, ist aber in jedem Fall auf den Ausgleich der Rentenmin-

derung zum Zeitpunkt des beabsichtigten Rentenzugangs beschränkt. 

Auch die Zahlung von mehreren Teilbeträgen ist möglich, die gängige 

Verwaltungspraxis begrenzte die Einzahlung jedoch faktisch auf einen 

Zeitraum von drei Monaten nach Erhalt der besonderen Rentenaus-

kunft.49 

Der kurzfristige hohe Beitragsaufwand dürfte in Verbindung mit der 

unwägbaren Rendite denn auch der Hauptgrund dafür sein, dass die 

Möglichkeit des Abschlagsausgleichs bislang kaum genutzt wurde 

(Fröhler 2014b; 2016a). Obwohl im Jahr 2014 rund 36 Prozent aller 

Neurentner*innen Abschläge in Kauf nehmen mussten, machten nur 819 

bzw. 0,4 Prozent von ihnen vom Abschlagsausgleich Gebrauch (DRV 

Bund 2015, S. 25). Dabei ist die Kombination einer vorgezogenen Al-

tersrente mit einer Abfindung oder anderen betrieblichen Leistung eine 

durchaus gängige betriebliche Übergangsoption (Fröhler et al. 2013, 

S. 575 f.). Ganz offensichtlich ziehen die Beschäftigten jedoch die pri-

vate Geldanlage der Einzahlung in die Rentenkassen vor. 

Aufgrund der geringen Nutzung wurde der Abschlagsausgleich 2017 

mit dem Flexirentengesetz reformiert. Nun können bereits ab dem 50. 

Lebensjahr Ausgleichsbeiträge geleistet werden. Zudem sind zweimal 

jährlich Teilzahlungen möglich.50 

 

                                                 
48  Zwar war die Rentenauskunft bei Vorliegen eines „berechtigten Interesses“ auch frü-

her möglich, in der Verwaltungspraxis wurden entsprechende Ersuche aber durch-

gängig negativ beschieden (Winkel 2016). 

49  Die Rentenauskunft und der beschiedene Ausgleichsbetrag verlieren ihre Gültigkeit 

grundsätzlich nach drei Monaten. Danach muss ein erneuter Auskunftsantrag gestellt 

werden, der wiederum ein entsprechendes Verwaltungsverfahren nach sich zieht. 

50  Ähnlich der Reform der Teilrente ist kaum zu erwarten, dass durch diese geringfügi-

gen Änderungen die Nutzungszahlen signifikant steigen werden (vgl. hierzu einge-

hend Fröhler 2016a; 2016b). 
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Tarifverträge zum Ausgleich von Rentenabschlägen 

Eine tarifliche Gestaltung des Abschlagsausgleichs fand bislang nur im 

Rahmen des Vorruhestandsgeldes und der Altersteilzeit statt (Fröhler 

et al. 2013, S. 545). Insbesondere in jenen Tarifverträgen, in denen 

Dauer und Lage der Altersteilzeit oder des Vorruhestands so definiert 

waren, dass diese in eine vorgezogene Altersrente mündeten, fanden 

sich entsprechende Regelungen. Dabei wurden die Ausgleichsleistun-

gen nicht direkt an die Rentenversicherungsträger abgeführt, sondern an 

die Beschäftigten ausgezahlt. In den nach 2009 verhandelten Tarifver-

trägen zur Altersteilzeit gehörten die Ausgleichszahlungen oft zur Ver-

handlungsmasse und werden seitdem nur noch selten gewährt (ebd., 

S. 531). Hierfür ist, wie oben dargestellt, die chemische Industrie ein 

prominentes Beispiel. 

 

 

2.2.6. Teilzeitbeschäftigung mit Lohnausgleich 

 

Im Jahr 2013 wurde in der chemischen Industrie eine zum damaligen 

Zeitpunkt neuartige Übergangsoption vereinbart: die sog. „reduzierte 

Vollzeit“. Dabei handelt es sich um eine Teilzeitbeschäftigung im Um-

fang von 80 Prozent der tariflichen Wochenarbeitszeit, wobei ein voller 

oder teilweiser Lohnausgleich erfolgt. Zur Finanzierung stehen hierfür 

sowohl der „Demografiefonds“ als auch der „LephA-Fonds“ zur Verfü-

gung (siehe Kap. 1). Die Regelungen unterscheiden sich in den Tarifge-

bieten West und Ost. 

In den westdeutschen Betrieben bildet der „Demo-TV“ (§ 13) die Ver-

tragsgrundlage. Demnach kann der „Demografiefonds“ seit 2013 voll-

ständig oder zu Teilen per Betriebsvereinbarung für eine „lebenspha-

senorientierte Arbeitszeitgestaltung“ verwendet werden. Diese soll zum 

Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten bis zum 

Rentenalter beitragen. Hierfür ist das Instrument der „reduzierten Voll-

zeit“ mit 80 Prozent der Regelarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich (RV 

80) vorgesehen. Konkret bedeutet dies eine Arbeitszeitreduktion für 

Vollzeitbeschäftigte im Umfang von 7,5 Wochenstunden.51 Die Betriebs-

parteien können aber seit 2016 auch ein anderes Arbeitszeitmodell mit 

einem anderen Grad der Arbeitszeitreduzierung und des Lohnausgleichs 

vereinbaren. Auch eine andere Verteilung der Arbeitszeitreduktion in ei-

nem bestimmten Zeitraum, inklusive einer Bündelung des Freistellungs-

volumens zu ganzen Tagen, Wochen oder Monaten ist möglich. Die Be-

triebsparteien sind auch frei darin, die Lebensphase(n) zu bestimmen, 

                                                 
51  Teilzeitbeschäftigte sind von der Nutzung ausgeschlossen. 
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für die das Arbeitszeitmodell genutzt werden kann. Dabei wird grund-

sätzlich zwischen zwei Nutzungsvarianten unterschieden: erstens für 

den Altersübergang und zweitens für andere Phasen im Erwerbsverlauf 

(z. B. Qualifizierung, Familienzeiten, Pflegezeit, berufliche Rehabilitati-

on). Die Betriebsparteien können sich aber auch für beide Varianten 

entscheiden und die Mittel aus dem „Demografiefonds“ entsprechend 

aufteilen. 

Bei Nutzung für den Altersübergang werden die Altersfreizeiten (sie-

he Kap. 2.3.3.) vollständig in das Modell eingebracht, d. h. sie fallen 

nicht mehr zusätzlich an. Die Arbeitszeitreduzierung ist frühestens mit 

57 Jahren bzw. mit 55 Jahren (Beschäftigte mit mindestens 15 Jahren 

vollkontinuierlicher Wechselschicht) möglich. Der genaue Zeitpunkt wird 

unter Kalkulation der vorhandenen Fondsmittel in der Betriebsvereinba-

rung festgelegt. Bis zum Beginn der „reduzierten Vollzeit“ wird die Be-

schäftigung in vollem Umfang fortgesetzt. Die „reduzierte Vollzeit“ kann 

nicht mit anderen Freistellungsansprüchen, insbesondere nicht mit 

Wertguthaben auf Langzeitkonten, kombiniert werden. 

Mit dem Abschluss einer Betriebsvereinbarung erwerben die Be-

schäftigten einen Anspruch auf die Reduzierung ihrer Arbeitszeit zum 

festgelegten Zeitpunkt sowie zur festgelegten Vergütung, soweit sie die 

entsprechenden Kriterien erfüllen und im „Demografiefonds“ ausrei-

chend Mittel zur Verfügung stehen. Die Betriebsvereinbarung muss eine 

Vorrangregelung enthalten für den Fall, dass mehr Anträge eingehen, 

als aus dem Fonds finanziert werden können. Bei Nutzung für den Al-

tersübergang sollen als Auswahlkriterien vorrangig Schichtarbeit und 

Betriebszugehörigkeit bestimmt werden. Auf Basis der Regelungen in 

der Betriebsvereinbarung ermitteln die Betriebsparteien eine Rangliste 

der Berechtigten, denen nacheinander der Abschluss einer entspre-

chenden individuellen Vereinbarung angeboten wird, bis die Fondsmittel 

schließlich erschöpft sind. 

Nach Erhebungen der Tarifparteien entschieden sich bislang 

25 Prozent der tarifgebundenen Westbetriebe, den „Demografiefonds“ 

zumindest teilweise für die „lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestal-

tung“ zu verwenden. In 59 Prozent dieser Betriebe wurden dabei ältere 

Beschäftigte (vorrangig) berücksichtigt, in 15 Prozent Beschäftigte mit 

pflegebedürftigen Angehörigen, in 12 Prozent Schichtbeschäftigte, in 

9 Prozent Beschäftigte mit Kindern und in 6 Prozent Beschäftigte in be-

ruflicher Rehabilitation (Biermann 2013, S. 15). 

Im Tarifgebiet Ost ist die „lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestal-

tung“ im Rahmen des „Demo-TV“ nicht möglich. Hier bilden der „LephA-

TV“ (§ 3) die Vertragsgrundlage und der betriebliche Fonds die Finanzie-

rungsgrundlage. Die Nutzung ist hier auf ältere Beschäftigte ab dem 60. 
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Lebensjahr und somit auf den Altersübergang beschränkt. Zwei Modelle 

der Arbeitszeitreduktion stehen zur Verfügung: erstens auf 80 Prozent 

(bzw. 32 Wochenstunden) oder zweitens auf 50 Prozent (bzw. 20 Wo-

chenstunden) der Regelarbeitszeit. Dabei ist auch eine ungleichmäßige 

Verteilung der Arbeitszeit innerhalb eines Ausgleichszeitraums von bis 

zu drei Jahren möglich. Der Entgeltausgleich erfolgt mehrstufig: Zu-

nächst werden die individuellen Ansprüche auf Altersfreizeit (2,5 oder 

3,5 Wochenstunden) zur Arbeitszeitreduzierung herangezogen, wobei 

ein voller Lohnausgleich erfolgt. Die verbleibenden Einkommenseinbu-

ßen werden aus den Fondsmitteln teilweise ausgeglichen: bei einer Teil-

zeitbeschäftigung von 80 Prozent in Höhe von 30 Prozent, bei einer hälf-

tigen Teilzeitbeschäftigung je nach Arbeitsbelastung zu 50 Prozent (bei 

vollkontinuierlicher Schichtarbeit), zu 45 Prozent (bei teilkontinuierlicher 

Schichtarbeit und Bereitschaftsdienst) oder zu 40 Prozent (alle übrigen 

Beschäftigten). Schichtzulagen werden zusätzlich gewährt. In der Sum-

me kann so das Entgelt insgesamt auf bis zu 90 bis 93 Prozent (bei 

80prozentiger Teilzeit) bzw. 74 bis 79 Prozent (bei hälftiger Teilzeit) des 

vorherigen Tarifentgelts aufgestockt werden. Bei Nutzung und Einbrin-

gung der „modifizierten Altersfreizeit“ (siehe Kap. 2.3.3.) ist der Entgelt-

ausgleich noch höher. 

 

 

2.3. Altersgerechte Arbeit 
 

Auch jenseits von Altersübergang und Altersversorgung lassen sich in 

Tarifverträgen verbreitet besondere Bestimmungen für ältere Beschäftig-

te finden. Sie sind meist älteren Datums und als Einzelregelungen über 

das Tarifwerk, insbesondere die Rahmen- bzw. Manteltarifverträge, ver-

streut. Zwar beziehen sich diese Bestimmungen teilweise auf gesetzli-

che Vorgaben, jedoch lassen sich intendierte Vertariflichungsprozesse in 

diesem Themenbereich kaum konstatieren. Die Gesetzgebung kon-

zentrierte sich weitgehend auf die Förderung der (Re-)Integration Älterer 

in den Arbeitsmarkt mittels Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

(ABM und SAM, Weiterbildungs-, Lohnkosten-, Eingliederungszuschuss, 

Entgeltsicherung, Beitragsbonus, erweiterte Befristung) (siehe hierzu im 

Detail Bäcker et al. 2009; Brussig et al. 2016). 

Altersgerechte Tarifpolitik richtet ihr Augenmerk primär darauf, die 

höheren Arbeitsmarktrisiken Älterer auszugleichen und Arbeitsbelastun-

gen im Alter zu reduzieren. Dabei ist zwischen direkt altersbezogenen 

Regelungen, die unmittelbar am Lebensalter ansetzen, und indirekt al-

tersbezogenen Regelungen, die auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses 

abzielen, zu unterscheiden. Zum Teil sind auch Mischformen anzutref-
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fen, die eine Kombination von Mindestalter und Unternehmenszugehö-

rigkeit vorsehen. Im Großen und Ganzen lassen sich fünf Regelungsfel-

der identifizieren: 

 Arbeitsverhältnis: z. B. verlängerte Kündigungsfristen, besonderer 

Kündigungsschutz 

 Entgelt: z. B. Entgeltstaffelung, Verdienstsicherung, höhere Abfin-

dung 

 Arbeitszeit: z. B. Reduzierung der Jahres- oder Wochenarbeitszeit, 

zusätzlicher Urlaub 

 Arbeitsorganisation: z. B. besondere Berücksichtigung der Belange 

älterer Beschäftigter, Umsetzung bei Leistungsminderung 

 Qualifizierung: z. B. besondere Anforderungen im Rahmen von Qua-

lifizierungsmaßnahmen 

 

Die Regelungsdichte variiert stark zwischen den Tarifbereichen und den 

Regelungsfeldern (Bispinck 2002; 2005c). Insgesamt sind die auf das 

Arbeitsverhältnis bezogenen Maßnahmen am weitesten verbreitet. Auch 

entgeltbezogene Bestimmungen sind häufiger anzutreffen. Hingegen 

beschränken sich Arbeitszeitregelungen für Ältere auf wenige Tarifberei-

che. Die bei Weitem größten Defizite im tariflichen Regelungsbestand 

sind in den für die Schaffung von altersgerechten Arbeitsbedingungen 

und für die Sicherung der „Beschäftigungsfähigkeit“ zentralen Feldern 

Arbeitsorganisation und Qualifizierung zu konstatieren: Konkrete Rege-

lungen lassen sich hier nur in wenigen Ausnahmefällen finden. Damit 

erweist sich die Tariflandschaft zu altersgerechter Arbeit v. a. in qualita-

tiver Hinsicht als recht überschaubar. Auch reichen die meisten Rege-

lungen Jahrzehnte zurück und haben sich in der Zwischenzeit kaum 

verändert oder stehen gar auf der Streichliste der Arbeitgeberverbände. 

Dies gilt auch für die von uns untersuchten Branchen. Die unter dem 

Eindruck der gesellschaftlichen Alterung vollzogene Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit und Aktivierung der Beschäftigungspotenziale Älterer 

im Dienste der Bewältigung der allseits konstatierten arbeitsmarkt- und 

sozialpolitischen Herausforderungen haben also bislang nicht zu einer 

stärkeren tariflichen Förderung der Beschäftigung und „Beschäftigungs-

fähigkeit“ Älterer geführt.52 

 

 

                                                 
52  Im Baugewerbe, das in besonders hohem Maße von einem Verschleiß der „Beschäf-

tigungsfähigkeit“ mit ansteigendem Alter gekennzeichnet ist, haben die Tarifparteien 

in der Tarifrunde 2013 immerhin die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vereinbart, die 

u. a. Vorschläge für Regelungen zur altersgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen 

erarbeiten sollte. Zwar ist uns über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe nichts bekannt, 

zu konkreten Tarifvereinbarungen haben sie jedoch (bislang) nicht geführt. 
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2.3.1. Arbeitsverhältnis 

 

Die altersbezogenen Regelungen zum Arbeitsverhältnis betreffen im 

Wesentlichen den Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses. Da ältere 

Beschäftigte einem höheren Entlassungsrisiko ausgesetzt sind, stehen 

verlängerte Kündigungsfristen und ein besonderer Kündigungsschutz im 

Zentrum der Regulierung (Bispinck 2005c, S. IIff.). Dabei knüpfen die 

Tarifbestimmungen meist unmittelbar an die gesetzlichen Bestimmun-

gen zu Kündigungsfristen und zum Kündigungsschutz an. 

Die Fristen für die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 

sind seit 1993 einheitlich in § 622 BGB normiert (siehe Kap. 4.1.). Für 

die Beschäftigten beträgt die Kündigungsfrist durchgehend vier Wochen 

zur Monatsmitte oder zum Monatsende. Die unternehmensseitige Kün-

digungsfrist richtet sich hingegen nach der Dauer des Arbeitsverhältnis-

ses und beträgt 1/2/3/4/5/6/7 Monate zum Monatsende, wenn das Ar-

beitsverhältnis mindestens 2/5/8/10/12/15/20 Jahre bestanden hat. Zei-

ten vor Vollendung des 25. Lebensjahres bleiben hierbei unberücksich-

tigt. In Tarifverträgen können abweichende Regelungen vereinbart wer-

den, wobei volle Tarifdispositivität gilt. Die gesetzlichen Fristen können 

also nicht nur verlängert, sondern auch verkürzt werden.53 

Neben der Festlegung von Kündigungsfristen umfasst der gesetzliche 

Kündigungsschutz auch die Beschränkung der Kündigungsgründe und 

die Festlegung des Kündigungsverfahrens im Kündigungsschutzgesetz. 

Dieses enthält in Bezug auf die Zulässigkeit betriebsbedingter Kündi-

gungen direkte und indirekte Schutzrechte für ältere Beschäftigte. So 

setzt die betriebsbedingte Kündigung in Betrieben mit regelmäßig mehr 

als zehn Beschäftigten zwingend eine Sozialauswahl voraus, in der ne-

ben dem Lebensalter auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit und das 

Vorliegen einer Schwerbehinderung positiv berücksichtigt werden müs-

sen. Dies hat zur Folge, dass ältere Beschäftigte häufig von betriebsbe-

dingten Kündigungen ausgenommen werden oder zumindest nachran-

gig betroffen sind. Allerdings wurde es im Zuge diverser Beschränkun-

gen des Kündigungsschutzes in den letzten beiden Dekaden ermöglicht, 

ältere Beschäftigte zu Gunsten einer ausgewogenen betrieblichen Al-

tersstruktur stärker in die Sozialauswahl mit einzubeziehen. So kann die 

Gesamtzahl der auszusprechenden Kündigungen innerhalb des zur So-

zialauswahl anstehenden Personenkreises ungleich auf zuvor festgeleg-

te Altersgruppen verteilt werden. Des Weiteren werden die Schutzrechte 

                                                 
53  Einzelvertraglich können kürzere Kündigungsfristen hingegen nur in Betrieben mit 

regelmäßig nicht mehr als 20 Beschäftigten vereinbart werden, wobei die Basisfrist 

von vier Wochen nicht unterschritten werden darf. Für Aushilfskräfte, die nicht länger 

als drei Monate beschäftigt werden, kann die Kündigungsfrist ganz aufgehoben wer-

den. 
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älterer Beschäftigter durch die Möglichkeit der krankheitsbezogenen 

personenbedingten Kündigung indirekt eingeschränkt, da dieser Perso-

nenkreis häufiger von länger andauernden Erkrankungen und krank-

heitsbedingter Leistungsminderung betroffen ist. 

In allen untersuchten Branchen lassen sich gestaffelte Fristen für eine 

ordentliche unternehmensseitige Kündigung finden, die allerdings wie im 

Gesetz nicht am Alter, sondern an der Betriebs- bzw. Unternehmenszu-

gehörigkeit orientiert sind (siehe Tab. 6). Zwar ist hierdurch indirekt ein 

Altersbezug gegeben, strenggenommen werden aber nicht Ältere, son-

dern Stammbelegschaften begünstigt. Lediglich in der chemischen In-

dustrie existiert eine Kombination aus Lebensalter und Unternehmens-

zugehörigkeit. 

Im Bankgewerbe und im Einzelhandel wird Älteren darüber hinaus ein 

besonderer Kündigungsschutz gewährt. Im privaten Bankgewerbe sind 

Beschäftigte nach Vollendung des 50. Lebensjahres und einer ununter-

brochenen Betriebszugehörigkeit von mindestens zehn Jahren nur noch 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder bei Betriebsänderungen 

kündbar. Bei rationalisierungsbedingter Kündigung besteht zudem An-

spruch auf die Vereinbarung von Altersteilzeit für eine Dauer von max. 

sechs Jahren bis zum frühestmöglichen Zugang in eine gesetzliche Al-

tersrente, wenn die individuellen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind 

(siehe Kap. 4.2.). Ersatzweise besteht Anspruch auf bis zu fünf Jahre 

Vorruhestand nach dem Vorruhestandstarifvertrag.54 Erfolgt die Kündi-

gung zwei Jahre vor dem frühestmöglichen Rentenzugang und liegen 

mindestens 25 Jahre Betriebszugehörigkeit vor, muss zudem die Mög-

lichkeit einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

(z. B. durch die Zahlung von Übergangsgeld) geprüft werden. Im Einzel-

handel NRW liegt die Anspruchsschwelle etwas höher: Kündigungs-

schutz besteht hier erst ab dem 53. Lebensjahr und mindestens 15 Jah-

ren Unternehmenszugehörigkeit. Die Bestimmung gilt zudem nur für Un-

ternehmen mit mehr als 50 Vollzeitbeschäftigten. Bei Erfüllung dieser 

Voraussetzungen ist eine Kündigung nur noch aus wichtigem Grund o-

der mit Zustimmung des Betriebsrats möglich. In beiden Branchen endet 

der Kündigungsschutz mit Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug 

einer gesetzlichen Alters- oder einer vollen Erwerbsminderungsrente. Im 

Einzelhandel hebt auch eine betriebliche Vorruhestandsregelung im 

Rahmen eines Sozialplans (Abfindungszahlung ab dem 59. Lebensjahr 

                                                 
54  Der Anspruch auf Vorruhestand im Rahmen des Rationalisierungsschutzes ist an 

den Vorruhestandstarifvertrag gekoppelt und deshalb 2014 weggefallen (siehe Kap. 

2.2.1.). Im Rahmen von betrieblichen Sozialplänen findet die Regelung jedoch nach 

wie vor Anwendung. 
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zum Ausgleich der Differenz zwischen Nettoentgelt und Arbeitslosen-

geld) den Kündigungsschutz auf. 

 

 

2.3.2. Entgelt 

 

Die Regelung der Arbeitsentgelte fällt in den Kernbereich der Tarifauto-

nomie, insofern sind die gesetzlichen Vorgaben, abgesehen vom 2015 

eingeführten Mindestlohn, hier eher spärlich gesät. In der tariflichen Ent-

geltgestaltung zeigen sich v. a. drei Bereiche mit altersbezogenen Rege-

lungen: Staffelung der Entgelte nach Tätigkeitsdauer, Verdienstsiche-

rung bei Leistungsminderung und altersabhängige Abfindungszahlungen 

bei Kündigung. Da altersgestaffelte Entgelte kein Element altersgerech-

ter Arbeit darstellen, sondern dem Senioritätsprinzip folgen und somit 

Anreiz- bzw. Bonuszahlungen für eine lange Betriebs- bzw. Branchen-

treue sind, bleiben sie im Folgenden unberücksichtigt.55 

 

Verdienstsicherung 

Da die Absicherung von wirtschaftlichen und sozialen Risiken ein klassi-

sches Feld der Tarifpolitik ist, sind Regelungen zur Verdienstsicherung 

bei alters- oder krankheitsbedingter Leistungsminderung oder einer an-

derweitig unverschuldeten Versetzung relativ weit verbreitet (Bispinck 

2005c, S. IX). Unter den untersuchten Branchen weist lediglich das 

Bauhauptgewerbe keine entsprechende Regelung auf (siehe Tab. 6). 

Ähnlich wie beim Kündigungsschutz ist der Schutzanspruch an die 

Erfüllung einer bestimmten Kombination von Lebensalter und Betriebs-

zugehörigkeit gekoppelt. In allen Branchen setzt die Verdienstsicherung 

mit Vollendung des 50. Lebensjahres ein und setzt eine ununterbroche-

ne Betriebszugehörigkeit von mindestens zehn Jahren (im Einzelhandel 

von 15 Jahren) voraus. Die Verdienstsicherung garantiert die Fortzah-

lung des bisherigen Tarifentgelts bei unverschuldeter Übertragung einer 

geringer vergüteten Tätigkeit. Im privaten Bankgewerbe und in der che-

mischen Industrie gilt dies unabhängig vom Grund der Versetzung (also 

z. B. auch im Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen), im 

Einzelhandel NRW ist die Verdienstsicherung hingegen auf die alters- 

oder gesundheitsbedingte Abgruppierung beschränkt, wobei anderweiti-

ge Zahlungen zum Ausgleich der Leistungsminderung (etwa gesetzliche 

oder private Erwerbsminderungs- oder Unfallrenten) angerechnet wer-

den. Zudem ist die Verdienstsicherung hier auf eine maximale Dauer 

                                                 
55  Gleiches gilt für Jubiläumsgelder (siehe hierzu und zu altersgestaffelten Entgelten 

Bispinck 2005c). 
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von 30 Monaten begrenzt, während sie in den anderen beiden Branchen 

unbegrenzt bis zum Rentenzugang gewährt wird. 

 

Höhere Abfindung 

Das Kündigungsschutzgesetz sieht in Betrieben mit regelmäßig mehr als 

zehn Beschäftigten bei einer betriebsbedingten Kündigung einen Abfin-

dungsanspruch in Höhe eines halben Monatsverdienstes pro Beschäfti-

gungsjahr vor (§ 1a KSchG). Dieser Anspruch setzt jedoch zwei Bedin-

gungen voraus: Der arbeitnehmerseitige Verzicht auf eine Kündigungs-

klage vor dem Arbeitsgericht und das unternehmensseitige Angebot ei-

ner Abfindungszahlung bei Klageverzicht. In der Praxis findet diese indi-

rekt altersbezogene Regelung deshalb kaum Anwendung. Anders ver-

hält es sich hingegen mit dem in § 10 KSchG normierten Abfindungsan-

spruch bei einer ungerechtfertigten Kündigung, der jedoch eine entspre-

chendes Auflösungsurteil des Arbeitsgerichts voraussetzt. Darin muss 

das Arbeitsgericht eine angemessene Abfindung festsetzen, die laut 

Gesetz im Allgemeinen bis zu zwölf Monatsverdienste betragen kann. 

Nach Vollendung des 50. bzw. 55. Lebensjahres und einem bestehen-

den Arbeitsverhältnis von mindestens 15 bzw. 20 Jahren ist eine höhere 

Abfindung bis zu max. 15 bzw. 18 Monatsverdiensten festzulegen. 

In den von uns untersuchten Tarifbereichen existiert lediglich im pri-

vaten Bankgewerbe eine Abfindungsregelung. Im Rahmen des Rationa-

lisierungsschutzabkommens (siehe Kap. 4.2.) besteht hier bei einer un-

vermeidbaren betriebsbedingten Kündigung Anspruch auf eine nach Al-

ter und Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindung in Höhe von einem 

Monatsgehalt (vor Vollendung des 40. Lebensjahres und mindestens 

fünf Jahren Betriebszugehörigkeit) bis hin zu 14,5 Monatsgehältern (ab 

Vollendung des 56. Lebensjahres und mindestens 26 Jahren Betriebs-

zugehörigkeit). Vergleichbare betriebliche Leistungen werden angerech-

net. Der Anspruch entfällt zum Zeitpunkt des frühestmöglichen Bezugs 

einer gesetzlichen Alters- oder Erwerbsminderungsrente; die Abfindung 

verringert sich entsprechend. Eine ähnliche Regelung war bis vor eini-

gen Jahren auch in der chemischen Industrie in Kraft. 

 

 

2.3.3. Arbeitszeit 

 

Ein weiteres Element altersbezogener Tarifpolitik ist die Reduzierung 

der Arbeitszeit. Jenseits des flexiblen Erwerbsausstiegs sind hier v. a. 

zwei Formen zu nennen: die Verringerung der Jahresarbeitszeit mittels 

zusätzlicher freier Tage und die Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Der 

Unterschied zum Altersübergang liegt zum einen in der Altersstaffelung 
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und dem früheren Zeitpunkt, zu dem die Maßnahmen wirksam werden, 

v. a. aber im geringeren Umfang der Arbeitszeitreduktion. 

 

Zusätzliche freie Tage 

Nachdem das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahr 2012 die altersge-

staffelte Urlaubsregelung im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes als 

unzulässige Altersdiskriminierung eingestuft hat, dürften solche Rege-

lungen inzwischen allgemein abgeschafft oder auf Betriebszugehörigkeit 

umgestellt worden sein. Anders verhält es sich hingegen mit zusätzli-

chen Urlaubstagen oder freien Tagen, die ausschließlich älteren Be-

schäftigten gewährt werden. Solche Regelungen sind aufgrund eines 

„gesteigerten Erholungsbedürfnisses“ Älterer nach Ansicht des BAG 

durchaus mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vereinbar und 

dürften deshalb nach wie vor Bestand haben.56 In den von uns unter-

suchten Branchen existiert eine vergleichbare Regelung lediglich in der 

chemischen Industrie. Hier haben Beschäftigte in vollkontinuierlicher 

Wechselschicht Anspruch auf bis zu drei zusätzliche Urlaubstage. Ein 

Altersbezug besteht hierbei jedoch nicht. 

 

Altersgestaffelte Arbeitszeit 

Eine verkürzte Wochenarbeitszeit für ältere Beschäftigte gibt es nur in 

wenigen Tarifbereichen, etwa im KFZ-Gewerbe, bei der Deutschen 

Flugsicherung oder aber in der chemischen Industrie. Dort lassen sich 

gleich drei unterschiedliche Regelungen finden: Altersfreizeiten, modifi-

zierte Altersfreizeit und Entlastungszeiten (siehe Tab. 6). Zudem werden 

die Betriebsparteien im „Demo-TV“ aufgefordert, weitere alternsgerechte 

Arbeitszeitmodelle zu vereinbaren, die neben einer „belastungsgerech-

ten“ Arbeitszeitgestaltung in allen Erwerbsphasen auch Möglichkeiten 

der Arbeitszeitreduktion im Alter umfassen sollen. 

Bei den Altersfreizeiten handelt es sich um ein jahrzehntealtes In-

strument der Belastungsreduzierung, das in der chemischen Industrie 

erstmals 1983 geregelt wurde. Nach den aktuellen tariflichen Vorschrif-

ten reduziert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit ab dem 57. Le-

bensjahr für alle Tarifbeschäftigten in der chemischen Industrie um 2,5 

Stunden bei vollem Lohnausgleich. Wechselschichtbeschäftigte erhalten 

die Altersfreizeit unter bestimmten Bedingungen bereits ab 55 Jahren. 

Für Beschäftigte, die mindestens 15 Jahre in vollkontinuierlicher Wech-

selschicht tätig waren, erhöht sich die Altersfreizeit zudem auf 3,5 Wo-

chenstunden. Die Betriebsparteien können auch eine Zusammenfas-

                                                 
56  Laut Bispinck (2005, S. XIII) existierten solche Regelungen Mitte der 2000er Jahre 

z.B. im Brauereigewerbe, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Energiewirt-

schaft, in der Druckindustrie oder im privaten Verkehrsgewerbe. 
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sung der Altersfreizeiten zu freien Tagen vereinbaren. Die Altersfreizei-

ten können auch auf einem Langzeitkonto gutgeschrieben und so für ei-

nen vorgezogenen oder gleitenden Erwerbsausstieg genutzt werden. In 

ähnlicher Weise können sie im Rahmen der „reduzierten Vollzeit“ (siehe 

Kap. 2.2.6.) verwendet werden. 

Seit 2013 werden die Altersfreizeiten im ostdeutschen Tarifgebiet 

auch in modifizierter Form angeboten, nämlich erst ab dem 60. Lebens-

jahr bei entsprechend höherem Stundenvolumen. Die regelmäßige Wo-

chenarbeitszeit reduziert sich dann nicht um 2,5 Stunden, sondern um 

vier Stunden bei vollem Lohnausgleich. Für Wechselschichtbeschäftigte 

beträgt die Arbeitszeitreduktion 5,5 Stunden, für Beschäftigte mit min-

destens 15 Jahren vollkontinuierlicher Wechselschichtarbeit sogar acht 

Wochenstunden bei jeweils gleichbleibendem Zugangsalter. Im Gegen-

satz zu den herkömmlichen Altersfreizeiten besteht auf die modifizierte 

Altersfreizeit allerdings kein unmittelbarer tariflicher Anspruch. Voraus-

setzung für ihre Nutzung ist vielmehr eine entsprechende Betriebsver-

einbarung. Hintergrund dieser neu eingeführten Option ist die Möglich-

keit der Finanzierung von Teilzeitmodellen ab dem 60. Lebensjahr aus 

den Mitteln des „LephA-Fonds“ (siehe Kap. 2.2.6.). Um die zusätzliche 

Einbringung von Altersfreizeiten in diese Modelle zu ermöglichen, einig-

ten sich die Tarifparteien auf eine entsprechende Modifikation. Im west-

deutschen Tarifgebiet steht diese Option hingegen nicht zur Verfügung. 

Ebenfalls seit 2013 kann der „LephA-Fonds“ (siehe Kap. 1) per Be-

triebsvereinbarung u. a. zur Finanzierung von Entlastungszeiten ver-

wendet werden. Dabei wird Beschäftigten mit besonderen Arbeitsbelas-

tungen eine bezahlte Freistellung gewährt, die auch zu Freischichten 

gebündelt werden kann. Vorgesehen ist im Tarifvertrag, dass Beschäf-

tigtengruppen, die über mehrere Jahre einer besonderen Belastung 

ausgesetzt sind, z. B. Schichtarbeit, aus dem Fonds eine bezahlte Frei-

stellung von 2,5 Stunden pro Woche erhalten. Es können aber auch Be-

schäftigtengruppen oder einzelne Beschäftigte in anderen Belastungssi-

tuationen bedacht werden, wobei der Umfang der Freistellung frei be-

stimmt werden kann. Hier kommt es also auf die Betriebsparteien an, ob 

in diesem Zusammenhang ergänzende altersbezogene Regelungen ge-

troffen werden. 

 

 

2.3.4. Arbeitsorganisation 

 

Im Hinblick auf die Gewährleistung altersgerechter Arbeit kommt der 

Gestaltung der konkreten Arbeitsbedingungen und der Arbeitsorganisa-

tion zentrale Bedeutung zu. Das oftmals gewandelte Leistungsprofil Älte-

rer und die (nicht zuletzt wegen der jahrzehntelangen Arbeitsbelastung) 
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mitunter verringerte Leistungsfähigkeit legen eine spezifische arbeitspo-

litische Regulierung für diese Beschäftigtengruppe nahe. Tatsächlich 

sind in Tarifverträgen aber kaum Regelungen zu diesem Themenbereich 

zu finden (Bispinck 2005, S. XIV). Lediglich die Tarifbestimmungen zur 

leistungsbezogenen Entgeltfindung enthalten verbreitet Ausführungen 

zu allgemeinen Leistungsnormen, die sicherstellen sollen, dass die Be-

schäftigten die jeweilige Tätigkeit auch dauerhaft ohne gesundheitliche 

Beeinträchtigung durchführen können. In unserem Untersuchungsfeld 

gibt es solche Leistungsnormen im Bauhauptgewerbe und in der chemi-

schen Industrie. So heißt es in § 16 des Manteltarifvertrags der chemi-

schen Industrie (West/Ost), dass die Leistungsvorgaben so festzulegen 

sind, „dass bei menschengerechter Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

die für diese Arbeiten geeigneten Arbeitnehmer unabhängig vom Ge-

schlecht und Lebensalter bei normaler Arbeitsleistung auf Dauer und 

ohne gesteigerte Anstrengung das Tarifentgelt erreichen können“. Ähn-

lich allgemein gehaltene Formulierungen lassen sich im „Demo-TV“ 

(§§ 3, 4) finden. Die völlige Unbestimmtheit dieser Vorgaben dürfte je-

doch kaum geeignet sein, die erwünschte Wirkung zu erzielen. 

Nur ganz vereinzelt lassen sich in Tarifverträgen konkrete Vorgaben 

zur Begrenzung der Dauer gesundheitsbelastender Tätigkeiten, zum 

Umgang mit Leistungsminderung etc. finden. So haben Beschäftigte in 

der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie nach dem 40. Lebens-

jahr und mehr als fünf Jahren Schichtarbeit im gleichen Unternehmen 

Anspruch auf Umsetzung auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz (ebd.). 

Neueren Datums sind Regelungen in Demografie-Tarifverträgen wie 

z. B. im öffentlichen Nahverkehr, im DB-Konzern oder bei der HHLA, in 

denen relativ detailliert abgestufte Verfahren bei Leistungswandlung 

bzw. betrieblicher Wiedereingliederung vorgeschrieben werden. Gleich-

wohl altersgerecht gestaltete Arbeits- und Leistungsbedingungen also im 

Zuge der Demografisierung der Tarifpolitik langsam an Gewicht zu ge-

winnen scheinen, ist dieser Regelungsbereich noch immer ein weitge-

hend unbeschriebenes Blatt. 

 

 

2.3.5. Qualifizierung 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf altersbezogene Qualifizie-

rungsmaßnahmen. Auch dieses, für die Beschäftigungsperspektiven Äl-

terer zentrale Themenfeld ist insgesamt eine tarifpolitische Leerstelle. 

Zwar ist die berufliche Qualifizierung im Zuge des beschleunigten tech-

nologischen und arbeitsorganisatorischen Wandels in den 2000er Jah-
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ren zunehmend in den tarifpolitischen Fokus gerückt, was sich in einer 

Reihe neuerer Tarifverträge bzw. -bestimmungen niederschlägt.57 Die 

speziellen Bedürfnisse von und Anforderungen an ältere Beschäftigte 

bleiben dabei jedoch in der Regel unberücksichtigt. Werden ältere Be-

schäftigte doch einmal als gesonderte Zielgruppe benannt, dann bleiben 

die Bestimmungen meist sehr allgemein. So heißt es bspw. im „Demo-

TV“ der chemischen Industrie (der einzigen der von uns untersuchten 

Branchen, in der sich überhaupt etwas zur Qualifizierung Älterer finden 

lässt): „Bei der Qualifizierungsplanung und den auf dieser Grundlage 

entwickelten Qualifizierungszielen und Qualifizierungsmaßnahmen sol-

len die Belange […] besonderer Arbeitnehmergruppen wie z. B. älterer 

Arbeitnehmer […] berücksichtigt werden“ (§ 6). Eine Ausnahme bilden 

die oben genannten Bestimmungen zu Umsetzungs- und Wiedereinglie-

derungsverfahren, in denen sich z. T. sehr konkrete Qualifizierungsrege-

lungen finden lassen, die sich implizit v. a. an ältere Beschäftigte richten 

(siehe hierzu auch Kap. 4.2.). 

                                                 
57  Besondere Aufmerksamkeit hat hier der Qualifizierungstarifvertrag in der Metall- und 

Elektro-Industrie hervorgerufen (Bahnmüller/Fischbach 2006; Lenz/Voß 2009). 
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Tabelle 6: Tarifvertragliche Regelungen zu altersgerechter Arbeit 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

1. Arbeitsverhältnis §§ 11 BRTV (AVE), RTV-Ang. §§ 11 MTV West/Ost  § 11 MTV  § 17 MTV  

längere 

Kündigungsfristen 

Arb.: Verlängerung der allg. Kündi-

gungsfrist von 6 Tagen nach 

3/5/8/10/12/15/20 Jahren UZ (ohne 

Ausbildungszeiten) um 

1/2/3/4/5/6/7/8 Monate zum Monats-

ende
1
 

Ang.: gesetzl. Fristen 

Verlängerung der allg. Kündigungs-

frist von 6 Wochen nach Alter und 

UZ (= Messzahl): 

um 2/3 Monate zum Monatsende ab 

Messzahl 35/40 & 3/5 Jahren UZ 

um 3/4/5/6 Monate zum Quartalsen-

de ab Messzahl 45/60/70/75 

zusätzlich angemessene bezahlte 

Freistellung zur Bewerbung um ei-

nen neuen Arbeitsplatz 

Verlängerung der allg. Kündigungs-

frist von 6 Wochen nach 5/8/10/12 

Jahren UZ um 3/4/5/6 Monate zum 

Monatsende 

Verlängerung der allg. Kündigungs-

frist von 6 Wochen zum Quartalsen-

de nach 5/8/10/12 Beschäftigungs-

jahren (nach dem 25. Lj.) um 3/4/5/6 

Monate zum Quartalsende 

anhaltende Krankheiten oder Ar-

beitsunfähigkeit infolge unverschul-

deten Unglücks sind kein wichtiger 

Grund für eine fristlose Kündigung 

 

besonderer 

Kündigungsschutz 

- - nur in Unternehmen mit mehr als 50 

VZB 

ab 53. Lj. & 10 Jahren BZ Kündi-

gung nur aus wichtigem Grund oder 

mit BR-Zustimmung mgl. 

entfällt bei Erfüllung der Vorausset-

zungen für den Bezug einer gesetzl. 

Alters- oder vollen EM-Rente
2
 

ab 50. Lj. & 10 Jahren BZ Kündi-

gung nur bei wichtigem Grund oder 

bei Betriebsänderungen mgl.
3
 

entfällt bei Erfüllung der Vorausset-

zungen für den Bezug einer gesetzl. 

Alters- oder vollen EM-Rente
4
 

 

Rationalisierungsschutzabkommen 

(seit 1983) (s. Kap. 4.2.)  

2. Entgelt     

Verdienstsicherung - §§ 14 MTV West/Ost 

ab 50. Lj. & 10 Jahren ununterbro-

chener BZ 

bei unverschuldeter Abgruppierung 

Fortzahlung der bisherigen Bezüge 

(ohne Zuschläge & Zulagen) für 9 

Monate, danach Gewährung des Ta-

§ 10 MTV 

ab 50. Lj. & 15 Jahren BZ 

bei Abgruppierung wg. alters- oder 

gesundheitsbedingter Leistungsmin-

derung Ausgleich der Lohndifferenz 

für max. 30 Monate 

gesetzl. oder priv. Entschädigungs-

§ 7 MTV 

ab 50. Lj. & 10 Jahren BZ 

bei unverschuldeter Abgruppierung 

Anspruch auf Entlohnung nach der 

Mindesteingruppierung der letzten 3 

Jahre 

nach mind. 10 Jahren ununterbro-
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

rifentgelts der zuletzt innegehabten 

Entgeltgruppe & -stufe 

AN darf eine dem Leistungsvermö-

gen entsprechende Arbeit nicht aus-

schlagen 

Verpflichtung zum Abschluss einer 

Betriebsvereinbarung, die mindes-

tens die tariflichen Vorgaben garan-

tiert 

zahlungen werden vollständig ange-

rechnet 

chener Wechselschicht zusätzlich 

Fortzahlung der Schichtzuschläge 

(§ 5 MTV) 

Abfindungszahlung - - - Rationalisierungsschutzabkommen 

(seit 1983) (s. Kap. 4.2.) 

3. Arbeitszeit     

allgemein - § 4 Demo-TV 

Betriebsparteien sollen alterns- und 

belastungsgerechte Arbeitszeitmo-

delle vereinbaren, die im Bedarfsfall 

im Alter eine Arbeitszeitreduktion 

und einen gleitenden Rentenüber-

gang ermöglichen 

hierbei bes. Berücksichtigung von 

Schicht-AN 

 

§ 13 Demo-TV (West; 1/2013), §§ 3, 

5 LephA-TV (nur Ost; 1/2013) 

lebensphasenorientierte AZ-

Gestaltung (s. Kap. 2.2.6.) 

- - 

zusätzlicher Ur-

laub/freie Tage 

- - - - 

Altersfreizeiten - §§ 2a MTV (West/Ost) - - 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

ab 57. Lj. Reduzierung der Wochen-

arbeitszeit um 2,5 Std. bei vollem 

Lohnausgleich (ohne Zuschläge & 

Zulagen)
5
 

bei kont. Wechselschicht oder Zwei-

schicht mir regelm. Spätschichten 

bereits ab 55. Lj. 

ab 15 Jahren vollkont. Wechsel-

schicht Erhöhung auf 3,5 Std. 

Lage der AFZ wird von Betriebspar-

teien festgelegt, soll aber mgl. in der 

Wochenmitte liegen 

AFZ können auch zu freien Tagen 

zusammengefasst werden, wenn 

wg. Arbeitsablauf erforderlich
6
 

AFZ können auch auf Langzeitkonto 

gutgeschrieben oder im Rahmen der 

„reduzierten Vollzeit“ verwendet 

werden 

 

§§ 3, 5 LephA-TV (seit 1/2013; Ost) 

1. modifizierte AFZ: per BV kann 

das Anspruchsalter auf 60 Jahre 

angehoben werden; AFZ erhöhen 

sich dann auf 8 WoStd. (15 Jahre 

vollkont. Wechselschicht) bzw. 5,5 

WoStd. (kont. Wechselschicht, 

Zweischicht mir regelm. Spätschich-

ten) bzw. 4 WoStd. (alle anderen 

AN) 

2. Entlastungszeiten: der LephA-

Fonds kann per BV u. a. zur Finan-
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

zierung von bezahlten Freistellun-

gen für AN mit jahrelangen beson-

deren Arbeitsbelastungen (z. B. 

Schichtarbeit) verwendet werden; 

Freistellungsumfang & Berechtig-

tenkreis werden in BV festgelegt 

4. Arbeitsorganisation     

 - - - - 

5. Qualifizierung  § 6 Demo-TV   

 - bei der betrieblichen Qualifizie-

rungsplanung & den daraus zu ent-

wickelnden Zielen & Maßnahmen 

sollen die Belange älterer AN bes. 

berücksichtigt werden 

- - 

1 Zeiten unterbrochener BZ werden zusammengerechnet, wenn die Unterbrechung nicht selbst veranlasst wurde & nicht länger als 6 Monate gedauert hat. 

2 Der Kündigungsschutz entfällt auch, wenn im Rahmen von Sozialplänen (oder ähnlichen Regelungen) ab dem 59. Lj. eine Abfindung für den Arbeitsplatzverlust und zusätzlich eine 

Ausgleichszahlung in Höhe des Differenzbetrags zwischen dem Arbeitslosengeld & dem zuletzt bezogenen Nettoentgelt gezahlt wird. 

3 Dies umfasst explizit auch die Schließung von Zweigstellen, wenn keine andere Unterbringungsmöglichkeit des*der Beschäftigten im Unternehmen besteht. 

4 Bei teilweiser EM entfällt der Kündigungsschutz nur dann, wenn kein dem (Rest-)Leistungsvermögen angemessener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. 

5 Liegt die individuelle Arbeitszeit wegen Kurzarbeit oder der Nutzung des tarifvertraglich gewährten Arbeitszeitkorridors (siehe Kap. 4.5.) unter der tariflichen AZ von 37,5 Std. (bzw. 40 

Std. im Tarifgebiet Ost), vermindert sich die Altersfreizeit entsprechend; bei einer Reduktion um mehr als 2,5 Stunden entfällt sie. Für Beschäftigte in kont. Schichtarbeit erfolgt eine Zu-

sammenfassung zu Freischichten, die möglichst gleichmäßig auf den Schichtplan zu verteilen sind. 

6 Für Beschäftigte in kont. Schichtarbeit erfolgt eine Zusammenfassung zu Freischichten, die möglichst gleichmäßig auf den Schichtplan zu verteilen sind. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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3. Regelungsfeld Gesundheit 
 

Gesundheitsbezogene Themen waren schon in der Nachkriegszeit Ge-

genstand tarifvertraglicher Regulierung und gehören somit zu den ältes-

ten Formen tariflicher Sozialpolitik in der Bundesrepublik. Bis heute in 

Erinnerung geblieben ist dabei insbesondere die Auseinandersetzung 

um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, als die IG Metall 1956/57 in 

einer der umfangreichsten gewerkschaftlichen Streikaktionen der bun-

desdeutschen Geschichte die Festschreibung einer sechswöchigen 

Lohnfortzahlung für Arbeiter*innen zuerst im Tarifvertrag und in der Fol-

ge dann auch auf gesetzlicher Ebene erkämpfte (Dittrich/Kalk 1987). In 

der Folgezeit kamen weitere gesundheitsbezogene Themen hinzu. In 

der Durchsicht der analysierten Tarifverträge lassen sich sechs ver-

schiedene Themenfelder in linearer Abstufung von der Prävention bis 

hin zum Tod unterscheiden: Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung, 

Krankheitsfall, Rehabilitation, Invalidität und Sterbefall. Die meisten die-

ser Regelungen haben einen unmittelbaren Bezug zur Gesetzgebung, 

etwa zum Arbeitsschutzgesetz, zum Entgeltfortzahlungsgesetz oder zum 

SGB VI und zum SGB VII. Hingegen fehlen weitgehend Bezugnahmen 

zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die in den letzten Jahr-

zehnten ähnlich umfangreiche Veränderungen erfahren hat wie die 

GRV. In Bezug auf das SGB V beschränkt sich die tarifliche Gestaltung 

weitgehend auf die Gewährung von Zuschüssen zum Krankengeld. Ins-

gesamt weisen die Regelungen im Themenbereich Gesundheit eine 

starke Konzentration auf den Betrieb und den Arbeitsplatz auf. 

Völlig ungeregelt geblieben ist bis heute der eigene Pflegefall. Trotz 

der erst spät erfolgten Einführung der Sozialen Pflegeversicherung 

(SPV) und deren Konstruktion als nicht bedarfsgerechte Teilabsiche-

rung, lässt sich in keinem der untersuchten Tarifbereiche eine begleiten-

de Regulierung von Pflegeleistungen finden. Anders verhält es sich hin-

gegen in Bezug auf Regelungen für Pflegepersonen, die v. a. Freistel-

lungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche gewähren. Diese Tarifinhalte 

werden später im Regelungsfeld Vereinbarung von Erwerbs- und Sor-

gearbeit dargestellt und analysiert (siehe Kap. 5). 

 

 

3.1. Arbeitsschutz 
 

Der Arbeitsschutz umfasst zum einen den allgemeinen (oder techni-

schen) Arbeitsschutz, der die Vermeidung von Arbeitsunfällen und ar-

beitsbedingten Erkrankungen bzw. gesundheitlichen Einschränkungen 

zum Ziel hat. Wesentliche gesetzliche Grundlagen hierfür sind das Ar-
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beitsschutzgesetz, das SGB VII und das Arbeitssicherheitsgesetz. Der 

allgemeine Arbeitsschutz wird durch den sozialen Arbeitsschutz ergänzt, 

der v. a. die Arbeitszeitgesetzgebung sowie spezielle Schutzrechte von 

als besonders schutzbedürftig angesehenen Personengruppen wie Ju-

gendlichen, (werdenden) Müttern, Schwerbehinderten oder Heimarbei-

ter*innen umfasst. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf den allge-

meinen Arbeitsschutz. Die Regulierung der Arbeitszeit ist Gegenstand 

im Regelungsfeld Familienvereinbarkeit. Den besonderen Schutzrechten 

der genannten Personengruppen kommt zumindest in den von uns un-

tersuchten Tarifverträgen nur eine randständige Bedeutung zu. Die we-

nigen Regelungen zeichnen zudem meist nur die gesetzlichen Bestim-

mungen nach oder verweisen schlicht auf diese. Wir verzichten deshalb 

aus pragmatischen Gründen auf die umfassende Darstellung der ge-

setzlichen Grundlagen des sozialen Arbeitsschutzes und deren Verän-

derungen im Zeitverlauf. 

 

Allgemeiner Arbeitsschutz 

Die Verpflichtung der Unternehmen zum Schutz der Beschäftigten vor 

arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren wurde bereits mit der Gesetzli-

chen Unfallversicherung (GUV) eingeführt, beschränkte sich jedoch lan-

ge Zeit weitgehend auf die Verminderung von Arbeitsunfällen und Be-

rufskrankheiten. Erst ab Mitte der 1980er Jahre etablierte sich, ausge-

hend von der europäischen Regulierungsebene, ein umfassenderes und 

stärker am Präventionsziel ausgerichtetes Verständnis des Arbeits-

schutzes. In der 1989 verabschiedeten europäischen Rahmenrichtlinie 

für Arbeitsschutz, die sich v. a. an der Gesetzgebung der skandinavi-

schen Länder und an den einschlägigen Abkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) orientierte, wurden einheitliche Mindestanfor-

derungen für die Mitgliedsstaaten definiert, die neben der Vermeidung 

zwischenstaatlicher Unterbietungskonkurrenz auch auf die allgemeine 

Verbesserung des Arbeitsschutzes zielten. Die Motivationen hierfür wa-

ren (und sind) allerdings vorwiegend ökonomischer Natur: Gesunde Be-

schäftigte werden als wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftli-

chen Erfolg der EU sowie für die Senkung der nationalen Gesundheits- 

und Rentenkosten betrachtet (Gerlinger 2000). Das europäische Ar-

beitsschutzrecht wurde 1996 mit dem Arbeitsschutzgesetz in deutsches 

Recht umgesetzt. Zusammen mit dem SGB VII und dem Arbeitssicher-

heitsgesetz bildet es die gesetzliche Basis für den Arbeitsschutz.58 

                                                 
58  Weitere arbeitsschutzrechtliche Vorschriften lassen sich u. a. im Produktsicherheits-

gesetz (technische Sicherheit von Arbeitsmitteln), im Chemikaliengesetz (Schutz vor 

gefährlichen Stoffen) und im Atomgesetz (Strahlenschutz) finden. 
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Im dualen deutschen Arbeitsschutzsystem kommt den staatlichen Ar-

beitsschutzämtern die Aufgabe zu, branchenübergreifend die betriebli-

che Umsetzung staatlicher Rechtsvorschriften zu kontrollieren. Für die 

Erstellung und Kontrolle branchenbezogener Regelungen sind hingegen 

die Unfallversicherungsträger zuständig. Sie werden im SGB VII mit der 

Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren sowie mit der Gewährleistung von Erster Hilfe im 

Betrieb beauftragt. Hierzu steht den Berufsgenossenschaften und Un-

fallkassen v. a. der autonome Erlass von entsprechenden Maßnahmen 

und Vorschriften als Mittel zur Verfügung. Sie sind zugleich auch für die 

Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung der Erlasse zuständig. Darüber 

hinaus haben sie eine Beratungsfunktion gegenüber Unternehmen und 

Beschäftigten. Für die Durchführung der Maßnahmen und die Einhal-

tung der Vorschriften ist hingegen die Unternehmensleitung verantwort-

lich. Die Beschäftigten sind angehalten, diese zu unterstützen und ent-

sprechenden Anweisungen Folge zu leisten. 

Die Umsetzung des betrieblichen Arbeitsschutzes wurde 1974 mit 

dem Arbeitssicherheitsgesetz und den ergänzenden berufsgenossen-

schaftlichen Verordnungen konkretisiert. Demnach ist jeder Betrieb ver-

pflichtet, je nach Betriebsgröße und bestehenden Unfall- und Gesund-

heitsgefahren eine bestimmte Anzahl von Betriebsärzt*innen und Fach-

kräften für Arbeitssicherheit (SiFa) zu beschäftigen bzw. extern zu be-

auftragen. Sie sind unmittelbar der Unternehmensleitung unterstellt und 

haben die Aufgabe, diese in allen Fragen des Arbeitsschutzes zu bera-

ten und zu unterstützen. In kleineren Betrieben bis zu 50 Beschäftigten 

kann die Unternehmensleitung diese Funktionen nach entsprechender 

Schulung durch die Unfallversicherungsträger selbst übernehmen. In 

Betrieben mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten müssen zusätzlich 

zu den Betriebsärzt*innen und SiFas noch ehrenamtliche Sicherheitsbe-

auftragte benannt werden, denen die Aufgabe zukommt, den Arbeits-

schutz in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich zu kontrollieren. Die Bestellung 

von SiFas und Sicherheitsbeauftragten untersteht dem Mitbestimmungs-

recht der betrieblichen Interessenvertretungen. Die Unfallversicherungs-

träger haben für die erforderliche Aus- und Fortbildung zu sorgen. Die 

für den Arbeitsschutz zuständigen Akteure (Unternehmensvertre-

ter*innen, Betriebsärzt*innen, SiFas, Sicherheitsbeauftragte und Mitglie-

der des Betriebsrats) müssen sich mindestens vierteljährlich in einem 

gesonderten betrieblichen Organ, dem Arbeitsschutzausschuss, treffen, 

wo alle Themen des Arbeitsschutzes beraten werden sollen. 
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Mit dem Arbeitsschutzgesetz wurde der Arbeitsschutz 1996 um ein 

weiteres Grundlagengesetz ergänzt und dabei umfassend reformiert.59 

Ziel des Gesetzgebers war es zum einen, den Arbeitsschutz zu entbüro-

kratisieren und die Selbstregulierung der betrieblichen Akteure zu för-

dern, zum anderen sollte ein ganzheitlicheres und stärker präventiv wir-

kendes Arbeitsschutzverständnis etabliert werden (Gerlinger 2000; Funk 

2011). Zentrales Mittel hierfür ist die Verpflichtung der Unternehmenslei-

tung zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, auf deren Basis 

dann die erforderlichen betrieblichen Maßnahmen getroffen werden sol-

len. Jeder Arbeitsplatz bzw. jede Tätigkeitsart muss auf Gesundheitsge-

fährdungen hin überprüft werden. Dabei umfasst die Prüfung nicht nur 

die klassischen Gefährdungsarten wie physikalische, chemische und bi-

ologische Expositionen oder der Umgang mit Arbeitsmitteln, sondern 

auch die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitsorganisation, die konkreten 

Arbeitsabläufe, die Arbeitszeit sowie die Qualifizierung und Unterwei-

sung der Beschäftigten. Seit 2013 sind zudem auch psychische Belas-

tungen zu berücksichtigen. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 

und alle nachfolgenden Schritte müssen dokumentiert werden.60 

Aus der Gefährdungsbeurteilung sollen die notwendigen betrieblichen 

Maßnahmen zur Unfallverhütung, zum Gesundheitsschutz und zur men-

schengerechten Arbeitsgestaltung abgeleitet werden, die von der Unter-

nehmensleitung umzusetzen und vollständig zu finanzieren sind. Dem 

Präventionsgedanken folgend, sollen die Maßnahmen so gestaltet sein, 

dass Gesundheitsgefahren bereits an der Quelle bekämpft werden und 

eine Gefährdungssituation gar nicht erst entsteht. Hierzu sollen bei der 

Planung nicht nur die unmittelbaren Arbeitsbedingungen, sondern auch 

die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz sowie Umwelteinflüsse be-

                                                 
59  Das Arbeitsschutzgesetz wird durch eine Reihe von Verordnungen (u. a. zu Arbeits-

stätten, Baustellen, Betriebssicherheit, Bildschirmarbeit, Biostoffen, Gefahrstoffen, 

Lärm und Vibration, Lastenhandhabung, persönlicher Schutzausrüstung) konkreti-

siert. 

60  Daten aus der WSI-Betriebsrätebefragung zeigen, dass die Gefährdungsbeurteilun-

gen in den Betrieben zunächst nur zögerlich durchgeführt wurden. Im Jahr 2004 wa-

ren erst 50 Prozent der befragten Betriebe ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachge-

kommen (Ahlers/Brussig 2005, S. 519). Dabei belegten mit Banken und Versiche-

rungen (33 Prozent), Handel (36 Prozent) und Baugewerbe (41 Prozent) drei der von 

uns untersuchten Branchen die letzten Plätze. In der Befragung von 2015 gaben 

dann immerhin 79 Prozent der Betriebsräte an, dass in ihrem Unternehmen Gefähr-

dungsbeurteilungen durchgeführt wurden (Ahlers 2016, S. 11). Eine Unternehmens-

befragung der Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (2016, S. 29ff.) 

kommt zu ähnlichen Werten. Auch 20 Jahre nach der Einführung des Arbeitsschutz-

gesetzes verstößt also noch immer jeder fünfte Betrieb gegen die gesetzlichen Vor-

schriften. Zudem zeigen sich in den Befragungen erhebliche Defizite hinsichtlich der 

Qualität der Gefährdungsbeurteilungen, insbesondere im Hinblick auf die Berücksich-

tigung psychischer Belastungen, bewegungsarmer Tätigkeiten, Arbeitszeitgestaltung 

und Arbeitsorganisation (siehe hierzu auch Beck et al. 2012; Ahlers 2015).  
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rücksichtigt werden. Dabei sind spezielle Gefahren für besonders 

schutzbedürftige Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen. Da Arbeits-

schutz als kontinuierlicher Verbesserungsprozess konzipiert wird, ist die 

Unternehmensleitung verpflichtet, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu 

überprüfen und diese ggf. anzupassen. Die Maßnahmen sollen jeweils 

dem aktuellen technischen, hygienischen, arbeitsorganisatorischen und 

arbeitswissenschaftlichen Stand entsprechen. 

Die Unternehmensleitung hat für eine regelmäßige Unterweisung der 

Beschäftigten über die arbeitsplatzbezogenen Schutzmaßnahmen zu 

sorgen. Die Beschäftigten haben ihrerseits diese Hinweise zu beachten 

und dafür Sorge zu tragen, dass durch ihre Tätigkeit andere Personen 

nicht gefährdet werden. Verstöße gegen elementare Arbeitsschutzvor-

schriften können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur fristlo-

sen Kündigung führen. Die Beschäftigten sind ferner verpflichtet, Män-

gel, die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit haben können, zu 

melden. Umgekehrt haben sie, abhängig von den konkreten Gesund-

heitsgefahren, Anspruch auf regelmäßige arbeitsmedizinische Untersu-

chungen. Weiterhin sind sie berechtigt, Verbesserungsvorschläge zu 

machen. Reagiert die Unternehmensleitung nicht angemessen auf Män-

gelbeschwerden, können sich die Beschäftigten an die zuständigen Be-

hörden wenden, wodurch ihnen keine arbeitsrechtlichen Nachteile ent-

stehen dürfen. 

Das Arbeitsschutzgesetz berührt wichtige Bestimmungen des Be-

triebsverfassungsgesetzes. Der Arbeitsschutz gehört zum Kernbereich 

der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. In Bezug auf die gesetzli-

chen Vorgaben kann er den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur 

Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen, Schutzmaßnahmen, Wirk-

samkeitskontrollen und Dokumentationspflichten etc. erzwingen. Über 

die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Arbeitsschutzmaßnahmen 

können Gegenstand einer freiwilligen Betriebsvereinbarung sein. Dar-

über hinaus kommen dem Betriebsrat umfangreiche Unterrichtungs-, 

Beratungs-, Mitwirkungs- und auch Aufsichtsrechte zu. Er muss auf die 

Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften hinwirken und die zuständigen 

Behörden durch Anregung, Beratung und Auskunft unterstützen. Er ver-

fügt jedoch auch über autonome Interventionsmöglichkeiten: Kommt es 

zu Veränderungen von Arbeitsplätzen, -abläufen oder -umgebungen, die 

dem arbeitswissenschaftlichen Stand menschengerechter Arbeitsgestal-

tung offensichtlich widersprechen, so kann er eine Betriebsvereinbarung 

zur Abwendung oder Abmilderung der Gesundheitsgefährdung erzwin-

gen. 

Das Arbeitsschutzgesetz markierte einen Paradigmenwechsel im Ar-

beitsschutz, in dessen Folge auch das Unfallversicherungsrecht sukzes-
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sive reformiert, die Verhütungsvorschriften vereinfacht und vereinheit-

licht sowie die Unfallversicherungsträger zur Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) zusammengeführt wurden. Die staatlichen 

Akteure ziehen sich zunehmend aus der unmittelbaren Regulierung zu-

rück. Anstelle eines dichten Geflechts von konkreten gesetzlichen Vor-

schriften, die durch die Aufsichtsbehörden kontrolliert wurden, treten nun 

vermehrt Schutzziele und unbestimmte Rechtsbegriffe, die von den be-

trieblichen Akteuren selbst konkretisiert, umgesetzt und kontrolliert wer-

den müssen (Gensch 2005). Sie sind verpflichtet, ihre Entscheidungen 

nachvollziehbar zu gestalten und zu dokumentieren. Im Schadensfall prü-

fen die staatlichen Behörden und die Unfallversicherungsträger, ob die 

Arbeitsschutzmaßnahmen ausreichend waren. Gegebenenfalls landet der 

Fall auch vor Gericht, welches dann das Vorliegen eines Organisations-

verschuldens prüft. 

 

Tarifliche Regelungen zum allgemeinen Arbeitsschutz 

In den untersuchten Branchen lassen sich nur punktuell Regelungen 

zum Arbeitsschutz finden, und diese sind zudem wenig substanziell 

(siehe Tab. 7). Im Bauhauptgewerbe beschränkt sich der tarifliche Ar-

beitsschutz auf die Unterweisungspflicht der Unternehmensleitung, die 

bereits gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch die im Einzelhandel NRW 

vorgeschriebene Bereitstellung von Schutzkleidung gegen Nässe oder 

Kälte geht nicht über die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung hin-

aus. Die zudem 2008 in einer Protokollnotiz zum Manteltarifvertrag ver-

einbarte Überprüfung der bestehenden Maßnahmen und Instrumente 

zum Schutz vor Überfällen und Übergriffen hat bislang nicht zu entspre-

chenden Vereinbarungen geführt. Einen etwas größeren Raum nimmt 

der Arbeitsschutz im Tarifwerk der chemischen Industrie ein. Aber auch 

hier bildet die einzige substanzielle Norm – die Verpflichtung der Be-

triebsparteien auf die Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze unter Beach-

tung des arbeitswissenschaftlichen Kenntnistandes – lediglich die Ge-

setzeslage ab.61 Ansonsten handelt es sich lediglich um Soll-

Vorschriften: Die Betriebsparteien werden aufgefordert, alter(n)s- und 

belastungsgerechte Arbeitszeitmodelle mit gleitendem Altersübergang 

zu vereinbaren und hierbei insbesondere die Schichtbeschäftigten in 

den Blick zu nehmen. 

 
 

                                                 
61  Dieser Passus war bereits lange vor Verabschiedung des Arbeitsschutzgesetzes 

vereinbart worden und wurde 2008 vom Manteltarifvertrag (§ 15) in den neuen De-

mografie-Tarifvertrag (§§ 4, 5) übernommen, um weitere Aspekte ergänzt und somit 

insgesamt stärker auf das Ziel der Verlängerung der Lebensarbeitszeit hin ausgerich-

tet. 
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Tabelle 7: Tarifvertragliche Regelungen zum allgemeinen Arbeitsschutz 

Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

§ 13 BRTV (AVE), § 12 

RTV-Ang. 

AG ist zur Unterrichtung 

der AN über alle Arbeits-

schutzvorschriften ver-

pflichtet 

§§ 4, 5 Demo-TV 

AG & BR müssen unter 

Beachtung der einschlä-

gigen Gesetze darauf 

achten, dass Arbeitsräu-

me, -plätze, 

-verfahren und  -abläufe 

nach gesicherten ar-

beitswissenschaftlichen 

Erkenntnissen eingerich-

tet werden, so dass Un-

fall- & Gesundheitsgefah-

ren möglichst ausge-

schlossen sind 

AG & BR sollen alter(n)s- 

und belastungsgerechte 

Arbeitszeitmodelle mit 

gleitendem Altersüber-

gang vereinbaren 

bei der Schichtplange-

staltung sollen alternsge-

rechte Aspekte beson-

ders berücksichtigt wer-

den 

§ 22 MTV 

AN, die in Kälte oder 

Nässe arbeiten, erhalten 

kostenlos geeignete 

Schutzbekleidung vom 

AG 

Protokollnotiz zum MTV 

vom 25.7.2008: TV-

Parteien vereinbaren die 

Überprüfung der beste-

henden Maßnahmen & 

Instrumente zum Schutz 

vor Überfällen & Übergrif-

fen sowie ggf. deren 

Fortentwicklung 

Gem. Erklärung zum be-

trieblichen Gesundheits-

schutz (6/2010) 

TV-Parteien wirken da-

rauf hin, dass die Unter-

nehmen gesundheitliche 

Belastungen & Gefähr-

dungen mit adäquaten & 

unternehmensspezifi-

schen Analysemethoden 

erfassen & beurteilen 

TV-Parteien wirken auf 

weitere Verbesserung 

der Gesundheitsschutz-

maßnahmen, insbeson-

dere hinsichtlich Präven-

tion, hin. Dabei sollen AN 

aktiv einbezogen werden. 

AG sollen AN mit Res-

pekt & Vertrauen begeg-

nen; Führungsverhalten 

soll Fehlbelastungen 

vermeiden; Arbeitsziele 

sollen fair & erreichbar 

sein 

AN sollen angemessene 

Gestaltungsspielräume 

eingeräumt werden 

TV-Parteien vereinbaren 

jährlichen Austausch 

über Gesundheitsschutz 

& erzielte Fortschritte im 

Sinne der Erklärung 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Gar keine tariflichen Vorschriften weist das private Bankgewerbe auf. 

Hier gibt es lediglich eine unverbindliche gemeinsame Erklärung aus 

dem Jahr 2010. Darin erklären die Tarifparteien auf eine Verbesserung 

der Gefährdungsbeurteilungen, des Gesundheitsschutzes und des Füh-

rungsverhaltens in den Betrieben sowie auf eine stärkere Beteiligung der 

Beschäftigten bei der Etablierung und Umsetzung von Arbeitsschutz-

maßnahmen hinwirken zu wollen. Das Zustandekommen der Erklärung 

zeigt beispielhaft, wie schwierig es insgesamt für Gewerkschaften ist, 

die Arbeitgeberverbände zur Vereinbarung verbindlicher tariflicher Vor-

gaben zum betrieblichen Arbeitsschutz und zur Gesundheitsförderung 
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zu bewegen. Im Zuge der globalen Finanzkrise und der Debatte um den 

hierfür zumindest mitverantwortlich gemachten Leistungsdruck in der 

Kreditbranche, hatte ver.di das Themenfeld auf die tarifliche Agenda ge-

setzt. Der AGV Banken lehnte Verhandlungen jedoch zunächst strikt ab 

und war schließlich trotz erheblichen gewerkschaftlichen Drucks nur zu 

der unverbindlichen Erklärung bereit (ver.di 2010). Diese wurde 2012 

um die Verpflichtung zu einem jährlichen Erfahrungsaustausch ergänzt, 

der bislang jedoch folgenlos geblieben ist. Dabei erkennt auch der Ar-

beitgeberverband angesichts des steigenden Rentenalters und der al-

ternden Belegschaften die Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen in 

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung grundsätzlich an. Er beharrt 

hierbei jedoch auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und lehnt verbindliche 

tarifliche Vorgaben strikt ab, da die Betriebe diesbezüglich bereits erheb-

liche Anstrengungen unternähmen. So kommt auf Drängen des Arbeit-

geberverbandes selbst die unverbindliche gemeinsame Erklärung nicht 

ohne Verweis auf das vermeintliche unternehmerische Engagement, die 

erzielten Fortschritte im Arbeitsschutz und den niedrigen Krankenstand 

im Bankgewerbe aus. Auch im Demografie-Tarifvertrag der chemischen 

Industrie lassen sich solche Formulierungen finden (§ 5). 

 

 

3.2. Betriebliche Gesundheitsförderung 
 

Durch die Ausweitung und verstärkt präventive Ausrichtung des Arbeits-

schutzes sind die Grenzen zur betrieblichen Gesundheitsförderung flie-

ßender geworden. Dennoch lassen sich die beiden Handlungsfelder wei-

terhin sowohl in konzeptioneller Hinsicht als auch in Bezug auf prakti-

sche Maßnahmen voneinander unterscheiden. Während sich der Ar-

beitsschutz mit der Vermeidung von Krankheit durch präventive Beseiti-

gung oder Verminderung von arbeitsbedingten Risikofaktoren beschäf-

tigt (Pathogenese), zielt die Gesundheitsförderung auf die Stärkung von 

Gesundheitsressourcen und -potenzialen ab (Salutogenese). Das Kon-

zept der Gesundheitsförderung wurde von der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) entwickelt und 1986 in der „Ottawa-Charta“ zusammenge-

fasst, die bis heute weithin als politischer Orientierungsrahmen fungiert. 

Durch die Veränderung der Arbeits-, Umwelt- und Lebensbedingungen 

sowie des individuellen Verhaltens sollen bessere Bedingungen für ein 

gesundes Leben geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Individuen 

befähigt werden, die Kontrolle über die Determinanten ihrer Gesundheit 

zu erhöhen. Gesundheit wird dabei in einer ganzheitlichen Sichtweise 

als körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden definiert. 
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Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 1989 wurde die betriebliche 

Gesundheitsförderung erstmals in Deutschland gesetzlich verankert. Die 

gesetzlichen Krankenkassen erhielten einen allgemeinen Präventions-

auftrag, wobei es ihnen auch ermöglicht wurde, Maßnahmen der be-

trieblichen Gesundheitsförderung zu finanzieren. Und die Krankenkas-

sen nutzten den neu eröffneten Spielraum – nicht zuletzt mit Blick auf 

das Eigeninteresse an Mitgliederbindung und -rekrutierung. Es kam zu 

einem starken Aufschwung von Präventionsleistungen, und Maßnahmen 

der Verhaltensprävention hielten Einzug in die Betriebe (Goebel/Kuhn 

2003, S. 79). Im Zuge von Sparmaßnahmen wurde die Gesundheitsför-

derung 1996 als Kassenleistung wieder abgeschafft. Zugleich wurde der 

Auftrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem zeitgleich ver-

abschiedeten Arbeitsschutzgesetz auf die Arbeitsschutzakteure übertra-

gen. Mit der GKV-Gesundheitsreform 2000 wurde den Krankenkassen 

dann wieder erlaubt, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung durchzuführen. Dabei wurde jedoch eine deutliche Abgrenzung 

zwischen Krankenkassenleistungen und dem Arbeitsschutz gezogen, da 

mit Versichertengeldern keine Arbeitgeberpflichten finanziert werden 

sollten. Mit dem Präventionsgesetz wurde diese Trennung 2015 schließ-

lich weitgehend aufgehoben. Krankenkassen werden nun explizit zur 

Zusammenarbeit mit den Unfallversicherungsträgern, den staatlichen 

Arbeitsschutzämtern und den betrieblichen Akteuren aufgefordert. Im 

Gegensatz zum Arbeitsschutz unterliegt die betriebliche Gesundheits-

förderung jedoch nicht der betrieblichen Mitbestimmung. Auch jenseits 

der Betriebe wurde Prävention mit dem Präventionsgesetz zu einer ge-

sellschaftlichen Querschnittsaufgabe erklärt, in die alle Sozialversiche-

rungsträger und privaten Krankenkassen sowie Bund, Länder und 

Kommunen einbezogen werden sollen. Sie bilden die neu geschaffene 

Nationale Präventionskonferenz, deren Aufgabenbereich v. a. die Ent-

wicklung einer „nationale Präventionsstrategie“, die Vereinbarung bun-

deseinheitlicher, trägerübergreifender Rahmenempfehlungen zur Ge-

sundheitsförderung und Prävention sowie die regelmäßige Erstellung ei-

nes Präventionsberichts umfasst. 

Neben den Arbeitsschutzgesetzen bildet § 20 SGB V die wesentliche 

gesetzliche Grundlage für die betriebliche Gesundheitsförderung. Dem-

nach ist es Aufgabe der Krankenkassen, den Aufbau und die Stärkung 

gesundheitsförderlicher Strukturen in den Betrieben zu stärken. Hierzu 

sollen sie in Kooperation mit den betrieblichen Arbeitsschutzakteuren die 

gesundheitliche Situation erheben, auf dieser Basis Verbesserungsvor-

schläge entwickeln und deren Umsetzung unterstützen. In diesem Rah-

men können sie auch zertifizierte Leistungen zur individuellen verhal-

tensbezogenen Prävention erbringen oder finanzieren. Die Beratung und 
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Unterstützung der Unternehmen (insbesondere die Information über 

Leistungen und die Klärung, welche Krankenkasse im Einzelfall Leistun-

gen im Betrieb erbringt) wird vor Ort von den neu eingerichteten regiona-

len Koordinierungsstellen geleistet, an denen auch die örtlichen Arbeit-

geberorganisationen beteiligt werden sollen. Des Weiteren sollen die 

Krankenkassen die Unfallversicherungsträger bei der Verhütung ar-

beitsbedingter Gesundheitsgefahren unterstützen und hierzu regionale 

Arbeitsgemeinschaften unter Einbezug der für den Arbeitsschutz zu-

ständigen Landesbehörden bilden. Die Aufgabe der Krankenkassen be-

steht hier insbesondere in der Erbringung von Maßnahmen, die auf spe-

zifische arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken ausgerichtet sind, sowie in 

der Information der Unfallversicherungsträger über die von ihnen ge-

wonnenen Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Erkrankungen 

und Arbeitsbedingungen. Ist anzunehmen, dass bei einem*r Versicher-

ten eine berufsbedingte gesundheitliche Gefährdung oder eine Berufs-

krankheit vorliegt, hat die Krankenkasse dies unverzüglich den für den 

Arbeitsschutz zuständigen Stellen und dem Unfallversicherungsträger 

mitzuteilen. 

Unternehmensleistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

werden steuerlich gefördert, soweit sie den gesetzlichen Anforderungen 

entsprechen, indem sie bis zu einer maximalen Höhe von 500 Euro pro 

Beschäftigtem*r und Jahr von der Einkommensteuer und den Sozialbei-

trägen befreit sind. Dies umfasst sowohl gruppenbezogene als auch auf 

den Einzelfall zugeschnittene Maßnahmen, die zudem grundsätzlich 

auch extern durchgeführt werden können. 

 

Tarifliche Regelungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

Analog zum Arbeitsschutz ist auch die betriebliche Gesundheitsförde-

rung in den untersuchten Branchen nur schwach reguliert. Im Bauhaupt-

gewerbe und im Einzelhandel NRW lassen sich diesbezüglich gar keine 

Bestimmungen finden. Im Einzelhandel wurde jedoch 2013 ein „Tarifver-

trag zur Weiterentwicklung der Tarifverträge im Einzelhandel“ vereinbart, 

auf dessen Basis aktuell Verhandlungen über den Abschluss eines 

„Demografie-Tarifvertrags“ stattfinden, in denen wiederum gesundheits-

bezogene Themen (gesunde Führung und Gesundheitsmanagement) im 

Mittelpunkt stehen. Im privaten Bankgewerbe existiert eine unverbindli-

che gemeinsame Erklärung der Tarifparteien, in der die Unternehmen 

aufgefordert werden, geeignete Gesundheitsmaßnahmen zu entwickeln. 

Genauso unspezifisch sind die tariflichen Vorgaben in der chemischen 

Industrie (siehe Tab. 8). Immerhin wird hier aber den Betriebsparteien 

seit 2016 die Möglichkeit eröffnet, die gemäß „Demo-TV“ und „LephA-

TV“ zu bildenden betrieblichen Fonds per Betriebsvereinbarung ganz 
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oder teilweise zur Finanzierung von Präventionsmaßnahmen zu nutzen. 

Die Finanzierung von Arbeitsschutzmaßnahmen ist hierbei explizit aus-

geschlossen. 

 
Tabelle 8: Tarifvertragliche Regelungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

chemische Industrie privates Bankgewerbe 

§ 5 Demo-TV (seit 5/2008) 

TV-Parteien empfehlen, durch betriebl. Maßnahmen 

das Gesundheitsbewusstsein der AN zu schärfen 

AG können Maßnahmen der Verhaltensprävention an-

bieten (auch in Kooperation mit Krankenkassen, Be-

rufsgenossenschaften etc.) 

 

§ 14 Demo-TV (seit 2016) 

Öffnung des Demo-Fonds per BV für die Finanzierung 

von Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge unter Ein-

bezug des Präventionsprogramms „Beschäftigungsfä-

higkeit teilhabeorientiert sichern (Betsi)“ der DRV oder 

vergleichbarer Programme 

gesetzl. Arbeitsschutzmaßnahmen ausgeschlossen 

 

§ 7 LephA-TV (Ost; seit 9/2016) 

Öffnung des LephA-Fonds per BV für die Finanzierung 

von individuellen & kollektiven Gesundheitsmaßnah-

men 

Auswahl der Maßnahmen soll auf Basis einer betriebli-

chen Bedarfsanalyse erfolgen, Krankenkassen & Be-

rufsgenossenschaften sollen einbezogen werden 

gesetzl. Arbeitsschutzmaßnahmen ausgeschlossen 

TV-Parteien stellen bei Bedarf professionale Beratung 

& Begleitung zur Verfügung  

Gemeinsame Erklärung zum betrieblichen Gesund-

heitsschutz (seit 6/2010) 

TV-Parteien fordern Unternehmen auf, geeignete 

Maßnahmen zu Erhalt & Stärkung von Gesundheit & 

Leistungsfähigkeit zu entwickeln 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Im Rahmen des „Demo-TV“ ist der Einbezug des Präventionspro-

gramms „Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern (Betsi)“ der 

Deutschen Rentenversicherung (DRV) oder vergleichbarer Programme 

vorgeschrieben. Dieses Programm richtet sich ausschließlich an Be-

schäftigte, bei denen bereits eine beginnende Funktionsstörung (z. B. 

Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Diabetes Mellitus) mit einer spe-

zifisch beruflichen Gefährdung bzw. Belastung vorliegt, die aber noch 

keinen Rehabilitationsbedarf begründet. Zudem dürfen kein akuter me-

dizinischer Behandlungsbedarf und kein Anspruch auf eine gleichartige 

medizinische Vorsorgeleistung bestehen. 
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Im Rahmen des „LephA-TV“ sind die Vorgaben weniger konkret. Hier 

können die Betriebsparteien sowohl individuelle als auch kollektive Ge-

sundheitsmaßnahmen vereinbaren. In einer Protokollnotiz wird näher 

ausgeführt, welche Maßnahmen förderungsfähig sind. Als individuelle 

Gesundheitsmaßnahmen werden z. B. Gesundheitsberatung, Gesund-

heitschecks oder Mitarbeiter-Assistenz-Programme genannt. Als kol-

lektiven Maßnahmen werden genannt: arbeitsplatzbezogene Gesund-

heitsberatung (z. B. Arbeitsplatz-Workout), unternehmensweite Gesund-

heitsinitiativen, (z. B. Aktionstage) und gesundheitsfördernder Freizeit-

sport (z. B. Gymnastikkurse). Förderfähig sind somit ausschließlich 

Maßnahmen der gesundheitsbezogenen Verhaltensprävention, nicht je-

doch Maßnahmen der Verhältnisprävention. Die Auswahl soll auf Basis 

einer betrieblichen Bedarfsanalyse erfolgen. Hierzu stellen die Tarifpar-

teien bei Bedarf professionale Beratung und Umsetzungsbegleitung zur 

Verfügung, die aus dem „LephA-Fonds“ finanziert wird. Krankenkassen 

und Berufsgenossenschaften sollen bei Auswahl und Gestaltung der 

Maßnahmen ebenfalls einbezogen werden. Die mögliche finanzielle Be-

teiligung von Krankenkassen, Rentenversicherungsträgern und Berufs-

genossenschaften soll vorrangig geprüft werden. 

 

 

3.3. Krankheit 
 

In den untersuchten Tarifverträgen finden sich zahlreiche Bestimmungen 

zum Krankheitsfall (siehe Tab. 9). Sie lassen sich fünf zentralen The-

menfeldern zuordnen: Arztbesuch, Krankmeldung, Erkrankung während 

des Urlaubs, Entgeltfortzahlung und Kranken- bzw. Verletztengeld. 

 

 

3.3.1. Arztbesuch 

 

Beschäftigte haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, wäh-

rend der Arbeitszeit unter Fortzahlung des Entgelts einen Arzt aufzusu-

chen. Dabei kommt es grundsätzlich auf die Dringlichkeit des Arztbesu-

ches an. In § 616 BGB ist festgelegt, dass Beschäftigte ihren Entgeltan-

spruch nicht verlieren, wenn sie für eine „verhältnismäßig nicht erhebli-

che Zeit“ unverschuldet wegen eines persönlichen Grundes nicht arbei-

ten können. Diese bereits mit Inkrafttreten des BGB im Jahr 1900 ge-

schaffene Norm findet grundsätzlich auf alle Arbeits- und Dienstverhält-

nisse Anwendung, lediglich Ausbildungs- und Heimarbeitsverhältnisse 
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sind ausgenommen.62 Zum Recht auf Lohnfortzahlung bei vorüberge-

hender Verhinderung gehört nach ständiger Rechtsprechung auch ein 

unumgänglicher Arztbesuch. Unumgänglich ist dieser z. B. bei akuten 

Beschwerden. Auch wenn keine besondere Dringlichkeit gegeben ist, 

besteht ggf. ein Freistellungsanspruch, z. B. dann, wenn es nicht mög-

lich ist, einen Behandlungstermin außerhalb der Arbeitszeit zu vereinba-

ren (etwa wenn der*die Beschäftigte keinen Einfluss auf die Terminge-

staltung hat oder es keine Sprechzeiten außerhalb der Arbeitszeit gibt). 

Von diesen Bestimmungen kann jedoch im Arbeitsvertrag oder per Ta-

rifvertrag bzw. – wenn der Tarifvertrag dies eröffnet – in einer Betriebs-

vereinbarung abgewichen werden. Anders verhält es sich hingegen, 

wenn der Arztbesuch auf einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit 

beruht. Dann greifen nämlich die Vorschriften des Entgeltfortzahlungs-

gesetzes (EntgFG), die nicht dispositiv sind. In diesem Fall besteht ein 

unabdingbares Recht auf bezahlte Freistellung für den Arztbesuch. 

Im Rahmentarifvertrag des Bauhauptgewerbes und im Manteltarifver-

trag der chemischen Industrie lassen sich ergänzende Bestimmungen 

zum Arztbesuch finden (siehe Tab. 9). Sie gewähren einen unabdingba-

ren Anspruch auf Freistellung für jeden Arztbesuch, vorausgesetzt, die-

ser ist während der Arbeitszeit notwendig, was wiederum durch eine 

ärztliche Bescheinigung zu belegen ist. Im Bauhauptgewerbe entfällt 

dieser Anspruch, wenn es sich um eine Dauerbehandlung handelt. Hier 

sind die tariflichen Bestimmungen zudem für die gewerblichen Beschäf-

tigten für allgemeinverbindlich erklärt worden. Für die Beschäftigten des 

Einzelhandels und des privaten Bankgewerbes gelten hingegen lediglich 

die Vorschriften des § 616 BGB, die durch Einzelvertrag oder Betriebs-

vereinbarung umgangen werden können. 

 

 

3.3.2. Krankmeldung 

 

Nach § 5 EntgFG sind Beschäftigte verpflichtet, eine Arbeitsunfähigkeit 

und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich (also in der Regel am 

ersten Krankheitstag) der Unternehmensleitung mitzuteilen. Eine ärztli-

che Bescheinigung muss jedoch erst vorgelegt werden, wenn die Ar-

beitsunfähigkeit länger als drei Tage andauert, und zwar spätestens am 

vierten Kalendertag nach deren Eintritt. Allerdings ist die Unternehmens-

leitung berechtigt, die AU-Bescheinigung ohne Angabe von Gründen 

schon früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als an-

gegeben, muss eine neue AU-Bescheinigung vorgelegt werden. Betrieb-

                                                 
62  Für diese gelten die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes bzw. des Heimar-

beitsgesetzes.  
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liche Regelungen über Anzeige- und Nachweispflichten unterliegen dem 

Mitbestimmungsrecht des Betriebs- bzw. Personalrats (Fragen der Ord-

nung des Betriebs). Eine Verkürzung des Vorlagezeitraums für AU-

Bescheinigungen bedarf daher der Zustimmung durch die betriebliche 

Interessenvertretung. 

Mit Ausnahme des privaten Bankgewerbes lassen sich in allen unter-

suchten Branchen ergänzende Bestimmungen zur Krankmeldung finden 

(siehe Tab. 9). Während für die gewerblichen Beschäftigten des Bau-

hauptgewerbes die gesetzlichen Bestimmungen gelten, sind die Ange-

stellten erst bei einer Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als fünf Tagen 

zur Vorlage einer Bescheinigung verpflichtet. In der chemischen Indust-

rie räumt der Manteltarifvertrag die Möglichkeit einer Betriebsvereinba-

rung ein, in der geregelt werden kann, dass die Arbeitsunfähigkeit 

grundsätzlich nur auf ausdrückliches Verlangen nachgewiesen werden 

muss. In beiden Branchen sind die Kosten der Bescheinigung in jedem 

Fall unternehmensseitig zu tragen.63 Im Einzelhandel NRW ist abwei-

chend von den gesetzlichen Bestimmungen geregelt, dass eine AU-

Bescheinigung erst bei einer Abwesenheit von mehr als drei Werktagen 

(statt Kalendertagen) vorgelegt werden muss. Nur in begründeten Aus-

nahmefällen kann auch bei einer nur drei Werktage währenden Abwe-

senheit die Vorlage einer AU-Bescheinigung verlangt werden (und zwar 

bereits am ersten Fehltag). 

 

 

3.3.3. Erkrankung während des Urlaubs 

 

Für den Fall einer Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs existieren zu-

sätzliche gesetzliche Vorschriften. Tritt die Arbeitsunfähigkeit während 

eines Auslandsaufenthalts ein, muss neben der Unternehmensleitung 

auch die Krankenkasse „in der schnellstmöglichen Art“ informiert werden 

(§ 5 Abs. 2 EntgFG). Die Mitteilungspflicht gegenüber der Unterneh-

mensleitung umfasst zudem auch die Angabe der Urlaubsadresse, da-

mit diese die Arbeitsunfähigkeit ggf. überprüfen kann. Die Kosten der 

Mitteilung sind unternehmensseitig zu tragen. Auch die Rückkehr ins In-

land ist der Unternehmensleitung und der Krankenkasse unverzüglich 

anzuzeigen. Dies gilt selbst dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit zum Zeit-

punkt der Rückkehr nicht mehr vorliegt und der Urlaub noch nicht been-

                                                 
63  In der GKV gehört die Ausstellung einer AU-Bescheinigung zur vertragsärztlichen 

Versorgung, weshalb hierfür zunächst keine Kosten anfallen. Erst wenn der sechs-

wöchige Entgeltfortzahlungszeitraum abgelaufen ist, muss der*die Versicherte die 

Kosten selbst übernehmen. In der PKV müssen die Kosten der AU-Bescheinigung 

meist von den Versicherungsnehmer*innen getragen werden. 
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det ist. Die Bestimmungen zur AU-Bescheinigung sind hingegen weitge-

hend mit jenen bei einer Erkrankung im Inland identisch. 

Gemäß § 9 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) darf eine ärztlich beschei-

nigte Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs nicht auf den Urlaubsan-

spruch angerechnet werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich 

der Urlaub automatisch um die Krankheitstage verlängert. Vielmehr 

muss die Tätigkeit unmittelbar nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit 

und des beantragten Urlaubszeitraums wieder aufgenommen werden. 

Zur Nutzung des „verlorenen“ Urlaubs ist ein neuer Urlaubsantrag erfor-

derlich. In § 7 BurlG ist für diesen Fall auch eine Übertragung des Rest-

urlaubs in die ersten drei Monate des nächsten Kalenderjahres erlaubt. 

Dauert die Arbeitsunfähigkeit über diesen Zeitraum hinweg fort, bleibt 

der Urlaubsanspruch nach europäischer Rechtsprechung jedoch grund-

sätzlich bis zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erhalten (siehe 

hierzu Neuhaus/Heidemann 2015, S. 47 f.). 

Die Regelungen des BurlG sind tarifdispositiv (mit Ausnahme des 

Mindesturlaubs von 24 Werktagen), die Tarifparteien können also ab-

weichende Regelungen vereinbaren. Diese können von nicht nichttarif-

gebundenen Betrieben und Beschäftigten übernommen werden. In allen 

untersuchten Branchen ist in den Rahmen- bzw. Manteltarifverträgen 

festgelegt, dass eine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit nicht auf 

den Urlaub angerechnet wird (siehe Tab. 9). Diese Bestimmungen ge-

hen insofern über die gesetzlichen Vorschriften hinaus, als sie die Nicht-

anrechnung auf den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehen-

den tariflichen Urlaub explizit sichern. Die anderen tariflichen Bestim-

mungen, etwa dass die Arbeitsleistung nach Ablauf des Urlaubs bzw. 

der Arbeitsunfähigkeit wieder zur Verfügung gestellt werden muss, ge-

hen hingegen nicht über das BurlG hinaus. 

 

 

3.3.4. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall stellt eines der frühesten Bei-

spiele tariflicher Sozialpolitik in der Bundesrepublik dar. Durch einen der 

längsten Streiks in der bundesdeutschen Geschichte setzte die IG Metall 

1956/57 eine annähernde Gleichstellung der Arbeiter*innen mit den An-

gestellten durch (Dittrich/Kalk 1987). Diese hatten gemäß § 616 BGB ei-

nen unabdingbaren Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung für eine Dauer 

von sechs Wochen, Arbeiter*innen jedoch nur einen abdingbaren An-

spruch ohne konkrete Festlegung der Anspruchsdauer. Durch den vier-

monatigen Streik in Schleswig-Holstein konnte die IG Metall einen Tarif-

vertrag erzwingen, der eine Aufstockung des Krankengeldes ab dem 

vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit auf 90 Prozent des Nettoarbeitsent-
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gelts durch einen Arbeitgeberzuschuss vorsah. Wenige Monate später 

wurde diese Regelung auf die gesetzliche Ebene übertragen und damit 

auf alle Arbeiter*innen ausgedehnt. Vier Jahre später wurde die sechs-

wöchige Dauer des Zuschusses festgelegt und der Anspruchszeitpunkt 

auf den zweiten Tag der Arbeitsunfähigkeit vorverlegt. Die faktische 

Gleichstellung von Arbeiter*innen und Angestellten erfolgte dann 1969 

mit Inkrafttreten des Lohnfortzahlungsgesetzes, das allen abhängig Be-

schäftigten eine hundertprozentige Fortzahlung des Arbeitsentgelts ohne 

Karenztage in den ersten sechs Wochen der krankheitsbedingten Ab-

wesenheit vom Arbeitsplatz gewährte. Im Herbst 1996 beschloss die von 

CDU, CSU und FDP geführte Bundesregierung im Rahmen eines ihrer 

„Sparpakete“ die Kürzung der Lohnfortzahlung auf 80 Prozent des Brut-

tolohns. Wiederum reagierten die Gewerkschaften darauf mit Arbeits-

niederlegungen und setzten in den meisten Branchen eine weitgehende 

Fortführung der hundertprozentigen Entgeltfortzahlung auf tariflicher 

Ebene durch (Bispinck 1997, S. 335). Die neue, von SPD und Grünen 

geführte Bundesregierung hob die Kürzung 1999 schließlich wieder auf. 

Anspruch auf Freistellung und Entgeltfortzahlung bei unverschuldeter 

krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit (inkl. Sterilisation, Schwanger-

schaftsabbruch und Organspende) haben alle Beschäftigten, deren Ar-

beitsverhältnis seit mindestens vier Wochen besteht. In Tarifverträgen 

kann von dieser Frist abgewichen werden. Eine neue Krankheit löst den 

Anspruch jedes Mal aufs Neue aus. Erkrankt man hingegen erneut an 

derselben Krankheit, gilt dies nur dann, wenn die letzte Arbeitsunfähig-

keit sechs Monate zurückliegt oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfä-

higkeit zwölf Monate vergangen sind. Ansonsten werden die Krankheits-

tage summiert, bis insgesamt sechs Wochen erreicht sind. Der An-

spruch auf Entgeltfortzahlung endet grundsätzlich mit dem Arbeitsver-

hältnis, es sei denn, dieses wurde krankheitsbedingt oder ohne eigenes 

Verschulden fristlos gekündigt. 

Der Anspruch umfasst das entgangene Bruttoentgelt (Lohnausfall-

prinzip), mit Ausnahme von unregelmäßigen Überstundenvergütungen 

und Leistungen für Aufwendungen des*der Beschäftigten, die durch die 

Arbeitsunfähigkeit nicht entstanden sind (z. B. Fahrtkosten). Sonderver-

gütungen dürfen anteilig gekürzt werden. Bei Kurzarbeit ist die verkürzte 

Arbeitszeit maßgebend. Die Tarifparteien können eine vom Gesetz ab-

weichende Bemessungsgrundlage festlegen, z. B. eine andere Berech-

nungsmethode einführen oder auch bestimmte Vergütungsbestandteile 

von der Entgeltfortzahlung ausnehmen. Im Geltungsbereich eines sol-

chen Tarifvertrages kann in nicht tarifgebundenen Betrieben die Anwen-

dung der tarifvertraglichen Regelungen vereinbart werden. Wenn kein 

Tarifvertrag vorliegt, kann auch eine freiwillige Betriebsvereinbarung ab-
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geschlossen werden. Zur Kostenentlastung von Kleinbetrieben wurde 

ein Lohnausgleichsverfahren eingerichtet, das seit 2006 im Aufwen-

dungsausgleichsgesetz geregelt ist.64 

Für Beschäftigte, die keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach 

dem EntgFG haben, besteht Anspruch auf bezahlte Freistellung nach 

§ 616 BGB. Dies gilt z. B. während der ersten vier Wochen des Arbeits-

verhältnisses, bei Betreuung eines erkranken Kindes oder generell für 

arbeitnehmerähnliche Personen. Allerdings besteht dieser Entgeltfort-

zahlungsanspruch nur für einen „unerheblichen“ Zeitraum, der unter Be-

rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen ist. Über-

steigt die Verhinderung diesen Zeitraum, entfällt der gesamte Vergü-

tungsanspruch. Zudem ist der Anspruch voll dispositiv. 

Tarifliche Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall existie-

ren in der chemischen Industrie, im privaten Bankgewerbe und für die 

Angestellten im Bauhauptgewerbe (siehe Tab. 9). Sie bilden jedoch le-

diglich die Gesetzeslage ab und bieten insbesondere keine besseren 

Leistungen. Eine kleine Ausnahme stellt die Bezugnahme der Bestim-

mungen auf die allgemeine Gesetzeslage im Bauhauptgewerbe und in 

der chemischen Industrie dar. Dadurch ist die Dispositivität der Freistel-

lung nach § 616 BGB aufgehoben; die Freistellung kann also in Be-

triebsvereinbarungen oder Einzelverträgen nicht ausgeschlossen wer-

den. Anders verhält es sich hingegen im privaten Bankgewerbe, wo sich 

der Tarifvertrag explizit auf das EntgFG bezieht. In der chemischen In-

dustrie wird den Betriebsparteien die Vereinbarung einer abweichenden 

Bemessungsgrundlage erlaubt. Die im Manteltarifvertrag des privaten 

Bankgewerbes noch vorzufindende, inzwischen jedoch gegenstandslose 

Formulierung – Aufstockung der gesetzlichen Leistung um 20 Prozent-

punkte bis zu 100 Prozent des laufenden Entgelts – geht auf die Zeit von 

1996 bis 1999 zurück, als der gesetzliche Entgeltfortzahlungsanspruch 

nur noch 80 Prozent des Bruttoentgelts betrug. 

 

 

3.3.5. Kranken- und Verletztengeld 

 

Bei andauernder Arbeitsunfähigkeit besteht der gesetzliche Anspruch 

auf Arbeitsfreistellung auch nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeit-

raums fort. Dabei handelt es sich jedoch um einen unbezahlten Freistel-

                                                 
64  Das Ausgleichsverfahren wird über eine verpflichtende Arbeitgeberumlage finanziert. 

Beteiligt sind Betriebe mit regelmäßig nicht mehr als 30 Beschäftigten. Die Kranken-

kassen erstatten auf Antrag aus der Umlage zwischen 40 und 80 Prozent der aus 

dem EntgFG entstehenden Aufwendungen. 
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lungsanspruch. Im Regelfall setzt ergänzend der Anspruch auf Kranken-

geld aus der GKV oder PKV bzw. auf Verletztengeld aus der GUV ein. 

Anspruch auf Krankengeld entsteht grundsätzlich mit dem Tag der 

ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bzw. der Aufnahme in eine 

stationäre Einrichtung. Selbiges gilt für das Verletztengeld aus der GUV, 

das immer dann an die Stelle des Krankengeldes rückt, wenn die Ar-

beitsunfähigkeit auf einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit be-

ruht.65 Während der Entgeltfortzahlung ruht der Anspruch auf Kranken- 

oder Verletztengeld jedoch.66 

Das Krankengeld beträgt 70 Prozent des beitragspflichtigen Bruttoar-

beitsentgelts (bis zur BBG) vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit67, höchs-

tens jedoch 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts. Es ist grundsätzlich 

beitragspflichtig zur GRV, ALV und SPV. Grundlage der Beitragsbe-

rechnung sind 80 Prozent des Bemessungsentgelts. Versicherte und 

Krankenkasse tragen den Beitrag zur Hälfte, lediglich der Beitragszu-

schlag für Kinderlose wird von dem*der Versicherten alleine bezahlt. 

Krankengeld wird grundsätzlich ohne zeitliche Beschränkung geleistet, 

wegen derselben Krankheit jedoch längstens für 78 Wochen innerhalb 

einer Frist von drei Jahren.68 Tritt während der Arbeitsunfähigkeit eine 

weitere Krankheit hinzu, wird die Leistungsdauer nicht verlängert. Die 

Dauer verkürzt sich um die Tage, an denen der Anspruch geruht hat.69 

Anspruch auf Verletztengeld haben neben arbeitsunfähigen Beschäf-

tigten auch Versicherte, die wegen einer Heilbehandlungsmaßnahme 

eine ganztägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben können, sowie Versi-

cherte, die unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder Heilbe-

handlung Kranken-, Pflegeunterstützungs-, Verletzten-, Versorgungs-

                                                 
65  Anspruch auf Verletztengeld tritt abweichend auch mit dem Tag des Beginns einer 

Heilbehandlungsmaßnahme ein, die eine ganztägige Erwerbstätigkeit nicht zulässt. 

66  Darüber hinaus ruht der Anspruch auf Krankengeld auch während der Elternzeit (au-

ßer die Arbeitsunfähigkeit bestand schon zuvor), während des Bezugs von Mutter-

schafts-, Versorgungskranken-, Übergangs-, Unterhalts-, Kurzarbeitergeld oder ähn-

licher Ersatzleistungen. Während des Arbeitslosengeldbezugs entsteht ein Anspruch 

auf Krankengeld (in Höhe des ALG) erst nach sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit. 

Keinen Krankengeldanspruch haben hingegen Bezieher*innen von ALG II, Familien-

versicherte und andere Versicherte, die bei Arbeitsunfähigkeit typischerweise keinen 

Verdienstausfall erleiden. Seit 2009 sind auch unständig Beschäftigte und bis max. 

zehn Wochen befristet Beschäftigte ausgeschlossen. Sie können jedoch ebenso wie 

Beschäftigte ohne einen Entgeltfortzahlungsanspruch und Selbstständige eine Wahl-

erklärung abgeben, dass ihre Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse den 

Anspruch auf Krankengeld umfassen soll. 

67  Bei schwankendem Entgelt wird der Durchschnitt der letzten drei Monate zugrunde 

gelegt. 

68  Nach Beginn eines neuen Dreijahreszeitraumes besteht wegen derselben Krankheit 

ein erneuter Anspruch auf Krankengeld nur dann, wenn der*die Versicherte in der 

Zwischenzeit mindestens sechs Monate erwerbstätig war oder zumindest der Ar-

beitsvermittlung zur Verfügung gestanden hat. 

69  Zum Krankengeld bei Erkrankung des Kindes siehe Kap. 5.3.1. 
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kranken-, Übergangs-, Unterhalts-, Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld 

(auch ALG II) bezogen haben. Das Verletztengeld errechnet sich grund-

sätzlich auf die gleiche Weise wie das Krankengeld, ist aber etwas hö-

her. Es beträgt 80 Prozent des beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts 

(bis zur BBG), höchstens jedoch 100 Prozent des Nettoarbeitsentgelts. 

Hiervon gehen noch die hälftigen GRV- und ALV-Beiträge ab, die ande-

re Hälfte sowie die vollen GKV- und SPV-Beiträge (mit Ausnahme des 

Kinderlosenzuschlags) trägt der Versicherungsträger. Auf das Ver-

letztengeld wird ggf. Arbeitsentgelt, Mutterschafts-, Versorgungskran-

ken-, Unterhalts-, Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld angerechnet. Ver-

sicherte, die Arbeitslosen-, Unterhalts- oder Kurzarbeitergeld bezogen 

haben, erhalten Verletztengeld in Höhe des Krankengeldes. Bezie-

her*innen von ALG II erhalten Verletztengeld in gleicher Höhe. Der An-

spruch auf Verletztengeld ist grundsätzlich unbegrenzt, er endet jedoch, 

wenn mit einer Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nicht zu rechnen 

ist und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht zu erbringen sind, 

mit dem Abschluss der Heilbehandlung oder dem Bezug einer gesetzli-

chen Erwerbsminderungs- bzw. Altersrente, spätestens jedoch nach 78 

Wochen der Arbeitsunfähigkeit bzw. nach Abschluss einer länger wäh-

renden stationären Behandlung. 

In allen untersuchten Branchen besteht ein tariflicher Anspruch auf 

eine Aufstockung des gesetzlichen Krankengelds (siehe Tab. 9). Im 

Bauhauptgewerbe ist der Anspruch auf die Angestellten beschränkt. 

Hier und in der chemischen Industrie umfasst der Anspruch gleicherma-

ßen auch eine Aufstockung des gesetzlichen Verletztengeldes. 

In der chemischen Industrie und im privaten Bankgewebe erfolgt eine 

Aufstockung auf 100 Prozent des Nettoentgelts, im Bauhauptgewerbe 

und im Einzelhandel NRW wird auf 90 Prozent aufgestockt. Der tarifliche 

Anspruch setzt jedoch durchgehend eine Mindestbetriebszugehörigkeit 

voraus. Diese reicht von zwei Jahren (chemische Industrie, Bankgewer-

be) bis zu zehn Jahren (Einzelhandel). Die Dauer der Aufstockungszah-

lung ist zeitlich begrenzt und – mit Ausnahme des Einzelhandels – nach 

Betriebszugehörigkeit gestaffelt. Sie variiert von zwei bis drei Wochen 

bei zwei Jahren Betriebszugehörigkeit (chemische Industrie) bis zu 

sechs Monaten nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit (Bankgewerbe). 

Mit Ausnahme des Einzelhandels NRW setzt der Anspruch erst in der 

siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit ein. Nur im Einzelhandel sind die 

Beschäftigten also auch in den ersten vier Wochen des Arbeitsverhält-

nisses und während der Betreuung eines erkrankten Kindes, wo kein 

Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, entsprechend abgesichert. Insge-

samt sind die Leistungen im privaten Bankgewerbe am höchsten und im 

Einzelhandel NRW am geringsten. 
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Tabelle 9: Tarifvertragliche Regelungen zum Krankheitsfall 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Arztbesuch §§ 4 BRTV (AVE), RTV-Ang. 

bezahlte Freistellung, wenn die Be-

handlung nach ärztlicher Bescheini-

gung während der Arbeitszeit notwen-

dig ist & keine Dauerbehandlung vor-

liegt  

§ 8 MTV 

bezahlte Freistellung, wenn die Be-

handlung nach ärztlicher Bescheini-

gung während der Arbeitszeit notwen-

dig ist  

- - 

Krankmeldung § 4 RTV-Ang. 

AU ist AG unverzüglich mitzuteilen & 

bei einer Dauer von mehr als 5 Tagen 

mit einer ärztlichen Bescheinigung 

nachzuweisen 

AG trägt Kosten für die Bescheinigung 

§ 9 MTV 

Anzeige- & Nachweispflichten des AN 

richten sich nach den gesetzl. Vor-

schriften 

AG & BR können vereinbaren, dass 

AU nur auf Verlangen des AG nach-

gewiesen werden muss & bei Kurzer-

krankungen bis zu 3 Tagen gar nicht 

AG trägt Kosten für die Bescheinigung 

§ 18 MTV 

AU ist AG unverzüglich mitzuteilen & 

bei einer Dauer von mehr als 3 Werk-

tagen vor Ablauf des 4. Werktages mit 

einer ärztlichen Bescheinigung nach-

zuweisen 

in begründeten Ausnahmefällen muss 

auf AG-Verlangen auch bei einer nur 3 

Tage währenden AU am 1. Fehltag ei-

ne ärztliche Bescheinigung vorgelegt 

werden 

dauert die AU länger als in der Be-

scheinigung angegeben, muss unver-

züglich eine Folgebescheinigung vor-

gelegt werden  

- 

Erkrankung 

im Urlaub 

§§ 8 BRTV (AVE), 10 RTV-Ang. 

ärztlich bescheinigte AU wird nicht auf 

den Urlaub angerechnet 

AN muss Arbeitsleistung nach Ablauf 

des Urlaubs bzw. der AU wieder zur 

Verfügung stellen 

§ 12 MTV 

ärztlich bescheinigte AU unterbricht 

den Urlaub; AG & AN vereinbaren, 

wann der Resturlaub genommen wer-

den kann  

§ 15 MTV 

ärztlich bescheinigte AU wird nicht auf 

den Urlaub angerechnet 

AU ist AG durch Vorlage einer ärztli-

chen Bescheinigung unverzüglich mit-

zuteilen; AN muss Arbeitsleistung 

nach Ablauf des Urlaubs bzw. der AU 

wieder zur Verfügung stellen  

§ 15 MTV 

Krankheitstage dürfen nicht auf den 

Erholungsurlaub angerechnet werden  
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Entgeltfortzah-

lung im Krank-

heitsfall 

§ 4 RTV-Ang. 

nach Gesetz 

 

§ 9 MTV 

nach Gesetz 

Höhe bemisst sich nach dem regelm. 

Arbeitsentgelt (ohne Mehrarbeit); bei 

Kurzarbeit ist die verkürzte Arbeitszeit 

maßgebend; in BV kann für die Be-

rechnung das durchschnittliche Entgelt 

in einem festzulegenden Zeitraum be-

stimmt werden  

- § 12 MTV 

nach EntgFG 

Aufstockung der gesetzl. Leistung um 

20 Prozentpunkte, höchstens aber auf 

100 % des laufenden Entgelts (ohne 

Mehrarbeit)  

Kranken- & 

Verletzten-

geldzuschuss 

§ 4 RTV-Ang. 

ab der 7. AU-Woche Aufstockung des 

gesetzl. Kranken- oder Verletztengelds 

auf 90 % des Nettogehalts für die 

Dauer von 6/8/12 Wochen nach 

3/7/10-jähriger ununterbrochener BZ 

(Zeiten früherer BZ werden angerech-

net, wenn Unterbrechung nicht selbst 

zu verantworten ist) 

privat Versicherte: Unterschiedsbetrag 

zw. Höchstsatz des gesetzl. Kranken-

gelds & 90 % des Nettoentgelts 

§ 9 MTV 

ab der 7. AU-Woche Aufstockung des 

gesetzl. Kranken- oder Verletztengelds 

auf 100 % des Nettoentgelts (ohne 

Einmalzahlungen & Mehrarbeit)
1
 bis 

zum Ende des 2./3./4./5./6. Monats der 

AU nach 2/5/10/15/20 Jahren ununter-

brochener BZ 

bei schweren, unverschuldeten Be-

triebsunfällen: bis zum Ende des 6. 

Monats der AU, unabhängig von der 

Dauer der BZ 

privat Versicherte: 50 % der laufenden 

Monatsbezüge (ohne Mehrarbeit)
2
 

§ 20 MTV 

Aufstockung des gesetzl. Kranken-

gelds auf 90 % des Nettoentgelts für 

die Dauer von 6 Wochen nach 10-

jähriger ununterbrochener BZ bzw. 

UZ; bei über 20-jähriger BZ bzw. UZ 

(nach freiem Ermessen) länger 

privat Versicherte: Unterschiedsbetrag 

zw. Höchstsatz des gesetzl. Kranken-

gelds & 90 % des Nettoentgelts 

§ 12 MTV 

im Anschluss an Entgeltfortzahlung 

nach EntgFG Aufstockung des ge-

setzl. Krankengelds auf 100 % des 

Nettoentgelts (ohne Mehrarbeit) für die 

Dauer von 7/20/33/46/59/72 Wochen 

nach 2/5/10/15/20/25 Jahren BZ 

entfällt bei Anspruch auf Alters- oder 

EM-Rente 

privat Versicherte: Unterschiedsbetrag 

zw. Höchstsatz des gesetzl. Kranken-

gelds & 90 % des Nettoentgelts 

1 Durch BV kann die Berechnung des Netto-Arbeitsentgelts abweichend geregelt werden. 

2 Die Zuwendung vermindert sich um den überschießenden Betrag, wenn sie im Zusammenhang mit anderen aus diesem Anlass gesetzl. gewährten Bezügen 100 % der laufenden 

mtl. Nettobezüge übersteigt. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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3.4. Rehabilitation 
 

Bis zur Einführung des SGB IX Mitte 2001 existierten in Deutschland 

keine einheitliche gesetzliche Basis und keine gemeinsame Finanzie-

rungsstruktur für die Rehabilitation infolge einer Erkrankung oder Behin-

derung. Für Voraussetzungen, Art, Umfang und Finanzierung waren 

vielmehr die jeweiligen Rechtsvorschriften der verschiedenen Reha-

Träger ausschlaggebend. Dies führte dazu, dass die Leistungen bei 

gleichem Bedarf je nach zuständigem Träger sehr unterschiedlich aus-

fallen konnten. In jeder Phase der Rehabilitation konnten mehrere Trä-

ger an Bewilligung, Ausführung und Finanzierung beteiligt sein. Gleich-

zeitig war die Koordination des Reha-Prozesses stark unterentwickelt. 

Eine bedarfsgerechte, nahtlose und zügige Versorgung war so eher die 

Ausnahme als die Regel. 

Mit dem SGB IX wurde ein allgemeiner Regelungsrahmen für die Fül-

le der über die verschiedenen Sozialbücher hinweg verteilten Regelun-

gen zur medizinischen, beruflichen, sozialen und schulischen Rehabilita-

tion geschaffen.70 Näher geregelt werden darin v. a. der organisatori-

sche Ablauf, die Koordination der Leistungen, die Zusammenarbeit der 

Reha-Träger und die Beteiligung der Leistungsberechtigten. Die Rege-

lungen zum Leistungsgeschehen sind hingegen eher allgemeiner Natur 

und gelten darüber hinaus nur insoweit, als sich aus den für die Reha-

Träger jeweils unmittelbar geltenden Leistungsgesetzen nichts anderes 

ergibt. Das zergliederte System wurde beibehalten, es besteht also nach 

wie vor ein Nebeneinander von sieben verschiedenen Trägergruppen 

und Leistungssysteme, wobei nach dem Kausalitätsprinzip jeder Träger 

für „seine“ Reha-Leistungen zuständig ist: 

 Die Rentenversicherungsträger finanzieren sowohl medizinische als 

auch berufliche Maßnahmen. Sie sind v. a. zuständig für Erwerbstä-

tige, deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder schon gemin-

dert ist. Weitere Voraussetzung ist die Erfüllung einer Wartezeit von 

15 Jahren oder der Bezug einer Erwerbsminderungsrente.71 

 Die Krankenkassen finanzieren ausschließlich medizinische Leistun-

gen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Gesundheit (insbe-

                                                 
70  Im Folgenden wird von der rechtlichen Situation vor dem stufenweisen Inkrafttreten 

(2017 bis 2023) der Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz ausgegangen. 

71  Die Voraussetzungen für eine medizinische Rehabilitation sind aber u. a. auch dann 

erfüllt, wenn in den letzten zwei Jahren vor dem Antrag für sechs Kalendermonate 

Pflichtbeiträge geleistet worden sind oder wenn eine verminderte Erwerbsfähigkeit 

vorliegt bzw. droht und die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist. Die Vo-

raussetzungen für eine berufliche Rehabilitation sind auch erfüllt, wenn ohne diese 

Leistungen eine Erwerbsminderungsrente zu leisten wäre oder eine medizinische 

Leistung alleine nicht reicht, um den angestrebten Rehabilitationserfolg zu erreichen. 
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sondere Anschlussheilbehandlungen und Kuren), v. a. an nicht er-

werbstätige Personengruppen wie Rentner*innen und mitversicherte 

Familienangehörige. 

 Die Arbeitsagentur und kommunalen Träger führen hingegen aus-

schließlich berufliche Maßnahmen durch, und dies auch nur dann, 

wenn hierfür kein anderer Träger zuständig ist. 

 Die Unfallversicherungsträger erbringen medizinische, berufliche und 

soziale Leistungen und sind zuständig für all jene Versicherten, die 

aufgrund eines Arbeits- bzw. Wegeunfalls oder einer Berufskrankheit 

rehabilitationsbedürftig sind. 

 Bei Gesundheitsschäden, die auf einen militärischen und militärähn-

lichen Dienst oder auf militärische Handlungen, sonstige Gewalttaten 

oder staatliches Unrecht zurückzuführen sind, sind die Versorgungs-

ämter und Fürsorgestellen für die gesamte Rehabilitation zuständig. 

 Soweit kein anderer Träger zuständig ist, übernehmen die Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe bei Kindern, Jugendlichen und jungen 

Volljährigen unter 27 Jahren die Finanzierung von Reha-

Maßnahmen. 

 Ist keiner der vorgenannten Träger zuständig und liegt ein Fürsor-

geanspruch vor, dann können Reha-Leistungen schließlich auch im 

Rahmen der Sozialhilfe finanziert werden. 

 

Um den v. a. demografie- und vereinigungsbedingt steigenden Reha-

Ausgaben zu begegnen, wurden in den 1990er Jahren etliche Leis-

tungskürzungen vorgenommen: die Ausgaben wurden budgetiert; der 

Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation wurde in eine Kann-

Leistung umgewandelt (Ausnahme: Schwerbehinderte) und der Kreis 

der Berechtigten eingeschränkt; das Übergangsgeld wurde gekürzt; die 

Regeldauer von Kuren wurde verringert und gleichzeitig das Wiederho-

lungsintervall erhöht; Zuzahlungen für medizinische Reha-Maßnahmen 

wurden eingeführt und angehoben; die Anrechnung von medizinischen 

Reha-Maßnahmen auf den Urlaub (mit Ausnahme des gesetzlichen 

Mindesturlaubs) wurde erlaubt. 

Vor dem Hintergrund beständig sinkender Reha-Maßnahmen und der 

präventiven Neuausrichtung der Gesundheitspolitik lassen sich seit Mitte 

der 2000er Jahre jedoch wieder Leistungsverbesserungen feststellen. 

So wurde in der GRV die Budgetierung zunächst gelockert und schließ-

lich ganz abgeschafft, Leistungen der beruflichen Rehabilitation wurden 

wieder zu Pflichtleistungen erklärt und der Leistungskatalog um medizi-

nische Leistungen für Kinder von Versicherten und von Rentner*innen 

erweitert. In der GKV wurden bestimmte Reha-Leistungen sowie Eltern-

Kind-Kuren wieder zu Pflichtleistungen erklärt. In der SPV wurden An-
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reizstrukturen zur Stärkung der Prävention und der Rehabilitation in der 

Pflege etabliert. Trägerübergreifend wurde der Anspruch auf ein persön-

liches Budget geschaffen, mit dem die Rehabilitand*innen Betreuungs-

leistungen selbst organisieren und bezahlen können. 

In den von untersuchten Branchen lassen sich ergänzende tarifliche 

Regelungen zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation finden 

(siehe Tab. 10). Hingegen fehlen – wenig überraschend – Regelungen 

zur sozialen Rehabilitation, die der Teilhabe am sozialen und kulturellen 

Leben dienen, und zur schulischen Rehabilitation, die auf die schulische 

Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher zielt, da diese Rehabili-

tationsfelder keinen unmittelbaren Bezug zur Erwerbstätigkeit aufwei-

sen. 

 

 

3.4.1. Medizinische Rehabilitation 

 

Gemessen am Maßnahmevolumen und an den Gesamtaufwendungen 

kommt der medizinischen Rehabilitation im Gesamtfeld der Reha-

Leistungen mit Abstand die größte Bedeutung zu. Sie dient der best-

möglichen Wiederherstellung der Gesundheit im Anschluss an eine 

Akutbehandlung und umfasst zahlreiche Maßnahmen v. a. der stationä-

ren, aber auch der ambulanten Kuration: ärztliche und psychotherapeu-

tische Behandlung, Heilmittel, Hilfsmittel, Belastungserprobung etc. Die 

Reha-Maßnahmen können durch unterhaltssichernde Leistungen er-

gänzt werden. Je nach Versorgungsanspruch und zuständigem Träger 

erhalten die Betroffenen Krankengeld (GKV), Versorgungskrankengeld 

(Kriegsopferversorgung), Verletztengeld (GUV) oder Übergangsgeld 

(GRV). Darüber hinaus werden Sozialversicherungsbeiträge übernom-

men sowie ggf. Reisekosten, Kinderbetreuungskosten und Kosten für 

eine Betriebs- oder Haushaltshilfe oder ein Kraftfahrzeug. Anspruchsvo-

raussetzungen, Höhe und Bezugsbedingungen regeln die einzelnen Ge-

setze. 

Für Krankengeld und Verletztengeld gelten grundsätzlich die gleichen 

Bedingungen wie bei einer erkrankungsbedingten Arbeitsunfähigkeit 

(siehe Kap. 3.3.5.). Das Versorgungskrankengeld beträgt 80 Prozent 

des letzten Bruttoarbeitsentgelts, höchstens jedoch 100 Prozent des 

Nettoentgelts. Die Zahlung von Übergangsgeld setzt eine rentenversi-

cherungspflichtige Erwerbstätigkeit bzw. Ersatzleistung unmittelbar vor 

Beginn der Arbeitsunfähigkeit voraus. Die Berechnungsgrundlage für 

das Übergangsgeld beträgt 80 Prozent des letzten Bruttoarbeitsentgelts, 

höchstens jedoch 100 Prozent des Nettoentgelts. Das Übergangsgeld 

beträgt grundsätzlich 68 Prozent dieser Berechnungsgrundlage. Es er-

höht sich auf 75 Prozent der Berechnungsgrundlage bei Versicherten 
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mit Kind(ern).72 Erwerbslose erhalten Leistungen in Höhe des von ihnen 

zuvor bezogenen Arbeitslosengeldes bzw. ALG II. 

Die gesetzlichen Regelungen zur Entgeltfortzahlung gelten grund-

sätzlich auch bei medizinischen Reha- und Vorsorgemaßnahmen (siehe 

Kap. 3.3.4.). Beschäftigte sind verpflichtet, der Unternehmensleitung den 

Zeitpunkt des Antritts der Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und 

die Verlängerung der Maßnahme unverzüglich mitzuteilen und eine Be-

scheinigung über deren Bewilligung vorzulegen. Seit 1999 dürfen medi-

zinische Reha-Maßnahmen während des Entgeltfortzahlungszeitraums 

nicht auf den Urlaub angerechnet werden (§ 10 BurlG). Diese Bestim-

mung ist jedoch tarifdispositiv. 

 

Tarifliche Regelungen zur medizinischen Rehabilitation 

Die tariflichen Regelungen zur Krankmeldung (siehe Kap. 3.3.2.) und zur 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (siehe Kap. 3.3.4.) gelten in allen 

untersuchten Branchen auch für den Fall einer medizinischen Vorsorge 

oder Rehabilitation. Etwas anders verhält es sich hingegen in Bezug auf 

den Arbeitgeberzuschuss zum Kranken- oder Verletztengeld (bzw. 

Übergangsgeld) (siehe Tab. 10). Im Einzelhandel NRW wird dieser bei 

einer medizinischen Reha-Maßnahme nicht gewährt. In der chemischen 

Industrie hingegen verlängert sich die Dauer des Arbeitgeberzuschusses 

im Fall von Vorsorge- oder Reha-Maßnahmen zusätzlich um einige Wo-

chen: nach einer mindestens einjährigen ununterbrochenen Betriebszu-

gehörigkeit um vier Wochen, nach einer mindestens fünfjährigen unun-

terbrochenen Betriebszugehörigkeit um sechs Wochen. Diese zusätzli-

che Leistung wird allerdings nur alle drei Jahre gewährt. 

In der chemischen Industrie und im Einzelhandel NRW finden sich 

darüber hinaus auch Bestimmungen zur Anrechnung von Reha-

Maßnahmen auf den Erholungsurlaub. Diese gehen jedoch nicht über 

die gesetzlichen Bestimmungen hinaus, was vermuten lässt, dass sie in 

der Zeit zwischen 1996 und 1999 entstanden sind, als eine Anrechnung 

gesetzlich erlaubt war. 

 

 

3.4.2. Berufliche Rehabilitation 

 

Für Personen, deren Gesundheit und Körperfunktionen nicht soweit 

wieder hergestellt werden können, dass sie ungehindert an ihren Ar-

                                                 
72  Gleichgestellt sind Leistungsempfänger*innen, deren Ehe- oder Lebens-

partner*innen, mit denen sie in häuslicher Gemeinschaft leben, eine Erwerbstätigkeit 

nicht ausüben können, weil sie den*die Leistungsempfänger*in pflegen oder selbst 

der Pflege bedürfen und keinen Anspruch auf Leistungen aus der SPV haben. 
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beits- bzw. Ausbildungsplatz zurückkehren bzw. eine (andere) Erwerbs-

tätigkeit oder Ausbildung aufnehmen können, gibt es die Möglichkeit der 

beruflichen Rehabilitation. Sie umfasst Hilfen zur Erhaltung oder Erlan-

gung eines Arbeitsplatzes bzw. einer selbstständigen Beschäftigung, 

Maßnahmen zur beruflichen Anpassung und Weiterbildung, Berufsvor-

bereitungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Berufsfindung und 

Arbeitserprobung sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am 

Arbeitsleben. Zu den wichtigsten beruflichen Reha-Einrichtungen gehö-

ren die Berufsförderungswerke, die Berufsbildungswerke, die Behinder-

tenwerkstätten, die beruflichen Trainingszentren und die Einrichtungen 

der medizinisch-beruflichen Rehabilitation. 

Zur Sicherung des Lebensunterhalts werden die beruflichen Reha-

Maßnahmen durch das Übergangsgeld ergänzt. Dieses wird trägerüber-

greifend auf die gleiche Weise berechnet wie bei einer medizinischen 

Reha-Maßnahme (s. o.). Bei Erwerbslosigkeit im Anschluss an berufli-

che Reha-Maßnahmen vermindert sich das Übergangsgeld auf 

60 Prozent (Kinderlose) bzw. 67 Prozent der Berechnungsgrundlage. 

Abweichend hiervon werden als Bemessungsgrundlage nicht 80 Prozent 

des letzten Bruttoentgelts, sondern 65 Prozent des tarifvertraglichen o-

der ortsüblichen Arbeitsentgelts herangezogen, wenn dies günstiger ist, 

vor der Maßnahme kein Arbeitsentgelt erzielt wurde oder der letzte Tag 

des Bemessungszeitraums länger als drei Jahre zurückliegt. Auf das 

Übergangsgeld wird Erwerbseinkommen, Verletztengeld und unter be-

stimmten Umständen auch eine Alters-, Erwerbsminderungs- und Ver-

letztenrente angerechnet. Das Übergangsgeld ist steuerfrei, unterliegt 

jedoch dem Progressionsvorbehalt. Es wird grundsätzlich für die Dauer 

der beruflichen Reha-Maßnahme gezahlt. Bei gesundheitsbedingter Un-

terbrechung der Maßnahme verlängert sich der Zeitraum auf max. sechs 

Wochen. Bei anschließender Erwerbslosigkeit verlängert sich der Zeit-

raum auf drei Monate, wenn kein Anspruch auf Arbeitslosengeld be-

steht. Findet im unmittelbaren Anschluss an eine medizinische Rehabili-

tation eine stufenweise Wiedereingliederung statt, dann wird das Über-

gangsgeld unbegrenzt bis zu deren Ende gezahlt. 

Mit der Reform des SGB IX im Jahr 2004 wurden Maßnahmen zu ei-

ner stärkeren Regulierung der beruflichen Rehabilitation im Betrieb ge-

troffen. Hierzu wurden insbesondere zwei, bereits zuvor bestehende, 

gesetzliche Instrumente neu gefasst: 

 Unternehmensleitung und Betriebsrat sind verpflichtet zusammen mit 

der Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehindertenbeauf-

tragten eine Integrationsvereinbarung abzuschließen, die die gleich-

berechtigte Teilhabe Schwerbehinderter am Arbeitsleben zum Ziel 

hat (§ 83 SGB IX). Das Antragsrecht liegt bei der Schwerbehinder-
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tenvertretung bzw. – wenn diese nicht vorhanden ist – beim Be-

triebsrat. Das Integrationsamt kann beteiligt werden. Die Vereinba-

rung muss Regelungen zur Eingliederung Schwerbehinderter, insbe-

sondere zur Personalplanung, zur Gestaltung des Arbeitsplatzes und 

-umfelds, zur Arbeitsorganisation und -zeit sowie Regelungen über 

die Durchführung in den Betrieben enthalten. Näheres regeln die 

Vertragsparteien.73 Die Vereinbarung muss der zuständigen Ar-

beitsagentur und dem Integrationsamt übermittelt werden. 

 Unternehmen sind verpflichtet, ein betriebliches Eingliederungsma-

nagement (BEM) für jene Beschäftigten anzubieten, die innerhalb 

von zwölf Monaten länger als sechs Wochen ununterbrochen oder 

wiederholt arbeitsunfähig waren (§ 83 SGB IX).74 Die Einführung 

kann von den Rehabilitationsträgern und Integrationsämtern durch 

Prämien oder einen Bonus gefördert werden. Ziel des BEM ist es, 

die bestehende Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, einer erneuten 

Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten. 

Die Möglichkeiten hierzu erörtert die Unternehmensleitung mit dem 

Betriebsrat unter Beteiligung des*der Betroffenen. Liegt eine 

Schwerbehinderung vor, muss zusätzlich die Schwerbehindertenver-

tretung hinzugezogen werden. Soweit erforderlich, wird auch der 

Werks- bzw. Betriebsarzt beteiligt. Voraussetzung für die Durchfüh-

rung des BEM ist die Zustimmung des*der Betroffenen. Das Verfah-

ren ist also freiwillig. Im Rahmen des BEM wird auch erörtert, inwie-

fern begleitende Leistungen der beruflichen Rehabilitation in Be-

tracht kommen. Ist dies der Fall, werden die örtlichen gemeinsamen 

Servicestellen bzw. bei Schwerbehinderten das Integrationsamt hin-

zugezogen. Diese haben darauf hinzuwirken, dass die erforderlichen 

Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und erbracht werden. 

Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung können die Durchfüh-

rung eines BEM verlangen und sind damit beauftragt, die Einhaltung 

der Verpflichtungen der Unternehmensleitung zu überwachen. 

 

Tarifliche Regelungen zur beruflichen Rehabilitation 

Überraschenderweise sind in den von uns untersuchten Branchen deut-

lich weniger Regelungen zur beruflichen Rehabilitation anzutreffen als 

zur medizinischen Rehabilitation (siehe Tab. 10). Das einzige verbreitete 

                                                 
73  Das Gesetz nennt exemplarisch Regelungen zur Berücksichtigung Schwerbehinder-

ter bei der Neubesetzung von Stellen, zu einer Beschäftigungsquote, zu Teilzeitar-

beit, zur Ausbildung behinderter Jugendlicher, zur Durchführung des BEM und der 

betrieblichen Gesundheitsförderung oder zur Hinzuziehung des Werks- bzw. Be-

triebsarztes. 

74  Zuvor war diese Verpflichtung auf Schwerbehinderte mit einer Arbeitsunfähigkeit von 

mindestens drei Monaten beschränkt. 
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tarifliche Instrument der beruflichen Rehabilitation ist die Verdienstsiche-

rung von über 50-Jährigen bei einer unverschuldeten Leistungsminde-

rung, die bis auf das Bauhauptgewerbe in allen Branchen verbindlich 

vorgeschrieben ist (siehe Kap. 2.3.2.) 

Bestimmungen zum BEM lassen sich nur in der chemischen Industrie 

finden. Diese reinen Kann-Bestimmungen sind jedoch so allgemein ge-

halten, dass sich ihr praktischer Sinn nicht unmittelbar erschließt. So 

heißt es in § 5 „Demo-TV“ sinngemäß, dass ein BEM – wohlgemerkt ein 

gesetzlich verpflichtendes Verfahren – bei der Wiedereingliederung un-

terstützend wirken könne und die Betriebsparteien im BEM-Verfahren 

auch präventive Maßnahmen erörtern könnten. 

Zumindest im Hinblick auf die Finanzierung der beruflichen Rehabili-

tation etwas konkreter sind die 2013 vereinbarten Bestimmungen zur 

„lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung“, die es den Betriebs-

parteien der tarifgebundenen Chemiebetriebe erlauben, den „Demogra-

fiefonds“ (West) bzw. „LephA-Fonds“ (Ost) zur Finanzierung eines Teil-

zeitmodells mit vollständigem oder teilweisem Entgeltausgleich zu ver-

wenden (siehe Kap. 2.2.6.). Die Betriebsparteien sind frei darin, die Le-

bensphase(n) und den Berechtigtenkreis zu bestimmen, für die und von 

dem das Arbeitszeitmodell genutzt werden kann. Die berufliche Rehabili-

tation wird in den Erläuterungen zum „Demo-TV“ explizit als ein mögli-

cher Anwendungsbereich genannt. Bislang haben von dieser Option je-

doch nur wenige Betriebe Gebrauch gemacht. Nach Erhebungen der 

Tarifparteien entschieden sich zwar 25 Prozent der tarifgebundenen 

Westbetriebe für die Einführung der „lebensphasenorientierten Arbeits-

zeitgestaltung“, aber nur 6 Prozent dieser Betriebe haben die berufliche 

Rehabilitation als Nutzungsmöglichkeit vereinbart (Biermann 2013, 

S. 15). 

Sehr detaillierte und verbindliche Bestimmungen gibt es im Tarifwerk 

der chemischen Industrie hingegen für eine allerdings sehr eng umris-

sene Beschäftigtengruppe: Betriebs- bzw. Werkfeuerwehrleute, die die 

regelmäßige Tauglichkeitsuntersuchung für Atemschutzgeräte der Grup-

pe 3 nicht bestanden haben und deshalb vorübergehend oder dauerhaft 

im Alarmdienst nicht mehr einsetzbar sind (§ 5/III MTV). Sofern gemäß 

ärztlicher Beurteilung die Chance besteht, die Alarmdiensttauglichkeit 

unbeschränkt wieder herzustellen, haben die Betroffenen Anspruch auf 

die Erstellung und Umsetzung eines konkreten Maßnahmenplans der 

medizinischen Rehabilitation und Prävention. Ist die Wiederherstellung 

der Alarmdiensttauglichkeit nicht möglich, besteht Anspruch auf Umset-

zung auf einen anderen Arbeitsplatz im Betrieb mit Verdienstsicherung 

sowie auf eine hierfür ggf. notwendige berufliche Qualifizierung oder ar-

beitsplatzbezogene Einweisung. 
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Tabelle 10: Tarifvertragliche Regelungen zur Rehabilitation 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

1. medizinische Reha     

Krankmeldung wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.2.)  wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.2.) 

AN ist verpflichtet, den AG unver-

züglich vom Vorsorge- oder Reha-

Antrag zu unterrichten 

wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.2.) - 

Entgeltfortzahlung wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.4.) wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.4.) - wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.4.) 

Zuschuss zum Kran-

ken-, Verletzten- oder 

Übergangsgeld 

wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.5.) wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.5.) 

bei Vorsorge- oder Reha-

Maßnahmen verlängert sich die 

Leistungsdauer zusätzlich um 4/6 

Wochen bei mind. 1/5 Jahren unun-

terbrochener BZ (nur alle 3 Jahre) 

ist auf den Krankheitsfall beschränkt, 

wird also bei Rehabilitation nicht ge-

währt 

wie im Krankheitsfall (s. Kap. 3.3.5.) 

Urlaub - § 12 MTV 

Anrechnung von Vorsorge- oder 

Reha-Maßnahmen auf den Erho-

lungsurlaub richtet sich prinzipiell 

nach den gesetzl. Bestimmungen; 

die ersten 5 Tage können jedoch 

keinesfalls angerechnet werden 

§ 15 MTV 

Kuren & Schonungszeiten dürfen 

nicht auf den Urlaub angerechnet 

werden, soweit ein gesetzl. Entgelt-

fortzahlungsanspruch besteht 

- 

2. berufliche Reha     

Verdienstsicherung - s. Kap. 2.3.2. s. Kap. 2.3.2. s. Kap. 2.3.2. 

Betriebliches Eingliede-

rungsmanagement 

(BEM) 

- § 5 Demo-TV 

ein BEM kann frühzeitig dabei unter-

stützen, unter welchen Bedingungen 

- - 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

& ggf. mit welchen Hilfen arbeitsun-

fähige AN ihre Tätigkeit wieder auf-

nehmen können 

die Betriebsparteien können dabei 

auch präventive Maßnahmen (ein-

schließlich gesundheitsgerechter 

Arbeitsplatzgestaltung) erörtern, die 

der Überwindung & Vermeidung von 

AU dienen 

 

§ 5 (III) MTV 

Betriebs- & Werkfeuerwehrleute, die 

die regelm. gesetzl. Tauglichkeitsun-

tersuchung für Atemschutzgeräte 

der Gruppe 3 nicht bestanden haben 

& deshalb vorübergehend oder dau-

erhaft im Alarmdienst nicht mehr 

einsetzbar sind, haben Anspruch auf 

med. & berufl. Reha-Maßnahmen 

med. Reha: Anspruch auf Erstellung 

& Umsetzung eines konkreten Maß-

nahmenplans
1
, wenn hierdurch die 

unbeschränkte Alarmdiensttauglich-

keit wieder hergestellt werden kann 

berufl. Reha: Anspruch auf Erörte-

rung der Beschäftigungsperspekti-

ven im Betrieb, Umsetzung auf ei-

nen anderen Arbeitsplatz mit Ver-

dienstsicherung (gem. § 14 MTV) 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

sowie auf eine hierfür ggf. notwendi-

ge betriebsbezogene oder individu-

elle berufliche Qualifizierung oder 

arbeitsplatzbezogene Einweisung 

(unter Einbeziehung des BR) 

 

§ 13 Demo-TV (West; 1/2013), § 5 

LephA-TV (nur Ost; 1/2013) 

lebensphasenorientierte AZ-

Gestaltung (s. Kap. 2.2.6.) 

3. soziale Reha - - - - 

4. schulische Reha - - - - 

1 Dieser kann Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsbewusstseins und der körperlichen Fitness (inkl. eines Ernährungsprogramms) sowie weitere geeignete Maßnahmen 

beinhalten. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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3.5. Invalidität 
 

Neben den Altersrenten unterlagen auch die gesetzlichen Invaliditäts-

renten einem durchgreifenden Reformprozess, in dessen Verlauf die 

Anspruchsvoraussetzungen erheblich verschärft und das Leistungsni-

veau abgesenkt wurden. Neben Einsparungen in der GRV und der Akti-

vierung von Arbeitsmarktreserven ging es dabei v. a. auch darum, Aus-

weichreaktionen der Versicherten im Zusammenhang mit der Anhebung 

der Altersgrenzen weg von den Altersrenten hin zu einem Altersüber-

gang über die Invaliditätsrenten zu verhindern (Fröhler et al. 2013, 

S. 43). 

Mit dem Erwerbsminderungsreformgesetz von 2001 wurden die Be-

rufs- und die Erwerbsunfähigkeitsrente durch eine zweistufige Erwerbs-

minderungsrente ersetzt. Bis dahin war ein Anspruch auf Erwerbsunfä-

higkeitsrente grundsätzlich immer dann gegeben, wenn wegen einer ge-

sundheitsbedingten Leistungsminderung keine regelmäßige (Teilzeit-

)Erwerbstätigkeit mehr möglich war, die Mindestwartezeit von fünf Jah-

ren erfüllt war und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsmin-

derung zumindest drei Jahre Pflichtbeiträge geleistet wurden. Der Bezug 

einer Berufsunfähigkeitsrente setzte, unter sonst gleichen Bedingungen, 

ein Restleistungsvermögen von mindestens 50 Prozent des Umfangs im 

bisherigen oder in einem anderen zumutbaren Beruf voraus, wobei die 

Zumutbarkeitsgrenzen relativ eng definiert waren.75 Die Leistungshöhe 

der Erwerbsunfähigkeitsrente entsprach in etwa der einer (vorzeitigen) 

Altersrente (Rentenartfaktor 1). Die Leistungen der Berufsunfähigkeits-

rente entsprachen etwa zwei Dritteln der Erwerbsunfähigkeitsrente 

(Rentenartfaktor 0,67). Frühzeitig Erwerbsunfähige wurden so gestellt, 

als wären sie bis zum 55. Lebensjahr weiter entsprechend ihrer durch-

schnittlichen Beitragszahlungen erwerbstätig gewesen. Die Zeit zwi-

schen Vollendung des 55. und des 60. Lebensjahres (frühester Zugang 

zu einer Altersrente) wurde zu einem Drittel als Zurechnungszeit ange-

rechnet. Ein Hinzuverdienst zur Erwerbsunfähigkeitsrente war bis zu Ge-

ringfügigkeitsgrenze möglich, für die Berufsunfähigkeitsrente galten ge-

                                                 
75  Unter ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen spielte diese Voraussetzung jedoch 

kaum eine Rolle, da die ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine 

Erwerbsunfähigkeit auch dann anerkannte, wenn aufgrund einer Leistungsein-

schränkung der Arbeitsplatz verloren ging und keine andere zumutbare Teilzeitstelle 

gefunden werden konnte, was immer dann der Fall war, wenn innerhalb eines Jahres 

keine Vermittlung eines entsprechenden Arbeitsplatzes gelang (konkrete Betrach-

tungsweise). 
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staffelte individuelle Hinzuverdienstgrenzen ähnlich jenen der Teilrente 

(siehe Kap. 2.2.4.).76 

Mit der Reform von 2001 wurde der Berufs- und Qualifikationsschutz 

abgeschafft und jede auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzufindende 

Tätigkeit als zumutbar erklärt. Gleichzeitig wurden die Anspruchsvo-

raussetzungen hinsichtlich der verbleibenden Restleistungsfähigkeit ver-

schärft: Anspruch auf eine teilweise Erwerbsminderungsrente besteht 

nun erst, wenn das Restleistungsvermögen unter sechs Stunden pro 

Tag liegt (vorher acht Stunden)77; der Anspruch auf eine volle Erwerbs-

minderungsrente setzt ein Restleistungsvermögen von unter drei Stun-

den pro Tag voraus (vorher vier Stunden). Zudem werden Erwerbsmin-

derungsrenten im Regelfall nur noch als Zeitrenten gewährt. Alle drei 

Jahre wird überprüft, ob die Anspruchsvoraussetzungen noch vorliegen, 

erst nach neun Jahren wird die Erwerbsminderungsrente entfristet.78 

Des Weiteren wurden die Anforderungen im Antrags- und Bewilligungs-

verfahren durch die Etablierung des Grundsatzes „Reha vor Rente“ und 

die Verschärfung der medizinischen Begutachtung erhöht. Einschrän-

kungen wurden auch beim Leistungsniveau vorgenommen, indem Ab-

schläge in Höhe von max. 10,8 Prozent bei einem vorzeitigen Bezug vor 

dem 63. Lebensjahr eingeführt wurden und der Rentenartfaktor für die 

teilweise Erwerbsminderungsrente auf 0,5 reduziert wurde. Die Wirkung 

der Abschläge wird allerdings durch die volle Anerkennung der Zurech-

nungszeit teilweise abgemildert. Weitere Leistungseinbußen ergeben 

sich aus der zeitgleich verabschiedeten Absenkung des allgemeinen 

Rentenniveaus, die die Erwerbsminderungsrenten in gleicher Weise be-

trifft wie die Altersrenten. Im Gegenzug zur Absenkung des Leistungsni-

veaus wurden die Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessert. So war nun 

bei einer vollen Erwerbsminderungsrente ein Hinzuverdienst weit ober-

halb der Geringfügigkeitsgrenze möglich, wobei sich die Erwerbsminde-

rungsrente stufenweise (3/4-, 1/2- und 1/4-Rente) mit dem Hinzuver-

dienst verringerte. 

Eine weitere Leistungsminderung brachte zunächst das RV-

Altersgrenzenanpassungsgesetz mit sich, in dessen Folge die Alters-

grenze für einen abschlagsfreien Bezug einer Erwerbsminderungsrente 

stufenweise von 2012 bis 2024 auf 65 Jahre angehoben wird. Zwar blie-

ben die Abschläge nach wie vor auf max. 10,8 Prozent beschränkt, da 

gleichzeitig auch das Referenzalter für deren Berechnung auf 62 Jahre 

                                                 
76  Diese Regelungen waren erst 1996 eingeführt worden. Bis dahin war ein Hinzuver-

dienst unbegrenzt möglich. 

77  Aufgrund der nach wie vor ungünstigen Arbeitsmarktsituation für eingeschränkt Er-

werbsfähige wurde jedoch die konkrete Betrachtungsweise beibehalten. 

78  Erwerbsminderungsrenten, die auf der konkreten Betrachtungsweise beruhen, kön-

nen grundsätzlich nicht entfristet werden. 
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angehoben wurde. Allerdings wurde der Zurechnungszeitraum nicht 

gleichermaßen verlängert, weshalb Versicherte, deren Erwerbsminde-

rung vor dem 62. Lebensjahr eintrat, dennoch Renteneinbußen hinzu-

nehmen hatten. Nachdem das geringe Leistungsniveau im Zuge der 

aufkeimenden Debatte um eine neue Altersarmut zunehmend in die Kri-

tik geriet (vgl. u. a. Bäcker 2013; Märtin/Zollmann 2013; Welti/Gros-

kreutz 2013), wurden seit Mitte 2014 einige Korrekturen vorgenommen. 

So wurde die Zurechnungszeit zunächst mit dem RV-Leistungs-

verbesserungsgesetz von 60 Jahre auf 62 Jahre angehoben. Mit dem 

2017 in Kraft getretenen EM-Leistungsverbesserungsgesetz wurde eine 

weitere schrittweise Anhebung zwischen 2018 und 2024 auf 65 Jahre 

verabschiedet. Des Weiteren bleiben seit 2014 bei der Bewertung der 

Zurechnungszeit die letzten vier Jahre vor dem Zugang in die Erwerbs-

minderungsrente unberücksichtigt, wenn dies individuell günstiger ist 

(Günstigerprüfung).79 Schließlich wurden Mitte 2017 mit dem Flexiren-

tengesetz die Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessert. Für die volle Er-

werbsminderungsrente gelten nun die gleichen Regelungen wie für eine 

vorgezogene Altersrente (siehe Kap. 2.2.4.). Für die teilweise Erwerbs-

minderungsrente gilt weiterhin eine Hinzuverdienstgrenze, die individuell 

berechnet wird.80 

 

Tarifliche Regelungen zur Invalidität 

Die Zugangs- und Leistungsbeschränkungen bei den gesetzlichen Inva-

liditätsrenten haben nicht zu vermehrten Aktivitäten bei den Tarifver-

tragsparteien geführt (siehe Tab. 11). Im Rahmen der Entgeltumwand-

lung erlauben alle der von uns untersuchten Tarifverträge eine Absiche-

rung gegen das Invaliditätsrisiko, geben hierfür aber weder eine Ver-

pflichtung noch sonst irgendwelche Regeln vor. Lediglich im Einzelhan-

del NRW müssen tarifgebundene Unternehmen auf Beschäftigten-

wunsch einen bAV-Tarif anbieten, der eine Rentenleistung bei Er-

werbsminderung enthält. Im Rahmen der Zusatzversorgungssysteme ist 

das Invaliditätsrisiko hingegen obligatorisch mit abgesichert (siehe 

Kap. 2.1.2.). Allerdings wurden sowohl im Bauhauptgewerbe als auch im 

privaten Bankgewerbe die gesetzlichen Zugangsbegrenzungen in die 

Zusatzversorgung übernommen, so dass auch hier ein Abbau von Be-

schäftigtenrechten stattgefunden hat. Die Leistungen aus der Renten-

                                                 
79  Da einer Erwerbsminderungsrente oft Zeiten von Krankengeldbezug, eingeschränk-

ter Erwerbstätigkeit, Wechsel in eine geringer vergütete Tätigkeit oder Erwerbslosig-

keit vorausgehen, ist dies häufig der Fall. 

80  Sie beträgt das 0,81fache der jährlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit den Entgelt-

punkten des Kalenderjahres mit den höchsten Entgeltpunkten der letzten 15 Kalen-

derjahre vor Eintritt der Erwerbsminderung. Mindestens werden jedoch 0,5 Entgelt-

punkte herangezogen. 
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beihilfe des Baugewerbes sind zudem so gering geblieben (max. 89 Eu-

ro), dass sie noch nicht einmal geeignet sind, die Einbußen bei den ge-

setzlichen Invaliditätsrenten auszugleichen. Der Bezug setzt den An-

spruch auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente und die Erfüllung 

einer Wartezeit von 220 Monaten (davon mindestens 60 Monate in den 

letzten neun Jahren vor der Rente) sowie ein Versicherungsverhältnis 

zur ZVK voraus. Im privaten Bankgewerbe blieben zumindest die im 

Jahr 2001 bereits bestehenden Altersversorgungsverträge unberührt. 

Zudem ist es weiterhin möglich, gegen entsprechende Beitragsaufschlä-

ge neben dem Risiko der vollen und teilweisen Erwerbsminderung auch 

jenes der Berufsunfähigkeit in der BVV mit abzusichern. Auch sind die 

Leistungen hier deutlich höher. Bei Eintritt der Erwerbsminderung (bzw. 

Berufsunfähigkeit) nach dem 55. Lebensjahr werden die vollen erworbe-

ne Betriebsrentenanwartschaften gewährt. Bei einem früheren Eintritt 

der Erwerbsminderung werden die erworbenen Anwartschaften durch 

eine Zurechnungszeit in Höhe des Durchschnitts der Rentenbausteine 

der letzten zwölf Monate vor Eintritt des Versorgungsfalls ergänzt. Es 

gelten die gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen eines täglichen Rest-

leistungsvermögens von unter sechs Stunden (teilweise Erwerbsminde-

rungsrente) bzw. von unter drei Stunden (volle Erwerbsminderungsren-

te). Die Arbeitsmarktlage bleibt hierbei jedoch im Gegensatz zur gesetz-

lichen Erwerbsminderungsrente unberücksichtigt. 

Die einzige Leistungsausweitung, die sich als Reaktion auf die ge-

setzlichen Beschränkungen interpretieren lässt, ist die Berufsunfähig-

keitszusatzversicherung Chemie (BUC), die von Anfang an, also seit 

2010, zum Leistungsspektrum des „Demografie-Tarifvertrags“ gehört 

(siehe Kap. 1). Die Betriebsparteien können vereinbaren, den „Demo-

grafiefonds“ ganz oder teilweise (mind. jedoch 200 Euro) zur Finanzie-

rung dieser branchenspezifischen Absicherung gegen das Risiko der 

Berufsunfähigkeit zu verwenden. Bislang haben sich jedoch nur 

7 Prozent der Betriebe für diese Verwendungsoption entschieden (Bier-

mann 2013, S. 13). 

Voraussetzung für die Verwendung des „Demografiefonds“ für die 

BUC ist, dass alle Tarifbeschäftigten des Betriebs (mit Ausnahme der 

bereits Berufsunfähigen) zu einem Einheitstarif versichert werden. Eine 

Beschränkung auf bestimmte Beschäftigtengruppen ist nicht möglich, 

wodurch eine kalkulierbare Risikostreuung erreicht und eine Überforde-

rung der Zusatzversicherung verhindert werden. Per Entgeltumwandlung 

können die Beschäftigten die Prämie freiwillig bis zum festgelegten Ma-

ximalbetrag aufstocken, wenn der betriebliche Einheitstarif darunter 
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liegt.81 Die Durchführung erfolgt als beitragsorientierte Leistungszusage 

im Rahmen der bAV. Hierfür wurde eigens eine (voll rückgedeckte) 

Gruppenunterstützungskasse beim „Chemie-Versorgungswerk“ einge-

richtet. Die Tarifparteien haben mit dem am Versorgungswerk beteiligten 

privaten Versicherungsunternehmen einen Sondertarif vereinbart, der 

gegenüber privaten Produkten eine Reihe von Vorteilen bietet: günstiger 

Gruppentarif, Einheitsprämie unabhängig von Geschlecht, Alter und Be-

rufsgruppe, Verzicht auf Gesundheitsprüfung, Steuer- und Sozialversi-

cherungsfreiheit der Prämien aufgrund der Durchführung als bAV, An-

stieg der Prämien- und Leistungshöhe analog zur prozentualen Tari-

fentwicklung. Leistungsvoraussetzung ist eine Berufsunfähigkeit (ohne 

abstrakte Verweisung) von mindestens 50 Prozent über ein halbes Jahr 

hinweg. Bei Einzahlung des Höchstbetrags wird eine monatliche Ren-

tenleistung von 1.000 Euro bzw. eine einmalige Todesfallleistung von 

12.000 Euro gewährt.82 Die Leistung wird aber erst ab dem 7. Monat der 

Berufsunfähigkeit gezahlt (Karenzzeit). Gesetzliche Unfallrenten werden 

angerechnet, Erwerbsminderungsrenten und private Berufsunfähigkeits- 

oder Erwerbsunfähigkeitsrenten hingegen nicht. Der Leistungsanspruch 

endet mit dem Bezug einer gesetzlichen Altersrente oder der Erfüllung 

des Anspruchs auf eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte, 

spätestens jedoch mit Vollendung des 67. Lebensjahres. 

Die BUC kann auch ohne Verwendung des „Demografiefonds“ in 

Form einer Entgeltumwandlung oder als reine Unternehmensleistung 

genutzt werden. Dabei gelten jedoch nicht die Konditionen des Son-

dertarifs, sondern ein individueller rabattierter Tarif mit einer vereinfach-

ten Gesundheitsprüfung sowie Differenzierungen nach Alter, Geschlecht 

und Tätigkeit. 

 

                                                 
81 Der Höchstbetrag lag im Jahr 2017 bei 660 Euro und steigt bis 2020 auf 750 Euro. 

82  In den ersten beiden Jahren baut sich der Versicherungsschutz sukzessive pro Mo-

nat um 4 Prozent der versicherten Leistung auf.  
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Tabelle 11: Tarifvertragliche Regelungen zur Invalidität 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

1. Entgeltumwandlung     

 EM-Absicherung mgl., aber nicht ge-

regelt (s. Kap. 2.1.1.) 

EM-Absicherung mgl., aber nicht ge-

regelt (s. Kap. 2.1.1.) 

AG muss auf AN-Wunsch Tarif mit 

EM-Rente anbieten (s. Kap. 2.1.1.) 

EM-Absicherung mgl., aber nicht ge-

regelt (s. Kap. 2.1.1.) 

2. Zusatzversorgung     

 EM-Risiko in Rentenbeihilfe & Ta-

rifrente Bau obligatorisch abgesi-

chert (s. Kap. 2.1.2.) 

- - EM-Risiko in BVV-Grundversorgung 

obligatorisch abgesichert; auch Tari-

fe mit BU-Rente mgl. (in Altverträgen 

obligatorisch) (s. Kap. 2.1.2.) 

3. BU-Versicherung  § 11 Demo-TV   

 - Demo-Fonds kann zur Finanzierung 

einer branchenspezifischen Zusatz-

versicherung (BUC) beim Chemie-

Versorgungswerk verwendet werden 

Durchführung erfolgt über eine voll 

rückgedeckte Gruppenunterstüt-

zungskasse als beitragsorientierte 

Leistungszusage im Rahmen der 

bAV
1
 

alle AN im Betrieb müssen versi-

chert werden
2
 

Einheitsprämie unabhängig von Ge-

schlecht, Alter & Tätigkeit; keine Ge-

sundheitsprüfung 

AN kann Beitrag durch Entgeltum-

wandlung individuell max. auf den 

vollen Demo-Betrag aufstocken 

Beiträge sind sofort unverfallbar 

Leistung: monatliche Rente (jährli-

- - 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

che Steigerung um 1 %) bis zum 65. 

Lj., Kapitalleistung im Todesfall
3
 

Voraussetzung: ärztlich bescheinigte 

BU (in Bezug auf letzte Tätigkeit) in 

Höhe von 50 % für mind. 6 Monate; 

keine Ausübung einer vergleichba-

ren Tätigkeit 

gesetzl. Unfallrenten werden ange-

rechnet, EM-Renten & private Ren-

ten nicht 

Störfall: Fortführung durch neuen 

Chemie-AG oder eigene Beiträge 

(als Privatvertrag), sonst Abfindung 

der Anwartschaften
4
 

BUC auch ohne Verwendung des 

Demo-Fonds als reine AG-Leistung 

oder im Rahmen der Entgeltum-

wandlung mgl.
5
 

1 Über die Gruppenunterstützungskasse kann zusätzlich auch die bAV abgewickelt werden. 

2 Ausnahmen sind Beschäftigte, die nicht unter den TV fallen, sowie Beschäftigte, für die bereits eine BU anerkannt wurde. 

3 Bei Eintritt des Leistungsfalls in den ersten beiden Jahren der Versicherung reduziert sich die Leistung um 4 % pro vorzeitigen Monat. Falls der eingezahlte Jahresbetrag erhöht wird, 

gilt für den Erhöhungsbetrag erneut die Staffelung. Die Todesfallleistung wird in folgender Rangfolge ausgezahlt: 1. Ehe- bzw. Lebenspartner*in, 2. Lebensgefährt*in im gemeinsamen 

Haushalt, 3. versorgungsberechtigte Kinder. 

4 Die Abfindung beschränkt sich auf das für die Todesfallabsicherung angesammelte Deckungskapital. 

5 Die Konditionen hierfür sind allerdings deutlich schlechter und individuell nach Alter, Geschlecht, Tätigkeit, Vorerkrankungen etc. differenziert. Zugangsvoraussetzung ist außerdem 

eine (bestandene) Gesundheitsprüfung. Auch diese Versicherungsvariante steht ausschließlich Unternehmen der chemischen Industrie zur Verfügung. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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3.6. Sterbefall 
 

Tarifliche Leistungen im Todesfall umfassen das Sterbegeld und die Hin-

terbliebenenversorgung. Das Sterbegeld ist eine Geldleistung, die ihrer 

Intention nach die Bestattungskosten kompensieren soll. Hingegen sol-

len Hinterbliebenenrenten den Unterhalt ersetzen, den der*die Verstor-

bene bislang erbracht hat (Unterhaltsersatzfunktion). 

 

 

3.6.1. Sterbegeld 

 

Zum Zeitpunkt der Einführung des SGB V Ende der 1980er Jahre betrug 

das Sterbegeld höchstens das Zwanzigfache des durchschnittlichen Ta-

gesarbeitsentgelts des*der verstorbenen Versicherten, mindestens je-

doch 100 DM. Die genauen Beträge wurden per Satzung durch die 

Krankenkassen bestimmt. Diese konnten das Sterbegeld maximal bis 

zum doppelten Wert erhöhen. Anspruchsberechtigt waren jene Perso-

nen, die tatsächlich die Bestattungskosten trugen, auch wenn es sich 

dabei nicht um Familienangehörige handelte. Diese in der Reichsversi-

cherungsordnung normierten Regelungen wurden 1989 durch das Ge-

sundheitsreformgesetz (GRG) in reformierter Form ins SGB V übertra-

gen. Das Sterbegeld wurde einheitlich auf 2.100 DM (bzw. 1.050 DM für 

mitversicherte Familienangehörige) festgesetzt. Für Personen, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht in der GKV versichert waren, wurde 

das Sterbegeld abgeschafft. Mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz 

wurde der Anspruch für den verbliebenen Personenkreis 2003 auf 525 

Euro (bzw. 262,50 Euro) halbiert. Nur ein Jahr später wurde das Sterbe-

geld durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) schließlich ganz 

abgeschafft. 

Beruht der Sterbefall auf einem Arbeits- oder Wegeunfall oder einer 

Berufskrankheit so besteht jedoch nach wie vor Anspruch auf Sterbe-

geld aus der GUV.83 Es beträgt einheitlich ein Siebtel der zum Todes-

zeitpunkt geltenden Bezugsgröße (2017: 5.100 Euro West bzw. 4.560 

Euro Ost) und wird an jene Personen ausgezahlt, die die Bestattungs-

kosten getragen haben. Darüber hinaus können ggf. auch anfallende 

Überführungskosten erstattet werden. 

 

 

 

                                                 
83  Unfälle im Zusammenhang mit dem Studium, der Schule und dem Besuch des Kin-

dergartens (einschließlich der direkten Wege zur und von der Einrichtung) sind 

gleichgestellt. 
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Tarifliche Regelungen zum Sterbegeld 

Sterbegeld im engeren Sinne (Begleichung der Bestattungskosten) se-

hen die untersuchten Tarifverträge nicht vor. Jedoch existiert in allen 

Branchen außer dem privaten Bankgewerbe ein Anspruch der Hinter-

bliebenen auf eine Geldleistung, die sich am Entgelt des*der Verstorbe-

nen orientiert (siehe Tab. 12). Die Leistungen sind abhängig von der Be-

triebszugehörigkeit des*der Verstorbenen, wobei die Höchstleistung fast 

durchwegs schon nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit erreicht ist, 

und reichen von einem Wochenlohn (gewerbliche Beschäftigte im Bau-

hauptgewerbe) bis zu mehr als vier Monatsverdiensten (Einzelhandel 

NRW). Der Berechtigtenkreis ist durchwegs enger definiert als auf ge-

setzlicher Ebene. Anspruchsberechtigt sind meist nur die Ehegatt*innen 

bzw. Lebenspartner*innen sowie Kinder und Eltern. 

 

 

3.6.2. Hinterbliebenenversorgung 

 

Neben den Alters- und Erwerbsminderungsrenten blieben auch die ge-

setzlichen Hinterbliebenenrenten von Leistungseinschnitten nicht ver-

schont.84 Bereits 1986 wurde das sog. „Anrechnungsmodell“ eingeführt 

und damit zum ersten Mal überhaupt eine Bedürftigkeitsprüfung in der 

GRV etabliert. Die Witwen- und Witwerrente wird seitdem nur noch dann 

in voller Höhe ausgezahlt, wenn die eigenen Einkünfte einen Freibetrag 

in Höhe des 26,4-fachen des aktuellen Rentenwerts nicht übersteigen 

(2017: 819 Euro/West bzw. 784 Euro/Ost).85 Das den Freibetrag über-

schreitende Einkommen wird zu 40 Prozent angerechnet, so dass die 

Rente sich entsprechend um diesen Betrag verringert. Weitere Kürzun-

gen ergaben sich aus der sukzessiven Anhebung der Beiträge zur Kran-

kenversicherung der Rentner und die Einführung und schließlich alleini-

ge Tragung der Pflegeversicherungsbeiträge. 

Im Jahr 2002 wurde mit dem Altersvermögensergänzungsgesetz die 

Definition des anrechenbaren Einkommens erheblich erweitert. Wurden 

bis dahin nahezu ausschließlich Erwerbseinkommen sowie staatliche 

Lohnersatzleistungen berücksichtigt, so werden für alle seit 2002 ge-

schlossenen Ehen sowie für alle zu diesem Zeitpunkt bereits bestehen-

den Ehen, in denen beide Ehegatt*innen nach 1962 geboren sind (Neu-

fälle), nahezu alle Einkommensarten angerechnet.86 Zudem wird für 

                                                 
84  Auf die Darstellung der Erziehungsrente wird im Folgenden aus pragmatischen 

Gründen verzichtet. 

85 Der Freibetrag erhöht sich für jedes waisenrentenberechtigte Kind um das 5,6-fache 

des aktuellen Rentenwerts (2017: 174 Euro/West bzw. 166 Euro/Ost). 

86  Zeitgleich wurde für Neufälle die Möglichkeit des sog. „Rentensplittings“ eingeführt. 

Hierbei werden die in der Ehe gemeinsam erworbenen Rentenansprüche zu gleichen 
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Neufälle die „große“ Witwen- und Witwerrente nun nur noch in Höhe von 

55 Prozent (statt bis dahin 60 Prozent) der gezahlten Altersrente 

des*der Verstorbenen (Todeszeitpunkt in der Rentenphase) bzw. der 

gezahlten oder berechneten vollen Erwerbsminderungsrente (Todes-

zeitpunkt in der Rentenanwartschaftsphase) gewährt.87 Bei der „kleinen“ 

Witwen- und Witwerrente blieb es zwar bei der Leistungshöhe von 

25 Prozent der Altersrente bzw. der (fiktiven) vollen Erwerbsminderungs-

rente, sie wird nun für Neufälle jedoch nicht mehr unbegrenzt, sondern 

nur noch für max. zwei Jahre gezahlt.88 Schließlich entfallen seit 2001 

auf beide Rentenarten – und auf Alt- wie Neufälle gleichermaßen – Ren-

tenabschläge von bis zu 10,8 Prozent, wenn der Todesfall vor Vollen-

dung des 63. Lebensjahres und vor einem Rentenbezug eingetreten ist. 

Das Referenzalter wird im Rahmen der Anhebung der Regelaltersgren-

ze zwischen 2012 und 2024 auf 65 Jahre angehoben. Gleiches gilt für 

das Mindestalter für den Bezug der „großen“ Witwen- und Witwerrente 

(Anhebung von 45 auf 47 Jahre). 

Auch auf Waisenrenten müssen seit 2001 bei einem Bezug vor Errei-

chen des Referenzalters Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat (be-

grenzt auf max. 10,8 Prozent) gezahlt werden. Das Referenzalter wird 

im gleichen Maße angehoben wie jenes der Witwen- und Witwerrente. 

Allerdings wurde Mitte 2015 die ebenfalls 1986 eingeführte Einkom-

mensanrechnung auf Waisenrenten wieder abgeschafft.89 Lebt noch ein 

unterhaltspflichtiger Elternteil, wird eine Halbwaisenrente gezahlt, sind 

beide Eltern verstorben, besteht Anspruch auf eine Vollwaisenrente.90 

Die Halbwaisenrente beträgt 10 Prozent, die Vollwaisenrente 20 Prozent 

der Versichertenrente, auf die das verstorbene Elternteil (mit der höhe-

                                                               
Teilen auf die Ehegatt*innen aufgeteilt. Im Gegenzug entfallen die Ansprüche auf 

Witwen- und Witwerrente. 

87  Zusätzlich gibt es nun für die Kindererziehung bis zur Vollendung des dritten Lebens-

jahres einen Zuschlag von max. zwei Entgeltpunkten beim ersten und einem Entgelt-

punkt bei jedem weiteren Kind. 

88  Die „kleine“ Witwen- und Witwerrente erhalten alle hinterbliebenen Ehegatt*innen, 

die die Anspruchsvoraussetzungen für die „große“ Witwen- und Witwerrente – Voll-

endung des 45. Lebensjahres oder Erziehung eines waisenrentenberechtigten bzw. 

behinderten Kindes oder Erwerbsunfähigkeit – nicht erfüllen. Für beide Renten gelten 

als Voraussetzungen: mindestens einjährige Ehe, die zum Todeszeitpunkt noch Be-

stand haben muss, sowie Erfüllung von fünf Jahren Wartezeit bzw. Rentenbezug 

durch die*den Verstorbene*n. Seit 2005 sind eingetragene Lebenspartnerschaften 

der Ehe grundsätzlich gleichgestellt. 

89  Damit wurde einer Forderung des Bundesrechnungshofes entsprochen, nach dessen 

Ansicht die durch die Anrechnung entstehenden Verwaltungskosten mit den erzielten 

Einsparungen nicht zu rechtfertigen waren. Seit 2017 müssen Waisenrentner*innen 

zudem in der Regel keine Krankenversicherungsbeiträge mehr bezahlen. 

90 Waisenrentenberechtigt sind leibliche und adoptierte Kinder, Stief- und Pflegekinder 

(soweit sie im Haushalt des*der Verstorbenen lebten) sowie Enkel und Geschwister, 

die im Haushalt des*der Verstorbenen lebten oder von ihm überwiegend unterhalten 

wurden. 
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ren Rente) Anspruch gehabt hätte oder die es bereits bezogen hat. Zu-

sätzlich wird ein Zuschlag gezahlt, der sich nach den zurückgelegten 

rentenrechtlichen Zeiten des Elternteils/der Eltern richtet.91 Grundsätz-

lich wird die Waisenrente nur bis zur Volljährigkeit gezahlt. Die Zahlung 

verlängert sich jedoch bis zum 27. Lebensjahr (bzw. sogar darüber hin-

aus), wenn das Waisenkind sich noch in der Ausbildung befindet, ein 

freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilli-

gendienst absolviert oder aufgrund einer Behinderung nicht in der Lage 

ist, selbst für den eigenen Unterhalt zu sorgen. 

 

Tarifliche Regelungen zur Hinterbliebenenversorgung 

In Bezug auf die tarifliche Regelung der Hinterbliebenenversorgung gel-

ten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie zu den Invaliditätsren-

ten: Alle Tarifverträge zur Entgeltumwandlung ermöglichen eine Absi-

cherung der Hinterbliebenen, legen hierfür jedoch keinerlei Regeln fest 

(siehe Tab. 12). Einzige Ausnahme: Im Einzelhandel NRW haben Be-

schäftigte auf eigenen Wunsch Anspruch auf eine bAV mit Hinterbliebe-

nenleistung. In den Zusatzversorgungssystemen des Bauhauptgewer-

bes ist die Hinterbliebenenversorgung obligatorisch (siehe Kap. 2.1.2.). 

Die „Rentenbeihilfe“ sieht allerdings nur eine geringe Einmalzahlung in 

Höhe von 920 Euro vor. Die neue „Tarifrente Bau“ gewährt eine unge-

kürzte Weiterzahlung der Versichertenrente bis zur Ausschöpfung der 

„Rentengarantiezeit“ von 60 Monaten (hierzu wird die Bezugszeit von Al-

ters- und Hinterbliebenenrente addiert; hat der*die Versicherte also be-

reits fünf Jahre lang Rentenbeihilfe bezogen, entfällt der Anspruch auf 

Hinterbliebenenrente). Bei einem Todesfall in der Anwartschaftsphase 

erfolgt eine Einmalzahlung in Höhe der eigezahlten Beiträge. In der 

BVV-Grundversorgung beträgt die Witwen- bzw. Witwerrente 

60 Prozent, die Vollwaisenrente 45 Prozent und die Halbwaisenrente 

30 Prozent (längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres) des 

Rentenanspruchs zum Todeszeitpunkt. Übersteigen die Hinterbliebe-

nenrenten die Versichertenrente, werden sie anteilig gekürzt. 

 

                                                 
91  Vereinfacht dargestellt, beläuft sich die Rente für Halbwaisen auf zehn bis 

20 Prozent Rente des verstorbenen Elternteils und bei Vollwaisen auf 20 bis 

40 Prozent der Rente des verstorbenen Elternteils mit der höheren Rente. 
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Tabelle 12: Tarifvertragliche Regelungen für den Sterbefall 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

1. Entgeltfortzahlung §§ 10 BRTV (AVE), 6 RTV-Ang. § 10 MTV § 21 MTV - 

 für Ehegatten & Unterhaltsberech-

tigte 

Arb.: 1/3/4 Wochenlöhne bei BZ von 

mind. 1/5/10 Jahren
1
 

bei Tod infolge eines Betriebsun-

falls: 4 Wochenlöhne unabhängig 

von BZ 

Ang.: 1/2/3 Monatsgehälter bei BZ 

von mind. 1/3/5 Jahren 

bei Tod infolge eines Arbeitsunfalls: 

3 Monatsgehälter unabhängig von 

BZ  

für Ehegatten, Lebenspartner, El-

tern, Kinder oder Personen, zu de-

ren Lebensunterhalt der Verstorbe-

ne bis zu seinem Ableben überwie-

gend beigetragen hat oder die 

überwiegend die Bestattungskosten 

tragen 

bis zum Ende des Sterbemonats; 

bei mind. 1/5 Jahren BZ zusätzlich 

1/2 Monate, wenn der Verstorbene 

zum Lebensunterhalt der Person 

überwiegend beigetragen hat  

für in häuslicher Gemeinschaft le-

bende Ehegatten bzw. Lebens-

partner & Kinder unter 27 Jahren, 

deren Berufsausbildung noch nicht 

abgeschlossen ist 

bis zum Ende des Sterbemonats; 

bei 1/3/5-jähriger ununterbrochener 

UZ zusätzlich 1/2/4 Monate 

entfällt, wenn der Betrieb andere 

Zuwendungen in mind. gleicher Hö-

he an die Hinterbliebenen gewährt
2
 

- 

2. Hinterbliebenenrente     

Entgeltumwandlung Absicherung von Hinterbliebenen 

mgl., aber nicht geregelt 

(s. Kap. 2.1.1.) 

Absicherung von Hinterbliebenen 

mgl., aber nicht geregelt 

(s. Kap. 2.1.1.) 

AG muss auf AN-Wunsch Tarif mit 

Hinterbliebenenrente anbieten 

(s. Kap. 2.1.1.) 

Absicherung von Hinterbliebenen 

mgl., aber nicht geregelt 

(s. Kap. 2.1.1.) 

Zusatzversorgung Hinterbliebene in Rentenbeihilfe & 

Tarifrente Bau obligatorisch mit ab-

gesichert, Leistungen jedoch gering 

(s. Kap. 2.1.2.) 

- - Hinterbliebene in BVV-

Grundversorgung obligatorisch mit 

abgesichert (s. Kap. 2.1.2.) 

1 Zeiten unterbrochener BZ von weniger als 6 Monaten werden zusammengerechnet, wenn die Unterbrechung nicht selbst veranlasst wurde. 

2 Zahlung an eine der berechtigten Personen erfolgt mit befreiender Wirkung gegenüber allen Anspruchsberechtigten. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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4. Regelungsfeld Beschäftigungssicherung 
 

Neben gesundheitsbezogenen Regelungen gehören arbeitsmarktpoliti-

sche Themen zu den frühen Betätigungsfeldern tariflicher Sozialpolitik in 

der Bundesrepublik. Die Regulierung setzte kurz nach der ersten Wirt-

schaftskrise der Nachkriegszeit in den Jahren 1966/67 ein, als die sin-

kende Arbeitsproduktivität einen verstärkten technisch-organisatorischen 

Wandel nach sich zog (Himmelmann 1979). Im Zuge der ersten Rationa-

lisierungswellen wurden verbreitet Rationalisierungsschutzabkommen 

abgeschlossen, mit denen Entlassungen (insbesondere älterer Beschäf-

tigter) möglichst vermieden werden sollten. Als die Erwerbslosenzahlen 

beständig weiter anwuchsen, verstärkten die Gewerkschaften ihre „Ar-

beitsmarktpolitik durch Tarifvertrag“. Vereinbart wurden zunächst v. a. 

ergänzende Leistungen zum Arbeitsförderungsgesetz, insbesondere in 

Bezug auf Kurzarbeit und Arbeitslosengeld. Regelungen zur Kurzarbeit 

beinhalteten u. a. Begrenzungen der Entgeltminderung, betriebliche Zu-

schüsse zum Kurzarbeitergeld oder Mitbestimmungsrechte des Be-

triebsrats. Bestimmungen zur Erwerbslosigkeit sahen v. a. Zuschüsse 

zum Arbeitslosengeld vor. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang der 

bereits 1975 abgeschlossene Tarifvertrag über die Einrichtung des Un-

terstützungsvereins der Chemischen Industrie (siehe Kap. 4.2). Dem-

nach konnten Tarifbeschäftigte bei unverschuldeter Entlassung aus ei-

nem über eine Arbeitgeberumlage finanzierten und paritätisch von den 

Tarifparteien verwalteten Fonds einen Zuschuss zum Arbeitslosengeld 

in Höhe von 15 Prozent für längstens 24 Monate erhalten. 

Mit dem Beitritt der DDR und den damit verbundenen Massenentlas-

sungen begann die Blütezeit der Beschäftigungssicherungsabkommen. 

In ihnen wurden sozial-, lohn- und arbeitszeitpolitische Regelungen tarif-

vertraglich gebündelt und für Konkretisierungen auf der betrieblichen 

Ebene geöffnet. Die Vereinbarungen zielten zunächst v. a. auf die Be-

schäftigungssicherung in den verbliebenen ostdeutschen Betrieben 

(Knuth 1996). Im Laufe der 1990er Jahre veränderten diese Abkommen 

zusehends ihren Charakter und dienten nun vorwiegend der Rettung 

existenzbedrohter Betriebe. Sie kamen nun zunehmend auch im west-

deutschen Tarifgebiet als Standortsicherungsvereinbarungen zum Ein-

satz und sollten zur Verbesserung der „Innovations- und Wettbewerbs-

fähigkeit“ der Unternehmen beitragen. Laut den Ergebnissen einer Be-

fragung aus dem Jahr 2005 hatten etwa 20 Prozent der Betriebe mit 

mehr als zehn Beschäftigten und Betriebsrat eine Vereinbarung über ei-

ne Beschäftigungs- und Standortsicherung abgeschlossen (Hauser-Ditz 



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 127 

et al. 2008, S. 243). Meist basierten diese auf einem entsprechenden 

Tarifvertrag.92 

Ende der 1990er Jahre rückte der Altersübergang ins Zentrum tarifli-

cher Beschäftigungspolitik (Fröhler et al. 2013). Durch ein früheres Aus-

scheiden rentennaher Beschäftigter unter sozial vertretbaren Bedingun-

gen sollten die Arbeitsplätze Jüngerer gesichert und neue Beschäfti-

gungsmöglichkeiten für Erwerbslose, Ausbildungsabsolvent*innen und 

Auszubildende geschaffen werden. Um die massenhaft verbreiteten be-

trieblichen Vorruhestandsregelungen, die v. a. zu Lasten der Arbeitslo-

senversicherung gingen, einzudämmen und zu kanalisieren, förderte der 

Staat durch das Altersteilzeitgesetz gezielt die tarifliche Regulierung des 

Altersübergangs (Fröhler 2014a). Ein ähnliches Arrangement hatte be-

reits in den 1980er Jahren mit dem Vorruhestandsgesetz bestanden. 

Ende der 2000er Jahre erfuhr schließlich infolge der globalen Finanz-

krise das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit eine Renais-

sance (Herzog-Stein/Seifert 2010). Um Auftragseinbrüche und sonstige 

Krisenerscheinungen abzufangen, erleichterte der Gesetzgeber den Zu-

gang zum konjunkturellen Kurzarbeitergeld, verlängerte die Bezugsdau-

er und entlastete die Unternehmen hinsichtlich der damit verbundenen 

Kosten. In mehreren Tarifbereichen (so z. B. in der Metall- und Elektro-

industrie) wurden begleitend gesonderte Tarifverträge vereinbart (Bis-

pinck 2010), die jedoch allesamt zeitlich befristet waren und inzwischen 

wieder ausgelaufen sind. 

Wie aufgrund der weit zurückreichenden Regulierungsgeschichte und 

der nach wie vor zentralen Bedeutung für die Arbeitsbeziehungen nicht 

anders zu erwarten, lassen sich auch in den von uns untersuchten Tarif-

bereichen zahlreiche Bestimmungen zur Beschäftigungssicherung fin-

den. Sie beschränken sich jedoch weitgehend auf den Fall drohender 

Erwerbslosigkeit, zielen also auf die Vermeidung von Entlassungen und 

den Schutz des Arbeitsplatzes. In diesem Zusammenhang sind v. a. be-

gleitende Bestimmungen zum gesetzlichen Kündigungsschutz 

(Kap. 4.1.) und zur Kurzarbeit (Kap. 4.3. und 4.4.) zu nennen, aber auch 

weitgehend tarifautonome Regelungen zum Rationalisierungsschutz 

(Kap. 4.2.), zu tariflichen Öffnungsklauseln (Kap. 4.5.) sowie zur berufli-

chen Aus- und Weiterbildung (Kap. 4.6 und 4.7.).93 

Regelungen für den Fall bereits eingetretener Erwerbslosigkeit, wie 

etwa begleitende Bestimmungen zum Arbeitslosengeld oder zur Arbeits-

                                                 
92 Laut IAB-Betriebspanel lagen den Vereinbarungen v. a. zwei Motive zugrunde: zum 

einen akute Krisenbewältigung (41 Prozent aller Vereinbarungen) und zum anderen 

Erhalt oder Verbesserung der „Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“ des Betriebes 

(48 Prozent) (Ellguth/Kohaut 2008). 

93 Tarifliche Bestimmungen zum Altersübergang sind Gegenstand von Kap. 2.2. 
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förderung, sind hingegen ausgesprochen rar. Daran haben auch die 

v. a. infolge der „Hartz-Gesetzgebung“ erheblich verschärften Zugangs- 

und Nutzungsbedingungen zu staatlichen Leistungen der aktiven und 

passiven Arbeitsmarktpolitik nichts geändert. Eher im Gegenteil: Das 

einzig substanzielle tarifpolitische Projekt zur Absicherung von Erwerbs-

losigkeit in unserem Untersuchungsrahmen, der oben genannte Unter-

stützungsverein der Chemischen Industrie, hat Anfang der 2000er Jahre 

eine Neuausrichtung erfahren und konzentriert sich seitdem ausschließ-

lich auf die Förderung der Berufsausbildung und die Übernahme von 

Ausgebildeten. 

So verbleibt als einzige aktuelle Bestimmung mit unmittelbarem Be-

zug zu einer eingetretenen Erwerbslosigkeit, die wir finden konnten, le-

diglich die Anerkennung von Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs als 

Berufsjahre bei der Entgelteingruppierung. Im privaten Bankgewerbe 

(§ 8 MTV) werden nachgewiesene Zeiten einer unverschuldeten Er-

werbslosigkeit oder einer infolge der Erwerbslosigkeit ausgeübten nicht 

gleichwertigen Tätigkeit ab dem zweiten Jahr der Betriebszugehörigkeit 

voll auf die Berufsjahre angerechnet. Im Einzelhandel (§ 10 MTV) wer-

den hingegen lediglich Zeiten des ALG- und des ALG II-Bezugs, nicht 

jedoch Zeiten der Erwerbslosigkeit ohne Leistungsanspruch, auf die 

Berufsjahre angerechnet (Decruppe 2004: 165). Auch ist die Anrech-

nung auf höchstens ein Jahr begrenzt. Im Bauhauptgewerbe und in der 

chemischen Industrie sind vergleichbare Bestimmungen nicht existent. 

 

 

4.1. Kündigungsschutz 
 

Der gesetzliche Kündigungsschutz umfasst zum einen die Beschrän-

kung von Kündigungsgründen und die Festlegung des Kündigungsver-

fahrens im Kündigungsschutzgesetz und zum anderen die Festlegung 

von Kündigungsfristen in § 622 BGB. Während bei den Kündigungsfris-

ten in den 1990er Jahren ein Ausbau der Schutzrechte stattgefunden 

hat, lassen sich in Bezug auf das Kündigungsschutzgesetz diverse Ein-

schränkungen feststellen, die von der gesetzgeberischen Intention gelei-

tet waren, die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen durch Erleichte-

rung der Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu fördern. In diesem Zu-

sammenhang spielt zudem die Erleichterung der befristeten Beschäfti-

gung – und damit der Umgehungsmöglichkeiten des Kündigungsschut-

zes – eine wichtige Rolle. Bis in die 1980er Jahre hinein waren Befris-

tungen des Arbeitsverhältnisses ohne sachlichen Grund rechtswidrig. 

Erst 1985 wurden sachgrundlose Befristungen erstmals zugelassen. In 
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der Folgezeit wurden die Befristungsmöglichkeiten dann immer mehr 

erweitert. 

 

Kündigungsschutzgesetz 

Das 1951 erlassene und seitdem mehrmals geänderte Kündigungs-

schutzgesetz (KSchG) bestimmt, dass nur verhaltens-, personen- oder 

betriebsbedingte Kündigungsgründe sozial gerechtfertigt und damit 

wirksam sind. Das KSchG gilt jedoch grundsätzlich erst ab einer Be-

triebszugehörigkeit von sechs Monaten und außerdem nur in Betrieben 

mit regelmäßig mehr als zehn Vollzeitbeschäftigten.94 Des Weiteren gilt 

das KSchG nicht für leitende Angestellte und nicht bei streikbedingten 

Entlassungen. 

Eine verhaltensbedingte Kündigung ist gerechtfertigt, wenn sich Be-

schäftigte (fortgesetzt) schuldhaft arbeitsvertragswidrig verhalten. In die-

sem Fall kann auch eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen 

werden und das Arbeitsverhältnis somit ohne Einhaltung von Kündi-

gungsfristen beendet werden. Eine personenbedingte Kündigung kann 

ausgesprochen werden, wenn eine Weiterbeschäftigung wegen Grün-

den, die in der Person des*der Beschäftigten liegen (langandauernde 

Krankheit, häufige Kurzerkrankungen, Freiheitsstrafe, Verlust der Ar-

beitserlaubnis etc.), unzumutbar ist. Eine betriebsbedingte Kündigung ist 

im Fall „dringender betrieblicher Erfordernisse“ möglich, in der Regel al-

so bei Stellenabbau oder (teilweiser) Betriebsstillegung. Wenn nicht alle 

Beschäftigten eines Betriebes entlassen werden, ist die Durchführung 

einer Sozialauswahl zwingend vorgeschrieben, in der die Dauer der Be-

triebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine 

Schwerbehinderung begünstigend berücksichtigt werden müssen.95 Die 

Richtlinie zur Sozialauswahl bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. 

Eine betriebsbedingte Kündigung ist sozial ungerechtfertigt, wenn sie 

gegen die Richtlinie verstößt, der*die Beschäftigte an einem anderen 

Arbeitsplatz im Betrieb oder im Unternehmen weiterbeschäftigt werden 

kann96 und der Betriebsrat aus einem dieser Gründe der Kündigung 

fristgerecht widersprochen hat. 

                                                 
94  Für Arbeitsverhältnisse, die vor 2003 begründet wurden, gilt unter bestimmten Vo-

raussetzungen noch der alte Schwellenwert von fünf Beschäftigten. 

95  In die Sozialauswahl dürfen Beschäftigte nicht einbezogen werden, die nicht or-

dentlich gekündigt werden können (z.B. Beschäftigte in Eltern- oder Pflegezeit). Des 

Weiteren müssen Beschäftigte nicht einbezogen werden, deren Weiterbeschäftigung 

wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer aus-

gewogenen Personalstruktur im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. 

96  Dies gilt auch, wenn die Weiterbeschäftigung nach zumutbaren Umschulungs- oder 

Fortbildungsmaßnahmen oder unter geänderten Arbeitsbedingungen möglich und 

der*die Beschäftigte hiermit einverstanden ist.  
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Bestimmte Beschäftigtengruppen genießen einen besonderen Kündi-

gungsschutz nach je eigenen Vorschriften. Hierzu zählen u. a. Schwan-

gere, Beschäftigte in Eltern- oder Pflegezeit, Auszubildende (nach der 

Probezeit), Mitglieder des Betriebsrats, der Schwerbehindertenvertre-

tung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Daten-

schutzbeauftragte. Bei der Kündigung von Schwerbehinderten ist eine 

vorherige Zustimmung des Integrationsamtes nötig. 

Da das Kündigungsschutzgesetz gemäß der gesetzgeberischen In-

tention auf den Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses abzielt, enthält 

es keinen generellen Abfindungsanspruch bei Kündigung. Es definiert 

jedoch einige Ausnahmen. So wurde 2004 ein Abfindungsanspruch im 

Falle einer betriebsbedingten Kündigung eingefügt. Der Anspruch setzt 

zwei Bedingungen voraus: Der arbeitnehmerseitige Verzicht auf eine 

Kündigungsklage vor dem Arbeitsgericht und das unternehmensseitige 

Angebot einer Abfindungszahlung bei Klageverzicht. Liegen diese Vo-

raussetzungen vor, so besteht mit Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch 

auf eine Abfindung in Höhe eines halben Monatsverdienstes für jedes 

Jahr, indem das Arbeitsverhältnis bestanden hat. In der Praxis findet 

diese Regelung jedoch kaum Anwendung. Anders verhält es sich hinge-

gen mit dem in § 10 KSchG normierten Abfindungsanspruch bei einer 

ungerechtfertigten Kündigung, der jedoch ein entsprechendes Auflö-

sungsurteil des Arbeitsgerichts voraussetzt. Darin muss das Arbeitsge-

richt eine angemessene Abfindung festsetzen, die laut Gesetz im Allge-

meinen bis zu zwölf Monatsverdienste, ab dem 50. bzw. 55. Lebensjah-

res auch mehr, betragen kann. 

 

Kündigungsfristen (§ 622 BGB) 

Die für Arbeiter*innen und Angestellte jahrzehntelang unterschiedlichen 

gesetzlichen Kündigungsfristen wurden 1993 durch das Kündigungsfris-

tengesetz vereinheitlicht.97 Bis dahin lagen die Kündigungsfristen der 

Arbeiter*innen stets unter jenen der Angestellten. § 622 BGB legt für 

Beschäftigte und Arbeitgeberseite unterschiedliche Fristen für eine or-

dentliche Kündigung fest.98 Für Beschäftigte beträgt die Kündigungsfrist 

einheitlich vier Wochen zur Monatsmitte oder zum Monatsende. Die un-

ternehmensseitige Kündigungsfrist richtet sich hingegen nach der Dauer 

des Arbeitsverhältnisses und beträgt 1/2/3/4/5/6/7 Monate zum Ende ei-

nes Kalendermonats, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens 2/5/8/10/

                                                 
97  In seiner Grundsatzentscheidung vom 30. Mai 1990 hatte das Bundesverfassungs-

gericht die unterschiedlichen Regelungen für verfassungswidrig erklärt. 

98  Es gibt jedoch die Möglichkeit der Vereinbarung einer Gleichstellungsklausel im Ar-

beitsvertrag. Dann gelten die unternehmensseitigen Kündigungsfristen auch für 

die*den Beschäftigte*n. Eine längere Kündigungsfrist für die*den Beschäftigte*n als 

für die Unternehmensleitung ist hingegen grundsätzlich unzulässig. 
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12/15/20 Jahre bestanden hat. Zeiten vor Vollendung des 25. Lebens-

jahres bleiben hierbei unberücksichtigt. 

In den ersten sechs Monaten einer arbeitsvertraglich vereinbarten 

Probezeit und bei vorübergehenden (max. auf drei Monate befristeten) 

Aushilfstätigkeiten gilt eine verkürzte beiderseitige Kündigungsfrist von 

zwei Wochen. Die Dauer der Probezeit ist gesetzlich nicht festgelegt, 

aufgrund der Bestimmungen im KSchG und in § 622 BGB entfaltet eine 

Probezeitvereinbarung über mehr als sechs Monate jedoch keine recht-

liche Wirkung. Für Berufsausbildungsverhältnisse ist hingegen die Ver-

einbarung einer Probezeit zwischen einem und vier Monaten zwingend 

vorgeschrieben (§ 20 BBiG), während der jederzeit ohne Einhaltung ei-

ner Kündigungsfrist eine Kündigung ausgesprochen werden kann. 

In Tarifverträgen können abweichende Kündigungsfristen vereinbart 

werden, wobei volle Tarifdispositivität gewährt wird.99 Die gesetzlichen 

Schutzbestimmungen können also nicht nur verbessert, sondern auch 

verschlechtert werden. Einzelvertraglich können kürzere Kündigungsfris-

ten hingegen nur in Betrieben mit regelmäßig nicht mehr als 20 Beschäf-

tigten (ohne Auszubildende) vereinbart werden, wobei die Basisfrist von 

vier Wochen nicht unterschritten werden darf. Für Aushilfskräfte kann 

die Kündigungsfrist ganz aufgehoben werden. 

 

Befristung des Arbeitsverhältnisses 

Eine Möglichkeit der (legalen) Umgehung des gesetzlichen Kündigungs-

schutzes stellt der Abschluss eines befristeten Arbeitsverhältnisses dar. 

Während sachlich begründete Befristungen bereits zuvor möglich waren, 

wurden sachgrundlose Befristungen erst 1985 durch das Beschäfti-

gungsförderungsförderungsgesetz zugelassen. Es erlaubte bei einer 

Neueinstellung die einmalige Befristung des Arbeitsvertrags bis zu einer 

Höchstdauer von eineinhalb Jahren (in Kleinbetrieben bis zu zwei Jah-

ren). Die Bestimmungen wurden 1996 erweitert, indem der Befristungs-

zeitraum allgemein auf zwei Jahre ausgedehnt und die bis zu dreimalige 

Verlängerung des befristeten Arbeitsvertrages erlaubt wurde. Neu Ein-

gestellte, die das 60. Lebensjahr vollendet hatten, konnten nun sogar 

unbeschränkt befristet beschäftigt werden. Im Jahr 2001 wurden die Be-

fristungsbestimmungen erneut gelockert und in das neu geschaffene 

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) überführt, mit dem die 1999 in 

Kraft getretene europäische Rahmenrichtlinie über befristete Arbeitsver-

träge in nationales Recht umgesetzt wurde. 

Das TzBfG ermöglicht eine sachgrundlose Befristung für max. zwei 

Jahre (wobei eine bis zu dreimalige nahtlose Verlängerung des Arbeits-

                                                 
99  Dies gilt nicht für Berufsausbildungsverhältnisse. 
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vertrags möglich ist), wenn zuvor kein Arbeitsverhältnis zu demselben 

Unternehmen bestanden hat.100 In Tarifverträgen können abweichende 

Zeiträume und Verlängerungsmöglichkeiten festgelegt werden, auf die 

auch nicht tarifgebundene Betriebe und Beschäftigte im Geltungsbereich 

des Tarifvertrags Bezug nehmen können.101 Über 52-Jährige können 

sogar bis zu fünf Jahre lang ohne Sachgrund befristet beschäftigt wer-

den (wobei eine mehrfache nahtlose Verlängerung des Arbeitsvertrags 

zulässig ist), wenn sie zuvor mindestens vier Monate erwerbslos waren, 

Transferkurzarbeitergeld erhalten haben oder an einer öffentlich geför-

derten Beschäftigungsmaßnahme teilgenommen haben.102 Seit 2004 ist 

zudem in den ersten vier Jahren eines neu gegründeten Unternehmens 

eine längere sachgrundlose Befristungsdauer bis zu vier Jahren er-

laubt.103 

Nach Ausschöpfung der genannten Höchstfristen kann die Befristung 

des Arbeitsverhältnisses nur noch mit einem sachlichen Grund gerecht-

fertigt werden.104 Anders als bei der sachgrundlosen Befristung gibt es 

bei der Sachgrundbefristung keine zeitliche Höchstgrenze und Begren-

zung der Verlängerungsanzahl. Sachliche Gründe können unter ande-

rem sein: ein nur vorübergehender Arbeitskräftebedarf, Erstanstellung 

nach Ausbildung oder Studium, Vertretung eines*r anderen Beschäftig-

ten, Eigenart der Arbeitsleistung, Erprobung bei Erstanstellung, in der 

Person des*der Beschäftigten liegende Gründe, Zweckbindung 

von öffentlichen Haushaltsmitteln, gerichtlicher Vergleich. Diese im 

TzBfG aufgezählten Regelbeispiele sind jedoch nicht abschließend; es 

können also auch andere Sachgründe eine Befristung rechtfertigen, so-

fern sie den im Gesetz zum Ausdruck kommenden Wertungsmaßstäben 

entsprechen. 

Ein befristetes Arbeitsverhältnis kann während seiner Laufzeit nicht 

gekündigt werden, es sei denn, das Kündigungsverbot wurde einzel- 

oder tarifvertraglich aufgehoben. Wird das Arbeitsverhältnis über die Be-

fristungsdauer hinaus fortgesetzt, so wird es automatisch zum Dauerar-

                                                 
100  Das BAG (Urteil vom 6.4.2011, Az. 7 AZR 716/09) sieht einen Verstoß gegen das 

Vorbeschäftigungsverbot jedoch dann nicht mehr als gegeben an, wenn zwischen 

zwei Arbeitsverträgen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren liegt. 

101  Das BAG (Urteil vom 26.10.2016, Az. 7 AZR 140/15) hat eine Höchstgrenze von 

sechs Jahren und neun Verlängerungen für sachgrundlose Befristungen auf der 

Grundlage von Tarifverträgen festgesetzt. 

102  Diese Bedingungen wurden erst 2007 eingefügt, nachdem der Europäische Ge-

richtshof (Urteil vom 22.11.2005, Az. C-144/04) die zuvor bedingungslose Befris-

tung Älterer als Verstoß gegen das gemeinschaftliche Verbot der Altersdiskriminie-

rung gewertet hatte. Bis 2003 lag die Altersgrenze bei 58 Jahren; sie wurde im 

Rahmen von „Hartz I“ auf 52 Jahre abgesenkt. 

103  Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstruk-

turierung von bereits bestehenden Unternehmen und Konzernen. 

104  Die umgekehrte Reihenfolge ist hingegen nicht möglich. 
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beitsverhältnis. Befristet Beschäftigte haben ein Recht auf Information 

über freie unbefristete Arbeitsplätze im Unternehmen. Die Arbeitneh-

mervertretung muss über Anzahl und Anteil der befristet Beschäftigten 

informiert werden. 

 

Tarifliche Regelungen zum Kündigungsschutz 

In den untersuchten Tarifbereichen lassen sich eine Reihe von ergän-

zenden Bestimmungen zum gesetzlichen Kündigungsschutz finden (sie-

he Tab. 13). Im privaten Bankgewerbe und im Einzelhandel NRW wird 

Älteren ein besonderer Kündigungsschutz gewährt (vgl. Kap. 2.3.1.). Im 

Bankgewerbe wird zudem bei lang anhaltender Erkrankung oder bei ei-

ner unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit die Möglichkeit einer fristlosen 

personenbedingten Kündigung tariflich ausgeschlossen. Diese Perso-

nengruppe kann also nur ordentlich und unter Berücksichtigung der tarif-

lichen Fristen gekündigt werden. In der chemischen Industrie soll vor ei-

ner betriebsdingten Kündigung möglichst eine Umsetzung auf einen an-

deren gleichwertigen Arbeitsplatz erfolgen, wobei die Beschäftigten ver-

pflichtet sind, auch eine andere zumutbare Tätigkeit zu akzeptieren. Ist 

eine solche Stelle zunächst nicht vorhanden, soll den betroffenen Be-

schäftigten ein Vorzugsrecht eingeräumt werden, wenn später eine zu-

mutbare Stelle frei wird. Dabei handelt es sich jedoch durchgehend um 

unverbindliche Soll-Bestimmungen. Im Bauhauptgewerbe existiert ledig-

lich eine die saisonale Kurzarbeit flankierende Bestimmung, wonach in 

der Schlechtwetterzeit (Dezember bis März) das Arbeitsverhältnis nicht 

aus Witterungsgründen gekündigt werden kann. 

Regelungen zur Probezeit lassen sich nur in zwei Tarifbereichen fin-

den. Während der Manteltarifvertrag der chemischen Industrie im We-

sentlichen nur die Gesetzeslage abbildet, begrenzt jener des Einzelhan-

dels NRW die Dauer der Probezeit im Regelfall auf max. drei Monate. 

Dies ist zugleich auch die Höchstdauer für ein zur Erprobung befristetes 

Arbeitsverhältnis. 

In allen Branchen sind nach Betriebs- bzw. Unternehmenszugehörig-

keit gestaffelte Fristen für eine ordentliche unternehmensseitige Kündi-

gung zu finden.105 Die Fristen variieren von einem Monat bis hin zu acht 

Monaten zum Monats- bzw. Quartalsende bei einer Unternehmenszu-

gehörigkeit zwischen zwei und 20 Jahren. Überraschenderweise stellen 

                                                 
105  In der chemischen Industrie existierte bis 2017 eine Kombination aus Lebensalter 

und Unternehmenszugehörigkeit. Die maximale Kündigungsfrist von sechs Mona-

ten zum Quartalsende war erreicht, wenn die Summe aus Lebens- und Unterneh-

menszugehörigkeitsjahren mindestens 75 ergab. Um eine Altersdiskriminierung 

auszuschließen, wurde diese langjährige Tarifpraxis durch eine bloße Verweisung 

auf die gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. Gleichwohl stellt diese Neuregelung 

insgesamt eine Besserstellung der Beschäftigten dar. 
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die Bestimmungen in der Summe jedoch kaum eine Verbesserung ge-

genüber den gesetzlichen Kündigungsfristen dar. Eher im Gegenteil: So 

greift z. B. die verlängerte Kündigungsfrist im Einzelhandel NRW frühes-

tens nach fünf Jahren (statt nach zwei Jahren) Unternehmenszugehö-

rigkeit und beträgt max. sechs Monate (statt sieben Monate) zum Mo-

natsende. Selbst der tarifliche Anspruch auf eine angemessene bezahlte 

Freistellung zur Bewerbung um einen neuen Arbeitsplatz in der chemi-

schen Industrie geht nicht über die Bestimmungen des § 629 BGB hin-

aus. 

Verbreitet enthalten Tarifverträge auch Abfindungsregelungen, die 

meist nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit gestaffelt sind (Bis-

pinck 2005c, S. XI). Dabei werden im Gegensatz zu den gesetzlichen 

Regelungen in der Regel auch Kleinbetriebe erfasst. Zudem wird die Ab-

findung meist unabhängig von der Rechtmäßigkeit der (betriebsbeding-

ten) Kündigung gewährt. Mitunter wird jedoch vorausgesetzt, dass die 

Kündigung im Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen steht. 

So verhält es sich z. B. auch im privaten Bankgewerbe (siehe Kap. 4.2.). 

Dies ist zugleich die einzige der von uns untersuchten Branchen in der 

überhaupt (noch) eine Abfindungsregelung existiert. In der chemischen 

Industrie ist die im Rahmen des Rationalisierungsschutzes bestehende 

Abfindungsregelung erst vor ein paar Jahren abgeschafft worden. 

Bestimmungen zur Befristung von Arbeitsverhältnissen lassen sich in 

zwei der untersuchten Branchen finden. In der chemischen Industrie 

wird die Tariföffnung im TzBfG genutzt und die Höchstdauer der sach-

grundlosen Befristung von zwei auf vier Jahre verlängert. Von dieser 

Möglichkeit kann entweder durch den Abschluss einer entsprechenden 

Betriebsvereinbarung oder durch eine einzelvertragliche Vereinbarung 

Gebrauch gemacht werden, wobei letztere der Zustimmung des Be-

triebsrates bedarf. Im Einzelhandel NRW wird die Befristung von Aus-

hilfsarbeitsverhältnissen auf max. drei Monate begrenzt. 
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Tabelle 13: Tarifvertragliche Regelungen zum Kündigungsschutz (inkl. Befristung)  

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

 §§ 11 BRTV (AVE), RTV-Ang. §§ 11, 13 MTV  §§ 11, 12, 14 MTV  § 17 MTV  

Kündigungs-

schutz 

Arbeitsverhältnis kann in der 

Schlechtwetterzeit nicht aus Witte-

rungsgründen gekündigt werden 

vor betriebsbedingter Kündigung soll 

möglichst Umsetzung auf gleichwerti-

gen Arbeitsplatz erfolgen 

ist keine gleichwertige Stelle vorhan-

den, sollen später freiwerdende 

gleichwertige Stellen bevorzugt ange-

boten werden 

besonderer Kündigungsschutz für Älte-

re (s. Kap. 2.3.1.) 

anhaltende Krankheiten oder AU infol-

ge unverschuldeten Unglücks sind kein 

wichtiger Grund zur fristlosen Kündi-

gung 

besonderer Kündigungsschutz für Älte-

re (s. Kap. 2.3.1.) 

Probezeit - in Arbeitsvertrag oder BV schriftlich 

festzulegen 

je nach Art der Tätigkeit max. 6 Mona-

te
1
 

Azubis: 1–4 Monate 

unzulässig in Anschluss an ein befriste-

tes Arbeitsverhältnis in gleicher Tätig-

keit 

i. d. R. max. 3 Monate 

befristetes Probearbeitsverhältnis: 

max. 3 Monate; geht danach automa-

tisch in ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis über 

- 

Kündigungs-

fristen 

Arb.: beiderseits 6 Tage bzw. 12 Ta-

ge bei mind. ½-jährlichen Arbeitsver-

hältnis oder nach Übernahme aus 

einem Ausbildungsverhältnis 

Verlängerung der AG-seitigen Frist 

nach 3/5/8/10/12/15/20 Jahren UZ
2
 

um 1/2/3/4/5/6/7/8 Monate zum Mo-

natsende 

Ang.: gesetzl. Fristen 

in der Probezeit: beiderseits 2 Wo-

chen 

bei befristeter Aushilfstätigkeit bis zu 

Verweis auf die gesetzl. Bestimmun-

gen 

die Vereinbarung längerer Fristen ist 

einzelvertraglich mgl.; AG & BR kön-

nen über Kreis der AN beraten, für den 

dies zweckmäßig sein könnte 

angemessene bezahlte Freistellung zur 

Bewerbung um einen neuen Arbeits-

platz 

 

beiderseits 6 Wochen zum Monatsen-

de; einzelvertraglich Abweichungen 

mgl., wobei eine Mindestkündigungs-

frist von 1 Monat zum Monatsende gilt 

Verlängerung der AG-seitigen Frist 

nach 5/8/10/12 Jahren ununterbroche-

ner UZ um 3/4/5/6 Monate zum Mo-

natsende 

Vereinbarung längerer Fristen mgl. 

in der Probezeit: beiderseits 2 Wochen 

in den ersten 3 Monaten, danach 1 

Monat zum Monatsende 

beiderseits 6 Wochen zum Quartal-

sende; einzelvertraglich Abweichungen 

mgl., wobei eine Mindestkündigungs-

frist von 1 Monat zum Monatsende gilt 

Verlängerung der AG-seitigen Frist 

nach 5/8/10/12 Beschäftigungsjahren 

(nach dem 25. Lj.) um 3/4/5/6 Monate 

in Probezeit & bei Aushilfstätigkeit: ge-

setzl. Fristen 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

1 Monat: beiderseits 3 Tage Aushilfstätigkeit: beiderseits 5 Tage 

Abfindung - - - nur im Rahmen des Rationalisierungs-

schutzes (s. Kap. 4.2.)  

Befristung - sachgrundlose Befristung kann per 

freiw. BV oder im Einzelfall mit Zu-

stimmung des BR auf bis zu 4 Jahre 

ausgedehnt werden 

Abschluss eines befristeten Arbeitsver-

trages bedarf der Schriftform 

gesetzl. Rechte des BR müssen be-

achtet werden 

Aushilfsarbeitsverhältnisse werden 

nach 3 Monaten automatisch entfristet 

(kurzfristige Unterbrechungen bis zu 2 

Wochen werden auf die Laufzeit ange-

rechnet) 

- 

1
 Die Vereinbarung einer einheitlichen 6-monatigen Probezeit für alle Arbeitsverhältnisse ist tarifwidrig. 

2
 Ausbildungszeiten bleiben unberücksichtigt. Zeiten unverschuldet unterbrochener Betriebszugehörigkeit werden zusammengerechnet, wenn die Unterbrechung nicht länger als 6 Mo-

nate gedauert hat. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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4.2. Rationalisierungsschutz 
 

Im Zuge der ersten Rationalisierungswellen Ende der 1960er Jahre wur-

den erstmals spezielle Abkommen vereinbart, die vor den negativen 

Auswirkungen von Betriebsänderungen (neue Produktionstechniken, 

Arbeitsorganisation etc.) schützen sollten (Himmelmann 1979, S. 196 f.). 

Ihre Hochzeit hatten die Rationalisierungsschutztarifverträge dann in 

den 1980er Jahren, als verstärkt und anhaltend Personal abgebaut wur-

de. Im Kern sahen die Vereinbarungen v. a. verlängerte Kündigungsfris-

ten, Entschädigungen und Abfindungen, meist auch einen begrenzten 

Anspruch auf bezahlte Umschulungen oder auf Umsetzung auf einen 

gleichwertigen Arbeitsplatz bzw. auf Verdienstausgleich vor. Für die be-

sonders betroffene Gruppe der älteren Beschäftigten wurden verbreitet 

gesonderte Vereinbarungen getroffen, die zusätzlich den Ausschluss or-

dentlicher Kündigungen, Verdienstsicherung bei Leistungsminderung 

bzw. Umsetzung auf einen geringer wertigen Arbeitsplatz oder eine stu-

fenweise Arbeitszeitverkürzung beinhalteten. Die Regelungen waren 

meist an die Dauer der Betriebszugehörigkeit geknüpft und kamen daher 

v. a. den Kernbelegschaften zugute. Aufgrund weiter Spielräume und 

Umgehungsmöglichkeiten boten sie in der Regel keinen wirklichen 

Schutz vor Entlassung, sondern eher eine soziale Abfederung. 

Vereinzelt existieren Rationalisierungsschutzabkommen auch heute 

noch, zumeist aber sind ihre Regelungsinhalte in andere Tarifverträge 

übergegangen. Zwei der Tarifbereiche, in denen bis heute Bestimmun-

gen zum Rationalisierungsschutz zu finden sind, gehören zu unserem 

Untersuchungsfeld: die chemische Industrie und das private Bankge-

werbe (siehe Tab. 14). Zwar wurden die Bestimmungen im Laufe der 

Zeit mehrmals angepasst, an der Gesamtkonstruktion hat sich jedoch 

wenig verändert. Die Regelungen greifen, wenn durch Veränderungen in 

der Arbeitstechnik oder in der Arbeitsorganisation zur Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit Arbeitsplätze wegfallen oder veränderte Qualifikatio-

nen erforderlich sind. Beide Tarifverträge setzen Rahmenbedingungen 

und verpflichten die Betriebsparteien zur Zusammenarbeit in Bezug auf 

die betrieblichen Personalmaßnahmen. Dabei sind die Bestimmungen 

im Bankgewerbe nicht nur detaillierter als jene in der chemischen Indust-

rie, sondern auch verbindlicher. 

Der Manteltarifvertrag der chemischen Industrie bestimmt, dass bei 

einem rationalisierungsbedingten Wegfall des Arbeitsplatzes möglichst 

eine Umsetzung auf einen anderen gleichwertigen Arbeitsplatz erfolgen 

soll, wobei die Beschäftigten verpflichtet sind, auch eine andere Tätigkeit 

zu akzeptieren, wenn diese zumutbar ist. Ist eine gleichwertige und zu-

mutbare Stelle nicht vorhanden, soll eine solche später freiwerdende 
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Stelle den betroffenen Beschäftigten bevorzugt angeboten werden, was 

impliziert, dass diese zwischenzeitlich die Versetzung auf eine nicht 

gleichwertige oder nicht zumutbare Arbeitsstelle akzeptieren. Kosten ei-

ner notwendigen Umschulung müssen unternehmensseitig getragen 

werden. Soweit Umschulungen während der regelmäßigen Arbeitszeit 

erfolgen, sind die Beschäftigten hierfür bei Fortzahlung des Entgelts frei-

zustellen. Für die Zeit der Umschulung besteht Verdienstschutz. Dar-

über hinaus ist der vorherige Verdienst nach einer Umsetzung nur dann 

garantiert, wenn die Beschäftigten das 50. Lebensjahr vollendet haben 

und dem Betrieb mindestens zehn Jahre angehören. Und selbst dann ist 

der tarifliche Anspruch auf Verdienstsicherung auf max. neun Monate 

begrenzt. Im Fall einer unvermeidbaren Kündigung besteht binnen eines 

Jahres Anspruch auf Wiedereinstellung, wenn ein geeigneter Arbeits-

platz neu besetzt werden soll. Kommen mehrere entlassene Beschäftig-

te für die Stellenbesetzung in Betracht, wird unter Mitbestimmung des 

Betriebsrats eine Auswahl getroffen. 

Begleitend zur Einführung des tariflichen Rationalisierungsschutzes 

gründeten die Tarifparteien Mitte der 1970er Jahre mit dem Unterstüt-

zungsverein der chemischen Industrie (UCI) eine paritätisch besetzte 

Einrichtung, deren Zweck die finanzielle Unterstützung dennoch er-

werbslos gewordener Tarifbeschäftigter war. Auf Basis des „Tarifvertra-

ges über den Unterstützungsverein der chemischen Industrie“ vom 18. 

April 1975 gewährte der UCI bei betriebsbedingter oder unverschuldeter 

personenbedingter Entlassung (bzw. analoger Vertragsaufhebung) auf 

Antrag einen Zuschuss zum Arbeitslosengeld in Höhe von 15 Prozent 

des Arbeitslosengeldes für max. 24 Monate. Voraussetzung für die Be-

willigung war eine mindestens sechsjährige ununterbrochene Beschäfti-

gung in tarifgebundenen Chemiebetrieben. Der Anspruch auf den Zu-

schuss entfiel bei Erhalt einer Abfindungszahlung, die die Höhe des lau-

fenden Monatsbezugs überschritt, bei Vollendung des 57. Lebensjahres, 

wenn innerhalb von drei Jahren Anspruch auf eine gesetzliche, öffentli-

che, betriebliche oder vergleichbare Altersrente bestand, sowie für den 

Fall, dass der Zuschuss zu einer Überschreitung des in den letzten drei 

Monaten vor Beginn der Erwerbslosigkeit durchschnittlich gezahlten Net-

toarbeitsentgelts geführt hätte. Die Mittel des UCI werden über eine ob-

ligatorische Arbeitgeberumlage in Höhe von mindestens 0,1 Prozent und 

höchstens 0,6 Prozent (je nach Bedarf bzw. nachgefragten Mitteln) der 

jährlichen Lohn- und Gehaltssumme finanziert. Anfang der 2000er Jahre 

wurde der Tarifvertrag zunächst für erwerbslose bzw. von Erwerbslosig-

keit bedrohte Berufseinsteiger*innen geöffnet und in den folgenden Jah-

ren dann schließlich ganz auf diese Personengruppe beschränkt (siehe 

Kap. 4.6.). 
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Das zuletzt 2010 in etlichen Punkten veränderte Rationalisierungs-

schutzabkommen im privaten Bankgewerbe bestimmt als vorrangiges 

Ziel die Weiterbeschäftigung im Unternehmen. Im Fall einer Abgruppie-

rung oder bei Wegfall des Arbeitsplatzes muss den betroffenen Beschäf-

tigten (ggf. nach einer notwendigen Qualifizierung) ein anderer vorhan-

dener Arbeitsplatz angeboten werden. Dabei ist eine Rangfolge hinsicht-

lich der Qualität des anzubietenden Arbeitsplatzes festgelegt. Ist ein 

gleichwertiger und zumutbarer Arbeitsplatz im selben Betrieb vorhan-

den, so muss dieser vorrangig angeboten werden. Die Beschäftigten 

sind verpflichtet, eine solche Stelle anzunehmen und an den ggf. erfor-

derlichen Umschulungsmaßnahmen teilzunehmen. Wenn kein gleich-

wertiger und zumutbarer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, muss in wei-

terer Abstufung 1) ein gleichwertiger und zumutbarer Arbeitsplatz in ei-

nem anderen nahe gelegenen Betrieb im Unternehmen, 2) ein geringer 

bewerteter und zumutbarer Arbeitsplatz im selben Betrieb und 3) ein ge-

ringer bewerteter und zumutbarer Arbeitsplatz in einem anderen nahe-

gelegenen Betrieb des Unternehmens angeboten werden. Die Beschäf-

tigten sind allerdings nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Bei 

Übertragung einer niedriger entlohnten Tätigkeit und der hierfür notwen-

digen Änderungskündigung erfolgt grundsätzlich eine Fortzahlung der 

bisherigen Bezüge für die Dauer der Kündigungsfrist. 

Steht ein zumutbarer Ersatzarbeitsplatz nicht zur Verfügung, muss 

geprüft werden, ob eine Regelung zu Kurzarbeit oder die Anwendung 

der Öffnungsklausel zur Beschäftigungssicherung (Absenkung der tarif-

lichen Arbeitszeit von 39 auf 31 Wochenstunden bei 20 Prozent Lohn-

ausgleich; siehe Kap. 4.5.) in Betracht kommt. Ist beides nicht möglich, 

muss weiterhin geprüft werden, ob 1) ein nicht zumutbarer gleichwerti-

ger Arbeitsplatz und 2) ein nicht zumutbarer geringer bewerteter Ar-

beitsplatz angeboten werden kann. Das Ergebnis der Prüfung muss mit 

dem Betriebsrat beraten werden. 

Für ältere Beschäftigte gelten Sonderregelungen, falls eine zumutba-

re Stelle nicht zur Verfügung steht: 

 Beschäftigte, die nur noch max. sechs Jahre vor dem (frühestmögli-

chen) Bezug einer gesetzlichen Altersrente stehen und eine mindes-

tens 10-jährige Betriebszugehörigkeit aufweisen, haben Anspruch 

auf eine bis zu sechsjährige Altersteilzeitregelung (ggf. in Verbin-

dung mit einer Versetzung), sofern nicht betriebliche Gründe entge-

genstehen (siehe Kap. 2.2.2.). Ist Altersteilzeit nicht möglich, besteht 

ersatzweise Anspruch auf Vorruhestand nach dem Vorruhestands-

Tarifvertrag (siehe Kap. 2.2.1.) für höchstens fünf Jahre, wenn der 

Vorruhestand unmittelbar in den (frühestmöglichen) Bezug einer ge-

setzlichen Altersrente münden kann. 
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 Bei Beschäftigten, die zwei Jahre vor der gesetzlichen Regelalters-

grenze stehen und dem Betrieb mindestens 25 Jahre angehören, 

muss geprüft werden, ob an die Stelle einer Kündigung und Abfin-

dung eine andersartige einvernehmliche Beendigung des Arbeits-

verhältnisses (z. B. Zahlung eines Übergangsgeldes) treten kann. 

 

Vor einer Abgruppierung oder Kündigung muss immer geprüft werden, 

ob diese durch Umschulung oder Fortbildung nicht gemindert oder ver-

hindert werden kann. Ist eine andere Stelle verfügbar, die eine Umschu-

lung oder Fortbildung erfordert, so besteht Anspruch auf die hierfür er-

forderlichen Schulungsmaßnahmen. Betriebliche Maßnahmen sollen 

möglichst in der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgen; bei außerbetriebli-

chen Maßnahmen besteht eine Freistellungspflicht. Für die Dauer der 

Umschulung bzw. Fortbildung werden die bisherigen Bezüge (mit Aus-

nahme von Zulagen und Zuschlägen) fortgezahlt. Die Qualifizierungs-

kosten trägt grundsätzlich das Unternehmen. 

Im Fall einer unvermeidbaren Kündigung greift eine eigenständige 

Abfindungsregelung, die deutlich über den normalen tariflichen Ansprü-

chen (siehe Kap. 4.1.) liegt. Der Abfindungsanspruch ist detailliert nach 

Alter und Betriebszugehörigkeit differenziert und reicht von einem Mo-

natsgehalt (bei unter 40-Jährigen mit mindestens fünf Jahren Betriebs-

zugehörigkeit) bis hin zu 14,5 Monatsgehältern (bei über 56-Jährigen mit 

mindestens 26 Jahren Betriebszugehörigkeit). Der Anspruch entfällt bei 

Erfüllung der Voraussetzungen für den Bezug einer (vorgezogenen) Al-

tersrente oder vollen Erwerbsminderungsrente. 
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Tabelle 14: Tarifvertraglicher Rationalisierungsschutz 

 chemische Industrie privates Bankgewerbe 

 § 13 MTV 

 

Tarifvereinbarung zur Absicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen bei Ra-

tionalisierungsmaßnahmen (seit 1983; l.F. 9/2010) 

Rationalisie-

rungsbegriff 

betriebliche Maßnahmen, die eine rationellere Arbeitsweise bezwecken, jedoch 

nicht unmittelbar durch Absatzrückgang bedingt sind 

vom AG veranlasste Änderungen der Arbeitstechnik oder der Arbeitsorganisati-

on (auch Schließung von Standorten/Betriebsstätten) zur Steigerung der Wirt-

schaftlichkeit des Unternehmens 

Beteiligung 

des BR 

bei Maßnahmen, die zu Entgeltminderung, Umschulungen oder Entlassungen 

führen & nicht nur wenige AN betreffen, beraten AG & BR in enger Abstimmung 

die zu treffenden personellen Maßnahmen 

Pflicht zur rechtzeitigen & umfassenden Unterrichtung & Beratung, wenn Ratio-

nalisierung zu Versetzungen, Herabgruppierungen oder Kündigungen führt 

 

Umsetzung bei Wegfall des Arbeitsplatzes möglichst Umsetzung auf gleichwertigen Ar-

beitsplatz 

AN sind zur Annahme auch anderer, zumutbarer Tätigkeiten verpflichtet 

ist keine gleichwertige & zumutbare Stelle vorhanden, sollen den AN derartige, 

später freiwerdende Stellen bevorzugt angeboten werden 

diese Regelungen sollen auch auf AN angewendet werden, deren betriebsbe-

dingte Kündigung nicht auf Rationalisierung zurückzuführen ist 

soweit vorhanden, ist den betroffenen AN ein Arbeitsplatz in folgender Reihen-

folge anzubieten: 1. gleichwertiger & zumutbarer Arbeitsplatz im Betrieb
1
, 2. 

gleichwertiger & zumutbarer Arbeitsplatz in einem anderen, nahe gelegenen 

Betrieb im Unternehmen, 3. ein geringer bewerteter & zumutbarer Arbeitsplatz 

im Betrieb, 4. ein geringer bewerteter & zumutbarer Arbeitsplatz in einem ande-

ren, nahegelegenen Betrieb des Unternehmens 

Pflicht der AN zur Annahme eines gleichwertigen & zumutbaren Arbeitsplatzes 

sowie zur Teilnahme an entsprechenden Umschulungsmaßnahmen 

bei Änderung der Tätigkeit Anspruch auf notwendige Einarbeitung & Qualifizie-

rung 

Wdh. des Verfahrens, wenn sich innerhalb von 6 Monaten nach der Versetzung 

erweist, dass AN den Anforderungen des neuen Arbeitsplatzes nicht entspricht 

oder der neue Arbeitsplatz nicht geeignet ist 

bei Wechsel des Arbeitsortes trägt AG für max. 12 Monate Mehrkosten für Ar-

beitsweg, doppelte Haushaltsführung, Umzug und/oder Mietdifferenz 

steht ein zumutbarer Ersatzarbeitsplatz nicht zur Verfügung: 1. Prüfung der 

Möglichkeit von Kurzarbeit oder der Anwendung der Öffnungsklausel zur Be-

schäftigungssicherung
2
, 2. Prüfung der Möglichkeit des Angebots eines nicht 

zumutbaren gleichwertigen bzw. 3. geringer wertigen Arbeitsplatzes im Betrieb 

oder Unternehmen 

Ergebnis der Prüfung muss mit dem BR beraten werden 
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 chemische Industrie privates Bankgewerbe 

Sonderregelun-

gen für Ältere 

- steht ein zumutbarer Ersatzarbeitsplatz nicht zur Verfügung: 

1) ab 2 Jahre vor frühestmgl. Rentenzugang & 25 Jahren BZ: Prüfung der Mög-

lichkeit der einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z. B. durch 

Zahlung von Übergangsgeld) 

2) ab 55. Lj. & 10 Jahren BZ Anspruch auf 6 Jahre ATZ mit Bruttoentgeltaufsto-

ckung in Höhe von 25 % bis zum frühestmgl. Rentenzugang, soweit betriebl. 

Gründe nicht entgegenstehen; ersatzweise Anspruch auf 5 Jahre Vorruhe-

standsgeld bis zum frühestmgl. Rentenzugang 

Umschulung AG trägt Kosten 

AN sind für Umschulungen freizustellen 

Umschulungen außerhalb des Betriebes berühren den Fortbestand des Ar-

beitsverhältnisses nicht 

Rückforderungsanspruch von AG ggü. AN im Umfang der Freistellung bei Ab-

bruch der Umschulung ohne wichtigen Grund; gilt auch bei AN-Kündigung im 

Anschluss an die Umschulung, außer, wenn kein der Umschulung entspre-

chender Arbeitsplatz angeboten wurde 

vor einer Abgruppierung oder Kündigung ist zu prüfen, inwieweit diese durch 

Umschulung oder Fortbildung gemindert oder verhindert werden kann 

kann ein anderer Arbeitsplatz angeboten werden, der eine Umschulung/

Fortbildung erfordert, so besteht Anspruch auf die hierfür erforderlichen Schu-

lungsmaßnahmen 

Anspruch auf die bisherigen Bezüge (ohne Zulagen & Zuschläge) während der 

Umschulung/Fortbildung 

AG trägt Qualifizierungskosten 

andere gesetzl. oder sonstige Leistungen gehen vor & werden angerechnet; AN 

ist verpflichtet, diese Leistungen zu beantragen 

betriebl. Maßnahmen sollen in der regelmäßigen AZ erfolgen (ggf. erfolgt ein 

Freizeitausgleich); Pflicht zur Freistellung bei außerbetrieblichen Maßnahmen 

eine begonnene Umschulung/Fortbildung kann nur einvernehmlich geändert 

werden 

bei schuldhaftem Abbruch der Maßnahme oder Nichtantritt des neuen Arbeits-

platzes muss AN die Umschulungskosten erstatten 

Verdienstsiche-

rung 

bei Verdienstminderung Fortzahlung des bisherigen Verdienstes (Durchschnitt 

der letzten 3 Monate ohne Zuschläge & Zulagen) für max. 9 Monate 

Voraussetzungen: Vollendung des 50. Lj., mind. 10 Jahre BZ, mind. einjährige 

Tätigkeit auf dem letzten Arbeitsplatz 

gilt für max. 6 Monate auch während einer Umschulung 

 

Fortzahlung der bisherigen Bezüge bei Übertragung einer niedriger entlohnten 

Tätigkeit (Änderungskündigung) während der Kündigungsfrist  
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 chemische Industrie privates Bankgewerbe 

unvermeidbare 

Kündigung 

- bei Kündigung Anspruch auf Abfindung, nach Alter & BZ gestaffelt (in 24 Stu-

fen) von 1 Monatsgehalt (unter 40. Lj. & 5 Jahre BZ) bis zu 14,5 Monatsgehäl-

tern (ab 56. Lj. & 26 Jahre BZ) 

Abfindungsanspruch entfällt bzw. verringert sich bei Anspruch auf eine gesetzl. 

Alters- oder volle dauerhafte EM-Rente; Anspruch auf eine vorübergehenden 

EM-Rente wird angerechnet, außer es handelt sich um eine teilweise EM-

Rente, die schon vor der Kündigung vorlag 

Wiedereinstel-

lung 

entlassene AN, die dem Betrieb länger als 1 Jahr angehört haben & deren Ent-

lassung nicht mehr als 1 Jahr zurückliegt, werden bei der Neubesetzung von 

geeigneten Arbeitsplätzen bevorzugt wieder eingestellt 

kommen mehr entlassene AN in Betracht, als Arbeitsplätze zur Verfügung ste-

hen, ist BR an Auswahl zu beteiligen 

- 

allgemeine 

Bestimmungen 

AN, die kurz (3 Monate) vor der gesetzl. Regelaltersgrenze stehen, sind von 

den Bestimmungen ausgenommen 

Leistungen, die auf anderer Rechtsgrundlage zu den gleichen Zwecken gewährt 

werden (z. B. Abfindungen, nicht aber Arbeitslosengeld), können angerechnet 

werden; AN sind verpflichtet, derartige Leistungen in Anspruch zu nehmen 

Leistungen, die auf anderer Rechtsgrundlage zu den gleichen Zwecken gewährt 

werden, sind anzurechnen; AN sind verpflichtet, derartige Leistungen zu bean-

tragen 

günstigere gesetzliche, tarifliche, betriebliche oder einzelvertragliche Bestim-

mungen bleiben unberührt 

Abschluss abweichender freiw. BVen ist zulässig 

1 Die Zumutbarkeit des Arbeitsplatzes wird bestimmt durch die Art der bisherigen Tätigkeit, die vereinbarte Arbeitszeit, das Alter, den Gesundheitszustand, die familiären Verhältnisse 

(z. B. alleinerziehend, betreuungsbedürftige Angehörige) und die räumliche Entfernung von Wohnort und neuem Arbeitsplatz. 

2 Absenkung der tariflichen AZ von 39 auf 31 WoStd. bei 20 %Lohnausgleich (siehe Kap. 4.5.). 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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4.3. Kurzarbeit 
 

Kurzarbeit zielt klassischerweise darauf ab, bei einem erheblichen, kon-

junkturell bedingten Arbeitsausfall durch vorübergehende Verringerung 

der regelmäßigen Arbeitszeit Kündigungen zu vermeiden und das Ar-

beitsverhältnis aufrechtzuerhalten. Der Verdienstausfall kann mit einer 

Entgeltersatzleistung aus der Gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 

(ALV), dem Kurzarbeitergeld, teilweise ausgeglichen werden. Arbeits-

rechtliche Voraussetzung für Kurzarbeit ist eine entsprechende vertragli-

che Vereinbarung zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten. Da 

das Risiko eines Arbeitsausfalls grundsätzlich vom Unternehmen zu tra-

gen ist (§ 615 BGB), kann Kurzarbeit mit Entgeltausfall nicht einfach 

einseitig angeordnet werden. Eine Anordnung ist vielmehr nur möglich, 

wenn ein Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder der individuelle 

Arbeitsvertrag dies explizit erlaubt. In Betrieben mit Betriebsrat ist die 

Anordnung von Kurzarbeit darüber hinaus nur wirksam, wenn der Be-

triebsrat ihr in Form einer Betriebsvereinbarung zugestimmt hat. 

Anspruch auf das seit 1957 existierende Kurzarbeitergeld besteht, 

wenn der erhebliche Arbeitsausfall vorübergehend und unvermeidbar106 

ist, auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis 

beruht und im Anspruchszeitraum mindestens ein Drittel der im Betrieb 

Beschäftigten von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent 

des Bruttomonatsentgelts betroffen ist. Das Kurzarbeitergeld folgt der 

Logik des Arbeitslosengeldes und beträgt entsprechend 60 Prozent bzw. 

67 Prozent (Beschäftigte mit Kinderfreibetrag) des entfallenen Monats-

nettoentgelts. Ergänzend zum Kurzarbeitergeld muss das Unternehmen 

alleine Sozialversicherungsbeiträge auf der Basis von in der Regel 

80 Prozent des normalen Bruttoentgelts entrichten. Das Kurzarbeiter-

geld ist steuerfrei, unterliegt aber dem steuerlichen Progressionsvorbe-

halt. 

Der Bezug ist seit 2016 auf zwölf Monate (zuvor: sechs Monate) be-

grenzt, kann jedoch bei außergewöhnlichen Arbeitsmarktverhältnissen 

durch Rechtsverordnung auf bis zu 24 Monate verlängert werden. Von 

dieser Möglichkeit wurde in den letzten Jahrzehnten sehr häufig Ge-

brauch gemacht, so z. B. zuletzt in umfangreicher Weise in den Folge-

jahren der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, in denen Kurzarbeit 

eine zentrale Rolle bei der Krisenbewältigung spielte (Mai 2010). Die 

                                                 
106  Vermeidbar ist ein Arbeitsausfall dann, wenn er überwiegend saisonal bedingt, be-

triebs- oder branchenüblich ist, ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Grün-

den beruht oder durch Gewährung von Urlaub oder die Nutzung von Arbeitszeitkon-

ten (oder vergleichbaren betrieblichen oder tariflichen Optionen) ganz oder teilweise 

vermieden werden kann. 
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Bezugsdauer gilt einheitlich für den ganzen Betrieb. Bei einer Unterbre-

chung des Bezugs von zumindest einem Monat verlängert sich die Be-

zugsdauer entsprechend, bei einer mindestens dreimonatigen Unterbre-

chung beginnt die Bezugsdauer von neuem. Der Bezug von Kurzarbei-

tergeld ist nachrangig gegenüber der Vermittlung in Arbeit. Bezie-

her*innen von Kurzarbeitergeld können also vorübergehend in eine an-

dere Arbeit vermitteln werden (Zweitarbeitsverhältnis). Sie sind verpflich-

tet, eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen, andernfalls wird das 

Kurzarbeitergeld mit einer Sperrzeit von in der Regel drei Wochen be-

legt. 

Eine Sonderform des Kurzarbeitergelds ist das Transferkurzarbeiter-

geld, das auch bei einem dauerhaften und vollständigen Arbeitsausfall 

im Zuge einer betrieblichen Restrukturierung beansprucht werden kann. 

Um Entlassungen zu vermeiden und die Vermittlungsaussichten zu ver-

bessern, werden die betroffenen Beschäftigten in einer betriebsorgani-

satorisch eigenständigen Einheit (i. d. R. eine sog. „Transfergesell-

schaft“) zusammengefasst, um sie dort zu qualifizieren und in neue Be-

schäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Höhe und Bezugsdauer des 

Transferkurzarbeitergelds entsprechen jenen des Kurzarbeitergelds. 

 

Tarifliche Regelungen zur Kurzarbeit 

Begleitende tarifliche Bestimmungen zur Kurzarbeit sind in etlichen Ta-

rifbereichen anzutreffen (Bispinck 2010). Sie sind meist älteren Datums 

und in die Rahmen- bzw. Manteltarifverträge integriert. Geregelt werden 

v. a. die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, der Umfang der 

Kurzarbeit, Ankündigungsfristen, ggf. ein Zuschuss zum Kurzarbeiter-

geld und der Umgang mit einer Kündigung während der Kurzarbeit. In-

folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden in einigen Branchen ge-

sonderte Vereinbarungen getroffen, so z. B. in der Metall- und Elektroin-

dustrie (ebd., S. 17 ff.). Sie waren jedoch in der Regel befristet und sind 

nach den Krisenjahren nicht fortgeführt worden. 

Bis auf das private Bankgewerbe existieren in allen von uns unter-

suchten Branchen Regelungen zur Kurzarbeit (siehe Tab. 15). Die Best-

immungen im Bauhauptgewerbe beschränken sich jedoch auf die Son-

derform der saisonalen Kurzarbeit, die im folgenden Kapitel ausführlich 

dargestellt wird. Die tariflichen Bestimmungen in der chemischen Indust-

rie und im Einzelhandel NRW sind relativ kurz gefasst. Beide Tarifver-

träge eröffnen zunächst einmal die Möglichkeit der Einführung von 

Kurzarbeit. Im Anschluss werden Voraussetzungen hierfür festgelegt. So 

ist die Einführung nur wirksam, wenn sie rechtzeitig vorher angekündigt 

wird, wofür im Einzelhandel eine Frist von vier Wochen, in der chemi-

schen Industrie hingegen lediglich eine Frist von zwei Wochen gesetzt 
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wird. Des Weiteren wird auf die Beachtung der Mitbestimmungsrechte 

des Betriebsrats verwiesen, wobei die Voraussetzung der Anhörung im 

Einzelhandel hinter die Bestimmungen des BetrVG zurückfällt und des-

halb unwirksam ist. Auch die unbestimmte Soll-Vorschrift für betriebs-

ratslose Betriebe hat in der betrieblichen Praxis keine Bedeutung (De-

cruppe 2004, S. 144). Anders verhält es sich hingegen mit der Voraus-

setzung des Kündigungs- und Entlassungsverbots, das des Weiteren 

auch ein Initiativrecht des Betriebsrats zur Einführung von Kurzarbeit 

bewirkt (ebd., S. 143). Hingegen wird im Manteltarifvertrag der chemi-

schen Industrie eine Kündigung während der Kurzarbeit nicht ausge-

schlossen. Hier besteht lediglich ein Anspruch auf ungekürzte Bezüge 

für die Dauer der Kündigungsfrist. Während im Einzelhandel keine zu-

sätzlichen Leistungen gewährt werden, haben die Tarifbeschäftigten in 

der chemischen Industrie während der Kurzarbeit Anspruch auf eine 

Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf 90 Prozent des vorherigen Net-

toentgelts. Schließlich enthält der Manteltarifvertrag des Einzelhandels 

NRW ein Sonderkündigungsrecht der Beschäftigten während einer län-

ger andauernden Kurzarbeit. 

 
Tabelle 15: Tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit 

Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW 

Saison-Kurzarbeitergeld 

(s. Kap. 4.4.) 

§ 7 MTV 

kann im Bedarfsfall für Betriebe o-

der Abteilungen eingeführt werden 

Voraussetzung. Beachtung der ge-

setzl. Mitbestimmungsrechte des 

BR 

Ankündigungsfrist: 14 Tage 

Anspruch auf Zuschuss zum Kug in 

Höhe der Differenz zw. Nettoentgelt 

& Kug zu 90 % des Nettoentgelts, 

das ohne Kurzarbeit erzielt worden 

wäre
1
 

bei Kündigung vor oder während 

Kurzarbeit: Anspruch auf ungekürz-

te Bezüge für Dauer der Kündi-

gungsfrist 

§ 9 MTV 

kann eingeführt werden 

Voraussetzungen: 

Vermeidung von Kündigungen & 

Entlassungen 

Anhörung des BR; in Betrieben oh-

ne BR: Vereinbarung zw. AG & AN 

(Soll-Vorschrift) 

Ankündigungsfrist: 4 Wochen 

Berücksichtigung der Vorschriften 

im SGB III 

bei Kurzarbeit von mehr als 4 Wo-

chen: AN können Arbeitsverhältnis 

mit Frist von 1 Monat zum Monats-

ende kündigen 

1 Bei der Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts werden die tarifl. Schichtzulagen & Nacht- & Sonntagsarbeitszu-

schläge mitberücksichtigt, nicht aber die Feiertagszuschläge. Der Zuschuss ist kein Arbeitsentgelt & wird deshalb 

bei tarifl., deren Höhe vom Arbeitsentgelt abhängig ist, nicht berücksichtigt. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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4.4. Saisonale Kurzarbeit 
 

Das Saison-Kurzarbeitergeld (Saison-Kug) ist eine Sonderform des 

Kurzarbeitergeldes, mit der witterungsbedingte Arbeitsausfälle in den 

Wintermonaten kompensiert und somit saisonale Erwerbslosigkeit ver-

hindert oder zumindest eingedämmt werden soll. Es zielt insbesondere 

auf die Beschäftigungsbedingungen des Baugewerbes, das im SGB III 

auch explizit als Adressat benannt wird, steht prinzipiell aber auch ande-

ren Wirtschaftszweigen offen, die von saisonalem Arbeitsausfall betrof-

fen sind. Bislang wurden per Verordnung vier Branchen einbezogen: das 

Bau(haupt)gewerbe, das Dachdeckerhandwerk, das Gerüstbauerhand-

werk und der Garten- und Landschaftsbau. Das Saison-Kug existiert in 

dieser Form erst seit 2006, steht aber in der Tradition zweier Vorgänger-

leistungen (Schlechtwetter- und Winterausfallgeld). Die Förderung der 

ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft reicht bis in die 1950er 

zurück und ist, wenngleich ein Sonderfall, ein exemplarisches Beispiel 

für die mitunter ausgesprochen enge Verzahnung von gesetzlicher und 

tariflicher Regulierungsebene. Zugleich lassen sich auch hier Entwick-

lungen hin zu einer Vertariflichung staatlicher Sozialpolitik ausmachen. 

Während die Anfänge der staatlichen Förderung eine Verstaatlichung 

von Tarif- und Betriebspolitik bedeuteten, mehrten sich in den 1990er 

Jahren die staatlichen Versuche, Tarifparteien und Betriebe stärker an 

der Finanzierung und Regulierung der Leistungen zu beteiligen. Wir wol-

len deshalb im Folgenden etwas näher auf die Vorgeschichte des Sai-

son-Kugs eingehen. 

Bis Ende der 1950er Jahre war es im Baugewerbe üblich, den Be-

schäftigten schon beim ersten winterlichen Kälteeinbruch zu kündigen. 

Die Tarifparteien förderten diese Praxis noch, indem sie im Rahmenta-

rifvertrag die beiderseitige fristlose Beendigung des Beschäftigungsver-

hältnisses ermöglichten. Die Betriebe sollten so nicht in ihrer Existenz 

gefährdet werden, die Beschäftigten sich schnell eine andere Arbeits-

stelle suchen können. Oft blieben sie jedoch bis ins Frühjahr hinein er-

werbslos. Entsprechend war die Wintererwerbslosigkeit eine der Haupt-

gründe für die hohen Abwanderungsraten in andere Branchen (Bosch/

Zühlke-Robinet 2000, S. 151). Für die Betriebe war die Schlechtwetter-

periode somit nicht nur mit Produktions- und Einnahmeausfällen, son-

dern auch mit dem Risiko des Verlustes der Stammbeschäftigten und 

der Nachwuchssicherung und somit mit hohen Fluktuationskosten ver-

bunden. 

Da die wiederkehrende Wintererwerbslosigkeit die Kassen der ALV 

belastete, hatte der Staat ein Eigeninteresse an der Eindämmung der 

witterungsbedingten Entlassungen. Der Aufbau einer bauspezifischen 
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Arbeitsmarktpolitik setzte 1959 ein, als in Ergänzung zum zwei Jahre 

zuvor in Kraft getretenen Kurzarbeitergeld, das bis heute saisonal be-

dingte Kurzarbeit ausschließt, das Schlechtwettergeld (SWG) als spezi-

fische Leistung für die Bauwirtschaft eingeführt wurde. Bezugsberechtigt 

waren ausschließlich die Bauarbeiter, nicht jedoch die Poliere und An-

gestellten. Das SWG wurde bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall von 

mindestens zwei Stunden pro Tag in den Monaten November bis März 

gewährt und lag anfänglich über dem Arbeitslosengeld. Das Gesetz 

wurde durch tarifliche Regelungen ergänzt. Hierzu gehörten insbesonde-

re die Abschaffung der fristlosen wetterbedingten Kündigung und die 

Einführung eines umlagefinanzierten Lohnausgleichs für den Arbeitsaus-

fall zwischen Heiligabend und Neujahr.107 Diesen Eigenbeitrag der Tarif-

parteien und der Betriebe hatte der Gesetzgeber zur Voraussetzung für 

die Einführung der staatlichen Leistungen gemacht. Abgesehen vom 

Lohnausgleich hatten die Betriebe bei witterungsbedingtem Arbeitsaus-

fall jedoch keine Lohnkosten zu tragen. Auch die Sozialversicherungs-

beiträge der Ausfallstunden wurden von der Arbeitsverwaltung über-

nommen. Infolge des SWG ging die Wintererwerbslosigkeit stark zurück; 

die Stetigkeit der Beschäftigungsverhältnisse über den Jahresverlauf 

nahm zu (ebd., S. 156). 

Um die Bauproduktion im Winter zu steigern, wurde begleitend zum 

Schlechtwettergeld die Winterbauförderung etabliert, die ebenfalls aus 

ALV-Mitteln finanziert wurde. Sie gewährte zunächst Zuschüsse an 

Bauherren für winterbaubedingte Mehrkosten, blieb aber in dieser Form 

weitgehend wirkungslos. Im Jahr 1972 wurde die Winterbauförderung 

schließlich neu ausgerichtet, indem Anreize für Betriebe und Beschäftig-

te zur Verstetigung der Winterbautätigkeit geschaffen wurden. Gleichzei-

tig forderte der Staat auch hier einen Eigenbeitrag der Bauwirtschaft. Die 

Betriebe konnten nun einen Investitionskostenzuschuss für Winterbau-

geräte und -einrichtungen und einen Kostenzuschuss zu den belegbaren 

witterungsbedingten Mehrkosten des Winterbaus erhalten. Für die Be-

schäftigten wurde mit dem Wintergeld eine steuer- und abgabenfreie Er-

schwerniszulage für Arbeitsstunden in der Winterbauzeit eingeführt. 

Diese Leistungen wurden durch eine gesonderte Winterbauumlage über 

die Sozialkassen von den Baubetrieben selbst finanziert. 

In der Wirtschaftskrise 1974/75 wurden die gesetzlichen Leistungen 

erstmals eingeschränkt. Das Schlechtwettergeld wurde auf das ALG-

Niveau abgesenkt. Zudem wurde die erste Ausfallstunde nicht mehr 

vergütet und die Beschäftigten durften eine gewisse Anzahl an Urlaubs-

                                                 
107  Die Umlagefinanzierung dient dem brancheninternen Risikoausgleich zwischen den 

Betrieben, die aufgrund ihres professionellen und regionalen Tätigkeitsschwer-

punkts mehr oder weniger stark von Witterungsausfällen betroffen sind. 
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tagen nur noch in den Wintermonaten nehmen. Die Betriebe mussten 

die Sozialversicherungsbeiträge für die Ausfallstunden nun selbst tra-

gen. Weitere Kürzungen folgten im Zuge kontinuierlich ansteigender Er-

werbslosenzahlen ab Mitte der 1980er Jahre. So wurden u. a. der Inves-

titionskosten- und der Mehrkostenzuschuss abgeschafft und die Förder-

zeit für das Wintergeld auf Mitte Dezember bis Ende Februar begrenzt 

(und somit um 1,5 Monate reduziert). 

Vor dem Hintergrund der v. a. aufgrund des Beitritts der DDR stark 

angespannten Haushaltslage der Bundesanstalt für Arbeit und dem viru-

lenten Krisendiskurs zu den Auswirkungen der Globalisierung auf die 

nationale „Wettbewerbsfähigkeit“ wurde die bauspezifische Arbeits-

marktpolitik 1996 schließlich neu justiert. Die Winterbauförderung wurde 

mit Ausnahme des Wintergeldes abgeschafft und das Schlechtwetter-

geld durch das Winterausfallgeld ersetzt. Dieses entsprach in der Höhe 

weiterhin dem Arbeitslosengeld, wurde nun aber erst ab der 151. witte-

rungsbedingten Ausfallstunde gewährt. Die vorherigen Ausfallstunden 

wurden über das neu vereinbarte tarifliche Überbrückungsgeld in Höhe 

von 75 Prozent des Bruttolohns ausgeglichen. Das Überbrückungsgeld 

wurde über eine Arbeitgeberumlage und ergänzende Arbeitgeberzu-

schüsse von den Arbeitsämtern finanziert. Die Beschäftigten wurden 

durch die Einbringung von bis zu fünf Urlaubstagen, die hierfür extra bis 

zur Winterbauperiode zurückgehalten werden mussten, an der Finanzie-

rung beteiligt. Zudem wurde das Wintergeld deutlich reduziert. 

Infolge der Neuregelungen war die betriebliche Kostenbelastung stark 

angestiegen, was dazu führte, dass wieder vermehrt Kündigungen aus-

gesprochen wurden und die Wintererwerbslosigkeit deutlich zunahm 

(Bosch/Zühlke-Robinet 2000, S. 164). Die Tarifparteien drängten des-

halb schon bald auf eine rasche Reform, welcher der Gesetzgeber im 

Herbst 1997 dann auch zustimmte. Das Winterausfallgeld wurde nun be-

reits ab der 51. witterungsbedingten Ausfallstunde gewährt, aber erst ab 

der 121. Ausfallstunde von den Arbeitsämtern finanziert, die zudem nicht 

mehr für die Sozialbeiträge aufkamen. Die 70 Ausfallstunden dazwi-

schen wurden nun über die Winterbauumlage finanziert.108 Die ersten 50 

Ausfallstunden wurden durch die Einbringung von Arbeitszeitguthaben 

von den Beschäftigten gegenfinanziert. Hierzu wurde zwischen den Ta-

rifparteien eine umfassende Arbeitszeitflexibilisierung vereinbart, mit der 

die Ansparung von Zeitguthaben auf Arbeitszeitkonten für witterungsbe-

dingte Arbeitsausfälle in der Schlechtwetterzeit ermöglicht wurde. Die 

Betriebe konnten zwischen zwei Modellen wählen: der „kleinen Arbeits-

zeitflexibilisierung“ mit einem Maximalvolumen von 50 Arbeitsstunden 

                                                 
108  Zusätzlich deckte die Winterbauumlage die Hälfte der Sozialbeiträge für die Ausfall-

stunden ab, für die andere Hälfte musste der einzelne Betrieb selbst aufkommen. 
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und der „großen Arbeitszeitflexibilisierung“ mit bis zu 150 Arbeitsstun-

den. Die Arbeitszeitguthaben mussten vorrangig vor der Gewährung des 

Winterausfallgeldes aufgezehrt werden. 

Die Neuregelung war unter den Beschäftigten nicht sonderlich popu-

lär, zumal die Betriebe meist ihrer Pflicht zur Insolvenzsicherung nicht 

nachkamen. Auch die Nutzung seitens der Betriebe blieb hinter den Er-

wartungen zurück, was v. a. auf die gestiegenen Kosten für die Sozial-

beiträge zurückzuführen war (ebd., S. 171). Kündigungszahlen und Win-

tererwerbslosigkeit blieben entsprechend hoch. Um den Eigenbeitrag 

der Beschäftigten zu senken und den Zwang zur Arbeitszeitflexibilisie-

rung zu reduzieren, forderte die IG BAU von der neuen rot-grünen Bun-

desregierung die Wiedereinführung des Schlechtwettergeldes mit Zah-

lung ab der ersten Ausfallstunde, wobei die Finanzierung nicht über die 

Arbeitsämter, sondern über die Wintergeldumlage erfolgen sollte. Die 

Bauunternehmen sperrten sich jedoch wegen der Mehrkosten gegen 

dieses Konzept. Nach mehreren Verhandlungsrunden kam es Mitte 

1999 zu einer gemeinsam getragenen Neuregelung. Das Winterausfall-

geld wurde nun bereits ab der 31. witterungsbedingten Ausfallstunde 

gewährt. Die Mittel bis zur 100. Ausfallstunde und die Hälfte der Sozial-

beiträge hierfür wurden über die Winterbauumlage finanziert. Ab der 

101. Ausfallstunde wurde das Winterausfallgeld von den Arbeitsämtern 

übernommen, die Sozialbeiträge mussten die Betriebe jedoch weiterhin 

selbst bezahlen. Die ersten 30 Ausfallstunden wurden durch Einbrin-

gung von Arbeitszeitguthaben von den Beschäftigten gegenfinanziert. 

Die Betriebe konnten weiterhin zwischen der kleinen und großen Ar-

beitszeitflexibilisierung wählen, in deren Rahmen nun jedoch nur noch 

30 bzw. bis zu 100 Stunden angespart werden mussten. Neu war, dass 

das Wintergeld nun auch im Fall der Einbringung von Arbeitszeitgutha-

ben gewährt wurde, wenn dadurch die Inanspruchnahme des Winter-

ausfallgeldes vermieden werden konnte (Zuschuss-Wintergeld). Hier-

durch sollte ein Anreiz zur Vereinbarung und Nutzung von Arbeitszeit-

konten gesetzt werden. Das Wintergeld für die in der Förderzeit erbrach-

ten Arbeitsstunden firmierte nun unter der Bezeichnung Mehraufwands-

Wintergeld. 

Zwar konnte der stete Anstieg der Wintererwerbslosigkeit seit Ab-

schaffung des Schlechtwettergeldes durch diese dritte Fassung abge-

bremst werden, jedoch gelang es auch diesmal nicht, die Beschäftigung 

wirkungsvoll zu verstetigen (Kümmerling et al. 2009, S. 4). Hinzu kam, 

dass sich im Zuge der „Hartz-Gesetze“ die Arbeitsmarktrisiken für Bau-

beschäftigte weiter erhöht hatten. Es wurden nicht nur die Anspruchsvo-

raussetzungen für Lohnersatzleistungen verschärft, sondern auch die 

langjährigen Sonderregelungen gestrichen, wonach verschiedene Be-
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schäftigtengruppen in saisonal geprägten Branchen auch bei kürzeren 

Beschäftigungszeiten als acht Monaten Anspruch auf Arbeitslosengeld 

hatten. Damit liefen Baubeschäftigte Gefahr, infolge nicht erfüllter An-

wartschaftszeiten bei einer Entlassung unmittelbar in den SGB II-

Leistungsbezug zu geraten. 

In der Tarifrunde 2004/05 verständigten sich die Tarifparteien deshalb 

auf eine Reform der gesetzlichen und tariflichen Leistungen. Das von 

den Tarifparteien entwickelte Konzept für ein Saison-Kurzarbeitergeld 

wurde von der rot-grünen Bundesregierung weitgehend übernommen. 

Entsprechend passten die Tarifparteien bereits im Sommer 2005 den 

Rahmentarifvertrag im Vorgriff an die zu erwartenden gesetzlichen Re-

gelungen an. Die nachfolgende Große Koalition knüpfte an die Pläne der 

Vorgängerregierung an, indem sie im Koalitionsvertrag die Einführung 

des Saison-Kugs verabredete. Im April 2006 trat schließlich das Gesetz 

zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in Kraft, wobei die maß-

geblichen Regelungen in das SGB III integriert wurden. Das Saison-Kug 

konnte erstmals ab Dezember 2006 in Anspruch genommen werden. 

Mit dem Saison-Kug wurde das Winterausfallgeld vereinfacht und mit 

dem System des Kurzarbeitergeldes kombiniert. Während bis dato nur 

unvermeidbare witterungsbedingte Arbeitsausfälle geltend gemacht 

werden konnten, sind nun auch unvermeidbare wirtschaftsbedingte Ar-

beitsausfälle (z. B. Auftragsmangel) und Arbeitsausfälle infolge eines 

unabwendbaren Ereignisses (z. B. Naturkatastrophen) während der 

Schlechtwetterperiode erfasst. Zugleich wurden die Leistungen erstmals 

auch für andere Wirtschaftszweige außerhalb der Bauwirtschaft geöff-

net, die von saisonalem Arbeitsausfall geprägt sind. Dies ist dann der 

Fall, wenn regelmäßig in der Schlechtwetterzeit Arbeitsausfall aus witte-

rungsbedingten oder wirtschaftlichen Gründen zu verzeichnen ist. 

Der Bezug von Saison-Kug geht dem Bezug von Kurzarbeitergeld 

vor. Während der Schlechtwetterzeit kann also auch bei konjunkturell 

bedingtem Arbeitsausfall ausschließlich Saison-Kug bezogen werden. 

Auch Angestellte und Poliere sind anspruchsberechtigt. Grundsätzlich 

muss ein ungekündigtes oder nicht durch Aufhebungsvertrag aufgelös-

tes, versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bestehen, das nach dem 

Arbeitsausfall weitergeführt wird. Auch Arbeitsunfähige haben Anspruch, 

solange sie kein Krankengeld beziehen. Die Bezieher*innen müssen 

prinzipiell der Arbeitsvermittlung durch die Arbeitsverwaltung zur Verfü-

gung stehen. 

Das Saison-Kug orientiert sich wie das Winterausfallgeld und das 

Kurzarbeitergeld am Arbeitslosengeld, beträgt also 60 Prozent bzw. (für 

Beschäftigte mit Kindefreibetrag) 67 Prozent des pauschalierten Netto-

lohnausfalls. Es ist weiterhin steuerfrei, unterliegt aber nach wie vor dem 
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Progressionsvorbehalt. Der Bezug wirkt sich weiterhin nicht mindernd 

auf einen eventuellen späteren Bezug von Arbeitslosengeld aus. Saison-

Kug wird bereits ab der ersten Ausfallstunde gezahlt. Es besteht also 

keine Pflicht mehr, ein Arbeitszeitguthaben für die Schlechtwetterzeit 

anzusparen. Ist jedoch ein Arbeitszeitguthaben vorhanden, so muss die-

ses grundsätzlich aufgelöst werden, bevor Saison-Kug in Anspruch ge-

nommen werden kann. Die Höchstgrenze, bis zu der eine Auflösung ver-

langt werden kann, liegt bei 10 Prozent der Jahresarbeitszeit (bei einer 

tariflichen Wochenarbeitszeit von 40 Std. also max. 208 Std). Geschützt 

sind zudem Arbeitszeitguthaben von bis zu 50 Stunden, die aufgrund ei-

ner Vereinbarung ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen 

außerhalb der Schlechtwetterzeit (z. B. für Brückentage) bestimmt 

sind.109 Auch Urlaubsansprüche müssen grundsätzlich vor dem Bezug 

von Saison-Kug aufgebraucht werden. Urlaubswünsche der Beschäftig-

ten genießen jedoch Vorrang, um den Sinn und Zweck des Erholungsur-

laubes nicht zu gefährden.110 

Das Saison-Kug wird im Gegensatz zum Winterausfallgeld aus-

schließlich über Beitragsmittel der BA finanziert. Zur Kostenminderung 

wurde die Schlechtwetterzeit um einen Monat auf vier Monate verkürzt: 

von November bis März auf Dezember bis März. Die vom Unternehmen 

zu tragenden Sozialbeiträge werden vollständig und unbegrenzt erstat-

tet. Die Sozialaufwandserstattung wird über die Winterbauumlage finan-

ziert. Die ergänzenden tariflichen Leistungen wurden beibehalten, je-

doch geringfügig modifiziert. Um einen Anreiz zum Aufbau von Arbeits-

zeitguthaben zu setzen, wurde das Zuschuss-Wintergeld von 1 Euro auf 

2,50 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde das Mehraufwands-Wintergeld 

geringfügig auf 1 Euro reduziert und die Anzahl der berücksichtigungs-

fähigen Arbeitsstunden auf max. 450 begrenzt (im Dezember max. 90 

Stunden, im Januar und Februar jeweils max. 180 Stunden). Die Winter-

bauumlage wurde von 1 Prozent auf 2 Prozent der Bruttolohnsumme der 

gewerblichen Beschäftigten erhöht. Sie wird nun allerdings zu 

40 Prozent von den Beschäftigten und nur noch zu 60 Prozent von den 

Betrieben bezahlt. 

                                                 
109 Um zu verhindern, dass Arbeitszeitguthaben zu Beginn der Schlechtwetterzeit auf-

gelöst werden, um dann zu Lasten der Arbeitsagenturen Saison-Kug beziehen zu 

können, entfällt in diesem Fall der Leistungsanspruch in Höhe der zweckwidrig ein-

gesetzten Guthabenstunden. Außer für witterungsbedingten Arbeitsausfall dürfen 

Arbeitszeitguthaben nur zum Ausgleich für einen verstetigten Monatslohn oder für 

die Freistellung zu Qualifizierungszwecken eingesetzt werden. 

110  Anders verhält es sich bei übertragenen Resturlaubsansprüchen aus dem Vorjahr, 

die nach den Verfallfristen des BRTV ohnehin nur bis zum Ende des laufenden Ka-

lenderjahres geltend gemacht werden können. Sie müssen vorrangig eingebracht 

werden. 
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Nach einer von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Evaluati-

on konnte durch die Neuregelung der Beschäftigungsrückgang im Win-

ter mehr als halbiert werden (Kümmerling et al. 2008). Nicht nur deswe-

gen, so die Studie weiter, weise das Saison-Kug insgesamt eine hohe 

Akzeptanz unter allen Beteiligten auf. Hierfür spricht nicht zuletzt auch, 

dass weitere Reformbestrebungen bislang nicht zu verzeichnen waren. 

 

 

4.5. Öffnungsklauseln zur Beschäftigungssicherung 
 

Tarifliche Öffnungsklauseln zur Beschäftigungssicherung erlauben die 

Unterschreitung von tariflichen Mindestbedingungen in einem Betrieb 

oder Unternehmen, wenn hierdurch (drohende) krisen- oder wettbe-

werbsbedingte Entlassungen vermieden werden können. Während Öff-

nungsklauseln, bei denen es um die betriebliche Konkretisierung und 

Ausgestaltung sektoraler Tarifvorgaben geht, schon lange vorher exis-

tierten111, haben sich Öffnungsklauseln, die eine Unterschreitung sekt-

oraler Tarifnormen zulassen, erst seit den 1990er Jahren verbreitet. 

Ihre historischen Vorläufer sind die Beschäftigungssicherungsab-

kommen, die im Zuge der beitrittsbedingten Umwälzungsprozesse das 

Überleben insbesondere der (verbliebenen) ostdeutschen Betriebe si-

chern bzw. die zunehmende Aushöhlung des Flächentarifsystems durch 

die sich ausbreitenden „betrieblichen Bündnisse für Arbeit“ stoppen soll-

ten (Knuth 1996). Sie beinhalteten in der Regel eine Doppelstrategie: 

Zum einen sollten durch die Kombination insbesondere von Teilzeitar-

beit, Kurzarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen Entlassungen und Be-

triebsschließungen möglichst vermieden werden, zum anderen sollte 

mittels der Errichtung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesell-

schaften die Überleitung der von Entlassung bedrohten Beschäftigten in 

zukunftsträchtigere Betriebe, Branchen und Sektoren organisiert wer-

den. Im Laufe der 1990er Jahre änderten diese Abkommen zusehends 

ihren Charakter und kamen verstärkt auch im westdeutschen Tarifgebiet 

als sogenannte „Härtefallklauseln“ zum Einsatz (Bispinck 2004a, 

S. 238). Im verschärften Standortwettbewerb ging es nun nicht mehr nur 

um die Bewältigung einer akuten Krise bzw. die Sanierung eines Unter-

nehmens, sondern allgemein um die Verbesserung der betrieblichen 

„Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“ durch einen „politischen 

                                                 
111  So sah z.B. der Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag II für Nordwürttemberg-

Nordbaden aus dem Jahr 1973 insgesamt ca. 30 verpflichtend abzuschließende 

Betriebsvereinbarungen zur Konkretisierung der tariflichen Vorgaben vor (Sperling 

2008, S. 128). 
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Tausch“ zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft: Verzicht auf 

betriebsbedingte Kündigungen bei entsprechenden Gegenleistungen 

insbesondere in Form von Entgelteinbußen oder längeren Arbeitszeiten. 

Spätestens nach dem Konflikt um die Einführung von gesetzlichen 

Öffnungsklauseln (Bispinck/Schulten 2005) sind Beschäftigungssiche-

rungsklauseln dann Mitte der 2000er Jahre zur tarifpolitischen „Normali-

tät“ geworden und wurden in vielen Tarifbereichen dauerhaft etabliert 

(Bispinck 2003, 2004b, 2005b). Ein prominentes Beispiel hierfür ist der 

„Pforzheimer Abschluss“ von 2004 in der Metall- und Elektroindustrie 

(Bispinck 2005a). Laut IAB-Betriebspanel befanden sich im Jahr 2005 

ca. 13 Prozent der tarifgebundenen Betriebe mit 28 Prozent der Tarifbe-

schäftigten im Geltungsbereich einer tariflichen Öffnungsklausel und et-

wa die Hälfte der Betriebe machte von dieser auch Gebrauch (Kohaut 

2007: 96).112 

Auch in allen hier untersuchten Tarifbereichen lassen sich solche 

Öffnungsklauseln und Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung fin-

den, meist sogar in mehreren Varianten (siehe Tab. 16). So existiert im 

privaten Bankgewerbe sowohl eine Öffnungsklausel für eine befristete 

Arbeitszeitverkürzung als auch eine Härtefallklausel, die Entgeltkürzun-

gen erlaubt. Im Bauhauptgewerbe gibt es drei Tarifverträge mit unter-

schiedlichem Geltungsbereich (gewerbliche Beschäftigte West, gewerb-

liche Beschäftigte und Angestellte Ost, gewerbliche Beschäftigte und 

Angestellte Berlin), aber sonst recht ähnlichen Inhalten. In der chemi-

schen Industrie sind sogar fünf Öffnungsklauseln (Arbeitszeit-, Entgelt-, 

Demografiekorridor, Einmalzahlungen, Betriebe in tarifkonkurrierenden 

Bereichen) anzutreffen. Lediglich im Einzelhandel NRW gibt es nur eine 

Regelung, die zudem deutlich von den anderen abweicht. Sie bleibt 

nämlich weitgehend unbestimmt und verlagert die konkrete Gestaltung 

auf einen verpflichtend vorgeschriebenen Haustarifvertrag. Insgesamt 

unterscheiden sich die Regelungen sowohl in Bezug auf die Gesamt-

konstruktion als auch im Detail erheblich voneinander. Im Wesentlichen 

enthalten sie Bestimmungen zu den folgenden Aspekten: 

 Voraussetzung: Meist setzt die Inanspruchnahme der Öffnungsklau-

seln eine akute Gefährdung des Beschäftigungsstands oder der wirt-

schaftlichen „Wettbewerbsfähigkeit“ des Unternehmens voraus. Mit-

                                                 
112  Diese unseres Wissens letzten verfüg- und belastbaren Daten sind jedoch nicht nur 

in die Jahre gekommen, sondern auch mit Vorsicht zu genießen. Zum einen wuss-

ten ca. 22 Prozent der befragten Personalverantwortlichen nicht, ob für ihren Be-

trieb eine Öffnungsklausel gilt, zum anderen wurden auch solche Klauseln erfasst, 

die gar nicht der Beschäftigungssicherung dienen, sondern z.B. der allgemeinen 

Arbeitszeitflexibilisierung. Dementsprechend wurden die Öffnungsklauseln in mehr 

als zwei Drittel der Fälle denn auch zur Anpassung der tariflichen Arbeitszeiten an 

betriebliche Gegebenheiten genutzt (ebd., S. 97). 
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unter ist die Inanspruchnahme auf Betriebe in einer wirtschaftlichen 

Notlage oder zumindest mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierig-

keiten begrenzt (Härtefallklauseln). Verbreitet wird die Tarifabwei-

chung aber auch voraussetzungslos gewährt, so z. B. durchgehend 

im Bauhauptgewerbe sowie im Rahmen des Arbeitszeit- und des 

„Demografiekorridors“ in der chemischen Industrie. 

 Regelungsform: Neben dem Beschäftigungssicherungstarifvertrag 

des Einzelhandels NRW machen auch die Lohntarifverträge des 

Bauhauptgewerbes West und Berlin sowie die Härtefallklausel im 

Bankgewerbe den Abschluss eines Haustarifvertrags zur Bedingung 

für die Nutzung der flächentariflichen Öffnungsklausel. Hingegen 

reicht für die Anwendung der anderen Banken-Öffnungsklausel der 

Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung. Dieselbe Kon-

struktion kommt auch im Baugewerbe Ost zur Anwendung. In be-

triebsratslosen Betrieben reicht hier sogar ein Einzelvertrag. Einen 

Mittelweg haben hingegen die Tarifparteien der chemischen Indust-

rie gewählt: Die freiwillige Betriebsvereinbarung muss von ihnen ab-

gesegnet werden, bevor sie in Kraft treten kann. Lediglich Betriebs-

vereinbarungen, die sich nur auf einzelne Beschäftigtengruppen be-

ziehen, bedürfen z. T. nicht der Zustimmung. 

 Art und Umfang der Abweichung: Die Öffnungsklauseln erlauben 

entweder Kürzungen bei den tariflichen Entgelten oder aber eine Ar-

beitszeitverkürzung ohne (vollen) Entgeltausgleich, jedoch nicht bei-

des gleichzeitig. Allerdings lassen sich in der chemischen Industrie 

die entgelt- und die arbeitszeitbezogenen Öffnungsklauseln weitge-

hend miteinander kombinieren. Gleiches gilt für die beiden Öff-

nungsklauseln im privaten Bankgewerbe. Im Einzelhandel sind Art 

und Umfang der Abweichung Gegenstand des jeweiligen Haustarif-

vertrags. Häufig können die Abweichungen auf bestimmte Beschäf-

tigtengruppen, Abteilungen, Betriebsteile oder einzelne Betriebe in-

nerhalb eines Unternehmens beschränkt werden. 

 Entgeltbezogene Öffnungsklauseln: Im Bauhauptgewerbe existiert 

lediglich die Möglichkeit der Entgeltkürzung, und zwar ausschließlich 

in Form der Kürzung der Tarifstundenlöhne bis zu max. 4 Prozent (in 

Berlin bis zu 6 Prozent), wobei der höchste Mindestlohn nicht unter-

schritten werden darf.113 Der Entgeltkorridor in der chemischen In-

dustrie ermöglicht eine Absenkung der Tarifstundenlöhne um bis zu 

10 Prozent. Alternativ oder zusätzlich können die tarifliche Einmal-

                                                 
113  Im ostdeutschen Tarifgebiet war anfänglich eine Absenkung der Tariflöhne um bis 

zu 10 Prozent erlaubt. Im Jahr 2008 wurde die erlaubte Absenkung dann auf max. 8 

Prozent reduziert, 2010 auf max. 6 Prozent und 2013 schließlich auf den aktuellen 

Stand. 
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zahlungen (begrenzt auf eine Gesamtsumme in Höhe von 

95 Prozent des tariflichen Monatsentgelts) für ein Jahr gekürzt oder 

ganz gestrichen werden. Die Härtefallklausel im privaten Bankge-

werbe ermöglicht eine befristete Reduzierung der Sonderzahlung 

und des Urlaubsanspruchs, in Ausnahmefällen auch eine Ausset-

zung von Tariferhöhungen, wobei das individuelle Gesamtvolumen 

der Entgeltkürzung auf max. 8 Prozent begrenzt ist. 

 Arbeitszeitbezogene Öffnungsklauseln: Im Rahmen des Arbeitszeit-

korridors können Chemiebetriebe im westdeutschen Tarifgebiet die 

Wochenarbeitszeit um 2,5 Stunden ohne Lohnausgleich verkürzen. 

Alternativ steht hierfür auch der „Demografiekorridor“ zur Verfügung, 

der jedoch nicht mit dem Entgeltkorridor kombiniert werden kann. 

Beide Regelungen erlauben eine dauerhafte Absenkung (aber auch 

Verlängerung) der Arbeitszeit. Hingegen ist im Bankgewerbe nur ei-

ne befristete Arbeitszeitverkürzung möglich, die dafür aber bis zu 

acht Wochenstunden umfassen kann, wobei ein Entgeltausgleich in 

Höhe von 20 Prozent erfolgt. Die Regelung darf nicht auf ganze Un-

ternehmen oder Betriebe, sondern nur auf bestimmte Betriebsteile, 

Abteilungen oder Beschäftigtengruppen angewendet werden. 

 Gegenleistung: Überraschenderweise werden in den Tarifverträgen 

meist keine konkreten unternehmensseitigen Gegenleistungen für 

die Entgelt- oder Arbeitszeitverkürzung gefordert. Falls doch, dann 

besteht die Gegenleistung meist im Verzicht auf betriebsbedingte 

Kündigungen. Alternativ werden mitunter auch die Vermeidung von 

Ausgliederungen oder Produktionsverlagerungen, die Übernahme 

von Auszubildenden oder allgemein die Tätigung von beschäfti-

gungserhaltenden oder -fördernden Investitionen genannt. 

 Bedingungen: Deutlich häufiger werden hingegen Bedingungen für 

die Nutzung der Öffnungsklauseln bzw. verpflichtende Vorgaben für 

die Betriebsvereinbarung formuliert. So wird oft der vorrangige Ab-

bau von übertariflichen Leistungen vorausgesetzt oder zumindest 

gefordert. Auch die Vorgabe, begleitend zu den Tarifabweichungen 

Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung zu vereinbaren, lässt sich 

finden. Eine verbreitete Forderung ist die Vorlage oder Vereinbarung 

von Maßnahmen zur Wiederherstellung stabiler betriebswirtschaftli-

cher Verhältnisse sowie von Regelungen zur Rückkehr zu den Tarif-

standards. Im Bauhauptgewerbe ist darüber hinaus konkret geregelt, 

dass im Fall einer unvermeidbaren betriebsbedingten Kündigung 

während der Nutzung der Öffnungsklausel ein rückwirkender An-

spruch der entlassenen Beschäftigten auf das volle Tarifentgelt be-

steht. 



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 157 

Daten zur Nutzung der Öffnungsklauseln liegen lediglich für die chemi-

sche Industrie vor und sind zudem älteren Datums. Demnach lag die 

Zahl der von den Tarifparteien erteilten Abweichungsgenehmigungen 

anfänglich relativ konstant auf niedrigem Niveau (ca. 2 bis 3 Prozent der 

tarifgebundenen Betriebe), um dann im konjunkturellen Abschwung der 

Jahre 2003 bis 2005 kurzfristig um das Dreifache (Arbeitszeitkorridor) 

bzw. Fünffache (Entgeltkorridor) anzusteigen. Im Jahr 2007 nutzten ca. 

13 Prozent der Betriebe der chemischen Industrie die verschiedenen 

Öffnungsklauseln (Erhard 2007, S. 129). Allgemein bekannt ist darüber 

hinaus, dass die Öffnungsklausel im ostdeutschen Bauhauptgewerbe 

vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Strukturkrise und der weit ver-

breiteten Tarifflucht nahezu flächendeckend genutzt wird (Fröhler et al. 

2013, S. 352). 
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Tabelle 16: Tarifvertragliche Öffnungsklauseln zur Beschäftigungssicherung 

Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

§ 9 TV Lohn/West (Arb., seit 2008; l.F. 

6/2016) 

Voraussetzung: – 

Grundlage: Haus-TV 

Abweichung von den Tariflöhnen um max. 

4 %, wobei der höchste Mindestlohn nicht 

unterschritten werden
 
darf

1
 

Gegenleistung: – 

Bedingung: bei betriebsbedingter Kündi-

gung während der Vertragslaufzeit rückwir-

kend Anspruch auf vollen Lohn für die letz-

ten 12 Monate 

 

§ 7 TV Lohn/Ost (Arb.), § 5 TV Gehalt/Ost 

(Ang.) (beide seit 1997; l.F. 6/2016) 

Voraussetzung: - 

Grundlage: BV; Einzelvertrag in Betrieben 

ohne BR; Unterrichtung der TV-Parteien
2
 

Abweichung von den Tariflöhnen um max. 

4 %, wobei der höchste Mindestlohn nicht 

unterschritten werden
 
darf

3
 

Gegenleistung: Vermeidung von Kurzar-

beit, betriebsbedingten Kündigungen oder 

arbeitskostenbedingter Vergabe von Nach-

unternehmerleistungen oder Übernahme 

von Auszubildenden 

Bedingung: bei betriebsbedingter Kündi-

gung während der Vertragslaufzeit rückwir-

kender Anspruch der AN auf volles Tarif-

entgelt für die letzten 3 Monate 

Arbeitszeitkorridor (§ 2 MTV, West; seit 

1994) 

Voraussetzung: – 

Grundlage: BV, Zustimmung der TV-

Parteien (Ausnahme: BV für einzelne AN-

Gruppen) 

tarifl. Wochen-AZ (37,5 WoStd.) kann für 

einzelne AN-Gruppen, größere Betriebstei-

le oder ganze Betriebe um 2,5 Std. verkürzt 

oder verlängert werden; Entgelt gemäß AZ, 

Urlaubsgeld & VL wie VZB 

Gegenleistung: – 

Bedingung: - 

 

Entgeltkorridor (§§ 10 Bundesentgelt-TV 

West & Entgelt-TV Ost; seit 1998) 

Voraussetzung: Gefährdung des Beschäf-

tigungsstands oder der Wettbewerbsfähig-

keit; wirtschaftliche Schwierigkeiten 

Grundlage: befristete BV; Zustimmung der 

TV-Parteien 

Absenkung der Tariflöhne um max. 10 %
4
 

Gegenleistung: beschäftigungserhaltende 

& -fördernde Investitionen oder Vermei-

dung von Entlassungen oder Vermeidung 

der Verlagerung von Produktion, sonstigen 

Aktivitäten oder Investitionen ins Ausland 

oder Vermeidung von Ausgliederungen o-

der existenzsichernde Maßnahmen für das 

Unternehmen 

TV zur Beschäftigungssicherung (seit 

2006) 

Voraussetzung: wirtschaftliche Notlage mit 

erheblicher Bedrohung des Beschäfti-

gungsstands, Antrag von AG oder BR 

Grundlage: Haus-TV (Sanierungs-TV) 

befristete Ergänzung oder Abweichung von 

tariflichen Regelungen 

Gegenleistung: Verbleib im Geltungsbe-

reich des Flächen-TVs 

Bedingungen: umfassende Information der 

TV-Parteien anhand geeigneter Unterlagen 

(ggf. Hinzuziehung eines neutralen Sach-

verständigen
5
); Vorlage eines Maßnah-

menplans zur Zukunftssicherung 

zwingende Bestandteile des Haus-TVs: 

Maßnahmen zur Zukunftssicherung des 

Unternehmens & Regelungen zur Rück-

kehr zum vorherigen Tarifstatus 

 

 

Öffnungsklausel zur Beschäftigungssiche-

rung (§ 2 MTV; seit 1996; befristet bis 

12/2019) 

Voraussetzung: Gefährdung des Beschäf-

tigungsstands 

Grundlage: BV 

befristete Verkürzung der tarifl. Wochen-AZ 

(39 Std.) auf bis zu 31 Std. für best. AN-

Gruppen, Abteilungen oder Betriebsteile 

Entgeltausgleich (seit 2004): 20 % des ent-

fallenen Entgelts 

Gegenleistung: Verzicht auf betriebsbe-

dingte Kündigungen 

Bedingung: vorrangige Nutzung der be-

triebl. Mgl. zum Abbau von Mehrarbeit & 

der Nutzung von TZB 

 

Öffnungsklausel zur Arbeitsplatzsicherung 

bei besonders schwieriger wirtschaftlicher 

Situation (Härtefall) (§ 19 MTV; seit 2004) 

Voraussetzung: besonders schwierige wirt-

schaftliche Situation, die den Beschäfti-

gungsstand erheblich bedroht, gemeinsa-

mer Antrag von AG & BR 

Grundlage: Haus-TV, Beteiligung von AG & 

BR 

befristete Reduzierung von Sonderzahlung 

&/oder Urlaub; im Ausnahmefall: Ausset-

zung von Tariferhöhungen 

Abweichung auf max. 8 % des indiv. Tarif-
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Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

TV Standortsicherung/Berlin (Arb. & Ang., 

seit 1998) 

Voraussetzung: - 

Grundlage: Haus-TV; Zustimmung des 

AGV 

Abweichung von den Tariflöhnen um max. 

6 % 

Gegenleistung: – 

Bedingungen: Vereinbarung von Beschäfti-

gungssicherungsmaßnahmen sowie von 

Regelungen zur Heranführung an die Tarif-

entgelte & zum Nachteilsausgleich 

Bedingung: vorrangiger Abbau von überta-

riflichen Leistungen 

 

Tarifkonkurrenz (Vorbemerkung zum MTV; 

seit 2000) 

Voraussetzung: Gefährdung des Beschäf-

tigungsstands oder der Wettbewerbsfähig-

keit in tarifkonkurrierenden Bereichen
6
 

Grundlage: BV, Zustimmung der TV-

Parteien 

un-/befristete Unterschreitung der Tarifent-

gelte für Unternehmen, Betriebe oder Be-

triebsabteilungen 

Gegenleistung: – 

Bedingung: - 

 

§ 2 TV Einmalzahlungen & Altersvorsorge 

(seit 2002) 

Voraussetzung: tiefgreifende wirtschaftliche 

Schwierigkeiten 

Grundlage: BV, Zustimmung der TV-

Parteien 

tarifliche Einmalzahlungen (Jahresleistung, 

Urlaubsgeld, Entgeltumwandlungsgrundbe-

trag) können für 1 Jahr gekürzt, gestrichen 

oder auf einen späteren Zeitpunkt verscho-

ben werden; die Summe der Leistungsmin-

derungen ist auf den Betrag der tariflichen 

Jahresleistung (95 % des tariflichen Mo-

natsentgelts) begrenzt 

Gegenleistung: - 

volumens begrenzt 

Gegenleistung: – 

Bedingungen: vorrangiger Abbau übertarif-

licher Leistungen, Vereinbarung von Be-

schäftigungssicherungsmaßnahmen, Vor-

lage eines Plans zur Wiederherstellung 

stabiler wirtschaftlicher Verhältnisse 
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Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Bedingung: übertarifliche Leistungen sollen 

vorrangig abgebaut werden 

 

Demografiekorridor (§ 15 Demo-TV, West; 

seit 2012) 

Voraussetzung: – 

Grundlage: BV, Zustimmung der TV-

Parteien (Ausnahme: BV nur für einzelne 

AN-Gruppen) 

tarifliche Wochenarbeitszeit kann befristet 

a) individuell (Wahlarbeitszeit) oder b) kol-

lektiv für einzelne AN-Gruppen, größere 

Betriebsteile oder ganze Betriebe um 2,5 

Std. verkürzt oder verlängert werden; Ver-

kürzung: Entgelt gemäß AZ; Verlängerung: 

Zeitausgleich (Zeitraum & Regelungen in 

BV) 

Gegenleistung: – 

Bedingung: unvereinbar mit Arbeitszeit- 

oder Entgeltkorridor  

1 Die Beschäftigungssicherungsklausel gilt nicht für das Holz- & Bautenschutzgewerbe sowie das feuerungstechnische Gewerbe. 

2 Diese können innerhalb einer Woche Einspruch gegen die BV einlegen, wenn darin gegen die Voraussetzungen der Beschäftigungssicherungsklausel verstoßen wird. Der BR kann 

den Einspruch jedoch durch erneute Beschlussfassung mit einer ¾-Mehrheit der Mitglieder zurückweisen, wodurch die BV dann dennoch wirksam wird. 

3 Auch diese Beschäftigungssicherungsklausel gilt nicht für das Holz- & Bautenschutzgewerbe & das feuerungstechnische Gewerbe. 

4 Dabei darf der Entgeltaufbau nicht verändert werden. Für Beschäftigte in kont. Wechselschicht können abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 

5 Die hierfür erforderlichen Kosten trägt das Unternehmen. 

6 Als tarifkonkurrierend gelten TVe, die sich mit dem fachl. Geltungsbereich des MTV überschneiden oder unter deren Geltungsbereich das Unternehmen, der Betrieb oder die Be-

triebsabteilung bei einer Ausgliederung oder Umstrukturierung fallen würde. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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4.6. Ausbildungs- und Übernahmeförderung 
 

Der deutsche Arbeitsmarkt ist in hohem Maße berufsfachlich strukturiert 

und stellt vergleichsweise hohe Anforderungen an die Qualifikation der 

Arbeitskräfte (Sengenberger 1987; Greinert 2004). Eine anerkannte Be-

rufsausbildung ist deshalb ein zentrales Kriterium für die individuellen 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wie die Arbeitsmarktstatistik zeigt, er-

höht ein fehlender Berufsabschluss das Erwerbslosigkeitsrisiko erheb-

lich: Ungelernte stellten 2017 fast die Hälfte aller Erwerbslosen und wie-

sen mit 19 Prozent eine etwa fünfmal so hohe Erwerbslosenquote auf 

wie Personen mit einer Berufsausbildung (BA 2017a). Die Förderung der 

„Ausbildungsfähigkeit“114 Jugendlicher und junger Erwachsener und die 

Bereitstellung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebots stellen 

somit wichtige Maßnahmen nicht nur zur Vermeidung bzw. Verringerung 

von Jugenderwerbslosigkeit, sondern auch von Erwerbslosigkeit im spä-

teren Erwerbsleben dar. Der Übergang zwischen allgemeinbildender 

Schule und Ausbildung bildet jedoch nur die erste Schwelle auf dem 

Weg in eine qualifizierte berufliche Tätigkeit. Die zweite Schwelle ist der 

Übergang nach Abschluss der Berufsausbildung in ein (möglichst unbe-

fristetes) Arbeitsverhältnis. Auch die Förderung dieses Übergangs kann 

somit als beschäftigungssichernde Maßnahme betrachtet werden. Beide 

Formen der Förderung des Berufseinstiegs lassen sich im Tarifvertrags-

system wiederfinden (Bispinck 2012b). 

Berufsfachliche Arbeitsmärkte konstituieren sich über standardisierte, 

über den einzelnen Betrieb hinaus transferierbare Qualifikationen, die in 

Berufsbildern gebündelt werden. Entsprechend folgt in Deutschland 

auch die berufliche (Erst-)Ausbildung dem Berufsprinzip. Auszubildende 

werden in öffentlich anerkannten Berufen ausgebildet und erlernen die 

für den jeweiligen Ausbildungsberuf verbindlich definierten Fertigkeiten. 

Die Festlegung von Berufsbildern, Ausbildungsinhalten und -abläufen 

und die Anerkennung der beruflichen Qualifikationen in Form von Zertifi-

kationen obliegen überbetrieblichen Institutionen des öffentlichen 

Rechts. Dieses Arbeitsmarkt- und Ausbildungssystem ist zum einen mit 

einer frühzeitigen beruflichen Spezialisierung, zum anderen aber auch 

mit einer hohen Mobilität innerhalb des erlernten Berufs verbunden. 

Das deutsche Ausbildungssystem ist in hohem Maße korporatistisch 

strukturiert und sowohl Bestandteil des allgemeinen Bildungswesens als 

auch des privaten Wirtschaftssystems. Es dominiert die duale Berufs-

ausbildung in Betrieb (praktischer Teil) und öffentlicher Berufsschule 

bzw. Berufsakademie (theoretischer Teil), wobei sich Unternehmen und 

                                                 
114 Zum umstrittenen Begriff der „Ausbildungsfähigkeit“ bzw. „Ausbildungsreife“, dessen 

empirischer Evidenz und bildungspolitischer Relevanz vgl. Dobischat et al. (2012). 
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Staat die Ausbildungskosten teilen. Daneben werden jedoch auch zahl-

reiche Berufe in (vollzeit-)schulischen Ausbildungsgängen erlernt, die 

weit überwiegend staatlich finanziert sind. Der Staat zeichnet darüber 

hinaus auch für das Übergangssystem als dritter Säule der Berufsaus-

bildung verantwortlich, in dem Berufseinsteiger*innen mit „Vermittlungs-

hemmnissen“ Maßnahmen angeboten werden, die ihre Ausbildungs- 

und Erwerbschancen verbessern sollen. Die Tarifparteien sind auf viel-

fältige Weise in dieses Ausbildungssystem eingebunden und als korpo-

rative Akteure in den verschiedenen Selbstverwaltungsorganen (Berufs-

bildungs- und Prüfungsausschüsse der öffentlich-rechtlichen Kammern, 

Verwaltungsrat und -ausschüsse der Arbeitsagenturen, Landesaus-

schüsse für Berufsbildung bei den Landesregierungen, Ausschüsse des 

Bundesinstituts für Berufsbildung/BiBB)115 auch unmittelbar an der Ge-

staltung und Umsetzung des gesetzlichen Rahmens in allen drei Säulen 

beteiligt. Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungswege und des fö-

deralistischen Bildungssystems differieren die Regulierungsstrukturen 

sowohl zwischen als auch innerhalb der Säulen. 

Zentrale gesetzliche Grundlage der dualen Ausbildung ist das Be-

rufsbildungsgesetz (BBiG), für die handwerklichen Berufe zusätzlich die 

Handwerksordnung (HwO).116 Für die Berufsschulen sind die Schulge-

setze der Bundesländer grundlegend. Das BBiG enthält im Wesentli-

chen Rahmenbestimmungen zur Organisation, Durchführung und Über-

wachung der Berufsausbildung sowie Vorgaben zur Ausbildungsstätte, 

zum Ausbildungsverhältnis und zum Prüfungswesen. Zur Übernahme 

nach erfolgreicher Absolvierung der Ausbildung ist lediglich geregelt, 

dass bei Weiterbeschäftigung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ent-

steht, wenn hierzu nichts anderes vereinbart wurde. Auf Grundlage des 

BBiG (und der HwO) wird für jeden Ausbildungsberuf eine Ausbildungs-

ordnung erlassen, in der die zentralen Ausbildungsinhalte, Rahmenbe-

dingungen und Prüfungsanforderungen geregelt sind. Die Ausbildungs-

ordnungen werden in einem komplizierten, konsensual angelegten Ab-

stimmungsprozess zwischen Bund, Ländern, BiBB und Tarifparteien 

entwickelt und letztlich durch einen staatlichen Rechtsakt legitimiert. Der 

Erlass von Prüfungsordnungen, die Durchführung der Abschlussprüfun-

gen und die Zertifikation gehören zum Aufgabenbereich der zuständigen 

berufsständischen Organisation (Industrie- und Handelskammer, Kam-

                                                 
115 Während in den Ausschüssen von Kammern, Arbeitsagenturen und Landesregie-

rungen Drittelparität herrscht (wobei der Staat in den Kammern durch Lehrer*innen 

der berufsbildenden Schulen vertreten wird), sind die Ausschüsse des BiBB viertel-

paritätisch besetzt, weil hier auf Staatsseite mit Bund und Ländern zwei Gebiets-

körperschaften gleichberechtigt vertreten sind.  

116 Für Seeleute erfolgt die Ausbildung nach dem Seearbeitsgesetz. 
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mern des Handwerks, der Landwirtschaft und der freien Berufe), die 

auch für die Überwachung der Berufsausbildung verantwortlich ist. 

Der Einfluss der Tarifparteien auf das duale Ausbildungssystem er-

streckt sich über die Mitwirkung an der Rechtsetzung und in den Selbst-

verwaltungsorganen hinaus auf die Regelung der Vergütung und sonsti-

gen Arbeitsbedingungen für die Auszubildenden, die Verknüpfung der 

Berufsabschlüsse mit dem Tarifentgeltsystem und die Sicherstellung ei-

nes ausreichenden Ausbildungsplatzangebots (Bosch 2015). Die kon-

krete Umsetzung der betrieblichen Ausbildung obliegt wiederum den Be-

triebsparteien, denen trotz der detaillierten gesetzlichen (und ggf. tarif-

vertraglichen) Vorgaben ein gewisser Gestaltungsspielraum verbleibt. 

So stellen z. B. die Inhalte der Ausbildungsordnungen lediglich Mindest-

bedingungen dar, über deren mögliche Erweiterung die Betriebsparteien 

freiwillige Betriebsvereinbarungen abschließen können. Das Betriebs-

verfassungsgesetz räumt dem Betriebsrat in Fragen der Berufsbildung117 

eine Reihe von gesonderten Mitwirkungsrechten ein (§§ 96–98). So hat 

er ein grundsätzliches Beratungs- und Vorschlagsrecht, das auch die Er-

richtung und Ausstattung betrieblicher Einrichtungen umfasst. Darüber 

hinaus hat er Mitbestimmungsrechte bei der Bestellung von Ausbil-

dungspersonal und bei allen Fragen der Durchführung der Ausbildung. 

Im Rahmen der allgemeinen Überwachungsfunktion (§ 80 BetrVG) 

kommt ihm zudem die Aufgabe der Überwachung der Einhaltung der 

bestehenden Rechtsnormen im Betrieb zu. 

Die gesetzlichen Grundlagen für die schulische Berufsausbildung dif-

ferieren nach dem jeweiligen Ausbildungsberuf. Ausbildungen im Schul-

berufssystem, die analog zu den Ausbildungsberufen des dualen Sys-

tems angeboten werden, beruhen im Wesentlichen ebenfalls auf den 

Bestimmungen des BBiG bzw. der HwO. Seit 2005 können auch die Ab-

schlussprüfungen in diesen Ausbildungsberufen an der jeweils zuständi-

gen Berufskammer abgelegt werden. Ausbildungsberufe, die aus-

schließlich im Schulberufssystem erlernt werden können, unterliegen 

hingegen überwiegend dem jeweiligen Landesrecht. Dies trifft v. a. auf 

die sog. „Assistenzberufe“ (technische, kaufmännische, soziale Assis-

tent*innen) zu. Um die bundesweite Vergleichbarkeit und Anerkennung 

dieser Berufsabschlüsse zu erleichtern, hat die Kultusministerkonferenz 

entsprechende Rahmenvereinbarungen verabschiedet. Eine Sonderstel-

lung innerhalb des Ausbildungssystems nehmen die Ausbildungsberufe 

des Gesundheitswesens ein, die größtenteils auf eigenen Gesetzen ba-

sieren und bundesweit einheitlich geregelt sind. Gleichwohl sie dem 

                                                 
117 Der Begriff der Berufsbildung nimmt Bezug auf die Definition im BBiG (§ 1) und um-

fasst neben der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung auch die berufliche Fort-

bildung und Umschulung (siehe Kap. 4.7.). 
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Schulberufssystem zugeordnet werden, ähneln sie aufgrund ihres hohen 

praktischen und betrieblichen Ausbildungsanteils strukturell eher dem 

dualen System. 

Im Übergangssystem wird eine Vielzahl von Maßnahmen angeboten, 

die eine berufliche Orientierung und Qualifizierung vermitteln, die Be-

rufsausbildung begleiten oder den nachträglichen Erwerb eines Schul-

abschlusses ermöglichen sollen. Ziel ist die Eingliederung in eine (stabi-

le) Berufsausbildung oder zumindest in eine ungelernte Erwerbstätigkeit. 

Die Maßnahmen werden von berufsbildenden Schulen, Qualifizierungs-

trägern und einer Vielzahl weiterer Einrichtungen erbracht. Die rechtli-

chen Rahmenbedingungen sind abhängig vom Rechtskreis, dem die Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen zugerechnet werden (v. a. SGB II, 

III, VIII und IX), der Ausbildungsart und der Programmgestaltung. Zu-

meist beschränken sich die gesetzlichen Vorgaben auf die Fördervo-

raussetzungen für die Teilnehmenden oder die Bildungsträger. Lediglich 

die Bildungsgänge an den berufsbildenden Schulen (Berufsschule, Be-

rufsfachschule etc.) sind zumindest landeseinheitlich im Rahmen der 

Landesschulgesetze geregelt. Hier lassen sich v. a. zwei zentrale Bil-

dungsgänge finden, die dem schulischen Übergangssystem zuzurech-

nen sind: 

 Das in den 1970er Jahren eingeführte Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

ist ein einjähriger Bildungsgang zur Vorbereitung auf die Anforde-

rungen einer Berufsausbildung. Vermittelt werden sollen grundle-

gende fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten aus einem oder mehre-

ren Berufsfeldern, wobei das didaktische Gewicht auf dem Lernpro-

zess selbst liegt. Das BVJ ist auf Jugendliche ohne Hauptschulab-

schluss, der in diesem Rahmen auch nachgeholt werden kann, aus-

gerichtet. Für Jugendliche, die nach dem Besuch der allgemeinbil-

denden Schule ihre Berufsschulpflicht (die meist bis zum 18. Le-

bensjahr reicht) noch nicht erfüllt haben und sich in keiner schuli-

schen oder dualen Berufsausbildung befinden, ist das BVJ in der 

Regel ein Pflichtschuljahr. Mit dem Abschluss ist meist weder eine 

Qualifikation noch eine Zugangsberechtigung zu anderen Bildungs-

einrichtungen verbunden. 

 Demgegenüber richtet sich das gleichzeitig eingeführte Berufs-

grundbildungsjahr (BGJ) im Regelfall an Jugendliche mit einem 

Hauptschulabschluss. Auch das BGJ kann zur Vervollständigung der 

Berufsschulpflichtzeit genutzt werden. Im Vergleich zum BVJ wird 

hier eine stärker berufsfeldbezogene Grundbildung vermittelt, die 

den Unterrichtseinheiten der dualen Ausbildung ähnelt. Je nach 

Fachrichtung gilt das BGJ als erstes Ausbildungsjahr und kann ent-

sprechend auf die Ausbildungszeit angerechnet werden. Seit 2009 
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setzt die Anrechnung jedoch die Zustimmung des Ausbildungsbe-

triebs voraus. 

 

Neben den berufsbildenden Schulen der Länder kommt insbesondere 

den Arbeitsagenturen und Jobcentern eine zentrale Rolle im Über-

gangssystem zu.118 Die Fördermaßnahmen der Arbeitsverwaltung las-

sen sich in berufsvorbereitende und in ausbildungsbegleitende Maß-

nahmen unterteilen. Sie zielen v. a. auf die Aufnahme bzw. den erfolg-

reichen Abschluss einer dualen Berufsausbildung ab. In der Regel han-

delt es sich dabei um Kann-Leistungen ohne Rechtsanspruch. Die Maß-

nahmen werden zumeist von Bildungs- und Qualifizierungsträgern, z. T. 

aber auch von Ausbildungsbetrieben durchgeführt. Die berufsvorberei-

tenden Maßnahmen umfassen im Wesentlichen drei Instrumente: 

 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) haben die Funktion, 

die „Ausbildungsfähigkeit“ zu erhöhen oder – wenn eine Berufsaus-

bildung aus persönlichen Gründen nicht möglich ist – die berufliche 

Eingliederung zu erleichtern. Von der Konzeption her handelt es sich 

um eine Mischung aus anwendungsbezogenen und theoretischen 

Elementen. Im Rahmen der Maßnahmen haben Teilnehmende das 

Recht, auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 

(oder eines gleichwertigen Schulabschlusses) vorbereitet zu werden. 

 Bei der 2004 neu in das SGB III aufgenommenen Einstiegsqualifizie-

rung (EQ) handelt es sich um eine Art bezahltes betriebliches Prakti-

kum für die Dauer von sechs bis zwölf Monaten, das auf einen aner-

kannten Ausbildungsberuf vorbereitet. Sie ist als duales Angebot 

zum Berufsgrundschuljahr konzipiert. Die Betriebe können einen 

Entgeltzuschuss in Höhe von bis zu 231 Euro monatlich (zzgl. eines 

pauschalierten Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag) erhal-

ten. Die Einstiegsqualifizierung wird zertifiziert und kann evtl. auf die 

Berufsausbildung angerechnet werden. 

 Die 2008 eingeführte Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) ist eine län-

gerfristige Maßnahme, die schon während der Vollzeitschulpflicht 

einsetzt und die Einmündung in das Übergangssystem möglichst 

verhindern soll. Sie richtet sich an junge Menschen, die voraussicht-

lich Schwierigkeiten haben werden, einen Schulabschluss zu errei-

chen oder den Übergang in eine Berufsausbildung zu bewältigen. 

Sie sollen durch individuelle Betreuung bei Schulabschluss, Berufs-

                                                 
118 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang noch die Jugendämter, die für sozial be-

nachteiligte oder individuell beeinträchtigte Jugendliche und junge Volljährige mit 

erhöhtem Unterstützungsbedarf zuständig sind und im Rahmen der Jugendberufs-

hilfe auf den individuellen Bedarf hin ausgerichtete und sozialpädagogisch begleite-

te Maßnahmen fördern. 
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wahl, Lehrstellensuche und in der ersten Phase der betrieblichen 

Ausbildung unterstützt werden. Die Begleitung beginnt in der Regel 

mit dem Besuch der Vorabgangsklasse und endet ein halbes Jahr 

nach Ausbildungsbeginn, spätestens aber 24 Monate nach Beendi-

gung der allgemeinbildenden Schule. Voraussetzung für die Förde-

rung ist, dass sich Dritte (v. a. Länder und Kommunen) mindestens 

zur Hälfte an den Kosten beteiligen. 

 

Die ausbildungsbegleitenden Maßnahmen richten sich an (v. a. lernbe-

einträchtigte und sozial benachteiligte) junge Menschen, die sonst eine 

Einstiegsqualifizierung oder eine (erste oder zweite) Berufsausbildung 

vermutlich nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden könnten. 

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um vier Instrumente: 

 Während einer betrieblichen Ausbildung oder einer Einstiegsqualifi-

zierung können ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) zum Abbau von 

Sprach- und Bildungsdefiziten, zur Förderung fachspezifischer Kom-

petenzen oder zur sozialpädagogischen Begleitung (Nachhilfe, Hilfen 

zur Lebensbewältigung und Existenzsicherung etc.) gewährt werden. 

 Die assistierte Ausbildung (AsA) ähnelt den abH, ist aber nur wäh-

rend einer betrieblichen Ausbildung möglich. Sie umfasst zudem 

auch die Ausbildungsvorbereitung und die Unterstützung bei der 

Lehrstellensuche. Das Instrument setzt stärker bei den Ausbildungs-

betrieben an, die kostenlos administrative, organisatorische und be-

ratende Unterstützung erhalten können. Die Leistungen werden von 

einem Bildungsträger erbracht. Die assistierte Ausbildung wurde 

2015 auf gewerkschaftliche Initiative hin eingeführt und ist zunächst 

bis Herbst 2018 befristet (Adamy 2016). 

 Wenn auch mit ausbildungsfördernden Leistungen kein betrieblicher 

Ausbildungsplatz vermittelt werden kann, ist die Förderung einer Be-

rufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) mög-

lich. Der Bildungsträger erhält eine Erstattung der Maßnahmekosten 

sowie einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von max. 

338 Euro monatlich (zzgl. des Gesamtsozialversicherungsbeitrags). 

 Für die Berufsausbildung von (Schwer-)Behinderten können Betriebe 

einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung erhalten, wenn die Aus-

bildung sonst nicht erfolgreich abgeschlossen werden könnte. Im 

Regelfall werden bei Behinderten 60 Prozent und bei Schwerbehin-

derten 80 Prozent der üblichen Ausbildungsvergütung (zzgl. eines 

pauschalierten Anteils an den arbeitgeberseitigen Sozialversiche-

rungsbeiträgen) erstattet. Bei anschließender Übernahme in ein Ar-

beitsverhältnis kann ein Jahr lang zusätzlich ein Eingliederungszu-
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schuss in Höhe von max. 70 Prozent des Arbeitsentgelts gewährt 

werden. 

 

Mit dem Integrationsgesetz wurde 2016 der förderungsfähige Personen-

kreis im Rahmen der Ausbildungsförderung der Arbeitsverwaltung auf 

erwachsene Ausländer*innen erweitert, bei denen ein rechtmäßiger und 

dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, die geduldet sind oder eine Auf-

enthaltserlaubnis besitzen. Die Förderung setzt jeweils unterschiedliche 

Mindestaufenthaltszeiten voraus und ist auf BvB, abH und AsA be-

schränkt. Die Regelungen sind zudem bis Ende 2018 befristet. 

Neben diesen zum Übergangssystem zählenden Instrumenten bieten 

Arbeitsagenturen und Jobcenter eine Reihe weiterer Maßnahmen zur 

Förderung des Übergangs von der Schule in die Berufsausbildung an, 

die grundsätzlich allen jungen Menschen zur Verfügung stehen. Dazu 

gehören zunächst Angebote und Maßnahmen der Berufsorientierung 

und der Berufsberatung, die z. T. in Kooperation mit den Schulen durch-

geführt werden. Seit 2001 können im Rahmen der vertieften Berufsori-

entierung auch umfassendere Maßnahmen an allgemeinbildenden 

Schulen finanziert werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

sich Dritte (Länder, Kommunen, Schulen, Kammern, Betriebe oder 

Maßnahmeträger) zur Hälfte an der Finanzierung beteiligen. Durch Ar-

beitsmarktberatung sollen Betriebe bei der Besetzung von Ausbildungs-

stellen unterstützt werden. Des Weiteren zählt die Ausbildungsvermitt-

lung zum Aufgabengebiet der Arbeitsverwaltung. Seit einigen Jahren 

gibt es Bestrebungen, die ausbildungsbezogenen Beratungs-, Vermitt-

lungs- und Förderleistungen von Arbeitsagenturen, Jobcentern und Ju-

gendämtern in sog. „Jugendberufsagenturen“ unter einem Dach zu-

sammenzuführen (Borrs 2016; Enggruber 2017). 

Neben den genannten Sachleistungen stehen für Auszubildende 

auch einige gesonderte Geldleistungen zur Verfügung: 

 Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) haben grundsätzlich 

alle Teilnehmenden an BvB und AsA. Alle anderen Auszubildenden 

im dualen System haben nur einen Anspruch, wenn sie ihren Le-

bensunterhalt nicht anderweitig bestreiten können und eine Reihe 

weiterer Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, dass sie außerhalb 

des elterlichen Haushalts wohnen und der Ausbildungsort vom El-

ternhaus aus auch nicht in angemessener Zeit erreicht werden könn-

te.119 Des Weiteren muss es sich um eine staatlich anerkannte duale 

                                                 
119 Vom Verweis auf die elterliche Wohnung ausgenommen sind Behinderte sowie 

Auszubildende, die über 18 Jahre alt sind oder bereits in einer Ehe (bzw. Lebens-

partnerschaft) leb(t)en oder mit einem Kind zusammenleben oder denen aus 
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(betriebliche oder außerbetriebliche) Erstausbildung handeln.120 Die 

Leistung wird ähnlich berechnet wie das Studenten-BAföG (s. u.), 

muss jedoch nicht zurückgezahlt werden. Zum aktuellen Grundbe-

darf von 372 Euro kommen Pauschalen für Mietkosten, Kinderbe-

treuung, Fahrkosten und Arbeitskleidung hinzu.121 Auf den so er-

rechneten Bedarf wird das eigene Einkommen angerechnet, ggf. 

auch das Einkommen von Ehegatt*in (bzw. Lebenspartner*in) und 

unterhaltspflichtigen Eltern, soweit dieses bestimmte Freibeträge 

übersteigt. Bei BvB- und AsA-Teilnehmenden entfällt die Einkom-

mensanrechnung. Die BAB wird für die vorgeschriebene Ausbil-

dungszeit bzw. für die Dauer der Maßnahme gezahlt.122 

 Für behinderte Auszubildende steht alternativ zur BAB das Ausbil-

dungsgeld zur Verfügung. Es folgt im Prinzip den BAB-Richtlinien, 

weicht aber von diesen insbesondere in Bezug auf Bedarfshöhe und 

Einkommensanrechnung ab. So sind z. B. die Einkommensfreibeträ-

ge höher. Zudem wird das Ausbildungsgeld auch im Rahmen einer 

behinderungsspezifischen (z. B. blindentechnischen) Grundausbil-

dung und einer Maßnahme im Eingangsverfahren oder Berufsbil-

dungsbereich einer Behindertenwerkstatt gewährt. 

 Auszubildende in schulischen Ausbildungsgängen können Leistun-

gen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bezie-

hen. Wie beim BAB setzt der Leistungsanspruch voraus, dass der 

Lebensunterhalt nicht anderweitig bestritten werden kann. Die Füh-

rung eines eigenen Haushalts ist hingegen nicht notwendig.123 Ge-

fördert werden kann eine Erstausbildung an öffentlichen oder aner-

kannten allgemein- und berufsbildenden Schulen (ab Klasse 10).124 

Es gilt ein Höchstalter bei Antragstellung von 30 Jahren.125 Auslän-

                                                               
schwerwiegenden sozialen Gründen nicht zugemutet werden kann, bei den Eltern 

zu wohnen. 

120 Eine zweite duale Berufsausbildung kann gefördert werden, wenn die erste aus ei-

nem berechtigten Grund abgebrochen wurde oder zu erwarten ist, dass eine beruf-

liche Eingliederung auf andere Weise nicht erreicht werden kann.  

121 Erhöhte Sätze gelten für Behinderte und Teilnehmende an BvB und AsA. Geringere 

Sätze gelten hingegen für Auszubildende, die beim Ausbildungsbetrieb mit voller 

Verpflegung oder in einem Wohnheim oder Internat untergebracht sind. 

122 Bei Behinderten ist auch eine Verlängerung oder (Teil-)Wiederholung der Berufs-

ausbildung förderfähig. Außerdem darf die Ausbildung von den Ausbildungsord-

nungen der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe abweichen. 

123 Ausnahmen hiervon gelten beim Besuch von allgemein- und berufsbildenden Schu-

len, der nicht auf einen Berufsabschluss abzielt. 

124 Der Förderungsanspruch bleibt bestehen, wenn eine Erstausbildung aus wichtigem 

Grund abgebrochen wurde. Er umfasst zudem eine zweite schulische Ausbildung 

(Berufsaufbauschule, Fachoberschule etc.), wenn diese unmittelbar auf der 

Erstausbildung aufbaut. 

125 Ausnahmen gelten v. a. bei einer weiteren schulischen Ausbildung sowie für Antrag-

stellende mit Kindern unter zehn Jahren. 
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der*innen haben in der Regel nur dann einen Leistungsanspruch, 

wenn sie ein von der Ausbildung unabhängiges Aufenthaltsrecht be-

sitzen. BAföG wird grundsätzlich für die gesamte Ausbildungsdauer 

bis zum berufsqualifizierenden Abschluss geleistet. Die Leistungs-

höhe berechnet sich wie beim BAB nach pauschalen Bedarfsbeträ-

gen, auf die eine Einkommensanrechnung erfolgt. Der allgemeine 

Bedarfssatz beträgt aktuell 231 Euro bei Auszubildenden, die bei 

den Eltern wohnen, bzw. 504 Euro bei eigener Haushaltsführung.126 

Hinzu kommt ein Zuschlag von 113 Euro für jedes im Haushalt le-

bende eigene Kind unter zehn Jahren sowie ggf. ein Kranken- und 

Pflegeversicherungszuschlag. In besonderen Fällen kommt ein Här-

tezuschlag hinzu, etwa bei besonders hohen Unterkunftskosten. Auf 

den so ermittelten Bedarf wird das eigene Einkommen und Vermö-

gen sowie das Einkommen des*der Ehegatt*in (bzw. Lebens-

partner*in) und zumeist auch das der Eltern angerechnet, wobei je-

weils unterschiedliche Freibeträge gewährt werden.127 

 

Je nach Gesetzeslage und Einzelfall können während der Ausbildungs-

förderung ergänzend oder ersetzend auch noch andere Transferleistun-

gen wie Arbeitslosengeld, ALG II, Übergangsgeld, Kindergeld etc. bezo-

gen werden. 

Ergänzend zur gesetzlichen Regelförderung existieren auf Bundes-, 

Landes- und kommunaler Ebene diverse Programme zur beruflichen 

Eingliederung Jugendlicher, junger Erwachsener und Migrant*innen, die 

in der Regel zumindest teilweise aus dem Europäischen Sozialfonds 

(ESF) finanziert werden. So fördert das BMBF u. a. seit 2006 mit dem 

Programm „Jobstarter„ Konzepte zur Erhöhung der Ausbildungsbereit-

schaft von KMU. Das BMFSJ verantwortet u. a. seit 2010 die „Initiative 

Jugend stärken„, die auf eine Förderung regionaler Integrationsmaß-

nahmen für sozial benachteiligte Jugendliche und Migrant*innen abzielt. 

Die gleichen Zielgruppen hat auch die vom BMAS aufgelegte „Integrati-

onsrichtlinie Bund“ im Blick. Die Projekte des BMWi zielen hingegen 

überwiegend auf die Förderung von Betrieben ab. So werden z. B. im 

seit 2007 bestehenden Programm „Passgenaue Besetzung“ KMU bei 

der Besetzung von Ausbildungsplätzen (und neuerdings auch bei der In-

tegration von ausländischen Fachkräften) unterstützt. Parallel zur Bun-

desebene decken die Länder ein vergleichbares Förderspektrum ab, das 

ebenfalls weit überwiegend auf ESF-Richtlinien und -Mitteln basiert. Ty-

                                                 
126 Beim Besuch von Schulen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung vorausset-

zen, erhöht sich der Bedarfssatz auf 418 bzw. 578 Euro. 

127 Auszubildende, die vor der Ausbildung wirtschaftlich schon auf eigenen Füßen stan-

den oder das 30. Lebensjahr vollendet haben, werden elternunabhängig gefördert. 

http://www.jobstarter.de/
http://www.esf.de/portal/SharedDocs/PDFs/DE/Aktuelles/2010/2010_07_15_flyer_jugend_staerken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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pisches Merkmal der länderspezifischen Förderlandschaft sind Pro-

gramme, in denen verschiedene Handlungsansätze mit derselben Ziel-

setzung zusammengefasst werden. Hierunter fallen bspw. Ansätze zum 

Aufbau von Jugendförderungsstrukturen, die Unterstützung von KMU 

bei der Verbundausbildung oder die Bezuschussung betrieblicher Aus-

bildungsplätze. In den ostdeutschen Bundesländern werden die Förder-

programme oft mit der Zielsetzung verknüpft, der Abwanderung junger 

Arbeitskräfte entgegenzuwirken. 

Etliche dieser Programme und Projekte sind bzw. waren Teil diverser 

„Ausbildungspakte“ zwischen Staat und Arbeitsmarktparteien, die sich 

seit Ende der 1990er Jahre etabliert haben, um der sinkenden Ausbil-

dungsbereitschaft der Unternehmen entgegenzuwirken.128 So gehörte 

die Ausbildungsproblematik zu den zentralen Themen des von der ers-

ten rot-grünen Regierung initiierten, letztlich aber gescheiterten „Bünd-

nisses für Arbeit“.129 Im Jahr 2004 wurde dann der erste „Pakt für Aus-

bildung und Fachkräftenachwuchs“ vereinbart. Hintergrund war die ge-

plante, letztlich aber an der Ablehnung des Bundesrats gescheiterte Ein-

führung einer gesetzlichen Ausbildungsabgabe für Betriebe, die nicht 

genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Die Bundesregie-

rung signalisierte, dass sie auf weitere Gesetzesinitiativen verzichten 

würde, wenn die Arbeitgeberverbände im Rahmen einer Selbstverpflich-

tung die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze zusagen sollten. Der 

„Ausbildungspakt“ wurde mehrmals erneuert, wobei sich die Zielsetzung 

ab 2010 verschoben hat. Vor dem Hintergrund sinkender Bewerberzah-

len und zunehmend unbesetzter Lehrstellen130 wurde der Schwerpunkt 

zunehmend auf die Verbesserung der „Ausbildungsreife“ der Berufsein-

steiger*innen verlagert. Die aktuelle, 2014 vereinbarte „Allianz für Aus- 

und Weiterbildung“ strebt darüber hinaus eine Verbesserung der Attrak-

tivität der dualen Berufsausbildung (insbesondere im Wettbewerb mit 

dem Hochschulstudium) sowie der beruflichen Integration von Geflüch-

teten an. Ähnliche „Ausbildungspakte“ bestehen und bestanden verbrei-

tet auch auf Ebene der Bundesländer und der Kommunen. 

                                                 
128 Zwischen 1992 und 2003 war das der BA gemeldete Lehrstellenangebot um fast ein 

Viertel zurückgegangen (BiBB 2017, S. 17). 

129 Im Rahmen des Bündnisses wurde unter dem Slogan „Jeder junge Mensch, der 

kann und will, wird ausgebildet“ u. a. vereinbart, bei den Arbeitsämtern regionale 

Ausbildungskonferenzen unter Beteiligung der Arbeitsmarktparteien und anderer re-

levanter Akteure einzurichten, die den Lehrstellenbedarf erheben und Maßnahmen 

zu dessen Deckung verabreden sollten. BDA und DGB vereinbarten darüber hin-

aus, sich für flächendeckende Tarifvereinbarungen zur Steigerung des Ausbil-

dungsplatzangebotes einzusetzen (Arlt/Nehls 1999, S. 270). 

130 Seit 2007 ist die Anzahl der bei der BA gemeldeten Lehrstellensuchenden von ca. 

660.000 auf 540.000 gesunken; gleichzeitig ist die Anzahl der unbesetzten Lehrstel-

len von 18.000 auf 43.000 angestiegen (BiBB 2017, S. 17). 
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Im Zusammenspiel der projektförmigen Ausbildungsförderung der 

Gebietskörperschaften mit der ebenfalls zersplitterten gesetzlichen Re-

gelförderung, dem Nebeneinander von dualer und schulischer Berufs-

ausbildung und der überwiegend privaten Leistungserbringung im Über-

gangssystem hat sich im Laufe der Zeit ein zunehmend unüberschauba-

rer „Ausbildungsdschungel“ entwickelt. In Reaktion hierauf lassen sich in 

den Letzten Jahren verstärkte Bemühungen staatlicher Akteure be-

obachten, das Ausbildungsdickicht zu lichten und gleichzeitig wieder 

mehr Verantwortung auf das duale Ausbildungssystem – und somit auf 

Unternehmen und Tarifparteien – zu verlagern. So hat sich der Anteil 

des Übergangssystems an der Berufsausbildung seit Mitte der 2000er 

Jahre deutlich verringert.131 Des Weiteren haben sich die Bundesländer 

2012 darauf verständigt, das vollzeitschulische Ausbildungsangebot zu 

reduzieren. Abgebaut werden seitdem v. a. schulische Ausbildungsgän-

ge, die analog zur dualen Berufsausbildung bestehen. Neben fiskali-

schen Sparzielen wird dies insbesondere mit sinkenden Schulabgänger-

zahlen und der höheren Arbeitsmarktintegrationskraft der dualen Ausbil-

dung begründet.132 Mit Blick auf die Gesamtentwicklung des Ausbil-

dungsmarktes in den letzten Jahrzehnten lassen sich diese staatlichen 

Steuerungsansätze aber weniger als Verbetrieblichungs- oder Vertarifli-

chungsprozesse im engeren Sinne bewerten, sondern spiegeln vielmehr 

eher das Bestreben nach Wiederherstellung des tradierten „Ausbil-

dungsmixes“ nach einer zwischenzeitlichen Phase des Ausbaus der 

schulischen Berufsausbildung und des Übergangssystems wider. Zu-

gleich lässt sich in der staatlichen Ausbildungspolitik vor dem Hinter-

grund sinkender Schulabgängerzahlen eine allmähliche Zielverschie-

bung weg von der Beschäftigungssicherung hin zur besseren Ausschöp-

fung und bedarfsgerechten Steuerung des Fachkräftereservoirs feststel-

len. 

 

Tarifliche Regelungen zur Ausbildungs- und Übernahmeförderung 

In Reaktion auf die nach der Rezession 1993/94 stark gesunkene Aus-

bildungsbereitschaft der Unternehmen und die sich verschärfende Aus-

bildungs- und Arbeitsmarktsituation von Berufseinsteiger*innen haben 

                                                 
131 Infolge des Lehrstellenmangels war der Anteil der Schulabgänger*innen, die ins 

Übergangssystem überwechselten, bis 2005 auf rund 40 Prozent angestiegen. 

Seitdem sind die Zugänge ins Übergangssystem jedoch um ca. 30 Prozent zurück-

gegangen (BiBB 2017, S. 42). 

132 Tatsächlich zeigen Studien, dass Absolvent*innen der dualen Berufsausbildung der 

Übergang in eine erste qualifizierte Berufstätigkeit zwar schneller gelingt, langfristig 

aber kaum Unterschiede zwischen den Übergangserfolgen dual oder schulisch 

ausgebildeter Absolvent*innen feststellbar sind (Beicht/Ulrich 2008). Hingegen ist 

die geringe Integrationswirkung des Übergangssystems unumstritten und seit län-

gerem Gegenstand grundlegender Kritik (vgl. z.B. Schmidt 2012). 
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die Gewerkschaften in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in zahlrei-

chen Tarifbereichen Regelungen zur Sicherung und zum Ausbau der be-

trieblichen Berufsausbildung sowie zur Übernahme von Ausgebildeten 

durchgesetzt. Im Jahr 2001 wies das WSI-Tarifarchiv bereits einschlägi-

ge Vereinbarungen in über 50 Branchen mit rund 11 Mio. Beschäftigten 

nach (Bispinck et al. 2002).133 Seit Mitte der 2000er Jahre ist offensicht-

lich ein leichter Rückgang der ausbildungsbezogenen Tarifverträge und 

des (potenziell) von ihnen erfassten Beschäftigtenkreises festzustellen 

(Bispinck 2005d; 2012). Die tarifvertraglichen Vereinbarungen umfassen 

im Wesentlichen vier verschiedene Regelungsfelder: 

 Sicherung bzw. Ausbau der betrieblichen Ausbildungskapazitäten, 

 Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nach Abschluss der Ausbildung, 

 Förderung des Berufseinstiegs durch abgesenkte Einstiegsvergü-

tungen und 

 Förderung der „Ausbildungsreife“. 

 

Die Tariflandschaft zur Berufsbildung ist von einem hohen Grad an He-

terogenität sowohl im Hinblick auf Umfang und Inhalt als auch hinsicht-

lich der Verbindlichkeit der Vorgaben geprägt (Bispinck 2012). Auffallend 

ist, dass viele Vereinbarungen lediglich den Charakter von Selbstver-

pflichtungen, Appellen oder Absichtserklärungen tragen und daher keine 

verbindlichen tarifrechtlichen Ansprüche der Beschäftigten bzw. der be-

trieblichen Interessenvertretungen begründen. Dies ist v. a. der wider-

strebenden Haltung der Arbeitgeberverbände zuzuschreiben (Bispinck 

et al. 2002, S. 216). Zwar gilt die Berufsausbildung – nicht zuletzt auf-

grund der beschriebenen Tradition konsensualer korporatistischer Ver-

fahren auf der staatlichen Regulierungsebene – als eine Regelungsma-

terie mit relativ geringer Konfliktintensität zwischen den Tarifparteien. 

Gleichwohl zeigen sich im Aushandlungsgeschehen die grundsätzlichen 

Interessendivergenzen hinsichtlich der Verbindlichkeit tarifvertraglicher 

Vorgaben: Während die Gewerkschaften generell an möglichst präzisen 

und verbindlichen Regelungen interessiert sind, wollen die Arbeitgeber-

verbände dem einzelnen Betrieb so viel Spielraum wie möglich erhalten 

(ebd.). Da das Thema Berufsausbildung nur ein vergleichsweise gerin-

ges gewerkschaftliches Mobilisierungspotential aufweist, kommen des-

halb oft lediglich unverbindliche Regelungen zustande. 

 

  

                                                 
133 Zwischen 1996 und 2005 hat das WSI jährlich eine flächendeckende Dokumentation 

und Auswertung der archivierten Ausbildungstarifverträge vorgenommen (vgl. 

Bispinck 2005d, FN 1). 
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Erhalt und Ausbau der Ausbildungskapazität 

Die stärksten Unterschiede zwischen den Tarifverträgen zeigen sich 

beim Thema Sicherung bzw. Ausbau der betrieblichen Ausbildungska-

pazitäten. Die Spannweite reicht hier von unverbindlichen Appellen der 

Tarifparteien an die Betriebe (z. B. M&E-Industrie, Bankgewerbe) bis zur 

zahlenmäßig präzisen Festlegung der (zusätzlichen) Ausbildungsplätze 

(z. B. chemische Industrie, Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie) 

(Bispinck 2012). Die Tarifverträge zielen nur z. T. auf die Schaffung zu-

sätzlicher Ausbildungsplätze, oftmals geht es auch schlicht um den Er-

halt des bestehenden Ausbildungsniveaus. In einigen Tarifverträgen 

sind auch konkrete, quantifizierbare Vorgaben enthalten, die Regel ist 

dies indes nicht. In ein paar Tarifverträgen findet sich eine Verknüpfung 

zwischen dem Ausbildungsplatzangebot und der Ausbildungsvergütung, 

und zwar dahingehend, dass Betriebe die Ausbildungsvergütung um ei-

nen bestimmten Prozentsatz kürzen dürfen, wenn sie dafür mehr Lehr-

stellen zur Verfügung stellen (z. B. Feuerfest- und Säureschutzindust-

rie). Nur in wenigen Fällen sind jedoch auch Kontrollverfahren zur Ein-

haltung der jeweiligen Tarifvorgaben vereinbart. 

In den von uns untersuchten Branchen verfügt lediglich der Einzel-

handel NRW nicht über eine entsprechende Tarifvereinbarung. In den 

anderen drei Branchen zeigen sich sehr unterschiedliche Herangehens-

weisen (siehe Tab. 17). 

Im privaten Bankgewerbe existiert lediglich eine unverbindliche ge-

meinsame Erklärung aus dem Jahr 2012, wonach die Tarifparteien eine 

möglichst hohe, über den betrieblichen Bedarf hinausgehende Ausbil-

dungsquote anstreben. Derartige Erklärungen gibt es in der Branche be-

reits seit 1996. Die Initiative hierzu war ursprünglich von den damaligen 

Gewerkschaften HBV und DAG ausgegangen, die damit auf die rückläu-

fige Ausbildungsquote reagierten. Eine verbindlichere Vereinbarung 

scheiterte am Widerstand des Arbeitgeberverbands. Auf die gemeinsa-

me Erklärung ließ er sich jedoch bereitwillig ein, da einerseits das damit 

verbundene Ziel durchaus der offiziellen Verbandspolitik entsprach und 

sich andererseits in der Branche bereits ein (wieder) erhöhter Ausbil-

dungsbedarf abzeichnete. Insofern habe die gewerkschaftliche Initiative 

laut Verbandsvertretern „offene Türen“ eingerannt und auch „nicht ge-

schadet“ (Bispinck et al. 2002, S. 218). Die erste gemeinsame Erklärung 

enthielt noch das konkrete (wenn auch rechtlich nicht bindende) Ziel ei-

ner jährlichen Steigerung der Neueinstellungsquote um zunächst 

7 Prozent. Da sich die Tarifparteien in der Folgezeit jedoch nicht darüber 

einig werden konnten, ob diese Zielvorgabe nun erreicht worden sei134, 

                                                 
134 Während die Gewerkschaften sich aktiv um die betriebliche Umsetzung bemühten 

und dabei zu der Einschätzung kamen, dass die vereinbarte Steigerungsrate nicht 
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enthielten die (stets erneuerten) Erklärungen seit 1998 keine konkreten 

Steigerungsraten mehr. Bereits frühere wissenschaftliche Untersuchun-

gen kamen zu dem Schluss, dass insgesamt von einer eher geringeren 

praktischen Relevanz der Tarifbestimmungen auszugehen ist (ebd., 

S. 216). 

Demgegenüber erweisen sich die Regelungen in der chemischen In-

dustrie als überaus konkret und durchaus wirksam, wenngleich es auch 

ihnen streng genommen an wirklicher Rechtsverbindlichkeit mangelt. 

Der erstmals 1996 – ebenfalls auf Gewerkschaftsinitiative hin – verein-

barte und in der Folgezeit mehrmals erneuerte und veränderte Tarifver-

trag beinhaltet konkrete Zahlen, welches Ausbildungsplatzangebot in-

nerhalb der Branche in einem festgelegten Zeitraum erreicht werden 

soll. In der letzten Vereinbarung von 2014 erklärten sich die tarifgebun-

denen Chemieunternehmen – unabhängig vom tatsächlichen Bedarf – 

zur Bereitstellung von jährlich 9.200 Ausbildungsplätzen im Durchschnitt 

der Jahre 2014 bis 2016 bereit. Die Einhaltung der Selbstverpflichtung 

wird durch beiderseitige betriebliche Erhebungen überprüft und die Be-

fragungsergebnisse in eigens für Arbeitsmarkt- und Ausbildungsfragen 

geschaffenen Gremien („runde Tische“) auf regionaler und überregiona-

ler Ebene diskutiert. Da das formulierte Ziel für die Jahre 2014 bis 2016 

übertroffen wurde, einigten sich die Tarifparteien ab 2017 vorläufig auf 

eine neue Zielsetzung: die Beibehaltung der erreichten Ausbildungsquo-

ten trotz der sinkenden Schulabgängerzahlen. Wird ein deutliches Ab-

sinken des Lehrstellenangebots festgestellt, nehmen die Tarifparteien 

unverzüglich Verhandlungen über Gegenmaßnahmen auf. Das in der 

Branche stark verankerte Engagement in der Ausbildungsförderung hat 

eine lange, bis in die 1970er Jahre zurückreichende Tradition und mani-

festiert sich in einer Reihe weiterer tariflicher Regelungen (s. u.). Dabei 

zeigt sich in den letzten Jahren eine deutliche Verschiebung in der Ziel-

setzung der Ausbildungsförderung: weg von der Beschäftigungssiche-

rung hin zur Sicherung der „Wettbewerbsfähigkeit“ der Branche durch 

mittelfristige Sicherung des erforderlichen Fachkräftenachwuchses im 

demografischen Wandel. 

Einen gänzlich anderen Weg der Ausbildungsförderung haben hinge-

gen die Tarifparteien des Bauhauptgewerbes gewählt. Dort wurde Ende 

der 1970er Jahre, als ein starker Rückgang der Ausbildungszahlen zu 

einem massiven Fachkräftemangel führte, ein obligatorisches Umlage-

verfahren zur Ausbildungsfinanzierung eingeführt (Bahnmüller 2015, 

S. 67). Seitdem führen auf Basis allgemeinverbindlicher Tarifverträge al-

                                                               
erreicht wurde, überließ der Arbeitgeberverband den Prozess weitgehend den Mit-

gliedsunternehmen und reklamierte auf Basis der von diesen gemeldeten Zahlen 

eine vollständige Umsetzung der Tarifvereinbarung (ebd.). 
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le sozialkassenpflichtigen Bauunternehmen – also auch diejenigen, die 

keine Lehrstellen anbieten – einen bestimmten Prozentsatz (2017: 

2,1 %) ihrer Bruttolohnsumme an SOKA-Bau als Beitrag für Ausbil-

dungszwecke ab.135 Die Ausbildungsbetriebe werden durch die Erstat-

tung eines erheblichen Teils der tariflichen Ausbildungsvergütung geför-

dert. Die stark durchstrukturierte Berufsausbildung findet im Betrieb, in 

der Berufsschule und in rund 200 überbetrieblichen Ausbildungszentren 

statt. Die Kosten für die überbetriebliche Ausbildung werden im Regelfall 

in vollem Umfang, jene für die betriebliche Ausbildung in etwa zur Hälfte 

erstattet.136 Dieses Verfahren, das die Investitionsrisiken für die auszu-

bildenden Betriebe verringert und die nicht ausbildenden „Trittbrettfah-

rerbetriebe“ an den Investitionen beteiligt, hat zu einer stabilen Ausbil-

dungsquote auch in den konjunkturellen und strukturellen Krisen der 

Bauwirtschaft beigetragen (ebd.). Nicht zuletzt aufgrund dieser positiven 

Erfahrungen im Baugewerbe fordern die DGB-Gewerkschaften seit lan-

gem eine allgemeine, die Gesamtwirtschaft umfassende, gesetzliche 

Ausbildungsumlage (Anbuhl 2015). 

 

Übernahme nach der Ausbildung 

Regelungen zur Übernahmeförderung sind die am weitesten verbreite-

ten ausbildungsbezogenen Tarifbestimmungen (Bispinck 2012). Dabei 

handelt es sich in den seltensten Fällen um rechtsverbindliche Vorga-

ben, sondern vielmehr überwiegend um Sollvorschriften. Insoweit sie 

Rechtsansprüche gewähren, sind in den Tarifverträgen Ausnahmetatbe-

stände geregelt (Ausbildung über Bedarf, akute betriebliche Beschäfti-

gungsprobleme, Vorliegen verhaltens- oder personenbedingter Gründe 

etc.). In einigen Tarifbereichen sind Kleinbetriebe von der Übernahme-

verpflichtung ausgenommen. Gelegentlich ist die Abweichung von der 

Übernahmeverpflichtung zusätzlich an die Zustimmung des Betriebsra-

tes gebunden. 

Weiterhin lassen sich die Tarifverträge danach unterscheiden, ob ei-

ne befristete oder eine unbefristete Übernahme vorgesehen ist. Die 

meisten Tarifverträge sehen die Übernahme von Ausgebildeten in ein 

befristetes Arbeitsverhältnis vor. Meist ist dabei eine Übernahme für 

mindestens zwölf Monate vorgegeben bzw. empfohlen (z. B. Druck-, 

                                                 
135 Im Jahr 2015 wurde darüber hinaus ein betriebsbezogener jährlicher Mindestbeitrag 

von 900 Euro eingeführt, um auch die (oftmals scheinselbstständigen) Solo-

Selbstständigen an der Finanzierung der Berufsausbildung zu beteiligen. 

136 Die Erstattungsleistungen wurden Mitte der 1990er Jahre vor dem Hintergrund eines 

starken Anstiegs der Auszubildendenzahlen und der hierdurch bedingten Finanzie-

rungsprobleme deutlich gekürzt. Gleichzeitig wurden auch die Ausbildungsvergü-

tungen für die gewerblichen Auszubildenden um ca. 10 Prozent abgesenkt 

(Bispinck et al. 2002, S. 214f.). 
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Textilindustrie), verbreitet sind es aber auch nur sechs Monate (z. B. 

Brot- und Backwarenindustrie).137 Bei den Tarifverträgen, die eine unbe-

fristete Übernahme vorsehen, lassen sich im Wesentlichen zwei Varian-

ten unterscheiden: Während die einen generell von einer unbefristeten 

Übernahme ausgehen und Ausnahmetatbestände definieren (z. B. M&E-

Industrie, öffentlicher Dienst), geben die anderen eine Frist für eine indi-

viduelle Nichtübernahmeerklärung gegen Ende der Ausbildung vor, nach 

deren Ablauf automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet 

wird (z. B. Bauhauptgewerbe, Einzelhandel NRW). 

Eine weitere Vereinbarungsvariante stellt die Übernahme in ein Teil-

zeitarbeitsverhältnis dar. Mitunter ist die teilzeitige Übernahme auch als 

nachrangige Lösung bestimmt, wenn eine vollzeitige Beschäftigung nicht 

möglich ist. Auch ist gelegentlich die Möglichkeit bzw. Bedingung einer 

stufenweisen Aufstockung auf Vollzeit vorgesehen (z. B. Volkswagen 

AG). Einige Tarifverträge beinhalten auch eine Kombination von befriste-

ter und unbefristeter bzw. von voll- und teilzeitiger Übernahme. 

Übernahmeregelungen lassen sich in allen von uns untersuchten Ta-

rifbereichen finden (siehe Tab. 17). In der chemischen Industrie gibt es 

sogar mehrere Tarifverträge, die sich explizit mit der Übernahme nach 

der Ausbildung beschäftigen. Wiederum fällt auf, dass sich die Heran-

gehensweisen in den Tarifbereichen deutlich voneinander unterschie-

den. 

Im privaten Bankgewerbe enthält die o.g. gemeinsame Erklärung der 

Tarifparteien auch Übernahmeregelungen, die ebenfalls weitgehend un-

verbindlich sind. Demnach sollen Ausgebildete möglichst in ein unbefris-

tetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Ist dies aus nicht näher de-

finierten Gründen nicht möglich, soll zunächst eine auf zwölf Monate be-

fristete Übernahme erfolgen. Ist auch dies nicht möglich, sollen die Aus-

gebildeten innerhalb des Unternehmens bzw. Konzerns oder über regio-

nale Kontakte an ein anderes Unternehmen vermittelt werden. Die be-

trieblichen Hinderungsgründe müssen mit dem Betriebsrat beraten wer-

den. 

Im Einzelhandel NRW existiert hingegen ein individueller Anspruch 

auf unbefristete Übernahme, wenn die Unternehmensleitung nicht spä-

testens drei Monate vor Ende der Ausbildung eine schriftliche Nicht-

übernahmeerklärung abgibt. Bei Nichtübernahme muss zudem der Be-

triebsrat informiert und gehört werden, sonst ist diese unwirksam. 

Eine ganz ähnliche Regelung gibt es für die gewerblichen Beschäftig-

ten im Bauhauptgewerbe. Hier muss die Nichtübernahme spätestens 

vier Monate vor Ende der Ausbildung erklärt werden. Zudem ist für den 

                                                 
137 In einigen wenigen Tarifbereichen (z.B. im Kali- und Steinsalzbergbau) ist eine 

Übernahme für mindestens 24 Monate geregelt. 
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Fall der automatischen Übernahme eine verlängerte Kündigungsfrist des 

so entstandenen unbefristeten Arbeitsverhältnisses von sechs Monaten 

festgelegt (im Vergleich zu zwölf Tagen im Normalfall; siehe Kap. 4.1.). 

Im Tarifgebiet Ost existiert darüber hinaus noch eine weitere, eher indi-

rekte Regelung zur Übernahmeförderung. Hier sieht die Öffnungsklausel 

zur Beschäftigungssicherung (siehe Kap. 4.5.) als mögliche Gegenleis-

tung für die Absenkung der Tarifvergütung um bis zu 4 Prozent u. a. 

auch die Übernahme von Ausgebildeten vor. Zwar ist die Inanspruch-

nahme der Öffnungsklausel vor dem Hintergrund der tiefgreifenden 

Strukturkrise und der weit verbreiteten Tarifflucht in der ostdeutschen 

Bauwirtschaft nach wie vor eher die Regel als die Ausnahme. Es ist je-

doch davon auszugehen, dass die Gegenleistung, wenn es eine solche 

überhaupt gibt, eher in der Vermeidung von Kurzarbeit oder betriebsbe-

dingten Kündigungen besteht. 

In der chemischen Industrie gibt es zunächst eine allgemeine Emp-

fehlung der Tarifparteien, Ausgebildete grundsätzlich in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Diese an sich unverbindliche, in der 

Tradition der „Sozialpartnervereinbarungen“ stehende Bestimmung ge-

winnt durch die Pflicht zur jährlichen Erhebung der Übernahmezahlen 

und zur Erörterung der Ergebnisse im Rahmen der regionalen „runden 

Tische“ an Verbindlichkeit. Im Rahmen des Teilzeittarifvertrags (siehe 

Kap. 5.1.) besteht zudem seit 1987 die Möglichkeit, Ausgebildete in ein 

Teilzeitarbeitsverhältnis zu übernehmen, wenn nicht ausreichend Voll-

zeitarbeitsplätze zur Verfügung stehen und der Betriebsrat hierzu ange-

hört wurde. Für die in Teilzeit Übernommenen soll jährlich geprüft wer-

den, ob ein Wechsel auf einen geeigneten Vollzeitarbeitsplatz möglich 

ist. Für den Fall, dass sie eine volle Stelle in einem anderen Unterneh-

men antreten können, gilt eine verkürzte beschäftigtenseitige Kündi-

gungsfrist von einer Woche. Darüber hinaus enthält das Tarifwerk der 

chemischen Industrie zwei weitere Tarifverträge zur Übernahmeförde-

rung, in deren Rahmen Unternehmen unter bestimmten Umständen 

Entgeltzuschüsse erhalten können, wenn sie Ausbildungsabsol-

vent*innen über den eigentlich Bedarf hinaus übernehmen bzw. einstel-

len: 

 Der „Tarifvertrag über den Unterstützungsverein der chemischen In-

dustrie“ (TV UCI), der sich ursprünglich an entlassene und erwerbs-

los gewordene Chemiebeschäftigte richtete (siehe Kap. 4.2.), wurde 

Anfang der 2000er Jahre neu gefasst. Dabei wurde der förderungs-

fähige Personenkreis zunächst um Teilnehmer*innen an einem Aus-

bildungsförderungsprogramm in einem tarifgebundenen Betrieb er-

weitert. In den folgenden Jahren wurde der Tarifvertrag erneut ver-

ändert und ganz auf Ausbildungsabsolvent*innen begrenzt, die an-
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sonsten aus betrieblichen Gründen nicht übernommen würden bzw. 

nach der Ausbildung in einem anderen Unternehmen erwerbslos 

geworden sind. Auf Antrag kann für diesen Personenkreis aus dem 

arbeitgeberfinanzierten Fonds des UCI ein Bruttoentgeltzuschuss 

von höchstens 1.000 Euro für max. zwölf Monate gewährt werden. 

Darüber hinaus können auch Qualifizierungsmaßnahmen im An-

schluss an die Ausbildung bezuschusst werden, mit denen die Ar-

beitsplatzchancen verbessert werden können. 

 Im 2010 vereinbarten „Tarifvertrag Brücke in Beschäftigung“ sind 

Bestimmungen zur Nachwuchssicherung in konjunkturellen Krisen-

zeiten enthalten. Hintergrund des Tarifabschlusses war ein befürch-

teter Einbruch der Übernahmequoten infolge der globalen Finanzkri-

se. Ursprüngliches Ziel war die Förderung von mindestens 1.000 

Übernahmen in den Jahren 2010 und 2011 durch Entgeltzuschüsse. 

Hierzu wurde ein gesonderter Fonds beim UCI eingerichtet, der über 

eine einmalige Arbeitgeberumlage in Höhe von 0,1 % der Entgelt-

summe des Jahres 2009 finanziert wurde. Da der Fonds bei weitem 

nicht ausgeschöpft wurde, wurde der Tarifvertrag unverändert wei-

tergeführt. Förderfähig ist die zusätzliche Übernahme bzw. Einstel-

lung von Ausgebildeten in ein (mind. einjähriges) befristetes oder 

unbefristetes Arbeitsverhältnis. Zum förderfähigen Personenkreis 

gehören darüber hinaus auch Erwerbslose, die vor 2010 eine Be-

rufsausbildung in der chemischen Industrie abgeschlossen haben, 

Teilnehmer*innen der tariflichen Eingliederungsprogramme (s. u.) 

sowie nicht näher definierte „Härtefälle“. In diesen Fällen kann ana-

log zum „TV UCI“ auf Antrag ein Bruttoentgeltzuschuss von max. 

1.000 Euro für höchstens zwölf Monate gewährt werden. 

 

Einstiegsvergütung nach der Ausbildung 

Eine weitere Möglichkeit der Übernahmeförderung ist die Absenkung der 

Tarifentgelte für Berufseinsteiger*innen. Solche Einstiegsvergütungen 

gibt es jedoch nur in wenigen Tarifbereichen (Bispinck 2012). Einer die-

ser Tarifbereiche ist die chemische Industrie (siehe Tab. 17). Hier kön-

nen die Tarifentgelte von übernommenen Ausgebildeten und unbefristet 

neu Eingestellten im ersten Beschäftigungsjahr um 5 Prozent reduziert 

werden. Handelt es sich hierbei um Langzeiterwerbslose, darf sogar um 

10 Prozent gekürzt werden. 

 

Förderung der „Ausbildungsreife“ 

In jüngerer Zeit lässt sich vermehrt der Abschluss von Tarifverträgen zur 

Förderung der „Ausbildungsfähigkeit“ von Jugendlichen beobachten. 

Dabei handelt es sich zumeist um recht umfangreiche Vertragswerke. 
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Ein Beispiel hierfür ist der „Tarifvertrag Zukunft durch Ausbildung und 

Berufseinstieg“ (TV Zukunft) in der chemischen Industrie (siehe 

Tab. 17). 

Tarifverträge zur Förderung der „Ausbildungsreife“ können in der 

chemischen Industrie auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits 

im Jahr 1977 wurde der erste „Tarifvertrag für Jugendliche ohne Haupt-

schulabschluss“ vereinbart, der 2005 durch den „Tarifvertrag zur Förde-

rung der Integration von Jugendlichen“ und 2014 dann schließlich durch 

den „TV Zukunft“ ersetzt wurde. In der aktuellen Fassung ermöglicht der 

Tarifvertrag die Vereinbarung von betrieblichen Qualifizierungs- und 

Eingliederungsmaßnahmen, die zum Abschluss eines Ausbildungsver-

hältnisses oder zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit befähigen oder 

anderweitig die Eingliederung in das Berufsleben erleichtern sollen. 

Hierzu zählen neben der Vermittlung von Berufskenntnissen und Fertig-

keiten auch der Abbau schulischer und sprachlicher Defizite sowie die 

Förderung der sozialen Eingliederung. Insgesamt stehen drei unter-

schiedliche, zielgruppenspezifische Programme zur Verfügung: 

 „Start in den Beruf“, das grundsätzlich allen Betrieben offen steht; 

 „Start-Plus“, das sich an KMU (unter 750 Beschäftigten) wendet und 

zusätzlich eine pädagogische Betreuung durch externe Bildungs-

dienstleister vorsieht, wenn der Betrieb hierzu nicht in der Lage ist; 

 „Pre-Start“, das sich an Personen richtet, die aufgrund erheblicher 

sprachlicher, schulischer oder sozialer Defizite erst noch auf die 

„Start“-Programme vorbereitet werden müssen. 

 

Die Einstiegsqualifizierung erfolgt im Rahmen eines befristeten Arbeits-

vertrags, der ausschließlich die berufliche Eingliederung zum Inhalt hat. 

Die Vertragsdauer ist im Einzelfall festzulegen, soll aber in der Regel ein 

Jahr nicht übersteigen und kann, wenn nötig, um bis zu weitere zwölf 

Monate verlängert werden. Das „Pre-Start“-Programm soll eine Dauer 

von drei Monate nicht überschreiten. Die Eingliederungsvergütung be-

trägt einheitlich 450 Euro brutto im Monat. Die Teilnehmer*innen dürfen 

das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von der Al-

tersgrenze gelten für Personen in besonderen Lebenslagen, wie z. B. 

Langzeiterwerbslose oder Geflüchtete. Die parallele Teilnahme an be-

rufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter ist 

ausgeschlossen. 

Teilnehmer*innen an einer Einstiegsqualifizierung mit einer Dauer 

von mindestens drei und höchstens zwölf Monaten können folgende Un-

terstützungsleistungen des UCI beantragen: 

  „Start in den Beruf“: bis zu 225 Euro im Monat; 
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  „Start-Plus“: bis zu 450 Euro im Monat, zzgl. der Kosten für die be-

gleitende sozialpädagogische Betreuung; 

 „Pre-Start“: bis zu 225 Euro im Monat; in KMU bis zu 450 Euro im 

Monat, zzgl. der Kosten für die sprachliche und pädagogische Be-

gleitung. 

 

Staatliche Leistungen (ALG, ALG II, Leistungen nach dem AsylbLG etc.) 

werden vollständig angerechnet. Umgekehrt werden die Unterstüt-

zungsleistungen voll auf die Eingliederungsvergütung angerechnet, die 

sich entsprechend mindert. 

Im Bauhauptgewerbe haben die Tarifparteien der von ihnen gemein-

sam verwalteten Urlaubs- und Lohnausgleichskasse (ULAK) generell die 

Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen von jeweils auf fünf Jahre begrenz-

ten Pilotprojekten Beitragsmittel aus dem Berufsbildungsverfahren für 

Maßnahmen zur Förderung der „Ausbildungsreife“ zu verwenden. Auf 

dieser tarifvertraglichen Basis führt die ULAK seit Herbst 2013 das fünf-

jährige Pilotprojekt „Berufsstart Bau“ durch, mit dem Maßnahmen zur 

gezielten Vorbereitung auf eine Ausbildung in der Bauwirtschaft geför-

dert werden. Teilnahmevoraussetzung ist die Berechtigung zu einer Ein-

stiegsqualifizierung nach § 54a SGB III (s. o.). Die zwischen sechs und 

zwölf Monate dauernden Maßnahmen werden abwechselnd in einem 

Baubetrieb und einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte durchgeführt. 

Grundlage ist ein Vertrag zwischen Teilnehmer*in und Baubetrieb mit 

dem Ziel der Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis für einen aner-

kannten Bauberuf. Um eine passgenauere Vermittlung von Teilneh-

mer*innen und Betrieben zu gewährleisten wurde nachträglich eine zu-

sätzliche Vorbereitungs- und Orientierungsphase integriert, die überwie-

gend in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durchgeführt wird, aber 

auch Firmenpraktika umfasst. Die Arbeitsagenturen bzw. Jobcenter er-

statten die monatliche Vergütung der Teilnehmer*innen bis zu max. 231 

Euro (zzgl. eines pauschalierten Anteils am Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrag). Die ULAK übernimmt die Kosten für die überbetrieblichen 

Maßnahmen (inkl. Fahrkosten, Unterbringung und Verpflegung) sowie 

die Kosten der sozialpädagogischen Betreuung während des gesamten 

Maßnahmezeitraums. 
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Tabelle 17: Tarifvertragliche Ausbildungs- und Übernahmeförderung 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Erhalt & Ausbau 

der Ausbildungs-

kapazität 

TV über die Berufsbildung im Bauge-

werbe (BBTV) (AVE; seit 1987; l.F. 

1/2015) 

Berufsbildungsverfahren: seit 1979 

obligatorisches Umlagesystem zur 

Ausbildungsförderung 

unabhängig von der Ausbildungsleis-

tung zahlen alle Betriebe einen be-

stimmten Prozentsatz ihrer Brutto-

lohnsumme (2017: 2,1 %, mind. 900 

€/Jahr) zur Finanzierung der Ausbil-

dungskosten an die ULAK
1
 

Teilerstattung der Ausbildungsvergü-

tung für Ausbildungsbetriebe
2
 

Kosten für überbetriebliche Ausbil-

dung werden i. d. R. voll erstattet
3
 

TV Zukunft durch Ausbildung & Be-

rufseinstieg (seit 2014; l.F. 1/2017) 

Verpflichtung zur Bereitstellung von 

jährl. 9.200 Ausbildungsplätzen im 

Durchschnitt der Jahre 2014–2016 

Ziel wurde übertroffen, deshalb ab 

2017 neue Zielsetzung: Beibehaltung 

der Ausbildungsquoten 

TV-Parteien entwickeln Empfehlun-

gen für entsprechende Maßnahmen 

Förderung der Ausbildungsbereit-

schaft auf regionaler Ebene unter 

Einbezug der „runden Tische für Ar-

beitsmarkt- & Ausbildungsfragen“ 

jährl. Erhebung des Ausbildungs-

platzangebots 

jährl. Erfahrungsaustausch in „runden 

Tischen“ in Bund & Regionen 

bei deutlichem Absinken des Ange-

bots: unverzügliche Aufnahme von 

Verhandlungen der TV-Parteien mit 

dem Ziel der Verbesserung des Aus-

bildungsplatzangebots 

- Ausbildungsinitiative (seit 2012; l.F. 

6/2014) 

unverbindliche gemeinsame Erklä-

rung der TV-Parteien 

Bekräftigung des Grundsatzes „Aus-

bildung vor Übernahme“; Ziel: mög-

lichst hohe, über den betriebl. Bedarf 

hinausgehende Ausbildungsquote 

Übernahme nach 

der Ausbildung 

TV zur Übernahme von Auszubilden-

den im Baugewerbe (Arb., 5/2013) 

AG muss bis spätestens 4 Monate 

vor Ende der Ausbildung die Nicht-

übernahme schriftlich erklären, sonst 

gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbe-

stimmte Zeit als begründet, das nicht 

TV Zukunft (s. o.) 

TV-Parteien empfehlen unbefristete 

Übernahme von Ausgebildeten 

jährliche Erhebung der Übernahme-

zahlen durch den regionalen AGV 

Erörterung der Erhebungsergebnisse 

& Möglichkeiten, nicht übernommene 

§ 23 MTV 

AG muss bis spätestens 3 Monate 

vor Ende der Ausbildung schriftlich 

die Nichtübernahme erklären, sonst 

entsteht ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis 

bei Nichtübernahme muss BR infor-

Ausbildungsinitiative (s. o.) 

Ausgebildete sollen möglichst unbe-

fristet in ein Arbeitsverhältnis über-

nommen werden 

ist dies nicht mgl., soll zunächst eine 

auf 12 Monate befristete Übernahme 

erfolgen 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

vor Ablauf von 6 Monaten gekündigt 

werden kann 

 

§ 7 TV Lohn/Ost (Arb.), § 5 TV Ge-

halt/Ost (Ang.) (beide seit 1997; l.F. 

6/2016) (s. Kap. 4.2.) 

Voraussetzung: - 

Grundlage: BV; Einzelvertrag in Be-

trieben ohne BR; Unterrichtung der 

TV-Parteien 

Abweichung von den Tariflöhnen um 

max. 4 %, wobei der höchste Min-

destlohn nicht unterschritten werden
 

darf 

Gegenleistung: Vermeidung von 

Kurzarbeit, betriebsbedingten Kündi-

gungen oder arbeitskostenbedingter 

Vergabe von Nachunternehmerleis-

tungen oder Übernahme von Auszu-

bildenden 

Ausgebildete in anderen Betrieben 

unterzubringen, in den regionalen 

„runden Tischen“ 

 

TV über Teilzeitarbeit (West: seit 

1987; l.F. 1/1994; Ost: seit 1991; l.F. 

9/2002) (s. Kap. 5.1.) 

Ausgebildete können nach BR-

Anhörung in TZB übernommen wer-

den, wenn nicht genügend VZ-Stellen 

vorhanden sind 

spätestens nach 1 Jahr soll AG prü-

fen, ob Wechsel in eine geeignete 

VZ-Stelle mgl. ist 

verkürzte AN-seitige Kündigungsfrist 

von 1 Woche, wenn Wechsel auf VZ-

Stelle bei anderem AG mgl. ist 

 

TV über den Unterstützungsverein 

der chemischen Industrie (TV UCI) 

(1975; l.F. 7/2016) 

Kann-Leistungen für von Erwerbslo-

sigkeit bedrohte Ausgebildete, die 

sonst aus betriebl. Gründen nicht 

übernommen würden bzw. wurden: 

a) Bruttoentgeltzuschuss von max. 

1.000 € mtl. für max. 12 Monate 

b) Zuschuss zu Qualifizierungsmaß-

nahmen nach der Ausbildung, die die 

Voraussetzungen zur Erlangung ei-

nes Arbeitsplatzes in der chemischen 

Industrie verbessern 

miert & gehört werden, sonst ist diese 

unwirksam 

 

ist auch dies nicht mgl., sollen die 

Ausgebildeten innerhalb des Unter-

nehmens bzw. Konzerns oder über 

regionale Kontakte an ein anderes 

Unternehmen vermittelt werden 

betriebliche Hinderungsgründe sind 

mit dem BR zu beraten 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Zuschüsse sind ausgeschlossen, 

wenn hierdurch staatliche Leistungen 

(z. B. ALG, ALG II, Lstg. n. AsylbLG) 

im selben Umfang gekürzt würden 

Finanzierung: Branchenfonds beim 

UCI; Höhe der obligat. AG-Umlage: 

0,1 % bis 0,6 % (je nach Bedarf) der 

jährl. Lohn- & Gehaltssumme 

 

TV Brücke in Beschäftigung (seit 

2010; l.F. 7/2016) 

Hintergrund: befürchteter Einbruch 

der Übernahmequoten infolge der 

globalen Finanzkrise 

Ziel: Förderung von mind. 1.000 

Übernahmen in 2010 & 2011 

Einrichtung eines Nachwuchssiche-

rungsfonds beim UCI 

Finanzierung: einmalige AG-Umlage 

in Höhe von 0,1 % der Entgeltsumme 

des Jahres 2009 (ca. 25 Mio. Euro) 

Fortführung in Folgejahren, da Fonds 

nicht ausgeschöpft 

Bruttoentgeltzuschuss von max. 

1.000 € mtl. für 12 Monate (Kann-

Leistung) 

förderfähig ist die zusätzliche Über-

nahme in ein (mind. 12-monatiges) 

befristetes oder unbefristetes Arbeits-

verhältnis 

Personenkreis: 
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 von Erwerbslosigkeit bedrohte 

Ausgebildete, die sonst nicht 

übernommen würden 

 Erwerbslose, die vor 2010 eine 

Ausbildung in der chemischen 

Industrie abgeschlossen haben 

 Teilnehmer*innen der tarifl. Ein-

gliederungsprogramme (s. u.) 

 Härtefälle 

Einstiegsvergütung 

nach der Ausbil-

dung 

- §§ 8 BETV, ETV 

Einstiegstarif für übernommene Aus-

gebildete & unbefristet neu eingestell-

te AN im 1. Beschäftigungsjahr: 

 95 % des Tarifentgelts 

 Langzeiterwerbslose (Arbeitslo-

sigkeit von mind. 9 Monaten): 

90 % des Tarifentgelts  

- - 

Förderung der 

„Ausbildungsreife“ 

§ 18 BBTV (s. o.) 

ULAK kann im Rahmen von Pilotpro-

jekten, die auf 5 Jahre begrenzt sind, 

Beitragsmittel aus dem Berufsbil-

dungsverfahren für Maßnahmen zur 

Ausbildungsreifeförderung verwen-

den, die dem Abschluss eines Aus-

bildungsvertrages dienen sollen 

TV Zukunft (s. o.) 

Ermöglichung von betriebl. Eingliede-

rungsvereinbarungen im Rahmen von 

3 tarifl. Programmen: 

1) „Start in den Beruf“ 

2) „Start-Plus“ (mit externer päd. Be-

treuung für KMU unter 750 AN) 

3) „Pre-Start“ (Vorbereitung auf Start-

Programme)
5
 

Voraussetzung: Eingliederungsver-

einbarung & -plan 

Dauer: i.d.R max. 1 Jahr, Verlänge-

rung um max. 1 Jahr mgl.; „Pre-Start“: 

- - 
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i. d. R. max. 3 Monate 

Vergütung: 450 € 

pers. Voraussetzungen: 

 jünger als 25 Jahre, Ausnahme: 

Personen in bes. Lebenslagen 

(z. B. Langzeiterwerbslose, Ge-

flüchtete) 

 „Pre-Start“: zusätzlich erhebliche 

sprachliche, schulische oder so-

ziale Defizite 

 keine parallele Teilnahme an 

Eingliederungsmaßnahmen der 

BA 

bei Weiterbeschäftigung nach Ver-

tragsende gilt automatisch ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis als begrün-

det 

 

TV UCI (s. o.) 

auf Antrag Hilfen zum Lebensunter-

halt bei Teilnahme an den tarifl. För-

derprogrammen (s. o.) (Kann-

Leistung) 

1) „Start in den Beruf“: bis zu 225 € 

mtl. 

2) „Start-Plus“: bis zu 450 € mtl. & 

Kosten für externe päd. Betreuung 

3) „Pre-Start“
6
: 225 € mtl. (bzw. 450 € 

in KMU unter 750 AN) & Kosten für 

sprachliche & päd. Begleitung 

Leistungen werden auf die Eingliede-
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rungsvergütung in Höhe von 450 € 

voll angerechnet 

staatl. Leistungen werden voll ange-

rechnet 

1 Die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) ist eine gemeinsame Einrichtung der Tarifparteien unter dem Dach der SOKA-Bau. 

2 Für gewerbl. Azubis werden gestaffelt 10/6/1 Monate der tarifl. Ausbildungsvergütung im 1./2./3. Ausbildungsjahr erstattet, für technische & kaufmännische Azubis 10/4/- Monate im 

1./2./3. Jahr. Hinzu kommt jeweils ein Betrag in Höhe von 20 % der Gesamtsumme als Ausgleich für die obligatorischen tariflichen Sozialaufwendungen. Auch Kosten für eine 

Zweitausbildung, eine Umschulung oder eine Ausbildung im Zusammenhang mit einem dualen Studiengang können unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden. 

3 Die Erstattung der Kosten der überbetrieblichen Ausbildung erfolgt direkt von der ULAK an die Ausbildungsstätte: max. 55 € pro Tag für die Ausbildung, zzgl. max. 40 € pro Tag für 

die Internatsunterbringung, zzgl. Fahrkosten. Bei einigen Ausbildungsberufen existieren Höchstgrenzen der erstattungsfähigen überbetrieblichen Ausbildungstage: bei den gewerbli-

chen Berufen Elektroniker*in, Mechaniker*in, Mechatroniker*in, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 150 Tage, bei technischen Berufen 90 Tage, bei kaufmännischen Beru-

fen 50 Tage & bei sonstigen Berufen 75 Tage. 

4 Die gesetzl. Verordnung über die Berufsausbildung i.d. Bauwirtschaft sieht eine gestufte 3-jährige Ausbildung mit zunehmender Spezialisierung vor (Brettschneider 2014: 374). Ein 

Teil der praktischen Ausbildung findet in ca. 200 überbetriebl. Einrichtungen statt (1. Jahr 17–20 Wochen, 2. Jahr 11–13 Wochen, 3. Jahr 4 Wochen). Erstattung dieser Ausbildungskos-

ten erfolgt direkt von der ULAK an die Ausbildungsstätte & beträgt max. 55 € pro Tag für die Ausbildung & 40 € pro Tag für Internatsunterbringung & Fahrtkosten. 

5 Ist ein Deutschkurs Bestandteil der Einstiegsqualifizierung, müssen mindestens 50 % der für die Einstiegsqualifizierung benötigten Gesamtzeit im Betrieb durchgeführt werden. 

6 Für die Leistungen im Rahmen des „Pre-Start“-Programms wird ein gesondertes Budget in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Beantragung der Leistungen ist bis 8/2018 

befristet. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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4.7. Berufliche Weiterbildung 
 

Im Gegensatz zur beruflichen Erstausbildung kann die Förderung der 

Weiterbildung nicht per se als ein Mittel der Beschäftigungssicherung 

angesehen werden. Ein Großteil der berufsbezogenen Weiterbildung ist 

entweder integraler Bestandteil des Arbeitsverhältnisses (Einarbeitung, 

Unterweisung, Anpassungsfortbildung) oder dient der Höherqualifizie-

rung (Erweiterungs-, Aufstiegsfortbildung). Sofern diese Weiterbildungs-

formen nicht im Rahmen von betrieblichen Umstrukturierungs- und Per-

sonalanpassungsprozessen zur Anwendung kommen, weisen sie bes-

tenfalls eine mittelbar beschäftigungssichernde Wirkung auf. Einen un-

mittelbaren Bezug zur Vermeidung oder Überwindung von Erwerbslo-

sigkeit haben hingegen Umschulungsmaßnahmen, die für eine andere 

als die vorher ausgeübte oder erlernte Tätigkeit qualifizieren, die Erhal-

tungsfortbildung, die der Aktualisierung der beruflichen Kenntnisse und 

Fertigkeiten nach einer Unterbrechung der Berufsausübung dient, oder 

die berufliche Nachqualifizierung, die An- und Ungelernten nachträglich 

einen Berufsabschluss ermöglicht. 

Im Gegensatz zur beruflichen Erstausbildung zeichnet sich die Wei-

terbildung durch eine relativ schwache staatliche Regulierung und Insti-

tutionalisierung aus. Eine Ausnahme stellt die abschlussbezogene Auf-

stiegsfortbildung dar, die in der Regel auf einer abgeschlossenen Be-

rufsausbildung aufbaut und zu einem anerkannten höheren Abschluss 

führt (Meister*innen, Wirt*innen, Techniker*innen etc.). Die rechtlichen 

Grundlagen hierfür sind je nach Bildungsweg und Abschluss im BBiG, in 

der HwO oder in den Landesschulgesetzen geregelt. Das Aufstiegsfort-

bildungsförderungsgesetz („Meister-BAföG“) ergänzt das etablierte, an 

der Erstausbildung orientierte Arrangement korporatistischer Steuerung 

und Koordination zwischen Staat, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, 

Tarifparteien und Unternehmen. 

Von der Aufstiegsfortbildung abgesehen, wird berufliche Weiterbil-

dung staatlicherseits jedoch primär als betriebliche und individuelle Auf-

gabe betrachtet. Entsprechend spielt sich der Großteil beruflicher Wei-

terbildung im Betrieb und im weitgehend unregulierten Bildungsmarkt 

ab, unterliegt im Wesentlichen also dem wettbewerbsbasierten Steue-

rungsmechanismus von Angebot und Nachfrage.138 Lediglich die außer-

betriebliche Qualifizierung von Erwerbslosen bzw. von Erwerbslosigkeit 

Bedrohten ist eine überwiegend staatliche Aufgabe, wobei auch hier die 

eigentliche Leistungserbringung privatwirtschaftlich erfolgt. Darüber hin-

                                                 
138 Laut Adult-Education-Survey sind in Deutschland ca. zwei Drittel aller Teilnahmefäl-

le an Weiterbildung betrieblich veranlasst, vom Betrieb finanziert oder finden wäh-

rend der Arbeitszeit statt (Iller et al. 2016, S. 14).  
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aus beschränkt sich der Staat weitgehend auf die Förderung nichtstaat-

lich organisierter Weiterbildung. 

Die schwache Institutionalisierung und überwiegend marktförmig-

plural organisierte Leistungserbringung stehen im Kontrast zur unabläs-

sigen politischen, wissenschaftlichen und medialen Propagierung der 

herausragenden Bedeutung beruflicher Weiterbildung für die „Innovati-

ons- und Wettbewerbsfähigkeit“ des nationalen wie des europäischen 

Wirtschaftsraums. Die Beschleunigung des technisch-organisatorischen 

Wandels, so das hegemoniale Argumentationsmuster, entwerte die er-

worbenen beruflichen Wissens- und Erfahrungsbestände in immer kür-

zeren Zeitzyklen und führe zu einer Aufwertung sozialer und personaler 

Kompetenzen. Die durch die Digitalisierung weiter vorangetriebene 

Transformation der Industriegesellschaft hin zu einer „Wissensgesell-

schaft“ mache Wissen und Bildung zum zentralen Produktionsfaktor. 

Gleichzeitig stelle der aus dem demografischen Wandel resultierende 

„Fachkräftemangel“ eine Bedrohung für Produktivität und Wachstum dar, 

weshalb die Arbeitsmarktreserven u. a. durch Weiterbildung (v. a. Älte-

rer, Geringqualifizierter, Frauen und Migrant*innen) effektiv ausge-

schöpft werden müssten (vgl. z. B. BMAS 2017). 

Adressiert werden in diesem neoliberal konnotierten Diskurs aber 

weniger die staatlichen Akteure, als vielmehr die Unternehmen und die 

Tarifparteien, v. a. aber die Beschäftigten selbst. Exemplarisch steht 

hierfür das Konzept des „lebenslangen Lernens“, das ausgehend von 

der supranationalen Politikebene im Laufe der 1990er Jahre zunehmend 

an Einfluss auf die nationale Bildungspolitik gewonnen hat.139 Die le-

benslange Bereitschaft, zu lernen und sich berufsbiografisch auf perma-

nente Veränderung einzustellen, so die zentrale Argumentationsfigur, 

böte die beste Voraussetzung für die langfristige Sicherung der individu-

ellen „Beschäftigungsfähigkeit“ und der wirtschaftlichen „Wettbewerbs-

fähigkeit“. Seine eigene Rolle sieht der Staat in diesem Zusammenhang 

v. a. in der Aktivierung individueller Lernbereitschaft und in der projekt-

förmigen Förderung des Engagements nichtstaatlicher Akteure. Seit den 

1990er Jahren haben Bund und Länder zahlreiche Förderprogramme, 

meist mit ESF-Mitteln, zur Weiterbildungsförderung aufgelegt, die sich – 

                                                 
139 Die EU-Kommission legte 1995 ein Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bil-

dung vor (Europäische Kommission 1995) und rief 1996 das „Europäische Jahr des 

lebensbegleitenden Lernens“ aus. Im Jahr 2000 folgte ein „Memorandum über le-

benslanges Lernen“ (Europäische Kommission 2000). Im Jahr darauf startete die 

Bundesregierung das Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes Lernen für alle“ 

(BMBF 2001) und setzte eine Expertenkommission zur „Finanzierung lebenslangen 

Lernens“ ein (Expertenkommission 2004). 
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mit jeweils unterschiedlicher Zielsetzung – direkt an Beschäftigte und 

Unternehmen richten.140 

Ein zentrales Instrument der individuellen Weiterbildungsförderung ist 

die 2008 eingeführte Bildungsprämie – eine Kann-Leistung des BMF, die 

aus ESF-Mitteln finanziert wird. Die aktuelle, dritte Förderphase läuft bis 

Ende 2020. Die Bildungsprämie besteht aus zwei Komponenten: dem 

Prämien- und dem Spargutschein. Mit dem Prämiengutschein werden 

einmal pro Jahr 50 Prozent der Kosten einer Weiterbildungsveranstal-

tung bei einem selbstgewählten Bildungsträger vom Staat übernommen, 

höchstens jedoch 500 Euro.141 Antragsberechtigt sind Beschäftigte mit 

einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden und einem steuerpflich-

tigen Jahreseinkommen von nicht mehr als 20.000 Euro (bzw. 40.000 

Euro bei gemeinsamer Veranlagung). Zur Finanzierung des Eigenanteils 

wird mit dem Spargutschein die vorzeitige Entnahme aus einem nach 

dem Vermögensbildungsgesetz geförderten Ansparguthaben ermöglicht. 

Ein ähnliches, ebenfalls weitgehend aus ESF-Mitteln finanziertes 

Förderinstrument existiert auf Landesebene (in Bremen, Hamburg, Hes-

sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und den 

„neuen“ Bundesländern) in Form der (Weiter-)Bildungs- oder Qualifizie-

rungsschecks. Diese können meist zusätzlich zur Bildungsprämie in An-

spruch genommen werden und umfassen auch teurere Weiterbildungen. 

Die Förderbedingungen (Antragsberechtigte, förderfähige Qualifizie-

rungsmaßnahmen, Höhe und Dauer der Förderung) unterscheiden sich 

länder- und zielgruppenspezifisch erheblich voneinander (zum groben 

Überblick: Stiftung Warentest 2017, S. 6 ff.). Neben sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten werden u. a. auch atypisch Beschäftigte, 

Erwerbslose, Berufsrückkehrende, Zugewanderte, Selbstständige, Re-

habilitand*innen oder Auszubildende (z. T. gezielt) gefördert. Verbreitet 

existieren zusätzlich Einkommens-, Betriebsgrößen- oder auch Alters-

grenzen. Hauptzielgruppe stellen Geringqualifizierte sowie Beschäftigte 

in KMU dar. Teilweise sind auch Unternehmen, Vereine oder Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe antragsberechtigt; in Mecklenburg-Vorpommern 

werden sogar ausschließlich Unternehmen gefördert. Das Förderspekt-

rum umfasst v. a. externe, z. T. aber auch betriebsinterne Weiterbil-

dungsmaßnahmen, wobei ein Schwerpunkt auf der abschlussbezoge-

nen Weiterbildung liegt. Häufig sind Mindest- und Höchststundenzahlen 

vorgegeben, wobei das Spektrum von mindestens zwei Tagen bis hin zu 

                                                 
140 Parallel dazu ist die staatliche Beteiligung an der Weiterbildungsfinanzierung be-

ständig gesunken. Im Jahr 2012 trugen die Betriebe 42 Prozent, Privatpersonen 40 

Prozent, Bund, Länder und Kommunen 13 Prozent und die BA lediglich 5 Prozent 

der gesamten Weiterbildungskosten in Deutschland (Marcel 2015, S. 14ff.).  

141 Es ist möglich, mehrere Weiterbildungsmaßnahmen unter dem gleichen inhaltlichen 

Weiterbildungsziel zusammenzufassen (Kursbündel). 
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max. vier Jahren Weiterbildung reicht. Je nach Bundesland, Zielgruppe 

und Maßnahmentyp können max. 45 bis hin zu 100 Prozent der Kosten, 

begrenzt auf max. 500 bis hin zu 25.000 Euro, übernommen werden. 

Manchmal werden zusätzlich auch Fahrkosten, Unterkunfts- und Kin-

derbetreuungskosten erstattet. 

Ergänzende – wenngleich ursprünglich in völlig anderem Kontext ent-

standene – Freistellungsansprüche ergeben sich aus den Bildungsur-

laubsgesetzen der Länder. Diese gehen auf ein völkerrechtliches Über-

einkommen der BRD mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

von 1974 zurück. Ursprünglich als ein Instrument der politischen (Arbei-

ter-)Bildung konzipiert, hat sich das Schwergewicht der Nutzung inzwi-

schen deutlich hin zu berufsnahen Bildungsangeboten verschoben. Im 

Regelfall haben Beschäftigte Anspruch auf bezahlte Freistellung für fünf 

Arbeitstage pro Jahr. Im Saarland umfasst der Anspruch sechs Arbeits-

tage, wovon die Hälfte allerdings von den Beschäftigten selbst in Form 

von Urlaub o. Ä. eingebracht werden muss. In Mecklenburg-Vorpom-

mern und Rheinland-Pfalz erhalten Unternehmen eine Teilerstattung der 

Freistellungskosten aus öffentlichen Mitteln. In Bayern und Sachsen gibt 

es keinen Bildungsurlaub. Vor dem Hintergrund schwindender Akzep-

tanz seitens der Unternehmen und zunehmender rechtlicher und be-

trieblicher Konflikte hat der Bildungsurlaub seit den 1990er Jahren er-

heblich an Bedeutung verloren. Lag die Nutzungsquote in den 1970er 

und 80er Jahren bei ca. 6 bis 8 Prozent der Anspruchsberechtigten, so 

wird inzwischen von einer Nutzungsquote von unter einem Prozent aus-

gegangen (Reichling 2010). 

Mit der auf einer ESF-Sozialpartnerrichtlinie basierenden Initiative 

„weiter bilden“ wurde 2009 auf Bundesebene erstmals ein Förderpro-

gramm eingerichtet, das sich explizit an die Tarifparteien richtete. Unter 

Beteiligung von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften wurde die 

(Weiter-)Entwicklung branchenbezogener Strategien zur beruflichen 

Weiterbildung finanziell gefördert. Voraussetzung für die Programmteil-

nahme war der Abschluss eines Tarifvertrags oder einer Sozialpartner-

vereinbarung zur Weiterbildung. In der Programmlaufzeit bis 2013 wur-

den insgesamt 206 Projektvorhaben gefördert, die in der Regel in und 

mit Unternehmen umgesetzt wurden (Meyer/Severing 2015; Kret-

schmer/Mohr 2015). Im ähnlich aufgebauten, jedoch um das Themen-

spektrum Frauenförderung und Chancengleichheit erweiterten Nachfol-

geprogramm „Fachkräfte sichern“ (2015–2020) wurde der Schwerpunkt 

auf die Entwicklung und Umsetzung von Weiterbildungsmaßnahmen für 

KMU sowie für Ältere, Frauen, Geringqualifizierte und Migrant*innen ge-

legt. 
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Parallel zur staatlichen Förderung der (Selbst-)Regulierung von Be-

schäftigten, Unternehmen und Tarifparteien fand im Zuge der „aktivie-

renden Wende“ in der Arbeitsmarktpolitik im originär staatlichen Zustän-

digkeitsbereich beruflicher Weiterbildung, der außerbetrieblichen Qualifi-

zierung von Erwerbslosen bzw. von Erwerbslosigkeit Bedrohten, ein 

Leistungsabbau und eine weitere Deregulierung des ohnehin schwach 

regulierten Weiterbildungsmarktes statt. Seit der Hochphase staatlich 

organisierter Weiterbildung in den 1990er Jahren, als das gesamte In-

strumentarium aktiver Arbeitsmarktpolitik massiv zum Einsatz kam, um 

die wirtschaftlichen Folgen des DDR-Beitritts zu bewältigen, sind Wei-

terbildungsmaßnahmen sukzessive zurückgefahren worden. Infolge der 

Neuausrichtung der Förder- und Geschäftspolitik der BA hat die berufli-

che Weiterbildung gegenüber der direkten Arbeitsvermittlung an Bedeu-

tung verloren. Insbesondere längerfristige, abschlussbezogene Qualifi-

zierungen sind massiv abgebaut worden. Im Mittelpunkt steht das Ziel 

der unmittelbaren Verwertung der vorhandenen Qualifikationen durch 

zügige Vermittlung in zumutbare Beschäftigung. Schon beim Übergang 

vom AFG zum SGB III (1998) wurde die bis dahin geltende Gleichran-

gigkeit von Vermittlung und beruflicher Weiterbildung (bei gemeinsamer 

Vorrangigkeit vor „passiven“ Leistungen und Beschäftigungsmaßnah-

men) aufgegeben.142 Mit den „Hartz-Reformen“ wurde die Aktivierungs-

politik weiter verstärkt. Durch institutionelle Anreize und verhaltensbeein-

flussende Maßnahmen sollten Erwerbslose zur zügigen Verwertung ih-

res (noch) vorhandenen Arbeitsvermögens gebracht werden. Die För-

derkriterien für Weiterbildungsmaßnahmen wurden weiter verschärft so-

wie auf unmittelbare betriebliche Bedarfe und kurzfristige Vermittlungs-

erfolge hin ausgerichtet. 

Mit den „Hartz-Gesetzen“ wurde zudem ab 2003 zwecks Effizienz-

steigerung und Kostensenkung die Förderstruktur neu geregelt. Im Vor-

feld der Reform waren die Bildungsträger verdächtigt worden, sich über 

Verbindungen zur Selbstverwaltung der Arbeitsagenturen Aufträge zu 

beschaffen und Teilnehmende unnötig lange in Maßnahmen festzuhal-

ten. Die bis dahin übliche angebotsorientierte Förderung wurde durch 

die Vergabe von Bildungsgutscheinen ersetzt und der Bildungsmarkt 

somit als „Käufermarkt“ inszeniert (Knuth 2018). Statt wie zuvor Inhalt 

und Umfang von Maßnahmen zu planen, Bildungsträger einzuwerben 

und Teilnehmende zuzuweisen, werden seitdem zunächst mit den An-

tragsberechtigten in einem Gespräch Ziele, Inhalte und Dauer einer 

                                                 
142  Anteil daran hatten auch wissenschaftliche Wirkungsanalysen auf Basis von Befra-

gungsdaten, die Zweifel an der Wirksamkeit von Weiterbildungsmaßnahmen weck-

ten (Fitzenberger/Speckesser 2000). Diese Studien wurden später auf der Basis 

von Prozessdaten jedoch größtenteils widerlegt (Bläsche et al. 2017, S. 16f.). 
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möglichen Weiterbildung beraten und bei Bewilligung eine entsprechen-

de Gutschrift ausgestellt. Mit diesem Bildungsgutschein können die Be-

rechtigten nun innerhalb von drei Monaten aus dem Angebot des regio-

nalen Bildungsmarktes ihre Weiterbildungsmaßnahme frei wählen, so-

fern diese den Bestimmungen der Akkreditierungs- und Zulassungsver-

ordnung (AZAV) entspricht. Die Bildungsträger rechnen ihre Kosten auf 

Basis des Gutscheins direkt mit der Arbeitsverwaltung ab. 

Der Bildungsgutschein ist grundsätzlich eine Ermessensleistung.143 

Die Gewährung hängt somit vom Einzelfall, der Geschäftspolitik und 

dem (noch) zur Verfügung stehenden Budget der zuständigen regiona-

len Arbeitsagentur oder dem Jobcenter ab. Antragsberechtigt sind Er-

werbslose, konkret von Erwerbslosigkeit Bedrohte sowie Geringqualifi-

zierte (Beschäftigte mit fehlendem Berufsabschluss oder einem Berufs-

abschluss, der aufgrund einer mehr als vier Jahre ausgeübten an- oder 

ungelernten Tätigkeit voraussichtlich nicht mehr verwertbar ist). Wäh-

rend der Förderzeit besteht Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. ALG II. 

Zusätzlich können notwendige Fahr-, Unterbringungs-, Verpflegungs- 

und Kinderbetreuungskosten übernommen werden. 

Die Neuausrichtung der Förder- und Geschäftspolitik der Arbeitsver-

waltung, die mit einer drastischen Absenkung der Mittel für aktive Ar-

beitsförderung einherging, hatte einen erheblichen Rückgang der Teil-

nahmezahlen und einen „Marktbereinigungsprozess“ bei den Bildungs-

trägern zur Folge. Zwischen 2001 und 2006 verringerte sich die Anzahl 

der Geförderten um zwei Drittel und verharrt seitdem in etwa auf einem 

Niveau von ca. 150.000 Personen im Jahresdurchschnitt (BiBB 2015, 

S. 348; 2017, S. 385). Lediglich während der globalen Finanzkrise war 

aufgrund des Sonderprogramms „Qualifizierung in Kurzarbeit“ vorüber-

gehend ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Der Fokus auf einen effekti-

ven Mitteleinsatz und die schnelle Wiedereingliederung in den Arbeits-

markt führen dazu, dass von der Förderung inzwischen v. a. die bereits 

besser Qualifizierten profitieren. Es dominieren (kürzere) Anpassungs-

fortbildungen für Personen mit Berufsabschluss, während (längere) ab-

schlussorientierte Maßnahmen für Geringqualifizierte besonders vom 

Leistungsabbau betroffen waren (Bläsche et al. 2017, S. 14). Dabei er-

höht ein fehlender oder entwerteter Berufsabschluss nachweislich das 

Risiko einer andauernden oder erneuten Erwerbslosigkeit.144 Erst in den 

letzten Jahren zeigen sich aufgrund einer leicht veränderten Förderpoli-

                                                 
143 Lediglich im Rahmen der beruflichen Rehabilitation besteht ein Anspruch auf berufli-

che Weiterbildung (siehe Kap. 3.4.). 

144 Geringqualifizierte sind nicht nur weit überproportional von Erwerbslosigkeit betrof-

fen, sondern verbleiben auch überdurchschnittlich lange darin (BA 2017a). Gleich-

zeitig nehmen sie aber deutlich seltener an beruflicher Weiterbildung teil als höhere 

Qualifikationsgruppen (Bläsche et al. 2017, S. 10). 
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tik wieder steigende Zahlen bei der abschlussbezogenen Förderung 

(Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik 2018, S. 83).145 

Deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren hingegen die Teilnah-

mezahlen am Programm „Weiterbildung Geringqualifizierter und be-

schäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ (WeGebAU). Für 2017 

wurden ca. 30.000 Förderfälle ausgewiesen (BA 2017b). Abweichend 

von der sonstigen Förderpolitik der Arbeitsagenturen wendet sich dieses 

seit 2007 bestehende Sonderprogramm explizit und ausschließlich an 

Beschäftigte. Die Förderung dient als Anschubfinanzierung für die Wei-

terbildung von (statistisch gesehen; vgl. Kruppe/Trepesch 2017) unter-

durchschnittlich in Qualifizierung eingebundene Beschäftigtengruppen. 

Ziel ist hier weniger die Vermeidung von Erwerbslosigkeit, als vielmehr 

die „Fachkräftesicherung“ durch Erhaltungs- und Aufstiegsqualifizierung. 

Das Programm richtete sich zunächst ausschließlich an Geringqualifi-

zierte sowie an ältere Beschäftigte in KMU. Im Jahr 2012 wurde es auf 

alle Beschäftigten in KMU (mit weniger als 250 Mitarbeiter*innen) erwei-

tert. Die Förderung ist aktuell bis Ende 2020 befristet. Gefördert werden 

können Beschäftigte, die im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhält-

nisses für die Dauer einer anerkannten beruflichen Weiterbildung unter 

Entgeltfortzahlung freigestellt werden. Grundsätzlich ausgenommen von 

der Förderung sind arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen so-

wie Qualifizierungen, zu denen die Unternehmen gesetzlich verpflichtet 

sind. Die Lehrgangskosten werden je nach Fördergruppe und Einzelfall 

ganz oder teilweise erstattet.146 Zudem kann ein Zuschuss zu den zu-

sätzlichen Weiterbildungskosten (Fahrkosten etc.) gewährt werden. Bei 

einer abschlussbezogenen Weiterbildung Geringqualifizierter können die 

freistellenden Unternehmen einen Lohnzuschuss (inkl. Teilerstattung der 

Sozialversicherungsbeiträge) erhalten.147 Für bestandene Prüfungen 

wird als Leistungsanreiz eine Prämie gewährt. 

                                                 
145 Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die von gewerkschaftlicher Seite ange-

regten Programme „WeGebAU“ (2007; siehe unten), „Initiative zur Qualifizierung 

von Geringqualifizierten“ (2008), „Initiative zur Flankierung des Strukturwandels“ 

(2010) und „Initiative 2. Chance“ (2013) (Adamy 2016, S. 355ff.). Des Weiteren ist 

2016 für Geringqualifizierte der Vermittlungsvorrang eingeschränkt worden, indem 

eine abschlussbezogene Weiterbildung der Arbeitsvermittlung gleichgestellt wurde. 

146 Bei der außerbetrieblichen Weiterbildung von Beschäftigten in KMU werden die 

Lehrgangskosten im Regelfall max. zur Hälfte übernommen, die andere Hälfte 

muss das Unternehmen tragen. Der Kostenzuschuss erhöht sich auf bis zu 75 Pro-

zent, wenn es sich um ältere Beschäftigte (ab dem 45. Lebensjahr) handelt. In 

Kleinbetrieben unter zehn Beschäftigten können die Kosten voll übernommen wer-

den. Bei der abschlussbezogenen Weiterbildung Geringqualifizierter werden die 

Lehrgangskosten grundsätzlich in voller Höhe erstattet. 

147 Die Höhe wird entsprechend des Qualifizierungsbedarfs und des Arbeitsausfalls in-

dividuell festgelegt. Bei innerbetrieblichen Weiterbildungen ist der Zuschuss auf 

max. 50 Prozent der ausgefallenen Arbeitszeit begrenzt, bei außerbetrieblichen 

Weiterbildungen kann der Arbeitsausfall voll ausgeglichen werden. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Feld der be-

ruflichen Weiterbildung seit jeher durch eine stark zersplitterte und ins-

gesamt zurückhaltende gesetzliche Regulierung sowie durch eine über-

wiegend marktförmig-plural organisierte Leistungserbringung auszeich-

net. Die diskursive Aufwertung „lebenslangen Lernens“ seit den 1990er 

Jahren hat daran nichts geändert. Im Gegenteil: Die Durchsetzung des 

neoliberalen Aktivierungsparadigmas in der Arbeitsmarktpolitik war ver-

bunden mit einer (weiteren) staatlichen Deregulierung der Weiterbildung 

bei gleichzeitig verstärkter Förderung der Selbstregulierung zivilgesell-

schaftlicher Akteure. Zielte dieser Steuerungsmodus zunächst v. a. auf 

Individuen und Betriebe, so wurden in den letzten Jahren verstärkt auch 

die Tarifparteien adressiert. Zugleich lässt sich in der staatlichen Weiter-

bildungsförderung, ähnlich wie in der Ausbildungsförderung, eine Ziel-

verschiebung hin zur „Fachkräftesicherung“ erkennen: Im Mittelpunkt 

steht immer weniger die Vermeidung oder Verringerung von Erwerbslo-

sigkeit als vielmehr die Ausschöpfung des vorhandenen Fachkräftere-

servoirs und dessen Anpassung an den zukünftigen Qualifikationsbe-

darf. Insofern zielt die Förderung immer weniger auf (Langzeit-) 

Erwerbslose und immer mehr auf ältere, geringqualifizierte oder in KMU 

tätige Beschäftigte sowie in letzter Zeit auch verstärkt auf Zugewander-

te. Die staatliche Weiterbildungspolitik liefert somit nicht nur zahlreiche 

Ansatzpunkte für eine begleitende tarifvertragliche Regulierung, sondern 

schafft auch einen entsprechenden praktischen Bedarf. 

Tarifpolitischer Regelungsbedarf und Ansatzpunkte hierfür erwachsen 

des Weiteren auch aus der betrieblichen Regulierung beruflicher Wei-

terbildung. Zwar gesteht das Betriebsverfassungsgesetz den betriebli-

chen Interessenvertretungen in Weiterbildungsfragen eine Reihe von 

gesonderten Mitwirkungsrechten zu (§§ 96–98), doch engen diese die 

unternehmerische Entscheidungsfreiheit in der Praxis nicht wesentlich 

ein. So hat der Betriebsrat zwar diverse Vorschlags- und Beratungsrech-

te bei der Planung und Umsetzung von inner- und außerbetrieblichen 

Weiterbildungsmaßnahmen. Des Weiteren hat er ein erzwingbares Ini-

tiativrecht in Bezug auf die Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungs-

bedarfs. Sein wirkliches Mitbestimmungsrecht beschränkt sich jedoch 

auf die konkrete Durchführung von innerbetrieblichen Maßnahmen 

(Auswahl von Ausbildungspersonal und Teilnehmenden etc.). Lediglich 

im Fall durchgreifender Veränderungen von Arbeitsmethoden, -inhalten, 

-organisation etc., die dazu führen, dass die Kenntnisse und Fertigkeiten 

der Beschäftigten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, 

umfasst das Mitbestimmungsrecht auch die Einführung von betrieblichen 
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Weiterbildungsmaßnahmen.148 Dieses erweiterte Mitbestimmungsrecht 

gilt außerdem auch im Rahmen von Kündigungen (§ 102 BetrVG) und 

Betriebsänderungen (§ 112 BetrVG). 

Insgesamt zeigt sich in der betrieblichen Weiterbildung eine starke 

Segmentation sowohl des Angebots als auch der Nutzung nach Qualifi-

kation, betrieblicher Position, Form des Beschäftigungsverhältnisses, Al-

ter, Branchen- und Betriebszugehörigkeit (Bläsche et al. 2017, S. 11 f.). 

Unterdurchschnittlich in betriebliche Weiterbildung eingebunden sind 

insbesondere Beschäftigte in Kleinbetrieben, atypisch Beschäftigte, Ge-

ringqualifizierte und Ältere. Die höchste Partizipationsrate weisen Hoch-

qualifizierte und Führungskräfte auf. Charakteristisch für die betriebliche 

Weiterbildung sind zudem die kurze Dauer der Maßnahmen, der hohe 

Anteil non-formalen und informellen Lernens und der Erwerb überwie-

gend betriebsspezifischer Qualifikationen ohne arbeitsmarktrelevante 

Zertifizierungen. Oftmals handelt es sich schlicht um gesetzlich vorge-

schriebene Unterweisungen oder Anpassungsfortbildungen, z. B. im 

Rahmen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung (BiBB 

2015, S. 304). 

 

Tarifliche Regelungen zur beruflichen Weiterbildung 

Trotz der beschäftigungspolitischen Bedeutung von beruflicher Weiter-

bildung setzte die tarifliche Regulierung in diesem Feld erst Ende der 

1960er Jahre im Rahmen des Rationalisierungsschutzes ein.149 Zwar 

stand das Thema bereits zuvor weit vorne auf der gewerkschaftlichen 

Agenda. Allerdings richteten sich die Initiativen der Gewerkschaften lan-

ge Zeit primär auf den Staat, da Weiterbildung als öffentliches Gut an-

gesehen wurde, dessen Nutzung allen zugänglich sein sollte (Bispinck 

2000).150 Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, berufliche Weiterbildung 

als vierte Säule in das öffentliche Bildungssystem einzubeziehen und 

analog zur beruflichen Erstausbildung auch hier einen umfassenden 

Ordnungsrahmen zu schaffen. Da er sich hierzu jedoch bis heute allen-

falls in Ansätzen bereit erklärte, sahen sich die Gewerkschaften zuneh-

mend dazu gezwungen, alternativ die tarifvertragliche Initiative zu ergrei-

fen. Dies geschah zunächst jedoch nur punktuell und anlassbezogen 

und musste stets gegen den Widerstand der Arbeitgeberverbände 

durchgesetzt werden, aus deren Perspektive betriebliche Weiterbildung 

grundsätzlich unter die unveräußerliche unternehmerische Entschei-

                                                 
148 Dieses Mitbestimmungsrecht wurde mit der BetrVG-Novelle 2001 neu geschaffen. 

149 Vereinzelte Ausnahmen – wie etwa der 1963 vereinbarte und bis heute bestehende 

Tarifvertrag für die Miederindustrie – zielten vor allem auf Maßnahmen der politi-

schen Erwachsenenbildung (Donath 2015). 

150 An diesem Grundsatz halten die DGB-Gewerkschaften im Übrigen bis heute fest 

(vgl. GEW/IGM/ver.di 2017). 
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dungsfreiheit fällt, während überbetriebliche Weiterbildung als öffentliche 

bzw. individuelle Angelegenheit betrachtet wird. Eine durchgehende und 

inhaltlich systematische Abfolge von tariflichen Entwicklungsetappen 

lässt sich deshalb nicht ausmachen, vielmehr lassen sich verschiedene, 

thematisch z. T. nur lose miteinander verbundene Schwerpunkte identi-

fizieren, die in wechselnden Tarifbereichen meist kontextbezogen und 

somit auch nur temporär verfolgt wurden. Erst im Laufe der 1990er Jah-

ren entwickelte sich eine Tendenz hin zu übergreifenden, allgemeineren 

Regelungsansätzen, die wiederum erst in den 2000er Jahren auch die 

großen Flächentarifbereiche wie den öffentlichen Dienst, die Metall- und 

Elektro-Industrie oder die chemische Industrie erreichte (Bahnmüller 

2015). 

Eine Ausnahme stellt die hochgradig verrechtlichte und institutionali-

sierte abschlussbezogene Aufstiegsfortbildung dar, die schon früh Ge-

genstand begleitender tariflicher Regulierung war (Bispinck 2000, 

S. 8 ff.). Ein prominentes Beispiel hierfür ist das Bauhauptgewerbe, in 

dem die Tarifparteien detaillierte Durchführungsregelungen und Prü-

fungsordnungen für die Aufstiegsfortbildung zum*r Werkpolier*in und 

zum*r Vorarbeiter*in vereinbart haben.151 Im Gegensatz zur beruflichen 

Erstausbildung werden die Kosten der Aufstiegsfortbildung nicht über 

die obligatorische Berufsbildungsumlage finanziert (siehe Tab. 18). Die-

se und ähnliche tarifliche Regelungen zur abschlussbezogene Aufstiegs-

fortbildung haben jedoch keinerlei Bezug zur Vermeidung von Erwerbs-

losigkeit, sondern dienen vielmehr der Rekrutierung von höherqualifizier-

ten Beschäftigten und Führungskräften. 

Gänzlich anders verhält es sich hingegen mit den Weiterbildungsbe-

stimmungen im Rahmen der Ende der 1960er Jahre aufkommenden Ra-

tionalisierungsschutzabkommen und Tarifsozialpläne, die ausschließlich 

und unmittelbar der Beschäftigungssicherung dienen (siehe Kap. 4.2.). 

Qualifizierungsmaßnahmen kommen in diesem Zusammenhang immer 

dann zum Einsatz, wenn die rationalisierungsbedingte Umsetzung auf 

einen (möglichst gleichwertigen und zumutbaren) anderen Arbeitsplatz 

mit einer Änderung der Tätigkeit verbunden ist. In der Regel haben die 

Beschäftigten in diesem Zusammenhang einen Anspruch auf Einarbei-

tung, Fortbildung oder Umschulung unter Fortzahlung des bisherigen 

Entgelts. Auch die Kosten der Qualifizierungsmaßnahmen werden un-

ternehmensseitig getragen. So verhält es sich auch in der chemischen 

Industrie und im privaten Bankgewerbe, den beiden der von uns unter-

suchten Branchen, in denen bis heute Rationalisierungsschutzbestim-

mungen bestehen (siehe Tab. 14). Zusätzlich ist in beiden Branchen ge-

                                                 
151 Die Prüfung zum*r Polier*in ist hingegen in einer Rechtsverordnung geregelt. 
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regelt, dass die Beschäftigten bei schuldhaftem Abbruch der Qualifizie-

rung oder bei nachfolgendem Nichtantritt der neuen Stelle die Maß-

namekosten zurückerstatten müssen. Im Tarifvertrag des privaten 

Bankgewerbes ist des Weiteren die Bestimmung enthalten, dass gesetz-

liche Leistungen, die im konkreten Fall zur Verfügung stehen, vorrangig 

beantragt werden müssen und mit den innerbetrieblichen Leistungen 

verrechnet werden. Eine enge Verschränkung mit den gesetzlichen Leis-

tungen der Arbeitsverwaltung zeigt sich insbesondere in jenen Bran-

chen, die besonders stark und nachhaltig von Rationalisierungsprozes-

sen betroffen sind bzw. waren, wie etwa die Druck- oder die Textil- und 

Bekleidungsindustrie (Bispinck 2000, S. 13). 

Kennzeichnend für die Rationalisierungsschutztarifverträge ist ein re-

aktives Verständnis von Weiterbildung. Qualifizierungsmaßnahmen 

kommen regelmäßig erst dann zum Einsatz, wenn der Arbeitsplatz akut 

gefährdet ist und eine vergleichbare Stelle nicht zur Verfügung steht. 

Erst als sich der technisch-organisatorische Wandel verallgemeinerte, 

weiter vertiefte und verstetige, wurde beruflicher Weiterbildung im Tarif-

geschehen allmählich ein eigenständiger Stellenwert zuerkannt und 

wandelte sich das reaktive Verständnis. So wurden im Laufe der 1980er 

Jahre eine Reihe von Tarifverträgen zur Einführung von „Bildschirmar-

beit“ abgeschlossen, die neben Gestaltungsanforderungen an die „Bild-

schirmarbeitsplätze“ v. a. Bestimmungen zur hinreichenden Einarbeitung 

und Qualifizierung der Beschäftigten enthielten (ebd., S. 16). Ende der 

1980er Jahre wurden erstmals allgemeinere Qualifizierungstarifverträge 

vereinbart, in denen von einem beständigen Qualifikationsbedarf ausge-

gangen und Weiterbildung als „Prophylaxe“ gegen das Entlassungsrisiko 

verstanden wurde. Von prägendem Einfluss waren hier insbesondere 

die 1988 vereinbarten Bestimmungen im Lohn- und Gehaltsrahmentarif-

vertrag der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden, in denen be-

reits viele Elemente der heutigen Qualifizierungstarifverträge – etwa die 

Zielsetzung des Erhalts und der Erweiterung der individuellen Qualifika-

tion, die regelmäßige Ermittlung und Erörterung des betrieblichen Quali-

fikationsbedarfs oder die Erstellung eines Qualifikationsplans – enthalten 

waren (Bahnmüller et al. 1993). 

Die beschäftigungspolitischen Herausforderungen der „Wiederverei-

nigung“, der auf den Vereinigungsboom folgenden Rezession und der 

verstärkten wirtschaftlichen Transnationalisierung drängten diesen An-

satz jedoch zunächst wieder in den Hintergrund. In der akuten Beschäf-

tigungskrise waren erneut reaktive Instrumente mit kurzfristigen Wirkun-

gen gefragt. Im Rahmen der tariflichen Beschäftigungssicherung wurde 

berufliche Weiterbildung zu einem nicht unbedeutenden Element im Zu-

ge von Restrukturierungen, Betriebsänderungen und -schließungen, 
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wobei meist eine Verknüpfung mit staatlichen Leistungen erfolgte (ebd., 

S. 16 f.).152 Während es in den westdeutschen Tarifgebieten dabei um 

die Vermeidung von Erwerbslosigkeit ging, stand in Ostdeutschland der 

Übergang in eine neue Beschäftigung im Vordergrund (Knuth 1996). 

Auch in den sich ausbreitenden tariflichen und betrieblichen „Bündnis-

sen für Arbeit“ fanden sich verbreitet Qualifizierungszusagen als Gegen-

leistung zu Konzessionen der Belegschaften (Haipeter 2009). 

Erst in den 2000er Jahren wurde der aktive Ansatz der 1980er Jah-

re – nun allerdings unter veränderten Vorzeichen und Zielsetzungen – 

wieder aufgegriffen und es kam zu einer Reihe von Qualifizierungstarif-

verträgen mit allgemeinen Bestimmungen zur beruflichen Weiterbildung, 

so etwa in der Metall- und Elektroindustrie (2001/06), in der chemischen 

Industrie (2003), im öffentlichen Dienst (2005/06), im Versicherungsge-

werbe (2008), in der Schmuckwarenindustrie und im Landmaschinenbau 

(beide 2011).153 Ein früher Vorgänger ist der bereits 1997 vereinbarte 

und bis heute gültige Qualifizierungstarifvertrag für die Textil- und Be-

kleidungsindustrie (Bahnmüller/Jentgens 2006). Neben diesen Flächen-

tarifverträgen lässt sich auch eine steigende Anzahl thematisch ein-

schlägiger Firmentarifverträge beobachten (Busse/Seifert 2009; Heide-

mann 2011). Ausgehend von der Beschäftigtenzahl der erfassten Bran-

chen und Unternehmen dürften mittlerweile ca. ein Viertel aller Beschäf-

tigten unter den Geltungsbereich allgemeiner Qualifizierungstarifverträge 

fallen (Bahnmüller 2015, S. 62). 

Hintergrund dieser Entwicklung hin zu originären Qualifizierungstarif-

verträgen ist die oben beschriebene wirtschafts- und gesellschaftspoliti-

sche Aufwertung „lebenslanger“ Weiterbildung sowie der im Zuge des 

demografischen Krisendiskurses prognostizierte „Fachkräftemangel“. 

Bereits zur Jahrtausendwende kündigten nahezu alle wissenschaftlichen 

Prognosen zumindest Engpässe in diversen fachlichen Arbeitsmärkten 

und gleichzeitig einen Überschuss an Geringqualifizierten an (Autoren-

gruppe Bildungsberichterstattung 2010). Zudem wurde Deutschland in 

verschiedenen international vergleichenden Studien ein anhaltendes De-

fizit in der Förderung der beruflichen Weiterbildung, eine nur mittelmäßi-

ge Weiterbildungsteilnahme und eine hohe soziale Selektivität (v. a. eine 

geringe Beteiligung Geringqualifizierter und Älterer) bescheinigt (BiBB 

2009). Wie oben dargelegt, wurden Unternehmen und Tarifparteien im 

                                                 
152 Dabei konnte auf die Erfahrungen mit betrieblichen Beschäftigungsplänen zurück-

gegriffen werden, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre unter Beteiligung der 

Tarifparteien in einigen Krisenbranchen (u. a. Werften, Stahlindustrie, Unterhal-

tungselektronik) vereinbart worden waren (Bosch 1990). 

153 Auf betrieblicher Ebene lässt sich eine ähnliche Generationenfolge von anlass-

bezogenen zu originären Qualifizierungsvereinbarungen feststellen (Busse/Seifert 

2009). 
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Rahmen staatlicher Initiativen zu größerem Engagement ermuntert und 

in diversen Programmen entsprechende Fördermittel zur Verfügung ge-

stellt. 

Den veränderten Rahmenbedingungen entsprechend, lässt sich auch 

in der tariflichen Weiterbildung eine veränderte Zielsetzung feststellen. 

Wie im Bereich der beruflichen Erstausbildung geht es nicht mehr primär 

um die Vermeidung von Erwerbslosigkeit, sondern vielmehr um die 

Stärkung der wirtschaftlichen „Wettbewerbsfähigkeit“ durch Sicherung 

des betrieblichen Personal- und Qualifikationsbedarfs. Nicht von unge-

fähr ist das Thema Qualifizierung auch regelmäßig integraler Bestandteil 

der „Demografie-Tarifverträge“ oder wurde, wie z. B. in der chemischen 

Industrie, gleich vollständig dorthin verschoben (siehe Kap. 1.). 

Bei allen Unterschieden im Detail weisen die neueren Qualifizierungs-

tarifverträge doch eine Reihe von charakteristischen Gemeinsamkeiten 

auf (Bahnmüller 2010; Bahnmüller/Hoppe 2012). Im Mittelpunkt stehen 

„weiche“ prozedurale Regelungen, während die „harten“ verteilungspoli-

tischen Fragen von Zeit und Geld weitgehend auf die betriebliche Ebene 

verlagert werden. Diese Grundstruktur dürfte in den meisten Fällen die 

Bedingung der Arbeitgeberverbände für ihre Bereitschaft zu einem Ta-

rifabschluss gewesen sein. Geregelt werden zumeist der Qualifizie-

rungsbegriff, das Vorgehen bei Qualifizierungsplanung und -umsetzung, 

die Beteiligungsrechte des Betriebsrats, Verfahrensregelungen im Kon-

fliktfall sowie allgemeine Rahmenbestimmungen zu Freistellung und 

Kostentragung. Die Beschäftigten haben in der Regel keinen Anspruch 

auf Qualifizierung. Die Unternehmensleitungen werden jedoch verpflich-

tet, den Qualifizierungsbedarf zu ermitteln und darauf aufbauend unter 

Beteiligung des Betriebsrats einen Qualifizierungsplan mit entsprechen-

den Maßnahmen zu erarbeiten. Die meisten Tarifverträge enthalten zu-

dem einen Passus, wonach die Beschäftigten Anspruch auf ein Qualifi-

zierungsgespräch haben, in dessen Rahmen ihr individueller Qualifizie-

rungsbedarf geklärt werden soll. In Bezug auf die Finanzierung ist ver-

breitet geregelt, dass arbeitsplatz- bzw. betriebsnahe Maßnahmen un-

ternehmensseitig zu bezahlen sind, während bei „persönlich“ motivierter 

Qualifizierung ohne konkreten betrieblichen Bedarf die Beschäftigten die 

Kosten tragen müssen. Nur in wenigen Fällen wird ein Bezug zu gesetz-

lichen Leistungen hergestellt. Des Weiteren existieren kaum besondere 

Bestimmungen für Geringqualifizierte. 

Dieser Konzeption folgt weitgehend auch der einzige originäre Quali-

fizierungstarifvertrag in unserem Sample, der 2003 von den Tarifparteien 

der chemischen Industrie vereinbart und 2008 nahezu unverändert in 

den „Demo-TV“ integriert wurde (siehe Tab. 18). Allerdings handelt es 

sich hierbei um eine reine Kann-Regelung in Form unverbindlicher Vor-
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gaben für die Formulierung einer freiwilligen Betriebsvereinbarung, die 

keinerlei rechtliche Bindungskraft für die Unternehmen entfaltet. Diese 

werden also noch nicht einmal zur Durchführung einer Bedarfserhebung 

und zur Erarbeitung eines Qualifizierungsplans verpflichtet. Damit wird 

die Verantwortung für die Regulierung beruflicher Weiterbildung nahezu 

vollständig bei den Betriebsparteien belassen. Als Qualifikationsziele 

werden gleichrangig die Sicherung und Stärkung der betrieblichen 

„Wettbewerbsfähigkeit“ sowie der Erhalt und die Verbesserung der indi-

viduellen „Beschäftigungsfähigkeit“ formuliert. Die Vermeidung von Er-

werbslosigkeit ist somit in diesem Zusammenhang kein erklärtes Ziel der 

Tarifparteien. 

Weder der BAVC noch die IG BCE zeigen ein gesteigertes Interesse 

an verbindlicheren Vorgaben (Lee 2013). Die unverbindlichen Kann-

Regelungen des Qualifizierungstarifvertrags gewinnen jedoch durch er-

gänzende Bestimmungen des „Demo-TV“ und insbesondere des „Le-

phA-TV“ ein wenig an Verbindlichkeit. 

Wie bereits mehrfach dargestellt (siehe Kap. 2.2.6.), kann der „De-

mografiefonds“ seit 2013 auch für die Finanzierung von „lebenspha-

senorientierten“ Arbeitszeitmodellen verwendet werden. Die Betriebspar-

teien sind weitgehend frei in der Gestaltung der Modelle und in der Defi-

nition der Lebensphasen, in denen diese Anwendung finden. Somit ist 

grundsätzlich auch eine Nutzung für Qualifizierungsphasen möglich. 

Im Rahmen des „LephA-TV“, der allerdings bekanntlich nur im kleinen 

ostdeutschen Tarifgebiet gilt, sind Qualifizierungsmaßnahmen seit 2016 

sogar ein unmittelbarer und mit den anderen Optionen gleichgestellter 

Nutzungszweck. Wollen die Betriebsparteien den „LephA-Fonds“ für 

Qualifizierungsmaßnahmen nutzen, müssen sie gemäß Tarifvertrag in 

der verpflichtenden Betriebsvereinbarung mindestens Anspruchsdauer, -

berechtigung und -höhe regeln. Weiterhin ist ein finanzieller Eigenanteil 

der Beschäftigten festzulegen. Dabei soll eine „faire Kostenverteilung“ 

gefunden werden, die nach Vorstellung der Tarifparteien dann gefunden 

ist, wenn die Beschäftigten die Freistellung finanzieren, während das 

Unternehmen die Weiterbildungskosten übernimmt. Der Eigenanteil der 

Beschäftigten soll individuell erbracht werden – durch Nutzung von Zeit-

guthaben oder durch Arbeitszeitreduzierung ohne Lohnausgleich –, 

kann aber zumindest teilweise auch aus dem Fonds finanziert werden 

(z. B. in Form einer Arbeitszeitreduzierung mit teilweisem Lohnaus-

gleich). Gesetzliche und sonstige Förderungsmöglichkeiten können ein-

bezogen werden. Grundlage der Inanspruchnahme ist – neben der Erfül-

lung der in der Betriebsvereinbarung festzulegenden Zugangskriterien – 

eine individuelle Qualifizierungsvereinbarung. Auch sonst entsprechen 

die Vorgaben weitgehend den Kann-Bestimmungen des „Demo-TV“. Al-
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lerdings ist eine der Festlegung der Maßnahmen vorausgehende Quali-

fizierungsplanung nicht vorgeschrieben. Dafür sind die förderungsfähi-

gen Qualifizierungsmaßnahmen näher definiert. Sie müssen einen Tä-

tigkeitsbezug zum Arbeitsumfeld oder zum Unternehmen haben und die 

Beschäftigten zu höherqualifizierten Arbeiten im Vergleich zu ihrer ge-

genwärtigen Tätigkeit befähigen. Können sich Betriebsrat und Unter-

nehmensleitung nicht auf Maßnahmen oder Förderkonditionen einigen, 

muss zur Beilegung der Streitigkeiten eine paritätisch besetzte Schlich-

tungsstelle, deren Besetzung betrieblich zu regeln ist, gebildet werden. 

Kommt auch dann keine Einigung zustande, können die Tarifparteien 

zur Streitschlichtung hinzugezogen werden. 

Die umfangreiche empirische Begleitforschung zu den originären 

Qualifizierungstarifverträgen (Bahnmüller/Jentgens 2006; Bahnmül-

ler/Fischbach 2006; Lenz/Voß 2009; Bahnmüller/Hoppe 2011; Bahnmül-

ler 2012; Lee 2013) zeigt, dass diese insgesamt nur geringen Einfluss 

auf das betriebliche Weiterbildungsgeschehen hatten. Die Hauptwirkung 

bestand in der Bestärkung ohnehin weiterbildungsbereiter Unternehmen 

bzw. Betriebsräte. Eine deutliche Ausweitung der finanziellen Aufwen-

dungen und der Teilnahmezahlen waren nicht erkennbar. Auch eine Re-

duzierung der sozialen Selektivität der Weiterbildungsteilnahme ließ sich 

nur selten feststellen. Daten der WSI-Betriebsrätebefragung zeigen zu-

dem eine Stagnation bei den Betriebsvereinbarungen zur Weiterbildung 

(Bosch 2015, S. 28). Als Hauptursachen für die insgesamt schwachen 

Effekte wurden v. a. die Offenheit und Unverbindlichkeit der Tarifverträ-

ge ausgemacht, verbunden mit einer nur schwachen Umsetzungsbeglei-

tung durch die Tarifparteien. 

Neben der abschlussbezogenen Aufstiegsfortbildung, dem Rationali-

sierungsschutz und den originären Qualifizierungstarifverträgen spielt 

Weiterbildung aktuell auch im Rahmen der tariflichen Frauenförderung – 

deren Wurzeln bis in die 1980er Jahre zurückreichen (siehe Kap. 5.) – 

eine gewisse Rolle. Dabei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden: all-

gemeine Bestimmungen mit dem Ziel der Frauenförderung und Chan-

cengleichheit sowie konkrete Regelungen zur Erhaltungs- bzw. Wieder-

eingliederungsqualifizierung im Zusammenhang mit der Elternzeit 

(Bispinck 2000, S. 10 ff.). 

Die Bestimmungen zur Frauenförderung sind meist sehr unbestimmt, 

etwa indem die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der 

Weiterbildung oder besondere Maßnahmen zur Förderung der berufli-

chen Entwicklung von Frauen angemahnt werden. So verhält es sich 

auch im Manteltarifvertrag des privaten Bankgewerbes, wo an die Be-

triebsparteien appelliert wird, Maßnahmen zur Gleichstellung von Frau-

en und Männern sowie von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten bei der 
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beruflichen Entwicklung und Weiterbildung zu treffen, darüber hinaus 

aber keinerlei Vorgaben gemacht werden (siehe Tab. 18). 

Die tariflichen Bestimmungen zur Elternzeit sehen in der Regel Maß-

nahmen zum Erhalt der beruflichen Qualifikation vor. Dazu gehören ne-

ben temporären Aushilfs- und Vertretungseinsätzen auch Weiterbil-

dungsmaßnahmen, die der reibungslosen Wiedereingliederung nach der 

Elternzeit dienen sollen. Derartige Bestimmungen existieren im Rahmen 

unseres Untersuchungssamples im Einzelhandel und im privaten Bank-

gewerbe (siehe Tab. 18). In beiden Fällen fehlt jedoch ein unmittelbarer 

Bezug zur Beschäftigungssicherung. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass berufliche Wei-

terbildung ein seit langem etabliertes und weit gefächertes Feld der Ta-

rifpolitik ist. Dominierten zunächst Regelungen im Rahmen der Beschäf-

tigungssicherung, in der Qualifizierung meist nur ein nachrangiger Stel-

lenwert zukam, so setzte in den 2000er Jahren eine Tendenz hin zu ori-

ginären, das gesamte Weiterbildungsspektrum umfassenden Qualifizie-

rungstarifverträgen ein. In diesen durchwegs ausgesprochen „weichen“ 

Bestimmungen fehlt jedoch ein expliziter Bezug zur Beschäftigungssi-

cherung. Vielmehr ist im Zuge des demografischen Krisendiskurses, 

ähnlich wie auf staatlicher Ebene, die „Fachkräftesicherung“ ins Zentrum 

tariflicher Weiterbildung gerückt. Diese hat somit ihren sozialpolitischen 

Bezug weitgehend verloren und einen zunehmend rein wirtschafts- und 

branchenpolitischen Charakter erhalten. Lediglich im Rahmen des Rati-

onalisierungsschutzes liegt der Fokus von beruflicher Weiterbildung 

nach wie vor auf der Vermeidung von Erwerbslosigkeit. 

Des Weiteren lässt sich festhalten, dass die Tarifbestimmungen zur 

Weiterbildung kaum Bezüge zur – allerdings auch schwach regulierten – 

gesetzlichen Ebene aufweisen. Dies gilt auch für jene staatlichen Initiati-

ven, in denen die Tarif- und Betriebsparteien direkt adressiert werden. 

Während die Bundesinitiative „weiter bilden“ immerhin zum Abschluss 

bzw. zur Erneuerung von Qualifizierungstarifverträgen oder zumindest 

Sozialpartnervereinbarungen geführt hat, ist das BA-Programm „WeGe-

bAU“ zumindest in den von uns untersuchten Branchen nicht tarifver-

traglich aufgegriffen worden. Dass dies außerhalb unseres Untersu-

chungsrahmens punktuell durchaus anders aussieht, zeigt das Beispiel 

der Metall- und Elektro-Industrie, wo (spätestens) im Rahmen des 2015 

vereinbarten Anspruchs auf Bildungsteilzeit die WeGebAU-Leistungen 

systematisch in die regionalen Bildungs- und Qualifizierungstarifverträge 

integriert wurden (IG Metall 2015). 
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Tabelle 18: Tarifvertragliche Regelungen zur beruflichen Weiterbildung 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

abschlussbezogene 

Aufstiegsfortbildung 

Vereinbarung Aufstiegsfortbildung 

(ges. Bundesgebiet; l.F. 7/2012) 

detaillierte Regelungen & Prüfungs-

ordnungen für Aufstiegsfortbildung 

zu Werkpolier & Vorarbeiter 

Durchführung der Prüfungen in Lan-

desgeschäftsstellen 

Koordinierung auf Bundesebene 

durch einen paritätisch besetzten 

Ausschuss, der auch die Höhe der 

Prüfungsgebühren festsetzt 

- - - 

Rationalisierungs-

schutz 

- § 13 MTV 

s. Kap. 4.2. 

- TV Rationalisierungsschutz (seit 

1983) 

s. Kap. 4.2. 

Gleichstellung - - - § 9a MTV 

Männer & Frauen sollen in gleicher 

Weise berufl. gefordert & gefördert 

werden 

berufl. Weiterentwicklung & Qualifi-

zierung soll sich ausschl. an betriebl. 

& pers. Kriterien orientieren 

hierzu sollen unter Einbeziehung des 

BR konkrete betriebliche Vorge-

hensweisen erarbeitet werden 

Teilzeit - - - § 9 MTV 

TZB sollen in Fragen der berufl. Ent-

wicklung & Weiterbildung wie VZB 

gefördert werden (s. Kap. 5.1.) 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Elternzeit - - § 18 MTV 

AN in Elternurlaub können an be-

triebl. Fort- & Weiterbildung teilneh-

men (s. Kap. 5.2.2.) 

 

§ 9a MTV 

während der Elternzeit sollen Mög-

lichkeiten der Qualifizierungssiche-

rung & -weiterentwicklung geprüft & 

genutzt werden, ggf. auch im Rah-

men zulässiger TZB (s. Kap. 5.2.2.) 

altersgerechte Arbeit - § 6 Demo-TV 

bei der betrieblichen Qualifizierungs-

planung & den daraus zu entwi-

ckelnden Zielen & Maßnahmen sol-

len die Belange älterer AN bes. be-

rücksichtigt werden (s. Kap. 2.3.5.) 

- - 

Langzeitkonten - können per BV für Qualifizierungszei-

ten genutzt werden  

(s. Kap. 2.2.3) 

können per BV & Zustimmung von 

ver.di für Qualifizierungszeiten ge-

nutzt werden (s. Kap. 2.2.3) 

können per BV (Betriebe ohne BR: 

per Einzelvertrag) für Qualifizie-

rungszeiten genutzt werden  

(s. Kap. 2.2.3) 

     

 chemische Industrie 

allgemeine Regelun-

gen 

§ 6 Demo-TV (1/2004
1
) 

unverbindliche Leitlinien für eine freiw. BV 

Qualifizierungsziel: Sicherung & Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen; Erhalt & der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der AN 

Qualifizierungsbegriff: betriebsbezogene & individuelle berufliche. Weiterbildungsmaßnahmen; arbeitsplatzbezogene Einweisungen & Schulungen sind ausge-

nommen 

Orientierung sowohl am betriebl. Bedarf als auch am Erhalt der indiv. Beschäftigungsfähigkeit; Berücksichtigung von AN-Interessen (auch bes. Gruppen wie Äl-

tere, AN in Wechselschicht, AN nach Elternpause etc.) 

Qualifizierungsplanung: Durchführung einer Qualifizierungsbedarfsanalyse, Festlegung von Qualifizierungszielen, Entwicklung geeigneter Maßnahmen; kann 

auch Mitarbeiter- bzw. Gruppengespräche umfassen 

Grundlage für die Nutzung der im Betrieb angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen: indiv. Qualifizierungsvereinbarung zw. AG & AN 

Festlegung einer fairen Kostenverteilung zw. AG & AN unter Berücksichtigung des betriebl. & indiv. Nutzens; AN-Eigenbeitrag wird i. d. R. in Zeit (Zeitgutha-
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 chemische Industrie 

ben, AZ-Reduktion) erbracht 

gesetzl. Fördermöglichkeiten können einbezogen werden 

bei Nichteinigung: AN kann unter Nutzung von Zeitguthaben Freistellung für außerbetriebl. Maßnahme verlangen 

TV-Parteien stellen Beratungsangebot zur Verfügung
2 

 

§ 6 LephA-TV (Ost, 9/2016) (s. Kap. 1) 

Öffnung des LephA-Fonds per BV für die Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen 

Qualifizierungsbegriff: wie § 6 Demo-TV (s. o.) 

Maßnahmen müssen sich am betriebl. Bedarf und/oder am Erhalt der indiv. Beschäftigungsfähigkeit orientieren 

Maßnahmen müssen einen Arbeitsumfeld- oder Tätigkeitsbezug zum Unternehmen haben & AN zu im Vgl. höherqualifizierten Arbeiten befähigen
3
 

Grundlage für die Nutzung: indiv. Qualifizierungsvereinbarung zw. AG & AN 

AN-Eigenbeitrag wird i. d. R. in Zeit (Zeitguthaben, AZ-Reduktion) erbracht, kann aber auch teilw. aus dem Fonds erfolgen 

weitere Mindestregelungen in BV: Anspruchsdauer, -berechtigung und -höhe; AN-Eigenanteil unter Beachtung einer fairen Kostenverteilung 

gesetzl. & sonstige Fördermöglichkeiten können einbezogen werden 

bei Nicht-Einigung von AG & BR: Bildung einer paritätisch besetzte betriebl. Schlichtungsstelle; bei weiterer Nicht-Einigung: Einschaltung der TV-Parteien 

 

§ 13 Demo-TV (West; 1/2013), § 5 LephA-TV (nur Ost; 1/2013) 

lebensphasenorientierte AZ-Gestaltung (s. Kap. 2.2.6.) 

1 Der 2003 vereinbarte „Tarifvertrag zur Qualifizierung“ wurde 2008 wortgleich in den Demo-TV integriert & blieb auch dort unverändert. 

2 Dies geschah zunächst im Rahmen der bereits seit 1993 bestehenden Weiterbildungs-Stiftung (WBS), einer gemeinsamen Einrichtung der Tarifparteien. Die WBS wurde 2008 mit 

der Vereinbarung des Demo-TV (und einem entsprechend erweiterten Themenkreis) in die neu gegründete Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie (CSSA) überführt. 

3 In einer Protokollnotiz wird näher ausgeführt, welche Maßnahmen förderungsfähig sind: 1) Qualifikationen in Sozial- & Methodenkompetenzen (z. B. Konflikt-, Projektmanagement), 2) 

anwendungsbezogene Weiterbildungen (z. B. EDV-, Sprachkurse), 3) berufsbegleitende Schulungen (z. B. Meisterschulungen, Technikerausbildung), 4) Schulungen, die Beschäftigte 

aus eigenem Interesse durchführen wollen, um sich für unternehmensinterne Aufgaben zu empfehlen. Arbeitsplatzbezogene Schulungen sind nur förderungsfähig wenn es derzeit im 

Unternehmen keine Anwendung gibt & auch nicht binnen eines Zeitraums von mindestens 3 Jahren geben wird. Nicht förderungsfähig sind hingegen arbeitsplatzbezogene Schulun-

gen, die der AG aufgrund gesetzl. oder behördlicher Anordnung durchzuführen hat oder im überwiegenden Eigeninteresse durchführt. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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5. Regelungsfeld Vereinbarung von 
Erwerbstätigkeit und privater Sorgearbeit 

 

Erwerbsbezogene Interessen und Sorgearbeit besser miteinander in 

Einklang bringen zu können, ist seit den 1980er Jahren ein zunehmend 

wichtiger werdendes Ziel staatlicher Arbeitsmarkt- und Familienpolitik. 

Standen hierbei im Zuge der Veränderung von Geschlechterbeziehun-

gen und Familienmodellen zunächst gleichstellungspolitische Motive im 

Vordergrund, gewannen ab Mitte der 1990er Jahre im Zuge der Demo-

grafisierung des Sozialen zunehmend bevölkerungspolitische Motive die 

Oberhand (Gerlach 2010). Die weit unter die Rate der Bevölkerungsre-

produktion abgesunkene Fertilität wird in Verbindung mit dem Anstieg 

der Lebenserwartung als massiver Nachteil im globalen volkswirtschaft-

lichen Wettbewerb angesehen. Die Förderung der Vereinbarkeit von Er-

werbstätigkeit und Kinderbetreuung bzw. Angehörigenpflege gilt in die-

ser Perspektive als ökonomische und gesellschaftliche win-win-

Situation: Steigende Geburtenraten und Frauenerwerbsquoten werden 

als zentrale Voraussetzung für Wirtschafts- und Beschäftigungswachs-

tum, die Vermeidung von Fach- und Arbeitskräftemangel, die Senkung 

von Sozialausgaben und Lohnebenkosten oder die Bewältigung des ge-

sellschaftlichen Alterungsprozesses angesehen (Barlösius/Schiek 2007). 

Seit den 1980er Jahren wurde eine Reihe von Gesetzen zur Förde-

rung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit verabschiedet: 

1986 wurde der Erziehungsurlaub eingeführt, der 2007 von der Eltern-

zeit abgelöst wurde; ab 1987 wurden Erziehungs- und Pflegezeiten suk-

zessive als Beitragszeiten in der GRV anerkannt; seit 1996 besteht An-

spruch auf einen Betreuungsplatz für drei- bis sechsjährige Kinder; 2001 

wurde ein Anspruch auf Teilzeitarbeit etabliert; 2008 wurde die Pflege-

zeit eingeführt, die 2012 von der Familienpflegezeit ergänzt wurde; 2013 

wurde der Anspruch auf einen Betreuungsplatz auf ein- bis dreijährige 

Kinder ausgedehnt. Zu einigen dieser Gesetze haben die Tarifparteien 

begleitende Vereinbarungen getroffen. 

Frühere Studien haben gezeigt, dass im Rahmen tariflicher Frauen-

förderung erstmals Ende der 1980er Jahre Regelungen zur besseren 

Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit vereinbart wurden (Brum-

lop/Hornung 1993). Ende der 1990er Jahre konstatierte Weiler (1998, 

S. 3) lediglich „zaghafte Ansätze einer gleichstellungspolitischen Tarifpo-

litik“. Eine Auswertung von 117 Flächen- und Firmentarifverträgen Mitte 

der 2000er Jahre zeigte, dass die Förderung der „Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf“ weiterhin kein zentraler tariflicher Regelungsbereich 

war, die Mehrzahl der untersuchten Tarifverträge jedoch einzelne Rege-

lungen hierzu enthielt (Klenner 2005). Themenschwerpunkte waren da-
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bei Teilzeitarbeit, Elternzeit und Freistellung wegen Krankheit des Kin-

des oder anderer Haushaltsangehöriger.154 Eine erneute Auswertung 

der Tarifverträge im Jahr 2012 ergab eine geringe Dynamik: In der 

überwiegenden Mehrzahl der Tarifverträge ließen sich keine Verände-

rung feststellen (Klenner et al. 2013). Zum Teil waren aber auch neue 

Themen und Regelungsinhalte hinzugekommen, insbesondere zu „le-

bensphasenorientierter Arbeitszeitgestaltung“, zu Qualifizierungsrechten 

für Eltern und zu Kitaplätzen. Insgesamt waren in mehr als 90 Prozent 

der ausgewerteten Tarifverträge „in irgendeiner Weise“ (ebd., S. 12) 

Vereinbarungsregelungen enthalten. 

Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit unserer Analyse. Auch 

in den von uns untersuchten Branchen sind Teilzeitarbeit, Elternzeiten, 

Pflegezeiten und sonstige Familienzeiten die Regelungsschwerpunkte in 

diesem Themenbereich. Meist werden begleitende Freistellungs- und 

Entgeltfortzahlungsansprüche zu gesetzlichen Bestimmungen geregelt. 

Allgemeine, themenübergreifende Bestimmungen zur Vereinbarung von 

Erwerbs- und Sorgearbeit oder zur Gleichstellung von Frauen und konn-

ten wir nur im privaten Bankgewerbe (§ 9a MTV) finden. Diese tragen al-

lerdings eher den Charakter einer unbestimmten Willenserklärung. 

Demnach wollen die Tarifparteien durch die Förderung von Chancen-

gleichheit und Familienvereinbarkeit insbesondere die Berufstätigkeit 

und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen verbessern. 

Die Betriebsparteien werden aufgefordert hierzu konkrete Vorgehens-

weisen zu erarbeitet. Frauen und Männer sollen bei der Besetzung von 

offenen Stellen gleichberechtigt berücksichtigt und in Bezug auf ihre be-

ruflichen Leistungen, ihre berufliche Weiterentwicklung und Qualifizie-

rung in gleicher Weise „gefordert und gefördert“ werden. 

 

 

5.1. Teilzeitarbeit 
 

Bis Anfang der 2000er Jahre gab es in Deutschland kein gesondertes 

Teilzeitrecht. In der Regel galten die arbeitsrechtlichen Vorschriften zur 

Vollzeiterwerbstätigkeit ohnehin auch für Teilzeitbeschäftigte. Die kon-

krete Gestaltung der Teilzeitarbeit wurde weitgehend auf betrieblicher 

Ebene geregelt, z. T. gaben Tarifverträge einen Rahmen. Erst als mit 

der Zunahme der Frauenerwerbsquote auch die Teilzeitquote kontinuier-

lich stieg und die Debatte über den demografischen Wandel und die 

                                                 
154  Weitere vereinzelte Regelungen, insbesondere in Firmentarifverträgen, bezogen 

sich auf den Schutz vor familienunfreundlichen Arbeitszeiten, die Abstimmung der 

Arbeitszeiten mit Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie auf Te-

learbeit. 
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bessere Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials an Fahrt auf-

nahm, rückte die Förderung und Regulierung von Teilzeitarbeit zuneh-

mend auf die politische Agenda. Einmal mehr ging die Initiative von der 

europäischen Ebene aus. Ende 1997 wurden mit der Teilzeitrichtlinie 

einheitliche Mindeststandards für die Arbeitsbedingungen von Teilzeit-

beschäftigten innerhalb der europäischen Gemeinschaft festgelegt. Die 

Richtlinie, die auf einer Rahmenvereinbarung der europäischen Sozial-

partner beruhte, zielte v. a. auf die Beseitigung von Diskriminierungen 

und die Verbesserung der Qualität von Teilzeitarbeit, um Teilzeitbe-

schäftigung als integralen Bestandteil einer flexibleren Arbeitszeitorgani-

sation zu fördern. In Deutschland wurde die Teilzeitrichtlinie mit dem 

2001 in Kraft getretenen Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) umge-

setzt. 

Das TzBfG enthält zum einen ein Diskriminierungsverbot: Teilzeitbe-

schäftigte dürfen nicht schlechter behandelt und entlohnt werden als 

vergleichbare Vollzeitbeschäftigte, es sei denn, sachliche Gründe recht-

fertigen eine unterschiedliche Behandlung.155 Zum anderen wurde ein 

individueller Rechtsanspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit geschaf-

fen. Er gilt allerdings nur in Betrieben mit regelmäßig mehr als 15 Be-

schäftigten (ohne Auszubildende). Weitere Voraussetzung ist, dass das 

Arbeitsverhältnis mindestens seit sechs Monaten besteht und der An-

spruch und Umfang der Verringerung spätestens drei Monate vor deren 

Beginn geltend gemacht wird. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann 

der Wunsch nach Arbeitszeitreduktion nur zurückgewiesen werden, 

wenn betriebliche Gründe entgegenstehen. Da diese Gründe recht weit 

gefasst sind, kann von einem wirklichen materiellen Rechtsanspruch nur 

bedingt die Rede sein. So kann der Teilzeitwunsch immer dann abge-

lehnt werden, wenn er „unverhältnismäßige“ Kosten nach sich zieht oder 

eine „wesentliche“ Beeinträchtigung des Arbeitsablaufs, der betriebli-

chen Organisation oder der Betriebssicherheit zu befürchten ist.156 Dies 

erschwert insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen den 

Zugang zu Teilzeitarbeit. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifver-

trag präzisiert und ausgeweitet werden. Die Unternehmensleitung muss 

die Entscheidung spätestens einen Monat vorher schriftlich mitteilen, 

sonst verringert sich die Arbeitszeit in gewünschtem Umfang und ge-

                                                 
155  Ein solches Diskriminierungsverbot war zuvor allerdings schon im 1972 in Kraft ge-

treten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz enthalten. 

156  Diese weichen Formulierungen wurden von der Arbeitsrechtsprechung präzisiert. 

Anerkannte Ablehnungsgründe sind u. a.: Unvereinbarkeit mit dem Schichtsystem 

oder den betrieblichen Arbeitszeitregelungen; Notwendigkeit der Einrichtung einer 

neuen Infrastruktur; Verhinderung der termingerechten Erfüllung von Arbeitsaufga-

ben; Notwendigkeit aufwändiger Übergabegespräche; adäquate Besetzung der va-

kanten Teilzeitstelle nicht möglich. 
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wünschter Verteilung. Der genaue Ablehnungsgrund muss erst vor Ge-

richt benannt und nachgewiesen werden. Anspruch auf einen erneuten 

Teilzeitantrag besteht erst nach Ablauf von zwei Jahren.157 

Ein weiteres Hindernis auch und gerade im Hinblick auf die Vereinba-

rung von Erwerbs- und Sorgearbeit ist das Fehlen eines Anspruchs auf 

zeitliche Begrenzung der Arbeitszeitreduktion. Demzufolge besteht auch 

kein Anspruch auf Aufstockung der Arbeitszeit oder auf Rückkehr in eine 

Vollzeittätigkeit. Zwar muss dem Wunsch nach Arbeitszeitverlängerung 

entsprochen werden, wenn ein entsprechender Arbeitsplatz zur Verfü-

gung steht. Dies gilt allerdings nur, wenn dringende betriebliche Gründe 

sowie Wünsche anderer Teilzeitbeschäftigter nicht entgegenstehen. 

Umgekehrt besteht auch kein Recht darauf, Beschäftigte zu einer Ar-

beitszeitreduktion oder -verlängerung zu zwingen. 

Über die genannten Bestimmungen hinaus enthält das TzBfG weitere 

Regelungen zur Teilzeitförderung. So muss ein neu zu besetzender Ar-

beitsplatz stets auch als Teilzeitstelle ausgeschrieben werden, wenn er 

sich hierzu eignet. Des Weiteren dürfen Teilzeitbeschäftigte nicht von 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Schließ-

lich wurden im TzBfG auch erstmals Rahmenbedingungen für die Ar-

beitsplatzteilung (job sharing) und für die Teilzeitarbeit auf Abruf festge-

legt. Diese sind voll tarifdispositiv, d. h. in Tarifverträgen kann von ihnen 

zuungunsten der Beschäftigten abgewichen werden. Im Geltungsbereich 

eines solchen (einschlägigen) Tarifvertrags kann auch in nicht tarifge-

bundenen Betrieben die Anwendung der vom Gesetz abweichenden 

Bestimmungen vereinbart werden. Zumindest in den von uns untersuch-

ten Branchen wurde jedoch bislang nicht von der Tarifdispositivität Ge-

brauch gemacht. Überhaupt enthalten die Tarifverträge weder Regelun-

gen zur Arbeitsplatzteilung noch zur Abrufarbeit. 

 

Tarifliche Regelungen zur Teilzeitarbeit 

Erste tarifvertragliche Regelungen zur Teilzeitarbeit lassen sich bis in die 

1980er Jahre zurückverfolgen (Bispinck 1992). In den 1990er Jahren 

häuften sich dann auf gewerkschaftliche Initiative hin die einschlägigen 

Vereinbarungen, in denen v. a. Rahmenbedingungen für die betriebliche 

Gestaltung geregelt wurden (Towara 2002). Die meisten Bestimmungen 

dieser frühen Tarifverträge sind dann 2001 von der neuen Gesetzeslage 

(weit) überholt worden. Laut Bispinck (2016) hat das TzBfG kaum Spu-

ren in der Tarifvertragslandschaft hinterlassen. Vielmehr wurden die al-

ten Tarifverträge meist unverändert fortgeführt. Auch in den vergange-

nen Jahren habe es „keine nennenswerten tarifpolitischen Diskussionen 

                                                 
157  Dies gilt im Übrigen auch, wenn die Unternehmensleitung dem ersten Antrag zuge-

stimmt hat.  
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und praktischen Auseinandersetzungen“ um Teilzeitarbeit gegeben 

(ebd., S. 14). 

Auch in den von uns untersuchten Branchen sind die Regelungen zur 

Teilzeitarbeit meist schon älteren Datums (siehe Tab. 19). Lediglich im 

privaten Bankgewerbe, wo insbesondere ver.di die Chancen auf eine 

Teilzeitbeschäftigung verbessern möchte, hat es signifikante Verände-

rungen gegeben. In den Tarifverträgen wird zunächst meist festgelegt, 

dass Teilzeitbeschäftigte einen anteiligen Anspruch auf alle tariflichen 

Leistungen haben, solange im Detail nichts anderes geregelt ist. Nur im 

Bauhauptgewerbe fehlt ein entsprechender Passus. Ein dem TzBfG zu-

mindest vergleichbarer Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung existiert le-

diglich im privaten Bankgewerbe. Hier ist entsprechenden Wünschen 

Rechnung zu tragen, wenn die arbeitsorganisatorischen Gegebenheiten 

und die personelle Situation dies zulassen.158 Zwar fallen diese Ableh-

nungsgründe hinter die Bestimmungen des TzBfG zurück, an anderer 

Stelle gehen die tariflichen Regelungen jedoch über das Gesetz hinaus. 

So sieht der Tarifvertrag vor, dass eine Ablehnung des Umwandlungs-

wunsches unmittelbar begründet werden muss. Auf Beschäftigten-

wunsch muss im Konfliktfall der Betriebsrat hinzugezogen werden, um 

so eventuell doch noch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. 

Des Weiteren kann ein neuer Teilzeitantrag nicht erst nach zwei Jahren, 

sondern bereits nach einem Jahr gestellt werden. Beschäftigte mit Um-

wandlungswünschen haben das Recht, über eine geeignete freie Stelle 

unterrichtet zu werden. Die Umwandlung des Arbeitszeitvolumens kann 

grundsätzlich auch befristet erfolgen. Schließlich gelten all diese tarifli-

chen Rechte auch für den Fall einer gewünschten Aufstockung der Ar-

beitszeit. 

Die anderen Tarifverträge bleiben weit hinter diesen Rechten zurück. 

Im Bauhauptgewerbe, wo ohnehin nur im Manteltarifvertrag der Ange-

stellten ein Passus zur Teilzeitarbeit zu finden ist, existiert lediglich eine 

unverbindliche Bestimmung, wonach bei der Schaffung neuer und der 

Neubesetzung vorhandener Arbeitsplätze dem Wunsch nach Teilzeit 

entsprochen werden soll, wenn die betrieblichen Bedürfnisse und die 

persönliche Eignung des*der Beschäftigten dem nicht entgegenstehen. 

                                                 
158  Eindeutigere Rechtsansprüche existieren hingegen z.B. in der Papier verarbeiten-

den Industrie. Dort können Beschäftigte aus „persönlichen Gründe“ (Kindererzie-

hung und Pflege werden als Beispiele genannt) die Herabsetzung der Arbeitszeit 

für eine Dauer von bis zu vier Jahren verlangen (Bispinck 2016, S. 14). Dieses Ver-

langen kann nur zurückgewiesen werden, wenn es für den Betrieb unzumutbar ist. 

Eine ähnliche Regelung existiert auch im öffentlichen Dienst, wo Beschäftigten mit 

minderjährigen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen eine Arbeitszeitreduk-

tion nur verwehrt werden kann, wenn dringende dienstliche oder betriebliche Be-

lange dem entgegenstehen. 
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In der chemischen Industrie haben Beschäftigte mit Teilzeitwunsch im-

merhin das Recht, über eine geeignete freie Stelle unterrichtet zu wer-

den. Ist eine solche vorhanden, dann soll ihnen diese bei vergleichbarer 

Qualifikation vorrangig angeboten werden. Auch in diesen beiden Bran-

chen gelten die genannten Bestimmungen im Unterschied zum TzBfG 

gleichermaßen auch für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit (wieder) auf-

stocken möchten. 

Bis auf das Bauhauptgewerbe lassen sich in allen Branchen Rege-

lungen zu täglichen Mindestarbeitszeiten bzw. zur Verteilung des Stun-

denvolumens auf die Arbeitswoche finden. Diese dienen zum einen dem 

Schutz vor einer Aufsplitterung des Arbeitsvolumens in zu kleine Ab-

schnitte sowie dem Schutz vor Arbeit auf Abruf. Zum anderen sollen 

Teilzeitverhältnisse mit geringem Stundenvolumen verhindert werden, 

um Frauen eine eigenständige finanzielle und soziale Absicherung zu 

ermöglichen (Klenner et al. 2013, S. 9). In der chemischen Industrie darf 

die tägliche Arbeitszeit nicht unter vier Stunden betragen. Im Einzelhan-

del NRW soll sie mindestens vier Stunden, im privaten Bankgewerbe 

mindestens drei Stunden umfassen. Im Einzelhandel ist zusätzlich eine 

Wochenarbeitszeit von mindestens 20 Stunden vorgesehen, die höchs-

tens auf fünf Tage verteilt werden soll. Abweichungen sind jedoch 

durchgehend möglich, etwa wenn dies von den Beschäftigten ge-

wünscht wird, aus betrieblichen Gründen notwendig ist oder der Be-

triebsrat zustimmt. Am umfassendsten sind die Vorgaben zur Beschrän-

kung des Umfangs und der Verteilung der Teilzeitarbeit im Einzelhandel 

NRW. Ohnehin zielen hier die tariflichen Vorgaben vor dem Hintergrund 

des bereits ausgesprochen hohen Teilzeitanteils eher auf eine Förde-

rung von Vollzeitbeschäftigung oder zumindest umfangreicher Teilzeit-

beschäftigung. So sollen Teilzeitbeschäftigte mit einem Vollzeitwunsch 

bei der Besetzung von Vollzeitstellen vorrangig berücksichtigt werden, 

soweit betriebliche Belange nicht entgegenstehen. Eine entsprechende 

Regelung für Vollzeitbeschäftigte, die in Teilzeit wechseln wollen, fehlt 

hingegen. Des Weiteren haben Teilzeitbeschäftigte, die zusammenhän-

gend 17 Wochen lang über 20 Prozent der einzelvertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit hinaus gearbeitet haben, Anspruch auf einen Arbeitsvertrag, 

der dem Durchschnitt der tatsächlich geleisteten Arbeit innerhalb dieser 

17 Wochen entspricht. Im privaten Bankgewerbe existiert ein ähnlicher 

Passus. Hier können Beschäftigte eine entsprechende Neugestaltung 

des Arbeitsvertrages verlangen, wenn regelmäßig Mehrarbeit angeord-

net und geleistet wird. 
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Tabelle 19: Tarifvertragliche Regelungen zur Teilzeitarbeit 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

Teilzeit § 3 RTV-Ang. 

bei Schaffung neuer & Neubesetzung 

vorhandener Arbeitsplätze soll AG den 

Wünschen von VZB auf Teilzeit & von 

TZB auf Vollzeit Rechnung tragen 

dabei sind die betriebl. Bedürfnisse & 

die pers. Eignung der AN zu berück-

sichtigen 

TV über Teilzeitarbeit (West: 1987; l.F. 

1/1994; Ost: 1991; l.F. 9/2002) 

soweit bei manteltarifvertraglichen An-

sprüchen nicht bereits die jeweilige ver-

tragliche AZ maßgebend ist, ist das 

Verhältnis der vertraglichen zur tarifl. 

regelmäßigen AZ zugrunde zu legen 

bei ausdrücklichem Wunsch von VZB 

auf Teilzeit & TZB auf Vollzeit, hat AG 

die betreffenden AN bei oder vor der 

Ausschreibung einer geeigneten freien 

Stelle hierüber zu unterrichten & bei 

vergleichbarer Qualifikation die Mög-

lichkeit der Übernahme vorrangig zu 

prüfen 

tgl. AZ darf (mit Ausnahme von gering-

fügig Beschäftigten & ausdrücklich ge-

troffenen Vereinbarungen) nicht unter 4 

Std. betragen 

§ 3 MTV 

TZB sind anteilig an den tarifl. Leistun-

gen zu beteiligen 

AZ soll wöchentlich mind. 20 Std. & tgl. 

mind. 4 Std. betragen & auf max. 5 Wo-

chentage verteilt werden (mit Zustim-

mung des BR auch auf 6 Tage); Abwei-

chung auf AN-Wunsch oder wg. be-

trieblicher Belange mgl. 

bei der Besetzung von Vollzeitarbeits-

plätzen sollen TZB, die in Vollzeit 

wechseln wollen, vorrangig berücksich-

tigt werden, soweit betriebl. Belange 

nicht entgegen stehen 

TZB, die zusammenhängend 17 Wo-

chen über 20 % der einzelvertraglich 

vereinbarten Arbeitszeit hinaus gearbei-

tet haben, haben Anspruch auf einen 

Arbeitsvertrag, der dem Durchschnitt 

der tatsächlich geleisteten Arbeit inner-

halb dieser 17 Wochen entspricht (seit 

8/2003) 

 

§ 9 MTV 

TV-Parteien wollen Teilzeit fördern 

TZB stehen alle tarifl. Leistungen an-

teilmäßig zu 

TZB sollen in Fragen der beruflichen 

Entwicklung & Weiterbildung wie VZB 

gefördert werden 

TZB soll in allen berufl. & betriebl. Qua-

lifikationsstufen im Rahmen der be-

triebl. Gegebenheiten ermöglicht wer-

den 

VZB, die AZ reduzieren wollen, haben 

Informationsrecht über die zu beset-

zenden TZ-Stellen 

innerbetriebliche Ausschreibung: AG 

muss prüfen, ob Arbeitsplatz auch als 

TZB geeignet ist 

bei der Besetzung von TZ-Stellen sollen 

bei gleicher pers. & fachlicher Eignung 

interne VZB vorrangig berücksichtigt 

werden; gleiches gilt umgekehrt für TZB 

bei der Besetzung von VZ-Stellen 

Umwandlungswünschen ist Rechnung 

zu tragen, wenn arbeitsorg. Gegeben-

heiten & personelle Situation dies zu-

lassen
1
 

Umwandlung des AZ-Volumens kann 

auch befristet erfolgen 

Ablehnung des Umwandlungswunschs 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

muss begründet & auf AN-Wunsch mit 

dem BR besprochen werden (Ziel: ein-

vernehml. Regelung) 

tgl. AZ soll mind. 3 Std. betragen & zu-

sammenhängend erbracht werden; ein-

vernehmliche Ausnahmen sind unter In-

formation des BR mgl. 

bei regelmäßiger Mehrarbeit kann AN 

Neugestaltung des Arbeitsvertrages 

verlangen 

Langzeit-

konten 

- können per BV für AZ-Reduzierung ge-

nutzt werden (s. Kap. 2.2.3) 

können per BV & Zustimmung von 

ver.di für AZ-Reduzierung genutzt wer-

den (s. Kap. 2.2.3) 

können per BV (in Betrieben ohne BR 

per Einzelvertrag) für AZ-Reduzierung 

genutzt werden (s. Kap. 2.2.3) 

1 Der Wunsch nach Wechsel des AZ-Volumens ist mindestens 3 Monate vorher anzumelden. Ein neuer Antrag kann frühestens 1 Jahr nach der ersten AG-Entscheidung gestellt wer-

den. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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5.2. Elternzeiten 
 

Die gesetzliche Regulierung von Kinderbetreuungszeiten lässt sich in 

zwei Teilbereiche untergliedern: den Mutterschutz, der auf die arbeits- 

und sozialrechtliche Absicherung von Schwangeren und jungen Müttern, 

aber auch den Schutz des Fötus und des Neugeborenen zielt, sowie die 

arbeits- und sozialrechtliche Freistellung und Absicherung von Eltern in 

den ersten Jahren nach der Geburt. Während der Mutterschutz seit lan-

gem gesetzlich verankert ist, setzte die Regulierung von Freistellungan-

sprüchen zur Kinderbetreuung und von begleitenden Entgeltersatzleis-

tungen erst Mitte der 1980er Jahre im Zuge der steigenden Frauener-

werbsquote ein. Während der Mutterschutz kaum Spuren im Tarifver-

tragssystem hinterlassen hat, lassen sich in den untersuchten Branchen 

durchaus begleitende tarifliche Regelungen zum gesetzlichen Elternur-

laub bzw. zur Elternzeit finden. 

 

 

5.2.1. Mutterschutz und Mutterschaftsgeld 

 

Das 1952 in Kraft getretene und seitdem mehrmals159 – insbesondere in-

folge der 1992 erlassenen der EG-Mutterschutz-Richtlinie – veränderte 

Mutterschutzgesetz enthält u. a. ein Beschäftigungsverbot vor und nach 

der Geburt, Ansprüche auf Entgeltersatzleistungen sowie einen beson-

deren Kündigungsschutz für Mütter. Demnach dürfen schwangere Frau-

en nicht beschäftigt werden, wenn dadurch nach ärztlicher Bescheini-

gung ihr Leben oder ihre Gesundheit bzw. das Leben oder die Gesund-

heit des Fötus gefährdet sind. In den letzten sechs Wochen vor der vo-

raussichtlichen Entbindung dürfen Schwangere generell nur dann be-

schäftigt werden, wenn und solange sie dies ausdrücklich wünschen. 

Des Weiteren dürfen Mütter generell acht Wochen nach der Entbindung 

nicht beschäftigt werden. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten sowie bei ei-

ner Behinderung des Kindes verlängerte sich die nachgeburtliche 

Schutzfrist auf Antrag der Mutter auf zwölf Wochen. Bei vorzeitigen Ent-

bindungen verlängern sich die Fristen zusätzlich um den Zeitraum der 

nicht in Anspruch genommen Schutzfrist vor der Geburt.160 Weiterhin 

dürfen stillende Mütter nicht mit schweren körperlichen oder gesund-

heitsgefährdenden Arbeiten betraut werden, und nicht voll leistungsfähi-

ge Frauen müssen in den ersten Monaten nach der Entbindung ihrer 

                                                 
159  Zuletzt mit dem Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts von Mai 2017, 

dessen wesentliche Teile Anfang 2018 in Kraft getreten sind. 

160  Verstirbt das Kind vor, während oder nach der Geburt, verkürzt sich das Beschäfti-

gungsverbot auf Antrag der Mutter auf zwei Wochen nach der Entbindung, wenn 

nach ärztlicher Bescheinigung nichts gegen die Wiederaufnahme der Arbeit spricht. 
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Leistungsfähigkeit entsprechend beschäftigt werden. Außerdem dürfen 

schwangere und stillende Frauen – mit diversen Ausnahmen – nicht mit 

Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit betraut werden. Kündigungen 

während der Schwangerschaft und in den ersten vier Monaten nach der 

Entbindung (bzw. nach einer ab der zwölften Schwangerschaftswoche 

erfolgten Fehlgeburt) sind mit wenigen Ausnahmen unzulässig. Es be-

steht jedoch kein Anspruch auf Rückkehr an den vorherigen Arbeits-

platz, sondern lediglich auf Fortführung des Arbeitsvertrags. 

Während der Schutzfristen besteht grundsätzlich ein Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung in Höhe des Durchschnittsverdienstes der letzten drei 

Monate vor der Schwangerschaft.161 Besteht Anspruch auf Mutter-

schaftsgeld nach SGB V, so vermindert sich der Entgeltfortzahlungsan-

spruch auf die Differenz zwischen dem Mutterschaftsgeld und dem vor-

herigen durchschnittlichen Nettoentgelt. Anspruch auf Mutterschaftsgeld 

während der o.g. Schutzfristen besteht bei Erwerbstätigkeit und einer ei-

genständigen Versicherung in der GKV mit Anspruch auf Krankengeld. 

Die Höhe des Krankengelds beträgt derzeit max. 13 Euro pro Kalender-

tag. 

 

Tarifliche Regelungen zum Mutterschutz und Mutterschaftsgeld 

In den untersuchten Branchen lassen sich lediglich im Einzelhandel 

NRW und im privaten Bankgewerbe Bestimmungen zur Mutterschaft fin-

den. Diese beschränken sich jedoch auf Anrechnungsvorschriften für ta-

rifliche Entgelte. So vermindert sich in beiden Branchen der Anspruch 

auf die Jahressonderzahlung um die Zeit des Bezugs von Mutter-

schaftsgeld. Im Einzelhandel gilt dies auch für den Anspruch auf vermö-

genswirksame Leistungen, während dieser im Bankgewerbe explizit un-

berührt bleibt. Darüber hinaus enthalten die Bestimmungen zur Arbeits-

zeit Im Einzelhandel NRW einen Verweis auf die Vorschriften des Mut-

terschutzgesetzes. 

 

 

5.2.2. Elternzeit und Elterngeld 

 

Ein Anspruch auf Freistellung zur Kinderbetreuung und auf begleitende 

Entgeltersatzleistungen existiert in Deutschland seit 1986, als das Bun-

deserziehungsgeldgesetz in Kraft trat. Es gewährte Eltern einen An-

spruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit im Zeitraum bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Der sog. „Erziehungs-

urlaub“ konnte von einem der beiden Elternteile in Anspruch genommen 

                                                 
161  Des Weiteren besteht während der Schwanger- und Mutterschaft Anspruch auf be-

zahlte Freistellung für einschlägige ärztliche Untersuchungen. 
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oder auch unter den Eltern aufgeteilt werden, eine gleichzeitige Inan-

spruchnahme war jedoch bis zur Reform im Jahr 2001 ausgeschlos-

sen.162 Während der Freistellung bestanden ein besonderer Kündi-

gungsschutz sowie ein Anspruch auf Teilzeitarbeit (begrenzt auf Unter-

nehmen mit regelmäßig mindestens 15 Beschäftigten) zwischen 15 und 

30 Wochenstunden. Während der ersten beiden Lebensjahre des Kin-

des war der begleitende Bezug von Erziehungsgeld möglich. Für das 

dritte Lebensjahr gab es in einigen Bundesländern Landeserziehungs-

geld. Das Erziehungsgeld wurde unabhängig vom Erwerbsstatus ge-

währt, solange bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten wur-

den.163 Es betrug entweder 300 Euro monatlich für zwei Jahre oder 450 

Euro monatlich für ein Jahr. Das Bundeserziehungsgeldgesetz wurde 

2007 durch das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) ersetzt. 

 

Elternzeit 

Das BEEG übernahm den Anspruch auf unbezahlte Freistellung bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres für die eigene Betreuung eines im 

Haushalt lebenden Kindes, wobei die nachgeburtliche Mutterschutzfrist 

nach wie vor angerechnet wird. Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses 

sind unerheblich. Beide Elternteile können nun auch ganz oder zeitweise 

zusammen in Elternzeit gehen. Nicht verbrauchte Anteile können auf 

den Zeitraum zwischen dem vierten und achten Lebensjahr des Kindes 

übertragen werden. Die Übertragung war zunächst von der Zustimmung 

der Unternehmensleitung abhängig und maximal im Umfang von zwölf 

Monaten möglich. Mit dem „Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus“ 

wurde für Geburten ab Mitte 2015 ein Anspruch auf Übertragung von bis 

zu 24 Monaten geschaffen, der nur aus dringenden betrieblichen Grün-

den zurückgewiesen werden kann. 

Der Antrag auf Elternzeit muss spätestens sieben Wochen vor Be-

ginn (bzw. sieben Wochen vor Ablauf der Mutterschutzfrist) gestellt wer-

den, wobei zugleich verbindlich erklärt werden muss, für welche Zeiten 

innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll.164 Jeder 

Elternteil konnte seine Elternzeit zunächst auf zwei Zeitabschnitte vertei-

len. Für Geburten ab Mitte 2015 ist eine Dreiteilung möglich. Weitere 

Aufteilungen bedürfen der Zustimmung der Unternehmensleitung. 

                                                 
162  Diese Reform beinhaltete auch die Umbenennung der diskriminierenden Bezeich-

nung „Elternurlaub“ in „Elternzeit“. 

163  Zuletzt: bei Paaren 30.000 Euro in den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes, 

ab dem siebten Lebensmonat erfolgte ab 16.500 Euro Einkommen eine prozentuale 

Anrechnung. 

164  Für Elternzeit nach dem dritten Lebensjahr des Kindes beträgt die Anmeldefrist 13 

Wochen. 
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Während der Elternzeit ist eine Teilzeitbeschäftigung mit einem mo-

natsdurchschnittlichen Umfang von bis zu 30 Wochenstunden möglich. 

Eine bereits zuvor bestehende Teilzeitbeschäftigung in diesem Umfang 

kann ohne besondere Vereinbarung unverändert fortgesetzt werden. Ein 

Anspruch auf Arbeitszeitreduktion besteht nach wie vor nur in Unter-

nehmen mit dauerhaft mehr als 15 Beschäftigten, wenn keine dringen-

den betrieblichen Gründe entgegenstehen und die Beschäftigung min-

destens sechs Monate ununterbrochen besteht. Der Anspruch umfasst 

eine zweimalige Verringerung der Arbeitszeit während der Gesamtdauer 

der Elternzeit auf 15 bis 30 Wochenstunden für jeweils mindestens zwei 

Monate. Die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung in einem anderen 

Unternehmen oder als selbstständige Tätigkeit ist nur mit Zustimmung 

der Unternehmensleitung möglich. 

Ab dem Zeitpunkt, von dem an die Elternzeit verlangt wird, jedoch 

frühestens acht Wochen vor Beginn der Elternzeit und während der El-

ternzeit besteht ein Kündigungsverbot, das auch im Insolvenzfall oder 

nach einem Betriebsübergang fortbesteht und nur in Ausnahmefällen 

ausgesetzt werden darf (z. B. bei Stilllegung des Betriebes oder einzel-

ner Betriebsteile oder Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Be-

triebs durch die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses). Hingegen haben 

die Beschäftigten ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von drei 

Monaten zum Ende der Elternzeit. Wird davon kein Gebrauch gemacht, 

dann lebt das Arbeitsverhältnis zu den ursprünglichen Bedingungen mit 

dem Ende der Elternzeit automatisch wieder auf. Ein Rückkehrrecht auf 

den früheren Arbeitsplatz besteht jedoch nach wie vor nicht. 

 

Elterngeld 

Mit Inkrafttreten des BEEG wurde das Erziehungsgeld durch das Eltern-

geld ersetzt. Im Gegensatz zum Erziehungsgeld wird das Elterngeld nur 

noch an Personen gezahlt, die keiner oder keiner vollen Erwerbstätigkeit 

nachgehen. Während der Anspruch auf Elternzeit drei Jahre umfasst, ist 

der Anspruch auf Elternzeit grundsätzlich auf zwölf Monate unmittelbar 

nach der Geburt des Kindes begrenzt und liegt damit auch deutlich unter 

der Bezugsdauer des vorherigen Erziehungsgeldes. Hierdurch wird ein 

Anreiz gesetzt, früher in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren. Der ge-

meinsame Anspruch ist unter den Eltern frei aufteilbar. Die Bezugszeit 

kann auf 14 Monate verlängert werden, wenn auch der zweite Elternteil 

mindestens zwei Monate Elternzeit in Anspruch nimmt („Partnermona-

te“) und zumindest ein Elternteil sein Erwerbseinkommen für zwei Mona-

te mindert. Die Elterngeldmonate können auch gleichzeitig in Anspruch 

genommen werden. Alleinerziehende mit alleinigem Sorgerecht oder 

Aufenthaltsbestimmungsrecht haben Anspruch auf vierzehn Monate El-
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terngeld, wenn sie für mindestens zwei Monate ihr Erwerbseinkommen 

mindern. 

Für Geburten ab Mitte 2015 wurde das Elterngeld flexibilisiert und um 

eine weitere Variante, das sogenannte „Elterngeld Plus“, erweitert. Der 

Bezugszeitraum des Elterngeldes kann auf die doppelte Zeit gestreckt 

werden, wenn es monatlich nur zur Hälfte in Anspruch genommen wird. 

Zudem wird ein sog. „Partnerschaftsbonus“ gewährt, wenn beide Eltern-

teile parallel zum Elterngeldbezug gleichzeitig für mindestens vier aufei-

nanderfolgende Monate einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 25 

bis 30 Wochenstunden nachgehen. In diesem Fall erhält jeder Elternteil 

für vier zusätzliche Monate Elterngeld Plus. 

Im Gegensatz zum Erziehungsgeld ist das Elterngeld einkommens-

abhängig. Es richtet sich nach dem durchschnittlichen monatlichen Net-

toerwerbseinkommen des beantragenden Elternteils in den letzten zwölf 

Monaten vor der Geburt des Kindes. Wie das Arbeitslosengeld beträgt 

es grundsätzlich 67 Prozent des früheren Nettoeinkommens, erhöht sich 

aber schrittweise auf bis zu 100 Prozent, wenn das Nettoeinkommen un-

ter 1.000 Euro lag, bzw. sinkt auf bis zu 65 Prozent, wenn das Nettoein-

kommen über 1.200 Euro betrug. Darüber hinaus ist ein Mindestbetrag 

von 300 Euro und ein Höchstbetrag von 1.800 Euro im Monat festgelegt. 

Der Anspruch entfällt vollständig, wenn im letzten abgeschlossenen 

Veranlagungszeitraum ein Einkommen von mehr als 250.000 Euro, bei 

zwei anspruchsberechtigten Personen von mehr als 500.000 Euro, zu 

versteuern war. Eltern, die vor der Geburt des Kindes erwerbslos oder 

ohne Einkommen waren, erhalten den Mindestbetrag. Das Elterngeld 

erhöht sich um 10 Prozent, mindestens jedoch 75 Euro, wenn die be-

zugsberechtigte Person mit zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt 

sind, oder drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind in 

einem Haushalt lebt (Geschwisterbonus). Bei Mehrlingsgeburten erhöht 

sich das Elterngeld um je 300 Euro für das zweite und jedes weitere 

Kind (Mehrlingszuschlag). Elterngeld ist sozialabgaben- und steuerfrei, 

unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt. Andere Entgeltersatzleis-

tungen werden auf das Elterngeld, mit Ausnahme des Mindestelternge-

lds und des Mehrlingsbonus, angerechnet. Dies umfasst u. a. auch das 

Mutterschaftsgeld. 

 

Tarifliche Regelungen zu Elternzeit und Elterngeld 

In den untersuchten Branchen zeigen sich höchst unterschiedliche be-

gleitende Regelungen zur gesetzlichen Elternzeit und zum Elterngeld 

(siehe Tab. 20). Wenig überraschend lassen sich umfangreichere Best-

immungen v. a. im Einzelhandel und im Bankgewerbe finden, handelt es 
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sich hierbei doch um Branchen mit einem (relativ) hohen Frauenanteil. 

Im Bauhauptgewerbe existieren hingegen gar keine Bestimmungen. 

In der chemischen Industrie können im Tarifgebiet West der „Demo-

grafiefonds“ und im Tarifgebiet Ost der „LephA-Fonds“ zur Finanzierung 

von Familienzeiten bzw. Erziehungszeiten genutzt werden (siehe Kap. 1. 

und 2.2.6.). Diese sind aber jeweils nur eine Verwendungsoption unter 

vielen weiteren. Selbiges gilt für die Möglichkeit, Langzeitkonten zur Ar-

beitszeitreduktion oder zu einer kinderbetreuungsbedingten Auszeit zu 

verwenden, die neben der chemischen Industrie grundsätzlich auch im 

Einzelhandel NRW und im privaten Bankgewerbe besteht. Bei der Nut-

zung des „Demografiefonds“ für Familienzeiten sind die Betriebsparteien 

weitgehend frei darin, welchen Beschäftigtengruppen sie wann und wie 

eine (teil-)bezahlte Arbeitszeitreduktion oder Freistellung gewähren. 

Nach Erhebungen der Tarifparteien entschieden sich bislang 25 Prozent 

der tarifgebundenen Westbetriebe, den „Demografiefonds“ zumindest 

teilweise für die „lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung“ zu ver-

wenden. Nur 9 Prozent dieser Betriebe wählten hierbei Familienzeiten 

als konkreten Nutzungszweck (Biermann 2013, S. 15). Im „LephA-TV“ 

sind die Bestimmungen hingegen etwas konkreter. Bis zur Vollendung 

des zwölften Lebensjahres des Kindes kann hier aus dem Fonds eine 

bezahlte Freistellung von 2,5 Stunden pro Woche finanziert werden.165 

Der gleichzeitige Bezug von Elterngeld ist ausgeschlossen. Dauer, Lage 

und Verteilung der bezahlten Freistellung sind betrieblich zu regeln. Es 

kann also z. B. auch eine Bündelung der Freistellungsansprüche inner-

halb des vereinbarten Verteilungszeitraums zu ganzen Tagen erfolgen. 

Teilzeitbeschäftigte haben einen anteiligen Anspruch. 

Im privaten Bankgewerbe haben Voll- und Teilzeitbeschäftigte mit ei-

ner Betriebszugehörigkeit von mindestens fünf Jahren Anspruch auf ei-

ne unbezahlte Freistellung von weiteren sechs Monaten im Anschluss 

an die gesetzliche Elternzeit. Ihren Anspruch müssen sie mindestens 

drei Monate vor Ablauf der Elternzeit geltend machen. Weitere Voraus-

setzung ist, dass sie zwischenzeitlich keine andere Tätigkeit außerhalb 

des Unternehmens ausgeübt haben. Während dieser insgesamt max. 

3,5 Jahre währenden Freistellungsphase ruht das Arbeitsverhältnis. Es 

sollen jedoch Qualifizierungsmöglichkeiten geprüft und genutzt werden, 

ggf. auch im Rahmen gesetzlich zulässiger Teilzeitarbeit. 

Im Einzelhandel NRW besteht ein tariflicher Anspruch auf unbezahlte 

Freistellung im Umfang von max. fünf Jahren (inklusive gesetzliche El-

ternzeit) bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres des Kindes. Der 

Anspruch ist allerdings auf Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten be-

                                                 
165  Bis September 2016 war die Freistellung bis max. zum sechsten Lebensjahr des 

Kindes beschränkt. 
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grenzt. Weitere Voraussetzung ist eine Betriebszugehörigkeit von min-

destens vier Jahren zum Zeitpunkt der Entbindung, wovon mindestens 

zwei Jahre nach Beendigung der Ausbildung liegen müssen. Der Eltern-

urlaub kann in höchstens zwei Abschnitten in Anspruch genommen wer-

den, wobei jeder Abschnitt mindestens eine Dauer von sechs Monaten 

umfassen muss. Während des Elternurlaubs ruht das Arbeitsverhältnis; 

auf Wunsch der Beschäftigten ist, unter Berücksichtigung betrieblicher 

Belange, aber auch eine teilweise Beurlaubung in Form einer Teilzeitbe-

schäftigung möglich. Des Weiteren sind Beschäftigte, die sich in Eltern-

urlaub befinden und sich für eine Aushilfstätigkeit interessieren, bei der 

Besetzung solcher stellen bevorzugt zu berücksichtigen. Nach Ende des 

Elternurlaubs besteht Anspruch auf Beschäftigung an einem gleichwerti-

gen Arbeitsplatz im Betrieb zu den vor Beginn des Elternurlaubs gelten-

den Vertragsbedingungen. 
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Tabelle 20: Tarifvertragliche Regelungen zu Elternzeiten 

 chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

erweiterte El-

ternzeit 

§ 4 LephA-TV (Ost, seit 1/2013) 

LephA-Fonds kann per BV zur Finanzierung von zu-

sätzl. Erziehungszeiten verwendet werden 

Anspruch auf bezahlte Freistellung von max. 2,5 

Stunden pro Woche bis zum 12. Lj. (bis 2016 bis zum 

6. Lj.) des Kindes 

anteiliger Anspruch für TZB 

Dauer, Lage & Verteilung der Freistellung sind be-

trieblich zu regeln
1
 

der gleichzeitige Bezug von Elterngeld ist ausge-

schlossen 

 

§ 19 MTV 

nur in Betrieben mit mehr als 100 AN 

Anspruch auf max. 5 Jahre Elternurlaub (inkl. gesetzl. 

EZ) bis zum 12. Lj. des Kindes
2
 

Aufteilung in max. 2 Abschnitte von mind. 6 Monaten 

mgl. 

Voraussetzungen: 

mind. 4 Jahre BZ zum Zeitpunkt der Entbindung, da-

von mind. 2 Jahre nach Beendigung der Ausbildung 

keine andere Tätigkeit außerhalb des Unternehmens 

Antrag muss mind. 3 Monate vor Antritt des EU ge-

stellt werden 

auf AN-Wunsch teilweise Beurlaubung mit TZB unter 

Berücksichtigung betriebl. Belange mgl. 

AN in EU sind bei Aushilfstätigkeiten im Unterneh-

men bevorzugt zu berücksichtigen 

AN in EU können an betriebl. Fort- & Weiterbildung 

teilnehmen 

nach Ende des EU Anspruch auf Beschäftigung an 

gleichwertigem Arbeitsplatz im Betrieb zu den vor 

Beginn des EU geltenden Vertragsbedingungen 

AN muss 6 Monate vor Ende des EU mitteilen, ob 

das ruhende Arbeitsverhältnis wieder aufgenommen 

wird
3
 

EU wird auf Berufsjahre angerechnet, nicht jedoch 

auf BZ 

§ 9a MTV 

Anspruch auf zusätzlich bis zu 0,5 Jahre EZ nach Ab-

lauf der gesetzl. EZ (max. 3,5 Jahre) 

Voraussetzungen: 

mind. 5 Jahre BZ 

Inanspruchnahme der gesetzl. EZ 

keine andere Tätigkeit außerhalb des Unternehmens 

Inanspruchnahme muss mind. 3 Monate vor Ablauf 

der gesetzl. EZ mitgeteilt werden 

BR muss informiert werden 

während EZ sollen Möglichkeiten der Qualifizierungs-

sicherung & -weiterentwicklung geprüft & genutzt 

werden, ggf. auch im Rahmen zulässiger TZB 

nach der Rückkehr werden frühere BZ-Jahre bei ta-

rifl. Leistungen angerechnet 

Langzeitkon- können per BV für Elternzeit genutzt werden  können per BV & Zustimmung von ver.di für Eltern- können per BV (in Betrieben ohne BR per Einzelver-
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 chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

ten (s. Kap. 2.2.3) zeit genutzt werden (s. Kap. 2.2.3) trag) für Elternzeit genutzt werden (s. Kap. 2.2.3) 

sonstige Re-

gelungen 

§ 13 Demo-TV (West; 1/2013) 

lebensphasenorientierte AZ-Gestaltung  

(s. Kap. 2.2.6.) 

- - 

1 Es kann also z. B. auch eine Bündelung der Freistellungsansprüche innerhalb des vereinbarten Verteilungszeitraums zu ganzen Tagen erfolgen. 

2 Sind beide Elternteile im selben Unternehmen beschäftigt, können die Ansprüche nur einmal gestellt werden. Eine Teilung zwischen den Eltern ist zulässig. 

3 Die gleiche Frist gilt bei vorzeitiger Beendigung der Elternzeit. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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5.3. Pflegezeiten 
 

Als Pflegezeiten werden im Folgenden alle Zeiten verstanden, die mit 

der nichtprofessionellen Betreuung und Pflege anderer Personen ver-

bracht wird. Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Formen von 

Pflegezeiten mit unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen unterschei-

den: Die Pflege von Haushaltsmitgliedern und Angehörigen bei einer vo-

rübergehenden Erkrankung und die Pflege bei einer länger andauernden 

oder dauerhaften Pflegebedürftigkeit. Die Betreuung und Pflege bei vo-

rübergehender Krankheit ist seit langem Gegenstand gesetzlicher Regu-

lierung, insbesondere in Form von Freistellungsansprüchen und Entgel-

tersatzleistungen bei Erkrankung eines Kindes im Rahmen der GKV und 

der GUV. Hingegen ist die Pflege bei Pflegebedürftigkeit naher Angehö-

riger erst in den 1990er Jahren in den Fokus des Gesetzgebers gerückt. 

Wiederum bildet der demografische Krisendiskurs, insbesondere die zu-

nehmende Alterung und Hochaltrigkeit der Bevölkerung und die damit 

verbundene Zunahme von Pflegebedürftigen, den Hintergrund für ver-

stärkte staatliche Regulierungsaktivitäten. Ein weiterer wichtiger Be-

zugspunkt ist die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, die traditio-

nell die Hauptlast der informellen Pflege tragen, sowie die mit der ge-

sellschaftlichen Individualisierung verbundene Veränderung familiärer 

Unterstützungsstrukturen. Die tarifliche Regulierung von Pflegezeiten 

folgt dieser Entwicklung: Während die begleitende Gestaltung der Kin-

derkrankenpflege seit langem Gegenstand von Tarifverträgen ist, sind 

Tarifvereinbarungen zur Pflege bei (länger) andauernder Pflegebedürf-

tigkeit durchwegs neueren Datums. 

 

 

5.3.1. Pflege bei vorübergehender Krankheit 

 

Bei vorübergehender Erkrankung eines nahen Angehörigen besteht ggf. 

Anspruch auf bezahlte oder unbezahlte Arbeitsfreistellung sowie auf 

Zahlung von Kinderkrankengeld durch die Krankenkasse oder von Kin-

derpflege-Verletztengeld durch den Unfallversicherungsträger. 

 

Vorübergehende Verhinderung (§ 616 BGB) 

Nach § 616 BGB haben Beschäftigte Anspruch auf bezahlte Freistel-

lung, wenn sie unverschuldet für eine verhältnismäßig unerhebliche Zeit 

durch einen in ihrer Person liegenden Grund an der Arbeitsleistung ver-

hindert sind. Aufgrund der schwammigen Formulierung ist die Frage, 

wann ein solcher persönlicher Grund vorliegt und wie lange der Freistel-

lungsanspruch andauert, nur mit Hilfe der einschlägigen Rechtspre-

chung zu beantworten. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts um-
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fasst der Freistellungs- und Entgeltfortzahlungsanspruch auch den Fall 

der krankheitsbedingten Betreuung von nahen, im Haushalt lebenden 

Familienangehörigen, wenn eine anderweitige Versorgung nicht ange-

bracht oder nicht realisierbar ist. Als angemessene Dauer wird von etwa 

fünf Arbeitstagen im Jahr für jede Betreuungsperson ausgegangen, wo-

bei grundsätzlich immer der Einzelfall entscheidet. Der Entgeltfortzah-

lungsanspruch kann jedoch im Arbeitsvertrag oder per Tarifvertrag 

bzw. – wenn der Tarifvertrag dies eröffnet – in einer Betriebsvereinba-

rung ausgeschlossen werden. Falls es sich bei den Erkrankten um mit-

versicherte Kinder handelt, kommen die Regelungen zum Kinderkran-

kengeld zur Anwendung. 

 

Kinderkrankengeld (§ 45 SGB V) 

Im Rahmen des gesetzlichen Krankengeldes werden Leistungen nur bei 

der Erkrankung von Kindern unter zwölf Jahren oder von behinderten 

und auf Hilfe angewiesenen Kindern gewährt.166 Weitere Voraussetzung 

ist, dass die Notwendigkeit der Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 

ärztlich bescheinigt ist und keine andere im Haushalt lebende Person 

hierfür zur Verfügung steht. Zudem darf kein Anspruch (mehr) auf Ent-

geltfortzahlung nach § 616 BGB bestehen. 

Das Kinderkrankengeld wird seit 2015 anders berechnet als das 

„normale“ Krankengeld (siehe Kap. 3.3.5.). Es beträgt grundsätzlich 

90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts und erhöht sich auf 

100 Prozent, wenn Anspruch auf beitragspflichtige Einmalzahlungen be-

steht. Es darf jedoch 70 Prozent der BBG in der GKV nicht übersteigen. 

Wie das Krankengeld ist auch das Kinderkrankengeld beitragspflichtig 

zur GRV, ALV und SPV. 

Der Anspruch besteht für jedes Kind längstens für zehn Arbeitstage 

im Kalenderjahr; bei Alleinerziehenden erhöht er sich auf 20 Arbeitstage. 

Unabhängig von der Anzahl der Kinder ist der Anspruch insgesamt auf 

max. 25 Arbeitstage, bei Alleinerziehenden auf max. 50 Arbeitstage, be-

grenzt. Wenn das Kind unheilbar krank ist und nur noch wenige Wochen 

oder Monate zu leben hat, besteht ein zeitlich unbegrenzter Anspruch. 

Während des Kinderkrankengeldbezugs besteht Anspruch auf unbe-

zahlte Freistellung von der Arbeitsleistung. Diesen Freistellungsan-

spruch haben grundsätzlich auch Beschäftigte, die keinen Anspruch auf 

(Kinder-)Krankengeld haben, sofern die weiteren o.g. Voraussetzungen 

erfüllt sind. Der Freistellungsanspruch kann auch nicht durch Vertrag 

ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

 

                                                 
166  Als Kinder gelten auch überwiegend unterhaltene Stiefkinder, Kinder des*der Le-

benspartner*in und Enkel sowie Pflegekinder und zur Adoption vermittelte Kinder. 
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Kinderpflege-Verletztengeld (§ 44 SGB VII) 

Die Regelungen zum Kinderkrankengeld gelten auch für den Fall der 

Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines durch einen Unfall ver-

letzten Kindes, soweit der Unfall im Rahmen des SGB VII versichert ist 

(z. B. Kita-, Schulaufenthalt). In diesem Fall wird seitens der Unfallversi-

cherungsträger das Kinderpflege-Verletztengeld gezahlt. Dieses beträgt 

abweichend vom Kinderkrankengeld 100 Prozent des ausgefallenen 

Nettoarbeitsentgelts, begrenzt auf den 450. Teil des Höchstjahresar-

beitsverdienstes. 

 

Tarifliche Regelungen zur Pflege bei vorübergehender Krankheit 

Wie bereits in Kapitel 3.3.4. dargestellt, unterscheiden sich die tariflichen 

Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall insbesondere durch 

ihre gesetzliche Bezugnahme. Im Bauhauptgewerbe (nur Angestellte) 

und in der chemischen Industrie wird auf die allgemeine Gesetzeslage 

(und damit auch auf das BGB) verwiesen, wodurch die Dispositivität der 

Pflegefreistellung nach § 616 BGB aufgehoben ist. Allerdings wird in 

beiden Branchen zusätzlich auch eine Konkretisierung des Freistel-

lungsanspruchs nach § 616 BGB vorgenommen (siehe Tab. 21). Er wird 

auf „schwere“ Krankheiten und max. einen Tag (Baugewerbe) bzw. zwei 

Tage (chemische Industrie) begrenzt – und liegt damit deutlich unterhalb 

der seitens der Rechtsprechung gewährten Ansprüchen, die in diesem 

Fall von den tariflichen Bestimmungen ersetzt werden.167 Anders verhält 

es sich hingegen im privaten Bankgewerbe, wo explizit auf das EntgFG 

Bezug genommen wird, und im Einzelhandel NRW, wo sich gar keine 

Bestimmungen finden lassen. In diesen beiden Tarifbereichen kann also 

im Arbeitsvertrag oder per Betriebsvereinbarungen eine bezahlte Pflege-

freistellung nach § 616 BGB ausgeschlossen werden. Andererseits wer-

den hier aber die Freistellungsansprüche nicht konkretisiert, wodurch 

grundsätzlich die gesetzlichen Bestimmungen bzw. deren Auslegung 

durch das Bundesarbeitsgericht greifen. 

Wie in Kapitel 3.3.5. dargestellt, wird in allen untersuchten Branchen 

ein Zuschuss zum gesetzlichen Krankengeld gewährt. Allerdings setzt 

der Anspruch meist erst nach Ablauf des Entgeltfortzahlungsanspruchs 

nach dem EntgFG, also in der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit, 

ein. Nur im Einzelhandel NRW wird der Krankengeldzuschuss bereits ab 

dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. Damit haben bei Bezug 

von Kinderkrankengeld oder Kinderpflege-Verletztengeld nur die Tarif-

beschäftigten des Einzelhandels NRW Anspruch auf den Krankengeld-

                                                 
167  Im Bereich der gewerblichen Beschäftigten des Bauhauptgewerbes ist diese Be-

stimmung zudem für allgemeinverbindlich erklärt. 
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zuschuss in Form einer Aufstockung auf 90 Prozent des ausfallenden 

Nettoentgelts. 

 
Tabelle 21: Tarifvertragliche Regelungen zur Pflege bei vorübergehender Krankheit 

 Bauhauptgewerbe chem. Industrie Einzelhandel NRW priv. Bankgewerbe 

Entgeltfortzah-

lung bei 

Krankheit 

§ 4 RTV-Ang. 

nach Gesetz 

§ 9 MTV 

nach Gesetz  

(s. Kap. 3.3.4.) 

- § 12 MTV 

nach EntgFG  

(s. Kap. 3.3.4.) 

bezahlte Frei-

stellung 

§§ 4 BRTV (AVE), 

RTV-Ang. 

Entgeltfortzahlung für 

1 Tag zur vorläufigen 

Sicherung der Pflege 

bei schwerer Erkran-

kung von zum Haus-

halt gehörenden Fa-

milienmitgliedern 

§ 8 MTV 

Entgeltfortzahlung 

bis zu 2 Tage zur 

vorläufigen Siche-

rung der Pflege bei 

schwerer Erkrankung 

von zum Haushalt 

gehörenden Famili-

enmitgliedern 

- - 

Krankengeld-

zuschuss 

§ 4 RTV-Ang. 

ab der 7. AU-Woche 

(s. Kap. 3.3.5.) 

§ 9 MTV 

ab der 7. AU-Woche 

(s. Kap. 3.3.5.) 

§ 20 MTV 

ab dem 1. AU-Tag 

(s. Kap. 3.3.5.) 

§ 12 MTV 

ab der 7. AU-Woche 

(s. Kap. 3.3.5.) 

unbezahlte 

Freistellung 

§§ 4 BRTV (AVE), 

RTV-Ang. 

Anspruch auf Frei-

stellung bei sonsti-

gen bes. familiären 

Ereignissen unter 

Verwendung eines 

bestehenden Ar-

beitszeitguthabens, 

wenn schwerwie-

gende betriebl. 

Gründe nicht entge-

genstehen 

- § 17 MTV 

in Betrieben ab 10 

AN 

über die gesetzl. Re-

gelungen zum Kin-

derkrankengeld hin-

aus Anspruch auf 

unbezahlte Freistel-

lung bis zu insges. 4 

Wochen im Jahr zur 

häuslichen Betreu-

ung pflegebedürftiger 

Kinder, Pflegekinder, 

Ehepartner, einge-

tragene Lebens-

partner, sofern die 

Betreuung nach ärzt-

lichem Attest not-

wendig ist & keine 

andere im Haushalt 

lebende Person sie 

übernehmen kann 

§ 16 MTV 

Anspruch auf unbe-

zahlte Freistellung 

während des Kinder-

krankengeldbezugs 

nach § 45 SGB V  

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Neben den Ansprüchen auf bezahlte Freistellung existiert im Bauhaupt-

gewerbe und im Einzelhandel NRW zusätzlich ein Anspruch auf unbe-

zahlte Freistellung, der nicht nur auf erkrankte Kinder beschränkt ist. Im 
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Bauhauptgewerbe setzt der Freistellungsanspruch allerdings ein Ar-

beitszeitguthaben voraus und kann mit Verweis auf schwerwiegende be-

triebliche Gründe verwehrt werden. Zudem ist der Freistellungsanspruch 

auf die Aufzehrung des Arbeitszeitguthabens begrenzt. Hingegen haben 

im Einzelhandel NRW alle Tarifbeschäftigten in Betrieben mit zumindest 

zehn Beschäftigten Anspruch auf unbezahlte Freistellung bis zu insge-

samt vier Wochen im Jahr zur häuslichen Betreuung pflegebedürftiger 

Kinder, Pflegekinder, Ehe- oder eingetragene Lebenspartner*innen, so-

fern die Betreuung nach ärztlicher Bescheinigung notwendig ist und kei-

ne andere im Haushalt lebende Person sie übernehmen kann. 

 

 

5.3.2. Pflege bei Pflegebedürftigkeit 

 

Mit dem Pflegeversicherungsgesetz trat 1995 nach 20 Jahren kontrover-

ser Diskussion die SPV als fünfte Säule des beitragsfinanzierten Sozial-

versicherungssystems in Kraft. Im Unterschied zur GKV, an deren Struk-

tur sie sich orientiert, bricht die SPV jedoch mit dem Bedarfsprinzip, in-

dem sie grundsätzlich nur eine Grund- bzw. Teilabsicherung des Pflege-

risikos bietet. Die Leistungsgewährung orientiert sich stark am Prinzip 

der Subsidiarität und dem Vorrang der Selbsthilfe. Die Abstufung der 

Leistungen folgt einer klaren pflege- und finanzpolitischen Präferenzord-

nung, nämlich dem Vorrang der häuslichen vor der außerhäuslichen, der 

informellen vor der professionellen und der ambulanten vor der stationä-

ren Versorgung. Die Pflegebedürftigen sollen so lange wie möglich in ih-

rer häuslichen Umgebung verbleiben und die Pflege möglichst von den 

Angehörigen übernommen werden. Die Betreuungszahlen zeigen, dass 

dieses Kalkül bislang durchaus aufgegangen ist: Rund 73 Prozent der 

Pflegebedürftigen werden in der häuslichen Umgebung gepflegt. In 

48 Prozent aller Pflegefälle übernehmen Angehörige die Pflege alleine, 

in weiteren 24 Prozent der Fälle teilen sie sich die Pflege mit ambulan-

ten Pflegediensten und nur in 27 Prozent der Fälle erfolgt eine stationäre 

Versorgung (StBA 2017, S. 9).168 

Gleichwohl die SPV also auf der freiwilligen ehrenamtlichen Pflegebe-

reitschaft von Angehörigen und anderen nahestehenden Personen fußt, 

gab es lange Zeit weder einen Freistellungs- oder gar Entgeltfortzah-

lungsanspruch für erwerbstätige Pflegepersonen, noch einen Anspruch 

auf andere Lohnersatzleistungen. Erst Mitte 2008 wurden mit dem Pfle-

                                                 
168  Die informelle Hauptpflegeperson ist in 29 Prozent der Fälle die Tochter, in 26 Pro-

zent die Ehefrau oder Lebenspartnerin, in 22 Prozent der Ehemann oder Lebens-

partner, in 10 Prozent der Sohn, in 5 Prozent die Schwiegertochter, in 1 Prozent der 

Schwiegersohn, in 4 Prozent andere Verwandte und in 4 Prozent Freunde, Bekann-

te oder sonstige Personen (Hielscher et al. 2017). 
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gezeitgesetz erste Freistellungsansprüche geschaffen. Mit dem Famili-

enpflegezeitgesetz folgte 2012 eine weitere Freistellungsmöglichkeit. 

Erst im Jahr 2015 wurden schließlich mit dem Gesetz zur besseren Ver-

einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf erstmals Lohnersatzleistungen 

in Form des Pflegeunterstützungsgeldes und der Möglichkeit der Ge-

währung eines zinslosen Darlehens etabliert. 

 

Pflegesachleistungen und Sozialversicherung für Pflegepersonen 

(SGB XI) 

Die SPV gewährt Leistungen im Rahmen der häuslichen und der statio-

nären Pflege. Bei der häuslichen Pflege können die Pflegebedürftigen 

zwischen Sachleistungen für ambulante Pflegedienste oder dem Pflege-

geld wählen. Auch die Kombination von Sach- und Geldleistung ist mög-

lich. Das Pflegegeld wird an die Pflegebedürftigen ausgezahlt, die frei 

über die Verwendung entscheiden können. Es ist ausdrücklich nicht als 

Entgelt für die erbrachten Pflegeleistungen oder als Lohnersatzleistung 

für die Pflegeperson gedacht und wird auch steuer- und sozialrechtlich 

nicht als Einkommen gewertet. Es soll vielmehr lediglich einen finanziel-

len Anreiz zum Erhalt bzw. zur Förderung der informellen Pflegebereit-

schaft darstellen. Gemäß dem Selbstverständnis der SPV als Teilversi-

cherung war das Pflegegeld von Anfang an relativ gering: je nach Pfle-

gestufe wurden zwischen 400 DM und 1.300 DM gezahlt. Erst ab 2008 

wurde das Pflegegeld auf Beträge von inzwischen 316 Euro bis 901 Eu-

ro angehoben, was in der Summe aber lediglich einem Inflationsaus-

gleich entspricht. 

Darüber hinaus sind Pflegepersonen – unabhängig von der Zahlung 

von Pflegegeld – in der GUV und in der GRV pflichtversichert. Dies gilt 

allerdings nur für jene, die pro Woche mindestens zehn Stunden (bis 

2017: 14 Stunden) an mindestens zwei Tagen die Pflege eines oder 

mehrerer Pflegebedürftiger mit mindestens Pflegegrad 2 übernehmen 

und dabei nicht mehr als 30 Wochenstunden einer sozialversicherungs-

pflichtigen oder selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Die Höhe der Ren-

tenbeiträge richtet sich nach dem Pflegegrad und der Art des Leistungs-

bezugs. Des Weiteren wird die informelle Pflege auch im Rahmen der 

Arbeitsförderung anerkannt und begründet vergleichbare Ansprüche, als 

wenn die Pflegeperson erwerbstätig gewesen wäre. Bestehende Leis-

tungsansprüche bleiben während der Pflege erhalten. Nach Beendigung 

der pflegebedingten Erwerbsunterbrechung gelten Pflegepersonen als 

Berufsrückkehrer und werden somit Eltern gleichgestellt, die nach der 

Kinderbetreuung wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen. 
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Kurzzeitige Arbeitsverhinderung von bis zu zehn Arbeitstagen (§ 2 

Pflegezeitgesetz) 

Seit 2008 haben alle Beschäftigten (inkl. Azubis und arbeitnehmerähnli-

che Personen) im Fall einer akut auftretenden Pflegebedürftigkeit eines 

nahen Angehörigen169 das Recht auf unbezahlte Freistellung bis zu zehn 

Arbeitstagen, um eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine 

pflegerische Versorgung sicherzustellen. Die Inanspruchnahme ist pro 

Pflegfall (mit wenigen Ausnahmen) nur einmal möglich. Die Arbeitsver-

hinderung und deren voraussichtliche Dauer müssen der Unterneh-

mensleitung unverzüglich mitgeteilt werden. Auf Verlangen müssen zu-

dem Pflegebedürftigkeit und Pflegenotfall (nachträglich) ärztlich be-

scheinigt werden. 

Während der Kurzzeitpflege besteht seit 2015 Anspruch auf Pflege-

unterstützungsgeld von der Pflegekasse des*der Pflegebedürftigen. Die-

ses orientiert sich am Kinderkrankengeld und beträgt 90 Prozent des 

während der Freistellung ausgefallenen Nettoentgelts. Es erhöht sich 

auf 100 Prozent, wenn der*die Beschäftigte in den letzten zwölf Monaten 

beitragspflichtige Einmalzahlungen erhalten hat. Die Leistung ist jedoch 

prinzipiell auf 70 Prozent der BBG in der GKV begrenzt. Das Pflegeun-

terstützungsgeld untersteht der Sozialversicherungspflicht. Die Pflege-

kasse trägt die Hälfte der Beiträge (bei geringfügiger Beschäftigung die 

vollen Beiträge); in der SVP besteht Beitragsfreiheit. Der Anspruch ent-

fällt bei Lohnfortzahlung sowie bei Anspruch auf Kinderkranken- oder 

Kinderpflege-Verletztengeld. 

Ein Entgeltfortzahlungsanspruch im Pflegenotfall besteht grundsätz-

lich im Rahmen des § 616 BGB, da die Arbeitsverhinderung eine ver-

hältnismäßig nicht erhebliche Zeit umfasst. Die Anspruchsdauer lässt 

sich jedoch letztlich nur im Einzelfall ermitteln, zumal eine höchstrichter-

liche Klärung hier offensichtlich noch aussteht. Wie bereits mehrmals 

dargelegt, ist § 616 BGB darüber hinaus disponibel sowohl für die Tarif-

vertrags- als auch für die Arbeitsvertragsparteien. Dementsprechend 

kann eine Entgeltfortzahlung während der Pflegezeit vertraglich ausge-

schlossen, aber auch anders geregelt werden. 

 

Vollständige oder teilweise Freistellung zur Pflege bis zu sechs 

Monaten (§ 3 Pflegezeitgesetz) 

                                                 
169  Dazu zählen Ehegatt*innen, Lebenspartner*innen oder Partner*innen einer ehe- 

oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Eltern, Schwie-

gereltern und Großeltern, Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder, Schwieger- und En-

kelkinder, sowie Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des*der Ehegatt*in oder Leben-

spartner*in. Seit 2015 zählen zudem auch Stiefeltern, Schwägerinnen und Schwä-

ger sowie lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften als nahe Angehörige. 
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Neben dem Anspruch auf Kurzzeitpflege wurde 2008 auch die Möglich-

keit der Inanspruchnahme von Pflegezeit zur häuslichen Pflege naher 

Angehöriger geschaffen. In Betrieben mit regelmäßig mehr als 15 Be-

schäftigten (inkl. Azubis und arbeitnehmerähnliche Personen) besteht im 

Pflegefall Anspruch auf eine vollständige oder teilweise Freistellung für 

höchstens sechs Monate. Die Pflegebedürftigkeit muss von der Pflege-

kasse oder vom MDK bescheinigt werden. Der Anspruch erstreckt sich 

seit 2015 auch auf die außerhäusliche Pflege von minderjährigen nahen 

Angehörigen sowie auf die Sterbebegleitung von nahen Angehörigen. Im 

Fall der Sterbebegleitung ist der Anspruch jedoch auf eine Dauer von 

drei Monaten begrenzt. Eine teilweise Freistellung kann ebenso wie der 

gewünschte Umfang und die Verteilung der Teilzeitbeschäftigung, ähn-

lich wie im Rahmen des TzBfG, nur aus dringenden betrieblichen Grün-

den abgelehnt werden. 

Die Pflegezeit kann pro Pflegefall nur einmal in Anspruch genommen 

werden. Inanspruchnahme, Dauer und Umfang der Arbeitszeitverringe-

rung sowie die Verteilung der verbleibenden Teilzeit müssen spätestens 

zehn Tage vor dem Beginn schriftlich erklärt werden. Eine Aufteilung 

oder Unterbrechung der Pflegezeit ist genauso wenig möglich wie eine 

nachträgliche Verlängerung, selbst wenn der Höchstanspruch von sechs 

Monaten noch nicht ausgeschöpft sein sollte. Entfällt die Pflegebedürf-

tigkeit oder ist die häusliche Pflege nicht mehr möglich oder zumutbar, 

endet die Familienpflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränderten 

Umstände. In anderen Fällen ist die vorzeitige Beendigung der Pflege-

zeit nicht möglich. 

Eine Lohnersatzleistung wird während der Pflegezeit nicht gewährt. 

Seit 2015 gibt es jedoch wie im Rahmen der Familienpflegezeit (s. u.) 

die Möglichkeit, zur finanziellen Überbrückung ein zinsloses Bundesdar-

lehen in Höhe von höchstens der Hälfte des entfallenen (Netto-

)Arbeitsentgelts zu erhalten. Bei vollständiger Freistellung ist die Darle-

hensrate auf den Betrag begrenzt, der bei einer durchschnittlichen Ar-

beitszeit während der Pflegezeit von 15 Wochenstunden zu gewähren 

wäre. Zusätzlich leistet die Pflegekasse Zuschüsse zu einer ggf. not-

wendigen freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. 

 

Teilfreistellung zur Pflege bis zu 24 Monaten (§ 2 Familienpflegezeit-

gesetz) 

Seit 2012 existiert im Pflegefall die Alternative der Inanspruchnahme ei-

ner Familienpflegezeit. Demnach besteht in Betrieben mit regelmäßig 

mehr als 25 Beschäftigten (ohne Azubis) bei häuslicher Pflege von na-

hen Angehörigen Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit für max. 
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zwei Jahre auf bis zu 15 Wochenstunden.170 Die Mindestarbeitszeit 

muss dabei nur im Durchschnitt eines Jahres erreicht werden, so dass 

z. B. auch „Blockmodelle“ möglich sind. Inanspruchnahme, Dauer und 

Umfang der Arbeitszeitverringerung sowie die Verteilung der verbleiben-

den Teilzeit müssen spätestens acht Wochen vor dem gewünschten 

Beginn schriftlich erklärt werden. Der Teilzeitwunsch kann nur mit Ver-

weis auf dringende betriebliche Belange zurückgewiesen werden. Eine 

Verlängerung der Familienpflegzeit bis zur Höchstdauer bedarf in der 

Regel der Zustimmung der Unternehmensleitung. Entfällt die Pflegebe-

dürftigkeit oder ist die häusliche Pflege nicht mehr möglich oder zumut-

bar, endet die Familienpflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränder-

ten Umstände. Darüber hinaus ist eine vorzeitige Beendigung nur mit 

Zustimmung der Unternehmensleitung möglich. Pflegezeit und Fami-

lienpflegezeit können bis zu einer Höchstdauer von insgesamt 24 Mona-

te je Pflegefall auch miteinander kombiniert werden, jeweils jedoch nur 

im unmittelbaren Anschluss aneinander. 

Die pflegenden Beschäftigten erhalten auf Antrag eine Gehaltsauf-

stockung um die Hälfte des reduzierten (Netto-)Arbeitsentgelts.171 Diese 

wird in Form eines zinslosen Darlehens vom Bundesamt für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) gewährt. Das Darlehen muss 

innerhalb von 48 Monaten nach Beginn der Freistellung zurückgezahlt 

werden. Über eine Härtefallregelung kann die Rückzahlung gestundet 

werden, ggf. besteht auch die Möglichkeit eines (teilweisen) Darle-

henserlasses. 

 

Tarifliche Regelungen zur Pflege bei Pflegebedürftigkeit 

Bestimmungen zur Pflege lassen sich in allen untersuchten Tarifberei-

chen finden (siehe Tab. 22). Sie beziehen sich jedoch ausschließlich auf 

die Freistellung von Pflegepersonen, während die Situation von Pflege-

bedürftigen durchwegs kein Thema ist. Im privaten Bankgewerbe be-

schränkt sich die tarifliche Gestaltung zudem einzig auf die Ermögli-

chung der Nutzung von Langzeitkonten für eine (teilweise) Freistellung 

im Pflegefall. Wie auch in den anderen beiden Branchen, in denen tarif-

liche Rahmenregelungen für Langzeitkonten existieren, bleibt es jedoch 

vollständig den Betriebs- bzw. Arbeitsvertragsparteien überlassen, ob 

und wie sie eine Freistellung für den Pflegefall regeln. 

Weitere Formen bezahlter Freistellungsansprüche existieren im Bau-

hauptgewerbe und in der chemischen Industrie. In beiden Branchen be-

steht ein Anspruch auf Freistellung und Entgeltfortzahlung zur vorläufi-

                                                 
170  Den Anspruch gibt es erst seit 2015, zuvor war eine freiwillige Vereinbarung mit der 

Unternehmensleitung notwendig. 

171  Es kann auch ein geringerer Darlehensbetrag beantragt werden. 
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gen Sicherung der Pflege bei einem akut auftretenden Pflegfall von zum 

Haushalt gehörenden Familienmitgliedern. Der Anspruch umfasst jedoch 

lediglich ein Tag (Baugewerbe) bzw. zwei Tage (chemische Industrie). 

Zudem bleibt unklar, ob es sich hierbei um zusätzliche Freistellungsan-

sprüche handelt, oder ob diese auf den gesetzlichen Freistellungsan-

spruch von zehn Arbeitstagen angerechnet werden. In jedem Fall heben 

die Bestimmungen die Dispositivität der Pflegefreistellung nach § 616 

BGB auf. Etwaige Ausschlüsse von Ansprüchen in Arbeitsverträgen sind 

also für Tarifbeschäftigte nichtig. Andererseits konkretisieren und erset-

zen die tariflichen Bestimmungen den Freistellungs- und Entgeltfortzah-

lungsanspruch nach § 616 BGB, der im Einzelfall deutlich höher, näm-

lich bei bis zu zehn Arbeitstagen, liegen kann. Die Freistellungsansprü-

che nach dem PflegeZG bleiben hingegen unberührt. 

In der chemischen Industrie steht im Tarifgebiet West der „Demogra-

fiefonds“ und im Tarifgebiet Ost der „LephA-Fonds“ für die Finanzierung 

von Pflegezeiten zur Verfügung (siehe Kap. 1 und 2.2.6.). Pflegezeiten 

sind in diesem Rahmen aber nur eine Verwendungsoption für die be-

grenzten Fondsmittel unter vielen weiteren Möglichkeiten, wie z. B. Al-

tersübergang, Familienzeiten, Entlastungszeiten, Qualifizierung, Ge-

sundheitsmaßnahmen oder berufliche Rehabilitation. 

Bei der Nutzung des „Demografiefonds“ für Pflegezeiten im Rahmen 

der Bestimmungen zur „lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung“ 

sind die Betriebsparteien weitgehend frei darin, wem sie wann und wie 

eine (teil-)bezahlte Arbeitszeitreduktion oder Freistellung gewähren. 

Nach Erhebungen der Tarifparteien entschieden sich bislang 25 Prozent 

der tarifgebundenen Westbetriebe, den „Demografiefonds“ zumindest 

teilweise für die „lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung“ zu ver-

wenden. Dabei wählten bislang jedoch nur 15 Prozent dieser Betriebe 

Pflegezeiten als konkreten Nutzungszweck (Biermann 2013, S. 15). 

Im „LephA-TV“ sind die Bestimmungen hingegen deutlich konkreter. 

Beim Vorliegen von Ansprüchen nach dem PflegeZG können ergänzen-

de Leistungen in zwei Formen gewährt werden: 

 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: Während der Kurzzeitpflege nach 

§ 2 PflegeZG kann aus Mitteln des „LephA-Fonds“ ein vollständiger 

Entgeltausgleich für max. 64 Arbeitsstunden (8 Arbeitstage) gewährt 

werden. In Kombination mit dem o.g. Anspruch auf bezahlte Freistel-

lung bis zu zwei Tagen kann so für die gesamte Dauer des gesetzli-

chen Freistellungsanspruchs ein voller Lohnausgleich sichergestellt 

werden. Hierdurch entfällt gleichzeitig der gesetzliche Anspruch auf 

das von der Pflegekasse gewährte Pflegeunterstützungsgeld, das, 

wie oben dargestellt, im Regelfall um ca. 20 Prozent geringere Leis-

tungen bietet. 
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 Pflegezeit (sechs Monate): Während der Pflegezeit nach § 3 Pfle-

geZG kann aus Mitteln des Fonds eine bezahlte Freistellung von bis 

zu 2,5 Stunden pro Woche für max. zwölf Monate gewährt werden. 

Lage und Verteilung der Freistellung sind betrieblich zu regeln und 

im Einzelfall mit der Unternehmensleitung abzustimmen. 

 

Es können auch beide Varianten miteinander kombiniert werden, wobei 

die innerhalb des Anspruchszeitraums bereits in Anspruch genommenen 

Stunden gegenseitig angerechnet werden. 

Neben den genannten Ansprüchen auf bezahlte Freistellung existiert 

im Bauhauptgewerbe und im Einzelhandel NRW zusätzlich ein Anspruch 

auf unbezahlte Freistellung im Pflegfall.172 Im Bauhauptgewerbe setzt 

der Freistellungsanspruch allerdings ein Arbeitszeitguthaben voraus und 

kann mit Verweis auf schwerwiegende betriebliche Gründe verwehrt 

werden. Zudem ist der Freistellungsanspruch auf die Aufzehrung des 

Arbeitszeitguthabens begrenzt. Hingegen haben im Einzelhandel NRW 

alle Tarifbeschäftigten in Betrieben mit zumindest zehn Beschäftigten 

Anspruch auf unbezahlte Freistellung bis zu insgesamt vier Wochen im 

Jahr zur häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Kinder, Pflegekinder, 

Ehe- oder eingetragene Lebenspartner*innen, sofern die Betreuung 

nach ärztlicher Bescheinigung notwendig ist und keine andere im Haus-

halt lebende Person zur Verfügung steht. 

 

                                                 
172  Im Bauhauptgewerbe ist der Anspruch für allgemeinverbindlich erklärt. 
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Tabelle 22: Tarifvertragliche Regelungen zur Pflege bei Pflegebedürftigkeit 

 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

1. Pflegeleistungen - - - - 

2. Pflegezeit     

bezahlte Freistellung §§ 4 BRTV (AVE), RTV-Ang. 

1 Tag Entgeltfortzahlung zur vorläu-

figen Sicherung der Pflege bei 

schwerer Erkrankung von zum 

Haushalt gehörenden Familienmit-

gliedern 

§ 8 MTV 

2 Tage Entgeltfortzahlung zur vorläu-

figen Sicherung der Pflege bei 

schwerer Erkrankung von zum 

Haushalt gehörenden Familienmit-

gliedern 

 

§ 13 Demo-TV (West; 1/2013) 

lebensphasenorientierte AZ-

Gestaltung (s. Kap. 2.2.6.) 

 

§ 4 LephA-TV (Ost; seit 1/2013) (s. 

Kap. 1) 

LephA-Fonds kann per BV zur Fi-

nanzierung von Pflegezeiten genutzt 

werden 

zwei Varianten mgl.: 

1. kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

(nach § 2 PflegeZG): voller Entgelt-

ausgleich für max. 8 Arbeitstage 

2. Pflegezeit (nach § 3 PflegeZG): 

bezahlte Freistellung während der 

gesetzl. Pflegezeit von bis zu 2,5 Std. 

pro Woche für max. 12 Monate; Lage 

& Verteilung der Freistellung sind in 

BV zu regeln & ggf. indiv. mit AG ab-

zustimmen 

- - 
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 Bauhauptgewerbe chemische Industrie Einzelhandel NRW privates Bankgewerbe 

beide Varianten können auch mitei-

nander kombiniert werden 

indiv. Nutzungsbedingung: Vorliegen 

des entsprechenden Anspruchs nach 

PflegeZG 

Langzeitkonten - können per BV für Pflegezeit genutzt 

werden (s. Kap. 2.2.3) 

können per BV & Zustimmung von 

ver.di für Pflegezeit genutzt werden 

(s. Kap. 2.2.3) 

können per BV (in Betrieben ohne 

BR per Einzelvertrag) für Pflegezeit 

genutzt werden (s. Kap. 2.2.3) 

unbezahlte Freistel-

lung 

§§ 4 BRTV (AVE), RTV-Ang. 

Anspruch auf Freistellung bei sonsti-

gen bes. familiären Ereignissen unter 

Verwendung eines bestehenden Ar-

beitszeitguthabens, wenn schwer-

wiegende betriebl. Gründe nicht ent-

gegenstehen 

  § 17 MTV 

in Betrieben ab 10 AN 

Anspruch auf unbezahlte Freistellung 

bis zu insges. 4 Wochen im Jahr zur 

häuslichen Betreuung pflegebedürfti-

ger Kinder, Pflegekinder, Ehepartner, 

eingetragene Lebenspartner, sofern 

die Betreuung nach ärztlichem Attest 

notwendig ist & keine andere im 

Haushalt lebende Person sie über-

nehmen kann 

- 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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5.4. Sonstige familienbezogene Lebensereignisse 
 

Außer im Pflegefall kommen die Bestimmungen des § 616 BGB auch 

bei anderen familienbezogenen Ereignissen zum Tragen. Als herausra-

gende familiäre Ereignisse, die einen persönlichen Verhinderungsgrund 

darstellen, wertet die Rechtsprechung173 im Regelfall: 

 die eigene Hochzeit (bzw. Begründung einer Lebenspartnerschaft), 

die Hochzeit der Kinder, die Wiederverheiratung eines Elternteils, die 

goldene Hochzeit der Eltern; 

 die Niederkunft der Ehefrau oder der in häuslicher Gemeinschaft le-

benden Partnerin; 

 religiöse Feste wie Erstkommunion oder Konfirmation; 

 Begräbnisse im engsten Familienkreis (Ehegatt*in, Eltern, Kinder, 

Geschwister) oder von im Haushalt lebenden Angehörigen; 

 andere familiäre Ereignisse, wie z. B. Geburtstage, Hochzeiten, Tau-

fen oder sonstige religiöse Feste, wenn eine Teilnahme für den*die 

Beschäftigte*n unverzichtbar ist; 

 persönliche Unglücksfälle wie Einbruch oder Brand; 

 ein Umzug, wenn dieser objektiv notwendig ist und betriebliche 

Gründe hat oder eine Durchführung in der Freizeit aus anderen 

Gründen unzumutbar ist. 

 

Die Rechtsprechung geht hier von einem regelmäßigen Freistellungsan-

spruch im Umfang von ein bis zwei Tagen aus. Ausschlaggebend sind 

jedoch immer die Umstände des Einzelfalls. Dabei wird auch die Relati-

on der Ausfallzeit zur gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses in Be-

tracht gezogen. 

Die Bestimmungen des § 616 BGB sind, wie bereits mehrmals dar-

gestellt, vollständig abdingbar, können also im Arbeitsvertrag oder per 

Tarifvertrag bzw. Betriebsvereinbarung (wenn der Tarifvertrag dies zu-

lässt) auch beschränkt oder sogar vollständig ausgeschlossen werden. 

In Tarifverträgen findet sich häufig eine katalogmäßige Aufzählung von 

Freistellungsfällen einschließlich der hierfür zu gewährenden Freistel-

lungszeit, so auch in allen hier untersuchten Tarifbereichen (siehe 

Tab. 23). Solche tariflichen Bestimmungen werden in der Rechtspre-

chung in der Regel als abschließender Katalog gewertet.174 Dies gilt 

auch für nicht tarifgebundene Arbeitsverhältnisse, wenn im Arbeitsver-

trag auf den entsprechenden Tarifvertrag verwiesen wird. Die tariflichen 

Regelungen stellen also einerseits eine Stärkung der Rechtssicherheit, 

                                                 
173  https://dejure.org/dienste/lex/BGB/616/1.html; Zugriff am 5.8.2017 

174  Dies gilt nicht, wenn der Tarifvertrag Einzelfälle ausdrücklich nur als Beispiele auf-

zählt. 

https://dejure.org/dienste/lex/BGB/616/1.html
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andererseits aber auch eine Begrenzung des gesetzlichen Anspruchs 

dar. Der Freistellungsanspruch umfasst meist nur ein bis zwei Tage und 

auch in Bezug auf die Freistellungsgründe lassen sich, wenn überhaupt, 

nur geringfügige Verbesserungen gegenüber der Rechtsprechung nach 

§ 616 BGB feststellen. Immerhin können diese Freistellungsansprüche 

in einem Arbeitsvertrag nun nicht mehr ausgeschlossen werden. 

Weiterhin lassen sich mit Ausnahme des Einzelhandels NRW in allen 

Branchen Ansprüche auf bezahlte Freistellung an Heiligabend und Sil-

vester finden. Da diese nicht zu den gesetzlichen Feiertagen zählen, 

werden sie arbeitsrechtlich wie normale Werktage behandelt. Damit be-

steht grundsätzlich auch kein Vergütungsanspruch, wenn an diesen Ta-

gen nicht gearbeitet wird. Im Bankgewerbe und im Angestelltenbereich 

des Bauhauptgewerbes existiert ein voller bezahlter Freistellungsan-

spruch. In der chemischen Industrie ist dieser auf den Nachmittag be-

schränkt, umfasst dafür aber auch die Tage vor Ostern und Pfingsten. 

Die gewerblichen Beschäftigten im Bauhauptgewerbe haben lediglich 

einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung. 

Im Bauhauptgewerbe existiert darüber hinaus, wie bereits dargestellt, 

auch ein unbestimmter Anspruch auf unbezahlte Freistellung bei beson-

deren familiären Ereignissen, wenn hierfür ein Arbeitszeitguthaben ver-

wendet wird und schwerwiegende betriebliche Gründe nicht entgegen-

stehen. Eine solche unbezahlte Freistellung kann schließlich auch über 

Guthaben auf Langzeitkonten realisiert werden, wenn der Arbeitsvertrag 

oder die Betriebsvereinbarung dies zulassen. In den Langzeitkontenta-

rifverträgen der chemischen Industrie, des Einzelhandels NRW und des 

privaten Bankgewerbes finden sich hierzu keine näheren Bestimmun-

gen, wird dieser Verwendungszweck also weder vorgeschrieben noch 

ausgeschlossen. 
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Tabelle 23: Tarifvertragliche Regelungen zur Freistellung bei sonstigen 
 familienbezogenen Lebensereignissen 

 Bauhauptgewerbe chem. Industrie Einzelhandel NRW priv. Bankgewerbe 

bezahlte 

Freistellung 

§§ 4 BRTV (AVE), 

RTV-Ang. 

Entgeltfortzahlungs-

anspruch bei: Ehe-

schließung oder Ein-

tragung Lebenspart-

nerschaft (3 Tage); 

Geburt Kind (2); Um-

zug (2); Tod Ehegat-

te, Eltern oder Kinder 

(2) 

 

§ 3 RTV-Ang. 

24. & 31.12. sind ar-

beitsfrei; die ausfal-

lende Arbeitszeit gilt 

als abgeleistet 

§ 8 MTV 

Entgeltfortzahlungs-

anspruch bei: Ehe-

schließung (2 Tage); 

silberne Hochzeit (1); 

Hochzeit Kinder (1); 

Geburt Kind (1); Tod 

Ehegatte (3); Tod El-

tern, Kinder (2); Bei-

setzung Geschwis-

ter, Schwiegereltern 

(1); Umzug (1) 

 

§ 2 MTV 

am Tag vor Ostern, 

Pfingsten, Weihnach-

ten und Neujahr en-

det die Arbeitszeit 

um 13 Uhr; hierdurch 

ausfallende Arbeits-

zeit ist zu bezahlen 

§ 16 MTV 

Entgeltfortzahlungs-

anspruch bei: Tod 

haushaltsangehöri-

ger Ehegatte (4 

Werktage); Tod 

haushaltsangehöri-

ger Kinder, Eltern, 

Geschwister, Groß- 

& Schwiegereltern 

(2); Eheschließung 

(2); Geburt Kind (2); 

Umzug (2); Hoch-

zeitsjubiläen Eltern (1 

Tag); Hochzeit Kin-

der (1); Tod Ver-

wandte (1) 

auch für eingetrage-

ne Lebenspartner-

schaften 

pro Jahr max. 8 Ta-

ge; darüber hinaus-

gehende Freistellun-

gen können auf den 

Erholungsurlaub an-

gerechnet werden 

§ 16 MTV 

Entgeltfortzahlungs-

anspruch bei: Ehe-

schließung (2 Tage), 

Geburt Kind (1), Um-

zug (1–2), Hochzeit 

Kinder (1), goldene 

Hochzeit Eltern (1), 

Tod Ehegatte (2), 

Tod Eltern, Schwie-

gereltern, Kinder, 

Geschwister, Großel-

tern (1) 

auch für eingetrage-

ne Lebenspartner-

schaften 

 

§ 3 MTV 

24. & 31.12. sind 

dienstfrei 

unbezahlte 

Freistellung 

§§ 4 BRTV (AVE), 

RTV-Ang. 

Anspruch auf Frei-

stellung bei sonsti-

gen bes. familiären 

Ereignissen unter 

Verwendung eines 

bestehenden Ar-

beitszeitguthabens, 

wenn schwerwie-

gende betriebl. 

Gründe nicht entge-

genstehen 

 

§ 3 BRTV (AVE) 

24. & der 31.12 sind 

arbeitsfrei; der Lohn-

anspruch entfällt 

Langzeitkonten  

(s. Kap. 2.2.3) 

Langzeitkonten  

(s. Kap. 2.2.3) 

Langzeitkonten  

(s. Kap. 2.2.3) 

Quelle: eigene Zusammenstellung  
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6. Fazit Deutschland 
 

Die Tarifverträge der vier untersuchten Branchen Bauhauptgewerbe, 

chemische Industrie, Einzelhandel und privates Bankgewerbe enthalten 

eine Vielzahl an sozialpolitischen Regelungen unterschiedlichen Um-

fangs, unterschiedlicher Reichweite (Geltungsbereich) und rechtlicher 

Verbindlichkeit. Wie bereits eingangs angesprochen, umfassen die aus-

gewählten Regelungsbereiche Alter, Gesundheit (inkl. Unfall, Invalidität 

und Sterbefall), Pflege, Beschäftigungssicherung und Vereinbarung von 

Erwerbs- und Sorgearbeit den gesamten Bestand tariflicher Sozialpolitik 

zumindest in diesen vier Branchen; d. h. wir haben keine sozialpolitische 

Bestimmung (im engeren Sinne) gefunden, die nicht einem dieser fünf 

Themenbereiche zuzuordnen ist. Die meisten Bestimmungen und das 

dichteste Regelungsgeflecht lassen sich im Regelungsfeld Gesundheit 

finden. Hingegen existieren zum Regelungsfeld Pflege kaum tarifliche 

Bestimmungen. 

Die Tarifsozialpolitik hat in der Regel einen unmittelbaren Bezug zu 

gesetzlichen Vorgaben, die von ihr konkretisiert oder ergänzt und dabei 

meist erweitert werden. Vereinzelt lassen sich jedoch auch bloße Ver-

weise auf gesetzliche Bestimmungen oder die (wörtliche) Übernahme 

von Gesetzestexten finden. In einigen wenigen Fällen findet auch eine 

Beschränkung gesetzlicher Vorgaben statt, soweit diese voll tarifdisposi-

tiv sind. Ohne konkreten gesetzlichen Bezug sind v. a. einige Bestim-

mungen zur Beschäftigungssicherung (Rationalisierungsschutz, Tariföff-

nungsklauseln, berufliche Weiterbildung) und zur altersgerechten Arbeit 

(Verdienstsicherung, Altersfreizeiten, Qualifizierung). 

Da Tarifverträge v. a. die kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen 

abhängig Beschäftigter zum Gegenstand haben, beziehen sich die vor-

gefundenen Regelungen und Leistungen – wenig überraschend – meist 

auf ein aktuell bestehendes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis. Eine 

(allerdings prominente) Ausnahme stellt hierbei die betriebliche Alters-

versorgung dar. Des Weiteren fällt auf, dass (ergänzende) Bestimmun-

gen zu gesetzlichen Sozialleistungen selten sind. Dies gilt insbesondere 

für Transfer- und Sachleistungen, während gesetzliche Entgeltersatzleis-

tungen noch vergleichsweise häufig Gegenstand ergänzender tariflicher 

Bestimmungen sind (Zuschüsse zum Kranken-, Übergangs-, Verletzten-, 

Pflegeunterstützungs- und Kurzarbeitergeld). Keinerlei Bestimmungen 

lassen sich etwa für den Fall eingetretener Erwerbslosigkeit, (Sozial-) 

Hilfebedürftigkeit oder den eigenen Pflegefall finden. 

Im Hinblick auf die (Rechts-)Verbindlichkeit der sozialpolitischen 

Bestimmungen lässt sich eine große Bandbreite feststellen, die von un-

mittelbaren tariflichen Ansprüchen bzw. tariflichen Ansprüchen mit not-
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wendiger betrieblicher Konkretisierung über freiwillige Betriebsvereinba-

rungen als Grundlage für die Geltendmachung tariflicher Vorgaben bis 

hin zu reinen Soll- und Kann-Bestimmungen oder völlig unverbindlichen 

Empfehlungen reicht. Weit überwiegend tragen die Regelungen jedoch 

den Charakter unmittelbarer Ansprüche für die Tarifbeschäftigten und 

verbindlicher Vorgaben für die betriebliche Praxis. Auch freiwillige Be-

triebsvereinbarungen als Grundlage für die Geltendmachung tarifver-

traglicher Bestimmungen sind verbreitet anzutreffen, konzentrieren sich 

jedoch auf die Themenfelder Altersübergang und Öffnungsklauseln zur 

Beschäftigungssicherung (hier sind auch Haustarifverträge als Rechts-

grundlage verbreitet). Zudem beruht das sozialpolitische Geflecht der 

beiden „Demografie-Tarifverträge“ in der chemischen Industrie weitge-

hend auf freiwilligen Betriebsvereinbarungen, wobei allerdings die Be-

sonderheit besteht, dass der Finanzierungsmodus im Tarifvertrag vorge-

schrieben ist und für den Fall, dass sich die Betriebsparteien nicht auf 

eine Vereinbarung einigen können, tarifliche Auffangregelungen zur An-

wendung kommen.175 Soll- und Kann-Bestimmungen sowie bloße Emp-

fehlungen sind hingegen eher selten und weitgehend auf die Themenbe-

reiche Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Kurzarbeit beschränkt. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Betriebsvereinbarungen, aber auch 

Soll- und Kann-Bestimmungen v. a. im Rahmen umfassenderer Ver-

tragswerke zur Anwendung kommen, um so Spielräume für die Anpas-

sung der tarifvertraglichen Vorgaben an die betrieblichen Gegebenhei-

ten zu schaffen. Die Existenz bloßer Empfehlungen ist hingegen stets 

darauf zurückzuführen, dass eine Tarifvertragspartei (in der Regel die 

Unternehmerseite) nicht zum Abschluss einer (rechtlich verbindlicheren) 

Tarifvereinbarung bereit ist. 

Unterschiede im Hinblick auf die Regelungsdichte (Umfang, Reich-

weite und Verbindlichkeit) tariflicher Sozialpolitik lassen sich nicht nur in 

Bezug auf die verschiedenen Regelungsfelder, sondern erwartungsge-

mäß auch in Bezug auf die einzelnen Branchen bzw. Tarifbereiche fest-

stellen. Das mit Abstand dichteste Regulierungsgeflecht weist die che-

mische Industrie auf. Einschränkend ist hierbei allerdings zu berücksich-

tigen, dass die tariflichen Leistungen, die über die Fonds des „Demogra-

fie-Tarifvertrags“ und des „Lebensphasen-Tarifvertrags“ finanziert wer-

den, jeweils in Konkurrenz zueinander stehen, aufgrund der begrenzten 

Mittel also in den Betrieben in der Regel höchstens zwei der jeweils sie-

ben zur Verfügung stehenden Optionen und Regelungen zur Anwen-

                                                 
175  Ohnehin zeichnet sich das Tarifwerk der chemischen Industrie durch ein hohes 

Maß an Verbetrieblichung aus. Insofern die Tarifverträge freiwillige Betriebsverein-

barungen vorschreiben, werden den Betriebsparteien hierbei meist weite Gestal-

tungsspielräume eröffnet. 
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dung kommen. Ohnehin beschränkt sich der „Lebensphasen-

Tarifvertrag“ auf das kleine ostdeutsche Tarifgebiet. Nach der chemi-

schen Industrie weist das Bauhauptgewerbe die nächsthöchste Rege-

lungsdichte auf, wobei auch hier zu berücksichtigen ist, dass manche 

Regelungen nur im Tarifgebiet West bzw. Ost sowie lediglich für Arbei-

ter*innen bzw. Angestellte gelten. Vergleichsweise wenige sozialpoliti-

sche Regelungen mit zudem oft begrenzter Reichweite und Verbindlich-

keit sind hingegen im privaten Bankgewerbe und im Einzelhandel vorzu-

finden. Branchenübergreifend sind leitende Angestellte und übertariflich 

Beschäftigte durchgängig von den Tarifbestimmungen ausgeschlossen, 

branchen-, feld- und regelungsspezifisch z. T. auch Auszubildende, be-

fristet Beschäftigte, nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 

Beschäftigte jenseits der Regelaltersgrenze. 

Die Branchenunterschiede lassen sich v. a. auf die jeweilige Bin-

dungs- und Verpflichtungsfähigkeit der Tarifparteien sowie die zwi-

schenverbandlichen Machtverhältnisse (insbesondere die Verhand-

lungsmacht der Gewerkschaften), aber auch auf unterschiedliche Bran-

chenstrukturen und Arbeitsbedingungen zurückführen.176 

So können die Tarifparteien der chemischen Industrie, die ein ausge-

prägt sozialpartnerschaftliches Verhältnis zueinander pflegen, auf eine 

lange Tradition der tarifvertraglichen Regulierung sozialpolitischer The-

men zurückblicken und verstehen sich explizit als Befürworter*innen und 

Vorreiter*innen für eine Vertariflichung von Sozialpolitik. Hinzu kommt 

eine relativ starke Primärmacht der in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht 

überdurchschnittlich qualifizierten, entlohnten und nachgefragten Be-

schäftigten sowie eine ebensolche Sekundärmacht, die sich in über-

durchschnittlichen Werten bei Tarifbindung, Betriebsratsvertretung und 

gewerkschaftlichem Organisationsgrad ausdrückt.177 

Eine noch längere Tradition tariflicher Sozialpolitik weist das Bau-

hauptgewerbe auf. Diese ist wesentlich auf die unsteten Produktions- 

und Beschäftigungsbedingungen und die klein(st)betriebliche Branchen-

struktur zurückzuführen, die auf der Basis allgemeinverbindlicher Tarif-

verträge bereits früh zur Herausbildung eines branchenweiten Umlage-

systems zur Finanzierung bauspezifischer Sozialleistungen geführt hat. 

                                                 
176  Für eine ausführlichere Darstellung der unterschiedlichen Branchenverhältnisse 

siehe Fröhler et al. (2013). 

177 Laut der alle vier Jahre durchgeführten Verdienststrukturerhebung des Statistischen 

Bundesamtes lag die Tarifbindung in der chemischen Industrie im Jahr 2014 bei 65 

Prozent aller Beschäftigten (StBA 2016b, S. 10). Allerdings unterscheidet sich die 

amtliche Klassifikation des Wirtschaftszweigs erheblich vom tatsächlichen Gel-

tungsbereich der Tarifverträge der chemischen Industrie. Die Tarifverbände gehen 

übereinstimmend von einer Tarifbindung der Beschäftigten zwischen 80 und 90 

Prozent aus.  
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Dabei gleicht das Mittel der Allgemeinverbindlicherklärung die weit un-

terdurchschnittliche Tarifbindung und Vertretung der Beschäftigten durch 

Betriebsräte aus.178 

Dieses Mittel fehlt hingegen weitgehend im Einzelhandel, der von ei-

ner noch geringeren Primär- und Sekundärmacht der Beschäftigten ge-

kennzeichnet ist als das Bauhauptgewerbe. Die Branchentarifbindung 

der Beschäftigten lag hier im Jahr 2016 lediglich bei weit unterdurch-

schnittlichen 35 Prozent in den westdeutschen bzw. 29 Prozent in den 

ostdeutschen Bundesländern; und nur 28 Prozent der Beschäftigten 

wurden von einem Betriebsrat vertreten (Ellguth/Kohaut 2017, 

S. 280 ff.). Zusammen mit dem geringen gewerkschaftlichen Organisati-

onsgrad und der entsprechend geringen Konfliktfähigkeit hat dies ein 

entsprechend niedriges sozialpolitisches Regulierungsniveau zur Folge. 

Hinzu kommt, dass der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigung und Nied-

rigentgelten den Interessenfokus von Beschäftigten und Gewerkschaften 

auf Arbeitszeit- und Entgeltfragen lenkt. 

Der ebenfalls relativ geringe Grad von Tarifsozialpolitik im privaten 

Bankgewerbe hat hingegen andere Ursachen. Die Branchentarifbindung 

(79 Prozent im Westen, 64 Prozent im Osten) und die Betriebsratsver-

tretung der Bankbeschäftigten (71 Prozent) nehmen im Branchenver-

gleich einen Spitzenplatz ein (ebd.).179 Dieses Sekundärmachtpotenzial 

kann jedoch aufgrund des geringen gewerkschaftlichen Organisations-

grades und der noch geringeren Mobilisierungsbereitschaft der Bankan-

gestellten nicht in die Tarifpraxis umgesetzt werden. Gleichzeitig macht 

die starke Primärmacht der überdurchschnittlich qualifizierten und ent-

lohnten Beschäftigten und das der Konkurrenzsituation geschuldete 

Bemühen der Bankinstitute um eine geringe Fluktuationsrate eine starke 

tarifvertragliche Regulierung auch weitgehend entbehrlich, wie der hohe 

Grad freiwilliger oder auf Betriebsvereinbarungen basierender Sozialleis-

tungen zeigt. 

Anzeichen einer reellen Vertariflichung von Sozialpolitik zeigen sich 

v. a. im Regelungsfeld Alter, das seit Mitte der 1980er Jahre einen er-

heblichen Bedeutungszuwachs bei den Tarifparteien erfahren hat und 

mittlerweile den Schwerpunkt tariflicher Sozialpolitik bildet. Angesichts 

                                                 
178  Laut BMA-Tarifregister waren im Jahr 2016 im gesamten Baugewerbe 178 für all-

gemeinverbindlich erklärte Tarifverträge in Kraft (WSI-Tarifarchiv 2017: 1.5). Dies 

hatte eine überdurchschnittliche Branchentarifbindung von 63 Prozent der west-

deutschen und 58 Prozent der ostdeutschen Baubeschäftigten zur Folge (Ellguth/

Kohaut 2017, S. 280). Hingegen wurden nur 16 Prozent der Baubeschäftigten von 

einem Betriebsrat vertreten (ebd., S. 283). 

179  Die Zahlen beziehen sich auf den Sektor Finanz- und Versicherungsdienstleistun-

gen. Für den Teilbereich des privaten Bankgewerbes liegen keine gesonderten Da-

ten vor. 
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steigender bzw. anhaltend hoher Erwerbslosenzahlen, der sukzessiven 

Anhebung der Rentenaltersgrenzen und der Beschränkung der staatli-

chen Vorruhestandsoptionen rückte hierbei zunächst der Altersüber-

gang – insbesondere das Vorruhestandsgeld, die Altersteilzeit und 

schließlich auch das Langzeitkonto – in den Fokus der Tarifparteien. Mit 

dem Abschied von der Lebensstandardsicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung und der staatlichen Förderung der betrieblichen und 

privaten Altersversorgung trat schließlich Anfang der 2000er Jahre der 

Themenbereich Alterssicherung schlagartig in den Mittelpunkt tariflicher 

Sozialpolitik. Ein Bedeutungszuwachs ist schließlich im Zuge der demo-

grafisch intendierten Sicherung bzw. Ausschöpfung des „Fachkräftepo-

tenzials“ auch im Themenfeld alter(n)sgerechte Arbeit zu konstatieren, 

der bislang jedoch überwiegend diskursiver Art geblieben ist und sich 

kaum in konkreten Vereinbarungen niedergeschlagen hat (vgl. hierzu 

auch Freidank et al. 2011; Fröhler et al. 2013). Die einschlägigen Tarif-

bestimmungen sind meist bereits mehrere Jahrzehnte alt und im Zeitver-

lauf weitgehend unverändert geblieben. 

Demgegenüber zeichnet sich das Regelungsfeld Gesundheit lediglich 

durch geringe Vertariflichungstendenzen aus. Zwar hat der Gesetzgeber 

insbesondere in den Bereichen Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung 

und berufliche Rehabilitation Anreize für eine stärkere tarifliche Regulie-

rung gesetzt, diesen Ball haben die Tarifparteien jedoch bislang nicht 

aufgenommen. Auch die Leistungseinschränkungen in der GKV haben 

keine tarifpolitischen Aktivitäten nach sich gezogen. Ähnliches gilt für die 

Zugangs- und Leistungsbeschränkungen bei den gesetzlichen Invalidi-

täts- und Hinterbliebenenrenten. Die zahlreichen gesundheitsbezogenen 

Bestimmungen in den untersuchten Tarifbereichen sind durchwegs älte-

ren Datums und haben sich in den letzten Jahren kaum verändert. 

Das vergleichsweise neue Regelungsfeld Pflege ist bislang weitge-

hend unreguliert geblieben. Die wenigen vorhandenen Tarifbestimmun-

gen beziehen sich ausschließlich auf (un-)bezahlte Freistellungsansprü-

che für Pflegepersonen. Während sich diesbezüglich leichte Vertarifli-

chungstendenzen ausmachen lassen, ist der eigene Pflegefall bislang 

gar nicht zum Gegenstand tarifpolitischer Gestaltung geworden. 

Im Regelungsfeld Beschäftigungssicherung lassen sich v. a. indirek-

te, staatlicherseits nur gering gesteuerte Vertariflichungsprozesse aus-

machen. Zwar gehören arbeitsmarktbezogene Regelungen seit Einset-

zen der Fordismuskrise Mitte der 1970er Jahre zum Kernbestand tarifli-

cher Sozialpolitik, sie beschränken sich jedoch weitgehend auf die Ver-

meidung von Erwerbslosigkeit durch den Schutz des Arbeitsplatzes und 

die befristete Absenkung der tariflichen Arbeitszeiten und/oder Entgelte. 

Hingegen fehlen Bestimmungen zum Arbeitslosengeld oder zur Arbeits-
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förderung, was angesichts der Mitte der 2000er Jahre erheblich ver-

schärften Zugangs- und Nutzungsbedingungen durchaus nicht selbst-

verständlich ist. Rationalisierungsschutzabkommen und tarifliche Öff-

nungsklauseln zur Beschäftigungssicherung sind zwar auch Ergebnis 

einer seitens der Gewerkschaften als unzureichend bewerteten staatli-

chen Beschäftigungspolitik, weisen jedoch kaum Bezüge zu gesetzli-

chen Vorgaben auf. Die tariflichen Regelungen zum Kündigungsschutz 

haben sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert und stellen in der 

Summe (mit Ausnahme der Sonderbestimmungen für ältere Beschäftig-

te) kaum eine Verbesserung gegenüber den gesetzlichen Bestimmun-

gen dar. Lediglich bei der (saisonalen) Kurzarbeit ist ein enger Zusam-

menhang zwischen gesetzlicher und tariflicher Regulierung festzustel-

len, der sich aber nicht einfach als Vertariflichung, sondern als komple-

xes Wechselspiel aus Ver- und Entstaatlichungsprozessen darstellt. 

Deutliche Prozesse der verstärkten sozialpolitischen Indienstnahme der 

Tarif- und Betriebsparteien lassen sich hingegen in der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung ausmachen. Dies hat sich durchaus in einer verstärk-

ten bzw. veränderten tarifvertraglichen Regulierung niedergeschlagen, 

die allerdings nur punktuell konkrete Bezüge zu gesetzlichen Bestim-

mungen aufweist. Des Weiteren lässt sich in der tariflichen Aus- und 

Weiterbildungsförderung generell eine Zielverschiebung weg von der 

sozialpolitisch motivierten Beschäftigungssicherung hin zur wirtschafts- 

und branchenpolitisch motivierten „Fachkräftesicherung“ feststellen. 

Deutlichere Anzeichen einer sozialpolitischen Vertariflichung zeigen 

sich hingegen im Regelungsfeld Vereinbarung von Erwerbs- und Sorge-

arbeit. Hier hat der Gesetzgeber seit Mitte der 2000er Jahre mit der El-

ternzeit und den Pflegezeiten Freistellungsansprüche zur Betreuung von 

Kindern und zur Pflege von Familienangehörigen geschaffen bzw. ver-

bessert. Auch wurden mit dem Elterngeld die Entgeltersatzleistungen 

während der Elternzeit verbessert und mit dem Pflegeunterstützungs-

geld sowie dem zinslosen Darlehen im Rahmen der Familienpflegzeit 

erstmals Entgeltersatzleistungen für Pflegezeiten etabliert. Die vom Ge-

setzgeber bewusst offen gelassenen Gestaltungsspielräume haben tat-

sächlich eine begleitende tarifliche Regulierung nach sich gezogen. Hin-

gegen hat die gesetzliche Förderung und Regulierung von Teilzeitarbeit 

keine Spuren im Tarifvertragssystem hinterlassen. Vielmehr wurden die 

alten, in den 1980er und 1990er Jahren entstandenen Tarifbestimmun-

gen in der Regel unverändert fortgeführt. 

Feld- und branchenübergreifend lässt sich feststellen, dass die neue-

re Tarifsozialpolitik häufig einen expliziten oder zumindest impliziten Be-

zug zum demografischen Krisendiskurs und den allseits konstatierten 

sozial- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen des demografi-
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schen Wandels (Anstieg der Sozialausgaben, Alterung der Belegschaf-

ten, Fachkräftemangel etc.) aufweist. So dient der Ausbau der betriebli-

chen Altersversorgung nicht zuletzt der Bewältigung der „Alterslast“ und 

der Beitragssatzstabilität in der GRV. Ebenso wird die tarifliche Regulie-

rung des Altersübergangs und die Förderung alter(n)sgerechter Arbeit 

inzwischen zunehmend unter das Ziel der Verlängerung der Lebensar-

beitszeit gestellt. Auch die gesundheitsbezogenen Themenfelder Ar-

beitsschutz, Gesundheitsförderung und Rehabilitation haben in diesem 

Zusammenhang eine tarifpolitische Aufwertung erfahren, die sich aller-

dings noch kaum in entsprechenden Vereinbarungen niedergeschlagen 

hat. Im Regelungsfeld Beschäftigungssicherung lässt sich ebenfalls eine 

„demografiebedingte“ Schwerpunktverlagerung feststellen: weg von der 

Absicherung des Arbeitsplatzverlustes hin zur Sicherung des Arbeits-

kräftebedarfs durch Qualifizierung, Ausbildungsförderung, Förderung der 

„Ausbildungsfähigkeit“ und Übernahme von Ausgebildeten oder durch 

Steigerung der Attraktivität der Branchenarbeitsbedingungen. Schließ-

lich dienen auch die tariflichen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 

von Erwerbs- und Sorgearbeit zunehmend der Ausschöpfung des vor-

handenen Arbeitskräftereservoirs sowie pronatalistischen Zielsetzungen. 

Somit ist insgesamt eine sukzessive Demografisierung der Tarifsozialpo-

litik wie der Tarifpolitik im Allgemeinen zu konstatieren. 
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Teil 2: 
Kollektivvertragliche Regulierung 
von Sozialpolitik in Österreich 
 
 
Das österreichische System der industriellen Beziehungen gilt als dem 

deutschen sehr ähnlich. Das gilt für die verbandlichen Organisations-

strukturen ebenso wie für die Dominanz überbetrieblicher Regulierung 

auf sektoraler Ebene. Hingegen wird die deutlich stärker ausgeprägte 

Sozialpartnerschaft dem Umstand zugeschrieben, dass die Gestaltung 

der Arbeitsbedingungen in Österreich neben dem Verbändesystem und 

dem Gesetzgeber auch einem Kammersystem obliegt, dass ihrerseits 

entlang der Beschäftigte-Unternehmer-Differenz strukturiert ist. Der je-

weiligen Pflichtmitgliedschaft in der jeweiligen Kammer verdankt sich ein 

tarifvertraglicher Deckungsgrad der österreichischen Wirtschaft von na-

hezu 100 Prozent. Dass die österreichischen Arbeitsbeziehungen trotz 

dieser strukturellen Verankerung und entsprechenden Handlungsstärke 

der Verbände, insbesondere der Gewerkschaften, im internationalen 

Vergleich zu den konfliktärmsten gehört, ist Folge der Tatsache, dass 

sich die beteiligten Akteure in einem verschachtelten System von Gre-

mien, Kommissionen, informellen Absprachen und personellen Verflech-

tungen auf Kompromisse und Tauschgeschäfte verständigen können – 

und so schärfere Formen der Interessenaushandlung in aller Regel ver-

zichtbar sind. Diese spezifisch österreichische Form des Korporatismus 

ist nach wie vor stilprägend, auch wenn sie – beginnend in den späten 

1980er Jahren und verstärkt in den Jahren der Regierungsbeteiligung 

der rechtspopulistischen und korporatismusaversen FPÖ zwischen 2000 

und 2007 – an Akzeptanz und Selbstverständlichkeit eingebüßt hat (Al-

linger/Adam 2013) und moderate Liberalisierungspolitiken, die umfas-

sende Privatisierung ehemals staatlicher Unternehmen, wirtschafts-

freundliche Fiskal- und daraus resultierende austeritätsgetriebene Sozi-

alpolitik nicht verhindern, sondern nur abmildern und gleichsam mode-

rieren konnte (Hermann/Flecker 2009). 

Zu den institutionellen Besonderheiten des österreichischen Distribu-

tionsregimes gehört ferner die sehr enge Verzahnung von Gesetzge-

bung und Tarifsystem (Flecker/Hermann 2009). Die Tarifparteien haben 

im Gesetzgebungsprozess bzw. gegenüber dem Gesetzgeber sehr weit-

reichende Rechte, insbesondere das Recht auf Begutachtung von Ge-

setzesvorlagen, zur Einbringung von Vorschlägen in gesetzgebenden 

Körperschaften und zur Formulierung von Gesetzesentwürfen in ihren 
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zentralen Interessenbereichen und Handlungsfeldern. Das ermöglicht es 

den Tarifparteien auch, in einem im internationalen Vergleich außerge-

wöhnlich hohen Maße die Ebene der Gesetzgebung für die Verfolgung 

der Interessen ihrer jeweiligen Mitglieder zu nutzen. Beide Seiten des 

industriellen Konfliktes agieren dabei gewissermaßen zweispurig und 

praktizieren eine Politik des stop and go auf zwei Ebenen, um durch Ve-

topolitik hier und Forderungspolitik dort Ziele zu erreichen und Erreichtes 

zu bewahren. 

In der Summe unterscheidet sich das österreichische Staat-

Verbände-Verhältnis somit doch erheblich von jenem in Deutschland. 

Entsprechend dieser unterschiedlichen institutionellen Ausgangslage 

dürften sich auch Ausmaß und Inhalte von Vertariflichungsprozessen im 

Bereich sozialer Sicherung mehr oder weniger deutlich unterscheiden. 

Auch hinsichtlich des österreichischen Distributionsregimes gilt der erste 

Schritt des Forschungsprojektes der Bestandsaufnahme bestehender ta-

rifvertraglicher Regelungen mit sozialpolitischem Inhalt. Und auch hier 

gilt die zweidimensionale Eingrenzung des Untersuchungsfeldes analog 

dem deutschen Fall: Zur Erfassung möglichst unterschiedlicher Hand-

lungsbedingungen konzentrieren wir uns hinsichtlich der Tarifbereiche 

auf das Baugewerbe, die chemische Industrie, den Einzelhandel und 

das private Bankgewerbe. Inhaltlich richten wir unseren Fokus auf Rege-

lungen in den sozialpolitischen Gestaltungsbereichen Alter, Gesundheit, 

Pflege, Beschäftigungssicherung und Vereinbarung von Erwerbs- und 

Sorgearbeit. 

 

 

7. Regelungsfeld Alter 
 

7.1. Altersversorgung 
 

7.1.1. Betriebsrenten 

 

Das österreichische Alterssicherungsregime ist de jure ein Drei-Säulen-

System aus gesetzlicher, betrieblicher/tariflicher und privater Altersver-

sorgung. De facto dominiert jedoch die umlagefinanzierte gesetzliche 

Pension sowohl im Abdeckungsgrad als auch in der monetären Relation 

der individuellen Gesamtalterseinkommen: im Schnitt entstammten 

89 Prozent der Alterseinkünfte der Österreicher*innen im Jahr 2010 dem 

gesetzlichen System, 7 Prozent wurden aus privaten Vorsorgeformen 

bezogen und lediglich 4 Prozent entstammen der bAV (Url/Glauninger 

2012, S. 39). Als Gründe für diese starke Dominanz werden in der Lite-

ratur einerseits die im internationalen Vergleich sehr hohe Lohnersatzra-
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te genannt, der das System seine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 

verdankt und die zusätzliche Vorsorgemaßnahmen aus individueller 

Sicht nicht dringlich erscheinen lässt (Rosner et al. 1997). Zum zweiten 

ist, anders als in Deutschland, der Möglichkeitsraum der Ausgestaltung 

betrieblicher Vorsorgeformen relativ beschränkt und umfasst in jeder 

möglichen Form auch einen beträchtlichen Eigenanteil der Unternehmen 

von mindestens 50 Prozent, die demnach selbst auch nur geringes Inte-

resse am Ausbau der bAV haben. Schließlich konnten sich auch die 

Gewerkschaften auf Basis ihrer starken Stellung im politischen System 

Österreichs weitgehend mit ihrer Position durchsetzen, dass die gesetz-

liche Pension die zentrale Alterseinkommensquelle sein soll. Entspre-

chend hat die bAV in Österreich weder ihrer Intention noch ihrem Effekt 

nach eine Substitutionsfunktion (Blank et al. 2016, S. 8). 

Für die Implementierung und Nutzung von Maßnahmen der bAV sind 

entsprechende Betriebsvereinbarungen gesetzlich zwingend vorge-

schrieben; in Unternehmen ohne Betriebsrat kommen standardisierte 

Individualverträge zur Anwendung. Zugleich beschränkt das Betriebs-

pensionsgesetz die Entscheidungsmöglichkeiten der Vertragspartner 

vergleichsweise stark.180 Das erklärt, warum es in Österreich kaum Kol-

lektivverträge gibt, die eine Altersversorgung zum Gegenstand haben 

oder in irgendeiner Weise die Handlungsbedingungen der Betriebspar-

teien rahmen. Die Tarifparteien sehen ihre Aufgabe in diesem Bereich 

primär in der Steuerung der gesetzlichen Regelungen und in der Bera-

tung der betrieblichen Akteure. 

Eine der sehr wenigen Ausnahmen von dieser Aufgabenteilung zwi-

schen verbandlicher und betrieblicher Ebene stellt das private Bankge-

werbe dar. Der „Pensionskassen-Kollektivvertrag“ verpflichtet die ihm 

unterworfenen Unternehmen, einer Pensionskasse oder betrieblichen 

Kollektivversicherung beizutreten und für jede*n Beschäftigte*n einen 

Beitrag in Höhe von 2,5 Prozent der jeweiligen Jahresvergütung in die 

gewählte Pensionskasse oder betrieblichen Kollektivversicherung einzu-

stellen. Beschäftigte können zusätzlich dazu im Stile einer Entgeltum-

wandlung freiwillige Eigenbeiträge in Höhe von 25, 50, 75 oder 

100 Prozent des Arbeitgeberbeitrags leisten. Mit den Arbeitgeberleistun-

gen und den ggf. selbst gezahlten freiwilligen Eigenleistungen erwerben 

die Beschäftigten einen Anspruch auf Alterspension, vorzeitige Alters-

pension, Berufsunfähigkeitspension und Berufsunfallspension sowie de-

ren Hinterbliebene Anspruch auf Witwen*r- bzw. Waisenpension. Paral-

lel zu diesem seit 1997 geltenden Vertrag wurden die bis dahin und be-

reits seit Jahrzehnten geltenden kollektivvertraglichen Regelungen zur 

                                                 
180  Das Pensionskassengesetz unterscheidet drei Durchführungswege: Pensions-

kassenzusagen, Direktzusagen und betriebliche Kollektivversicherungsverträge. 
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Altersversorgung aufgehoben und der Umgang mit den Bestandsfällen 

im „Kollektivvertrag betreffend Neuregelung der Pensionsrechte“ gere-

gelt. 

 

 

7.1.2. Abfertigung 

 

Anders als in Deutschland haben Beschäftigte in Österreich einen ge-

setzlichen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung bei Auflösung des Be-

schäftigungsverhältnisses. Diese Abfindung wird in Österreich Abferti-

gung genannt; die derzeit geltende Anspruchsregelung ist im Betriebli-

chen Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG) kodifiziert und seit dem Jahr 

2003 wirksam („Abfertigung neu“). Das Gesetz regelt, dass Unterneh-

men für jede*n ihrer Beschäftigten ab dem zweiten Monat des Arbeits-

verhältnisses einen Betrag in Höhe von 1,53 Prozent des monatlichen 

Bruttoentgeltes an eine von zehn möglichen betrieblichen Vorsorgekas-

sen abführen müssen. Der auf diese Weise angesparte Betrag (inkl. 

Zinserträgen) steht den Beschäftigten bei Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses zu – unabhängig vom Grund der Beendigung und spätestens 

bei Eintritt ins Pensionsalter. Die bis 2003 geltende Regelung („Abferti-

gung alt“) unterscheidet sich von der „Abfindung neu“ neben grundle-

gend anderen Finanzierungsmodi im Wesentlichen dadurch, dass sich 

erstens die Höhe der Abfertigung aus der Dauer des Arbeitsverhältnis-

ses ergibt und max. zwölf Monatsentgelte beträgt und dass sie zweitens 

Beschäftigten nur zusteht, wenn das Arbeitsverhältnis nicht durch eige-

ne Kündigung, personenbedingte Entlassung oder unberechtigten Aus-

tritt beendet wird. Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor 2003 be-

gründet wurde, können sich für den Verbleib im alten System oder für 

die Überführung in das neue System entscheiden. 

Seit der Abfertigungsreform besteht für Beschäftigte die Möglichkeit, 

anstelle einer vollkapitalisierenden Auszahlung das bzw. die verfügba-

re(n) Abfertigungsguthaben in die zuständige Pensionskasse oder in ei-

ne Zusatzpensionsversicherung zu überführen und bei Vorliegen der 

Leistungsvoraussetzungen als monatliche Pension zu entsparen. Ob-

wohl diese Form des Kapitalverbrauchs steuerfrei ist (bei Auszahlung in 

einer Summe werden hingegen 6 Prozent Steuern fällig), wird die ratier-

liche Auszahlung als Pension kaum in Anspruch genommen. Der ver-

breiteten Form der Vollauszahlung folgend, gibt es in den von uns unter-

suchten Branchen keine kollektivvertraglichen Regelungen, die eine sol-

che Verwendung der Abfertigung zum Gegenstand haben. 

Auch anderweitige kollektivvertragliche Regelungen zur betrieblichen 

oder tariflichen Altersversorgung existieren in den von uns untersuchten 

Branchen nicht. Da die Branchenauswahl einen volkswirtschaftlichen 
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Querschnitt darstellt, erscheint es gerechtfertigt, diesen Befund zu gene-

ralisieren und damit Darstellungen früherer Zeiträume auch für die Ge-

genwart zu bestätigen: Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist der 

Aufbau von Alterseinkommensansprüchen in der zweiten Säule nicht 

Gegenstand kollektivvertraglicher Gestaltung – und nicht Gegenstand 

kollektivvertraglichen Gestaltungsanspruchs der Tarifparteien. 

 

 

7.2. Altersübergang 
 

7.2.1. Altersteilzeit 

 

Die gesetzliche Altersteilzeit als Teil des Arbeitslosenversicherungsge-

setzes existiert in Österreich seit dem Jahr 2000. Sie wurde als arbeits-

marktpolitisches Instrument eingeführt und ist aus staatlichen Mitteln 

förderfähig, wenn mit der Altersteilzeit eines Beschäftigten die Wieder-

besetzung seiner oder einer anderen Stelle im Unternehmen einhergeht. 

Die seit 2004 geltenden aktuellen Regelungen sehen bei einem frü-

hestmöglichen Zugangsalter von 53 Jahren für Frauen und 58 Jahren für 

Männer (also jeweils sieben Jahre vor der Regelaltersgrenze) eine Al-

tersteilzeit von max. fünf Jahren Dauer vor. Voraussetzung für die Inan-

spruchnahme von Altersteilzeit sind eine mindestens 15-jährige sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung, davon mindestens drei Monate 

im Betrieb, in dem die Altersteilzeit genutzt werden soll. Im Anschluss an 

die Altersteilzeit muss ein nahtloser Übergang in eine Alterspension 

möglich sein. Möglich ist sowohl die geblockte als auch die kontinuierli-

che Altersteilzeit, wobei bei ersterer die Freizeitphase 2,5 Jahre nicht 

überschreiten darf. Im Rahmen einer individuellen Vereinbarung muss 

geregelt sein, dass die Hälfte der Differenz zwischen dem Entgelt vor 

und in der Altersteilzeit durch das Unternehmen auszugleichen ist. Eine 

solche Altersteilzeitvereinbarung ist zwingend vorgeschrieben, die Be-

schäftigten haben hierauf allerdings keinen Rechtsanspruch, d. h. de 

facto hat die Unternehmensleitung das Entscheidungsrecht darüber, ob 

sie den Beschäftigten einen Altersübergang per Altersteilzeit ermögli-

chen will oder nicht. 

Abgeleitet aus den Erfahrungen in Deutschland liegt es nahe, in die-

sem fehlenden Rechtsanspruch auf Altersteilzeit eine Anschlussstelle für 

gewerkschaftliche Ambitionen und für kollektivvertragliche Regulierung 

zu sehen, sei es, um den fehlenden gesetzlichen Anspruch dann zumin-

dest und wenigstens partiell auf tariflicher Ebene zu verankern, sei es, 

um die gesetzlichen Vorgaben aus Sicht der Beschäftigten noch attrakti-

ver zu machen. In sehr geringer Zahl gibt es derartige Kollektivverträge 

in Österreich (z. B. im Kollektivvertag für Angestellte des Metallgewer-
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bes). Verbreiteter ist jedoch eine Vertragspraxis, in deren Ergebnis Kol-

lektivverträge zwar Regeln zur Altersteilzeit enthalten, diese jedoch le-

diglich die gesetzlichen Vorgaben wiederholen (z. B. im Kollektivvertag 

für die Mineralölindustrie Österreichs). In den von uns untersuchten 

Branchen trifft dies auf den Kollektivvertrag der chemischen Industrie zu 

(siehe Tab. 24). Entsprechend kurz sind in der Regel die jeweiligen Ab-

schnitte in solchen Kollektivverträgen. 

Auch wenn es also durchaus kollektivvertragliche Altersteilzeitrege-

lungen gibt, dann ist dies keineswegs mit der Regelungsdichte, Hetero-

genität und Reformfrequenz in Deutschland zu vergleichen. Mehrheitlich 

geben die Regelungen in den Kollektivverträgen lediglich die gesetzli-

chen Vorgaben wider. Ein eigenständiger Gestaltungsanspruch der Ta-

rifparteien ist überwiegend nicht zu erkennen. 

 
Tabelle 24: Kollektivvertragliche Bestimmungen zur Altersteilzeit in der chemi-
schen Industrie Österreichs 

§ 4b Kollektivvertrag Angestellte der chemischen Industrie
1
 

 

Reichweite wie Rahmen-KV 

Laufzeit seit 12/2000 

Vertragsgrundlage Individueller Vertrag, BR muss informiert werden 

Anspruch & 

Vorausset-

zungen 

Rechtsanspruch nein 

Quotierung nein 

Auswahl nein  

Mindest-/ 

Höchstalter bei  

Beginn 

nein 

Dauer  nein 

Ende  nein 

Arbeitszeit 

Block ja 

Teilzeit ja, alle gesetzlich zulässigen Formen 

sonstiges 

kein Urlaub in der Freistellungsphase; Urlaub muss vorher verbraucht werden 

KV-Parteien empfehlen jedoch, eine Regelung zu treffen (z. B. Verkürzung 

der Arbeitsphase um den in der Freistellungsphase anfallenden Urlaub) 

finanzielle 

Ausstattung 

Aufstockung 

ATZ-Entgelt 

auf 50 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem bisherigen durchschnittli-

chen Entgelt (einschl. Zulagen, Zuschläge & Überstunden) & dem der verrin-

gerten AZ entsprechenden Entgelt (bis zur Höchstbeitragsgrundlage) 

Aufstockung 

RV-Beitrag 
auf 100 % des bisherigen Entgelts 

Sonderzahlungen  ja, auf der Basis des Entgelts vor der ATZ 

Tariferhöhungen nein 
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Jubiläumsgeld auf Basis der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Arbeitszeit 

Zusatzpension 
KV-Parteien empfehlen, eine Regelung zu treffen, die eine Minderung der 

Versorgung möglichst vermeidet 

Abfertigung 
Abfertigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird auf Grundlage der 

AZ vor der Herabsetzung (inkl. regelm. Entgeltbestandteile) berechnet 

Störfall 

Insolvenzschutz nein 

AU-Absicherung nein 

Rückkehr zu VZB 

KV- Parteien empfehlen, eine Regelung zu treffen, die die Rückkehr zu VZB 

aus außerordentlich wichtigen pers. Gründen (wirtschaftl. Notlage) ermög-

licht, soweit den AG dadurch keine Pflicht zur Rückzahlung der bereits erhal-

tenen Leistungen trifft & betriebl. Gründe nicht entgegenstehen 

Zeitguthaben 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehende Zeitguthaben an Nor-

malarbeitszeit werden auf Grundlage des zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Stundenentgelts ausbezahlt; der in § 19e AZG vorgesehene Zuschlag von 

50 % entfällt hingegen. 

endet das Dienstverhältnis durch den Tod des AN, so gebührt diese Abgel-

tung den Erben 

1 Für die Arbeiter*innen gelten inhaltlich identische Regelungen im zeitgleich vereinbarten KV Altersteilzeit (An-

hang XII zum Rahmen-KV). 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

 

7.2.2. Überbrückungsgeld 

 

Ein prägnantes Beispiel für die für Österreich charakteristische enge 

Verzahnung gesetzlicher und kollektivvertraglicher sozialpolitischer Ge-

staltung ist das Altersübergangsinstrument des Überbrückungsgeldes. 

Dieses Instrument ist seit 2014 gesetzlich im Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungsgesetz (BUAG) geregelt und erfasst ausschließlich Bauar-

beiter*innen. Strukturell gesehen wird mit dem Überbrückungsgeld auf 

das verbreitete Problem reagiert, dass diese unter den branchenübli-

chen schweren Arbeitsbedingungen nur selten bis zum regulären Pensi-

onseintrittsalter arbeitsfähig sind, stattdessen überdurchschnittlich häufig 

vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden oder aufgrund verminder-

ter Leistungsfähigkeit erwerbslos werden. Mit dem Überbrückungsgeld 

können Bauarbeiter*innen die zeitliche Lücke zwischen Erwerbsausstieg 

und Pensionsbezug schließen, indem sie für max. 18 Monate vor Antritt 

einer Pension eine Lohnersatzleistung beziehen. Während des Bezugs 

von Überbrückungsgeld besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

Das Überbrückungsgeld kann von Bauarbeiter*innen beantragt werden, 

die nach Vollendung des 58. Lebensjahres in keinem Arbeitsverhältnis 

mehr stehen sowie nach Vollendung des 40. Lebensjahres mindestens 

zehn Jahre und in den letzten zwei Jahren vor Inanspruchnahme min-
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destens 30 Beschäftigungswochen in einem oder mehreren BUAG-

pflichtigen Arbeitsverhältnissen gestanden haben.181 Für die Dauer des 

Überbrückungsgeldes übernimmt die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-

gungskasse (BUAK) die Arbeitgeberfunktion und führt auch alle sozial-

versicherungsrechtlichen Abgaben, einschließlich der Dienstnehmerbei-

träge, sowie die Lohnsteuer ab. Sozialversicherungsrechtlich gelten die 

Leistungsempfänger*innen damit als sozialversicherungspflichtig er-

werbstätig. An den Bezug des Überbrückungsgeldes muss sich unmit-

telbar der Anspruch auf Bezug einer Alterspension (Alters-, Korridor- 

oder Schwerarbeitspension) anschließen. Die monatliche Höhe des 

Überbrückungsgeldes beträgt das 169,5-fache des kollektivvertraglichen 

Stundenlohnes.182 Maßgebend dafür ist die überwiegende Einstufung 

des*der Beschäftigten in den letzten 52 Wochen vor Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses. Finanziert wird das Überbrückungsgeld durch ei-

nen Lohnzuschlag, der von den Unternehmen an die BUAK abzuführen 

ist. Der Zuschlag beträgt für jede*n Beschäftigte*n und jede Kalender-

woche (Beschäftigungswoche) das 1,5-fache des entsprechenden kol-

lektivvertraglichen Stundenlohns. 

Ab 2017 müssen Beschäftigte bei Antragstellung zudem nachweisen, 

dass sie eine Maßnahme der gesundheitlichen Rehabilitation in An-

spruch genommen haben. Das Ende dieser Maßnahme darf zum Zeit-

punkt der Antragstellung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Damit 

sollen Mitnahmeanreize für noch leistungsfähige Bauarbeiter*innen im 

fraglichen Alter reduziert werden. Ein deutlich gewichtigeres Instrument 

zur Reduzierung des Anreizes eines vorzeitigen Erwerbsausstiegs ohne 

zwingenden gesundheitlichen Grund ist die Regelung der Überbrü-

ckungsabgeltung. Diese Geldleistung soll ein längeres Verbleiben im 

Erwerbsleben fördern. Verbleibt ein*e Bauerarbeiter*in in einem BUAG-

pflichtigen Arbeitsverhältnis und bezieht kein Überbrückungsgeld, ob-

wohl die o.g. Anspruchsvoraussetzungen dafür erfüllt werden, besteht 

bei Pensionsantritt Anspruch auf einmalige Zahlung einer Überbrü-

ckungsabgeltung in Höhe von 35 Prozent des nicht in Anspruch ge-

nommenen Überbrückungsgeldes. Unternehmen, die Beschäftigte trotz 

                                                 
181  Tätigkeiten als Bauarbeiter*in sind BUAG-pflichtige Arbeitszeiten. Diese gelten 

grundsätzlich als Schwerarbeitszeiten und berechtigen zu einer Schwerarbeitspen-

sion ab dem 60. Lebensjahr – und zwar auch dann, wenn die für diese Pensionsart 

eigentlich vorgeschriebene Mindestversicherungszeit von 45 Versicherungsjahren 

nicht erreicht wurde. Werden diesem frühestmöglichen Pensionsbeginn die max. 18 

Monate Überbrückungsgeld vorgeschaltet, ist ein Ausstieg aus dem aktiven Er-

werbsleben mit 58,5 Jahren möglich.  

182  Beispiel: Ein Hilfsarbeiter erhält 2016 einen Stundenlohn in der Höhe von 11,61 Eu-

ro. Der monatliche Bruttobezug an Überbrückungsgeld errechnet sich wie folgt: 

11,61 Euro x 169,5 = 1.967,90 Euro. Dies entspricht dem kollektivvertraglichen 

Grundlohn. 
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Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen für das Überbrückungsgeld 

in ihrem Betrieb weiterbeschäftigen, erhalten am Ende des Arbeitsver-

hältnisses eine einmalige Überbrückungsabgeltung in Höhe von 

20 Prozent des sonst dem*der Beschäftigten zustehenden Überbrü-

ckungsgeldes. 

Der Altersübergang kann zudem dadurch weiter flexibilisiert werden, 

dass Überbrückungsgeld und Überbrückungsabgeltung auch kombiniert 

und hintereinander bezogen werden können. So kann ein*e Bauarbei-

ter*in mit Anspruch auf Überbrückungsgeld dieses für weniger als 18 

Monate beziehen und für die verbleibenden Monate eine anteilige Über-

brückungsabgeltung in Anspruch nehmen. 

 

 

7.2.3. Sabbatical vor Pensionsantritt 

 

Der Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers sieht seit 

2010 die Möglichkeit einer mehrwöchigen bis mehrmonatigen bezahlten 

Freizeitphase vor. Das Dienstverhältnis ist während dieser Zeit nicht un-

terbrochen. Üblicherweise geht der Freizeitphase eine Ansparphase vo-

raus, in der entweder bei gleichbleibender Arbeitszeit das Entgelt ver-

mindert und angespart wird oder Zeitguthaben aufgebaut wird, das dann 

in der Freizeitphase abgebaut wird. Die Nutzung eines Sabbaticals ist 

verwendungsoffen, jedoch wird im Kollektivvertrag explizit die Möglich-

keit erwähnt, das Sabbatical vor dem Pensionsantritt in Anspruch neh-

men zu können, wodurch es zu einem zielgerichteten Instrument des Al-

tersübergangs wird. Im Kollektivvertrag sind bzgl. des Sabbaticals ledig-

lich einige Rahmenbedingungen formuliert, die bei Abschluss einer bei-

derseitig freiwilligen Vereinbarung zwischen Unternehmensleitung und 

Beschäftigtem*r zu befolgen sind. Ein individueller Rechtsanspruch auf 

ein Sabbatical ergibt sich aus dem Kollektivvertrag hingegen nicht. 

 

 

7.3. Altersgerechte Arbeit 
 

Anders als in der deutschen Tariflandschaft, in der es mannigfache Re-

gelungen gibt, die auch jenseits von Altersübergang und Altersversor-

gung explizit auf Altersunterschiede Bezug nehmen oder spezifische Be-

lange für ältere Beschäftigte normieren oder rahmen, lassen sich derar-

tige Bestimmungen in den Kollektivverträgen der von uns untersuchten 

Branchen in Österreich nur für wenige Regelungsmaterien finden (siehe 

Tab. 25). Sie berühren im Wesentlichen entweder Fragen des Kündi-

gungsschutzes oder Entgeltfragen. 
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Tabelle 25: Kollektivvertragliche Regelungen zu altersgerechter Arbeit 

 Baugewerbe chemische Industrie  

1. Arbeitsverhältnis 

besonderer 

Kündigungs-

schutz 

Arb. (§ 15 KV): 1/2/3 Wochen nach 5/10/15 

Dienstjahren zum letzten Arbeitstag einer Ka-

lenderwoche 

Ang.: keine Regelung 

Arb. (§ IV KV): 6 Wochen/2/3/4/5 Monate nach 

Ende der Probezeit/des 2./5./15./25. Dienstjah-

res 

Ang.: keine Regelung 

2. Entgelt 

Verdienstsi-

cherung 

- Arb. (§ IV KV): Fortzahlung des Grundgehalts 

bei einer nicht aus disziplinären Gründen erfolg-

ten Versetzung auf einen geringer bezahlten 

Arbeitsplatz nach mind. 10-jähriger BZ ab dem 

45. (Frauen) bzw. 50. Lj. (Männer) 

Ang.: keine Regelung 

Abfindungs-

zahlung 

Arb. (§ 13 BUAG): Staffelung nach Beschäfti-

gungsjahren: nach 3/5/10/15/20/25 Beschäfti-

gungsjahren 2/3/4/6/9/12 Monatsentgelte 

Ang. (§ 9a KV): wie Arb. chemische Industrie 

Arb. (§ IX KV): Besserstellung ggü. Gesetz: An-

spruch auf Abfertigung auch bei AN-seitiger 

Kündigung wegen Inanspruchnahme einer (vor-

zeitigen) Alterspension bereits nach 5-jähriger 

Dienstzeit (Gesetz: 10 Jahre) 

Ang. (§ 9a KV): wie Arb. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Die geringe kollektivvertragliche Regelungsdichte erklärt sich einerseits 

aus der stärkeren gesetzlichen Regulierung altersspezifischer Arbeits-

bedingungen (z. B. Regelungen zur Abfertigung im Betrieblichen Mitar-

beiter- und Selbständigenvorsorgegesetz oder im BUAG). Andererseits 

gibt es (in unserem Sample insbesondere im Bereich der Banken) eine 

Vielzahl betrieblicher Regelungen ohne rahmenden Kollektivvertrag. Aus 

der vergleichsweise geringen kollektivvertraglichen Regelungsdichte in 

Fragen altersspezifischer Arbeitsbedingungen ist also nicht unbedingt 

auf eine Nicht-Regulierung derartiger Materien zu schließen. 
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8. Regelungsfeld Gesundheit 
 

Ähnlich wie in Deutschland sind die Absicherung von Gesundheitsrisiken 

und die Kompensation von Folgeschäden bei krankheitsbedingt einge-

schränkter Arbeitsfähigkeit auch in Österreich im Wesentlichen gesetz-

lich geregelt. Diese staatliche Regelungsverantwortung kann dabei ver-

schiedene Formen annehmen: sie kann sich äußern 

 in unmittelbarer staatlicher oder parastaatlicher Erfüllensverantwor-

tung mit Distributionscharakter, etwa in Form eines öffentlich finan-

zierten Systems der Gesundheitsversorgung als Teil der öffentlichen 

Daseinsvorsorge; 

 in mittelbarer Gewährleistungsverantwortung durch die Regulierung 

verbandlicher Selbstregulierung eines Systems von Kranken- und 

Unfallversicherungen; 

 in kostendelegierender regulativer Politik durch gesetzliche Eingriffe 

in (Arbeits-)Marktverhältnisse zwischen Beschäftigten und Unter-

nehmen, wodurch letztere z. B. zur Umsetzung einer Arbeitsschutz-

gesetzgebung und zur partiellen Kompensation gesundheitlich be-

dingten Einkommensausfalls verpflichtet werden (vgl. grundlegend 

zu dieser Differenzierung Bauerdick 1994). 

 

Neben der gesetzlich geregelten Prävention und Absicherung von Ge-

sundheitsrisiken besteht die Möglichkeit der (ergänzenden) kollektivver-

traglichen Gestaltung derartiger Aspekte. Stärker als in gesetzlichen 

Regelungen kann in Kollektivverträgen den arbeitsschutz- und gesund-

heitsrelevanten Besonderheiten einer Branche Rechnung getragen wer-

den. Zugleich spiegeln sich in der diesbezüglichen tariflichen Rege-

lungslandschaft auch die jeweiligen Machtverhältnisse des industriellen 

Konflikts wider. Die Existenz gesetzesergänzender kollektivvertraglicher 

oder betrieblicher Regelungen im Regelungsfeld Gesundheit ist also 

kein linearer Indikator für das Ausmaß branchenspezifischer Arbeitsbe-

lastungen und Gesundheitsrisiken, dürfte aber dennoch einen Einblick 

erlauben in die jeweils spezifische Risikoeinschätzung der regulierenden 

verbandlichen Akteure. 

Die Regelungen lassen sich grundsätzlich danach unterscheiden, ob 

sie präventiv oder reaktiv kompensierend wirken sollen. 
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8.1. Präventive gesundheitsbezogene Regelungen 
 

Zu präventiven Maßnahmen gibt es in den derzeit geltenden Kollektiv-

verträgen der von uns untersuchten Branchen insbesondere Regelun-

gen zur Gesundheitsvorsorge und zum Arbeitsschutz (siehe Tab. 26). 

 
Tabelle 26: Kollektivvertragliche Regelungen zu präventiven Gesundheitsmaßnahmen  

 Baugewerbe chemische Industrie  privates Bankgewerbe 

Gesund-

heits-

vorsorge 

Arb. (§ 7 KV): ambulante Be-

handlung oder Vorsorgeunter-

suchung 

Entgeltfortzahlung in Höhe der 

halben Berechnungsgrundlage 

der Entgeltgruppe III A (= 6,82 € 

pro Stunde) für max. 39 Std. pro 

Halbjahr (für Vorsorgeuntersu-

chungen max. 1 Arbeitstag pro 

Jahr) 

Arb. & Ang.: Gesundheitliche 

Präventivmaßnahmen in regel-

mäßiger Wechselschicht: 

Bereitstellung von 70 € pro Jahr 

und Beschäftigtem in Wechsel-

schicht für gesundheitliche 

Maßnahmen 

über die Art der Maßnahmen 

entscheiden die Betriebspartei-

en 

werden auf gesetzl. Ebene 

gleichwertige Regelungen ein-

geführt, so verhandeln die KV- 
Parteien erneut 

betriebliche Gesundheitsvorsor-

ge (§ 29 KV) 

Einrichtung eines Gesundheits-

ausschusses (GA) in Betrieben, 

die einen Arbeitsschutzaus-

schuss nach § 88 AschG ein-

richten müssen 

Zusammensetzung des GA: 

Vertreter der AG- & AN-Seite 

(Betriebsrat), sachlich zuständi-

ge Präventivdienste 

Aufgaben des GA: Entwicklung 

von Maßnahmen zur Vorbeu-

gung von arbeitsbedingten Er-

krankungen & Unfällen, zur 

Stärkung von Gesundheitspo-

tentialen & zur Erhöhung des 

Wohlbefindens am Arbeitsplatz; 

Festlegung betriebl. Gesund-

heitsindikatoren & -daten 

Arbeits-

schutz 

Ang. (§ 14 KV): Empfehlung zu 

Bildschirmarbeit 

 

Ang.: Berufs- & Schutzkleidung 

(Zusatz-KV über Zulagen & Zu-

schläge): ist vom AG zur Verfü-

gung zu stellen 

Empfehlung zu Bildschirmarbeit 

(wie KV Bau-Angestellte) 

Brille für Bildschirmarbeit (§ 19b 

KV): Kosten, die über die SV-

Leistung hinausgehen, sind vom 

AG zu tragen 

Banküberfälle & Gewaltanwen-

dung (§ 24 KV) 

Sicherheitseinrichtungen und 

regelmäßige Schulungen zur 

Verhinderung bzw. Verringerung 

der Gefahren für Leben und 

Gesundheit der AN 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Der tabellarischen Übersicht ist zu entnehmen, dass die präventiv aus-

gerichteten gesundheitsbezogenen Regelungen in den von uns unter-

suchten Kollektivverträgen quantitativ sehr überschaubar sind. Inhaltlich 

sind die Regelungen zur Gesundheitsvorsorge sehr allgemein gehalten; 

sie enthalten zudem starke Verweise auf die Ausgestaltungsverantwor-

tung der Betriebsparteien. Die Regelungen zum Arbeitsschutz spiegeln 
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auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau branchenspezifische ar-

beitsplatzbedingte Gesundheitsprobleme wider. 

 

 

8.2. Reaktive gesundheitsbezogene Regelungen 
 

Kollektivvertragliche Regelungen zu nachsorgenden Maßnahmen finden 

sich in unserem Sample deutlich häufiger und differenzierter als präven-

tiv wirkende Maßnahmen. Das gilt auch für Materien, die bereits gesetz-

lich umfassend geregelt sind. 

 

 

8.2.1. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 

Gemäß den gesetzlichen Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall (§ 2 EFZG, §§ 8, 9 Angestelltengesetz) haben krankheitsbedingt 

Arbeitsunfähige Anspruch auf Entgeltfortzahlung in Abhängigkeit ihrer 

ununterbrochenen Beschäftigungsdauer. Anspruch auf volle Entgeltfort-

zahlung besteht bei bis zu fünf Dienstjahren für eine Dauer von sechs 

Wochen, bei sechs bis 15 Dienstjahren für eine Dauer von acht Wochen, 

bei 16 bis 25 Dienstjahren für eine Dauer von zehn Wochen und bei 

über 25 Dienstjahren für eine Dauer von zwölf Wochen. An die genann-

ten Zeiträume schließt sich jeweils ein Zeitraum von weiteren vier Wo-

chen an, in dem Anspruch auf Fortzahlung des halben Entgelts besteht. 

Hat die Arbeitsunfähigkeit ihre Ursache in einem Arbeitsunfall oder 

einer Berufskrankheit, beträgt die maximale Dauer der vollen Entgelt-

fortzahlung bei bis zu 15 Dienstjahren acht Wochen und bei mehr als 15 

Dienstjahren zehn Wochen. Einen Anschlusszeitraum mit halber Entgelt-

fortzahlung gibt es in diesen Fällen nicht. 

 
Tabelle 27: Kollektivvertragliche Regelungen zur Entgeltfortzahlung im privaten 
Bankgewerbe Österreichs 

Dienstverhältnis Gesetzlicher EFZ-Anspruch  Tariflicher EFZ-Anspruch (§ 29 KV)
 1
 

bis 5 Jahre 6 Wochen volles, 4 Wochen halbes Entgelt 10 Wochen volles Entgelt 

über 5 Jahre 8 Wochen volles, 4 Wochen halbes Entgelt 12 Wochen volles Entgelt 

über 15 Jahre 10 Wochen volles, 4 Wochen halbes Entgelt 14 Wochen volles Entgelt 

über 25 Jahre 12 Wochen volles, 4 Wochen halbes Entgelt 14 Wochen volles Entgelt 

1 Die Anspruchsdauer verlängert sich auf max. 12 Wochen (statt max. 10 Wochen laut Gesetz) bei Arbeitsver-

hinderung aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Die von uns untersuchten Kollektivverträge gehen unterschiedlich mit 

diesen gesetzlichen Vorgaben um. In den Kollektivverträgen für die Be-

schäftigten des Einzelhandels, die Angestellten des Baugewerbes und 

die Angestellten der chemischen Industrie finden sich keine Bezugnah-

men; demnach gelten hier vollumfänglich die gesetzlichen Regelungen. 

Die Kollektivverträge für die Arbeiter*innen des Baugewerbes und der 

chemischen Industrie enthalten (jeweils in § 7) Regelungen zur Entgelt-

fortzahlung, die jedoch ohne Abweichungen lediglich die gesetzlichen 

Vorgaben nachvollziehen. Substanzielle Abweichungen von den gesetz-

lichen Mindestanforderungen enthält nur der Kollektivvertrag für die Be-

schäftigten des privaten Bankgewerbes (siehe Tab. 27). 

 

 

8.2.2. Krankengeld 

 

Der Anspruch auf Krankengeld der gesetzlichen Krankenkassen besteht 

vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an, ruht jedoch, solange auch 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung von mehr als 50 Prozent besteht. Ent-

sprechend der Staffelung der Entgeltfortzahlung besteht damit Anspruch 

auf volles Krankengeld, wenn der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus-

geschöpft ist. Anspruch auf halbes Krankengeld besteht, wenn nur noch 

das halbe Entgelt fortgezahlt wird. Die Höhe des Krankengeldes hängt 

vom Einkommen im letzten Monat vor der Erkrankung und von der Höhe 

der geleisteten Entgeltfortzahlung ab. Gar kein Krankengeld gibt es für 

jene Zeit, für die ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des vor dem 

Krankenstand bezogenen Entgelts besteht. Sinkt der Anspruch auf die 

Hälfte des Entgelts, steht die Hälfte des Krankengeldes zu. Sinkt der 

Anspruch unter die Hälfte des Entgelts, gibt es volles Krankengeld. Des-

sen Höhe beträgt 50 Prozent (ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit: 

60 Prozent) des Bruttoentgeltes des letzten Entgeltmonats und wird ka-

lendertäglich ermittelt. Krankengeld wird bei Vorliegen der Anspruchsvo-

raussetzungen grundsätzlich bis zu 26 Wochen gewährt. War der*die 

Beschäftigte innerhalb der letzten zwölf Monate vor Erkrankung sechs 

Monate krankenversichert, dann erhöht sich die Anspruchsdauer auf 52 

Wochen, bei einzelnen Krankenversicherungsträgern auch auf bis zu 78 

Wochen. Ein neuer Anspruch auf Krankengeld entsteht nach 13 Wochen 

Arbeitsfähigkeit und versicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Tarifliche Arbeitgeberzuschüsse zum gesetzlichen Krankengeld sind 

in Österreich verbreitet. Für Beschäftigte des Einzelhandels sieht der 

entsprechende Kollektivvertrag keine Regelungen zu einem Kranken-

geldzuschuss vor; die Beschäftigten dieser Branche sind also aus-

schließlich auf gesetzliche Krankengeld verwiesen. Ansonsten sind die 
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Regelungen in den von uns untersuchten Branchen sehr differenziert 

und zeigen einen ausgeprägten Regelungsbedarf an (siehe Tab. 28). 
 
Tabelle 28: Kollektivvertragliche Regelungen zum Krankengeldzuschuss 

Baugewerbe chemische Industrie  privates Bankgewerbe 

Arb. (§ 7 KV) 

1. bei Krankheit: 

Anspruchshöhe: in Höhe des ver-

säumten Arbeitsentgelts für max. 

10,44 WoStd. 

Anspruchsdauer: max. 8 Wochen 

bei neuerlicher Erkrankung ge-

bührt das Entgelt nur dann, wenn 

zwischenzeitlich 4 Wochen unun-

terbrochen gearbeitet wurde, & 

zudem nur in jenem Ausmaß, als 

es nicht durch den vorhergehen-

den Krankheitsfall bereits er-

schöpft wurde 

2. bei Arbeitsunfällen & Berufs-

krankheiten: 

Anspruchshöhe: in Höhe des ver-

säumten Arbeitsentgelts für max. 

10,44 St./Woche (Wächter und 

Portiere: max. 11,70 St./Woche) 

Anspruchsdauer: max. 10 Wo-

chen 

 

Arb. & Ang. (§§ VII KV) 

1. Krankenentgelt 

Höhe & Dauer: 

 bei ununterbrochener BZ bis zu ½ Jahr: 

1. Krankheitswoche 25 % des Bruttod-

urchschnittsverdienstes für die ver-

säumten Arbeitsstunden 

 bei BZ von ½ bis 1 Jahr: 1. Krankheits-

woche 25 %, 2.-6. Krankheitswoche 

49 % 

 bei BZ von 1–10 Jahren: 1.-6. Krank-

heitswoche 49 % 

 bei BZ 11–15 Jahren: 1.-8. Krankheits-

woche 49 % 

 BZ über 15 Jahre: 1.-10. Krankheitswo-

che 49 % 

bei ununterbrochener BZ ab 1 Jahr erhöht 

sich der Zuschuss in den ersten 3 Krank-

heitstagen auf 80 %, wenn die Krankenkasse 

für diese Tage kein Krankengeld leistet 

Krankengeld & KG-Zuschuss dürfen zus. 

99 % des Nto.-Verdienstes nicht übersteigen; 

sonst entsprechende Reduzierung des Zu-

schusses 

KG-Zuschuss wird nur einmal innerhalb eines 

Kalenderhalbjahres gewährt. Bei mehrmali-

ger Erkrankung wird Zuschuss bis zur Aus-

schöpfung der o.g. Höchstgrenzen gewährt. 

Dies gilt auch, wenn die Krankheit über das 

Ende des Kalenderhalbjahres hinaus andau-

ert. Anspruch auf Zuschuss im neuen Kalen-

derhalbjahr bleibt unberührt. 

2. Unfallentgelt 

Bei AU aufgrund Betriebs- oder Wegeunfall 

Zuschuss unabhängig von der BZ bis zu 10 

Wochen. Vorangegangene Zuschüsse we-

gen Erkrankungen bleiben unberücksichtigt. 

Bei neuerlichem Betriebsunfall entsteht der 

Anspruch von neuem, unabhängig davon, ob 

der Zuschuss beim letzten Unfall ausge-

schöpft wurde oder nicht. Anspruch auf 

Krankenentgelt (s. o.) wird durch die Gewäh-

rung eines Unfallsentgeltes weder im Zeit-

§ 29 KV 

nach 5 Dienstjahren Anspruch 

auf Zuschuss zu den gesetzli-

chen Leistungen (Kranken-, 

Familiengeld, gesetzliche Be-

rufsunfähigkeits- und Alterspen-

sion) 

Anspruchshöhe: 49 % der vol-

len Geld- und Sachbezüge 

Anspruchsdauer: max. 6 Mona-

te (nach mind.10 Dienstjahren: 

max. 12 Monate). 

Krankheitszeiten, die durch ei-

nen Zeitraum von nicht mehr als 

8 Wochen getrennt sind, wer-

den zusammengezählt. 
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Baugewerbe chemische Industrie  privates Bankgewerbe 

ausmaß noch der Höhe nach berührt. 

Quelle: eigene Zusammenstellung  
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8.2.3. Entgeltfortzahlung im Todesfall 

 

Anders als für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall existiert für die 

Entgeltfortzahlung im Todesfall in Österreich (wie auch in Deutschland) 

keine gesetzliche Regelung. Demnach beruht der Entgeltanspruch per 

Gesetz ausschließlich auf persönlich erbrachter Arbeitsleistung (oder im 

Falle einer Arbeitsunfähigkeit: auf einem ungelösten Arbeitsverhältnis) 

und erlischt mit dem Todestag. Dem österreichischen Erbrecht folgend 

wird dieser Entgeltanspruch Teil des Nachlasses des*der Verstorbenen 

und damit auch Gegenstand des zwingend erbgerichtlich durchzufüh-

renden sog. „Verlassenschaftsverfahrens“, mit dem der Nachlass und 

die Erbberechtigten festgestellt werden. Nach österreichischem Recht 

geht der Nachlass, anders als in Deutschland, nicht automatisch und 

kraft Gesetz auf die Erbberechtigten über. 

Zahlreiche Kollektivverträge nehmen diese Rechtslage zum Aus-

gangspunkt weitergehender Regelungen. Zum einen wird der Zeitraum 

des Entgeltanspruchs mehr oder weniger lange über den Todestag hin-

aus verlängert, was erst die Formulierung Entgeltfortzahlung im Todes-

fall plausibel macht. Zum anderen sehen einige Kollektivverträge die 

Möglichkeit vor, den gesetzlich vorgeschriebenen Weg des gerichtlichen 

Verlassenschaftsverfahrens zu umgehen und das ausstehende Entgelt 

unmittelbar an definierte Anspruchsberechtigte auszuzahlen. 

In den von uns untersuchten Branchen ist dies recht ausführlich und 

insgesamt sehr unterschiedlich geregelt. Für den Bereich der chemi-

schen Industrie (Arbeiter: § IX KV, Angestellte: § 10 KV) gilt, dass An-

spruchsberechtigte (in der Regel die gesetzlichen Erben, für deren Un-

terhalt der*die Erblasser*in gesetzlich verpflichtet war) für den Sterbe-

monat und den folgenden Monat das volle Entgelt (inkl. anteiligem Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld) erhalten, sofern das Dienstverhältnis länger 

als ein Jahr gedauert hat. Hat es mehr als fünf Jahre gedauert, besteht 

Anspruch auf ein weiteres volles Monatsentgelt. Besteht zugleich An-

spruch auf Abfertigung, so kann nur einer der beiden Ansprüche geltend 

gemacht werden. Eine weitgehend identische Regelung findet sich im 

Kollektivvertrag für die Beschäftigten des Einzelhandels (§ XVIII KV). 

Hier ist die Erbfolge auf die gesetzlichen Erben ersten Ranges (Ehe-

gatt*in und Kinder) beschränkt; sind diese nicht vorhanden, geht der An-

spruch auf die Personen über, die die Begräbniskosten getragen haben. 

Deutlich abweichend davon sieht der Kollektivvertrag für die Beschäftig-

ten des privaten Bankgewerbes (§ 33 KV) ein Sterbequartal in Höhe ei-

nes Viertels des Jahresbezuges des*der Verstorbenen vor. Dieses Ster-

bequartal wird nicht mit der Abfertigungszahlung verrechnet, diese wird 

also noch zusätzlich ausgezahlt. Anspruchsberechtigt sind Witwe*r bzw. 

Lebensgefährt*in, eheliche Kinder, Eltern, Geschwister sowie uneheliche 



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 263 

Kinder, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Verstorbenen ge-

lebt haben, von diesem unterstützt wurden und die Begräbniskosten ge-

tragen haben. Sind die genannten Personen nicht vorhanden, kann an-

deren Personen, die die*den Verstorbene*n nachweisbar gepflegt oder 

die Begräbniskosten bestritten haben, auf Antrag eine Vergütung der 

Pflege- und Begräbniskosten bis zur Höhe des Sterbequartals gewährt 

werden. Sowohl hinsichtlich des Kreises der Anspruchsberechtigten als 

auch mit Blick auf die Höhe der Zahlung sind die Regelungen im Ban-

kenbereich also um vieles weitreichender als in den anderen Branchen. 

 

 

8.3. Sonstige gesundheitsbezogene Regelungen 
 

Neben diesen grundlegenden Regelungsmaterien finden sich in den Kol-

lektivverträgen unseres Branchensamples in Österreich weitere Verein-

barungen, die aus den z. T. sehr spezifischen Arbeitsbedingungen in der 

Branche gesundheitsrelevante Fragen ableiten. So ist etwa im Kollektiv-

vertrag für die Beschäftigten des privaten Bankgewerbes (§ 24 KV) ge-

regelt, dass Beschäftigten, die von einem Banküberfall oder einer damit 

zusammenhängenden Gewaltanwendung betroffen sind, möglichst noch 

am selben Tag ein Gespräch mit einer psychosozialen Fachkraft mit Er-

fahrung im Gewalttraumabereich sowie eine therapeutisch angemesse-

ne psychologische Nachbetreuung angeboten werden muss. Angestell-

ten des Baugewerbes, die ins Ausland entsandt werden, sichert ein Zu-

satzkollektivvertrag weitreichende Ansprüche zu: Die Beschäftigten sind 

nach den jeweiligen Bestimmungen des Einsatzlandes bei der Sozial-

versicherung anzumelden; dabei ist jedoch eine möglichst lange Sozial-

versicherungspflicht in Österreich zu erwirken. Hinsichtlich notwendiger 

ärztlicher Untersuchungen, Impfungen etc. müssen die Unternehmen 

entsprechende Information und Unterstützung gewähren und die entste-

henden Kosten tragen bzw. erstatten. Ist die nötige medizinische Ver-

sorgung im Einsatzland nicht gewährleistet, muss auf Unternehmens-

kosten für einen Rücktransport gesorgt werden. Ist die ärztliche Behand-

lung oder Unterbringung in einem Krankenhaus notwendig, so über-

nimmt das Unternehmen als Ausfallshaftung jene Kosten, die im Ein-

satzland anfallen und nicht von einem anderen Kostenträger erstattet 

werden. Bei einer absehbar länger dauernden Arbeitsunfähigkeit wird 

die vorzeitige Rückberufung im Einvernehmen mit dem behandelnden 

Arzt veranlasst. Schließlich berechtigt die persönliche Gefährdung 

des*der Beschäftigten am Einsatzort durch Ereignisse wie z. B. Krieg 

oder innenpolitische Unruhen zur Heimreise, nach Möglichkeit im Ein-

vernehmen mit der Unternehmensleitung. 
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8.4. Zwischenfazit 
 

Insgesamt finden wir in Österreich im Regelungsfeld Gesundheit eine 

vergleichsweise geringe tarifliche Regulierungsdichte. Wenn diese The-

men überhaupt Eingang in einen Kollektivvertrag finden, dann häufig nur 

als Gesetzesnachvollzug ohne eigenständigen Gestaltungsanspruch. 

Gleichwohl zeigen sich bereits in unserem eingeschränkten Branchen-

vergleich erhebliche Unterschiede. Diese Unterschiede entwickeln sich 

jedoch nicht nur entlang branchenspezifischer Belastungs- und Gefähr-

dungsprofile, sondern auch entlang struktureller Merkmale der industriel-

len Beziehungen der jeweiligen Branchen: So lassen sich etwa die aus-

gesprochen geringe Regelungsdichte im Bereich des Einzelhandels wie 

auch die recht generöse Gestaltung im Bereich des privaten Bankge-

werbes gewiss weniger mit entsprechenden Arbeitsbelastungen und 

Gesundheitsrisiken erklären, sondern wohl v. a. auf die jeweilige Ver-

handlungs- und Konfliktfähigkeit der beteiligten Akteure zurückführen.  
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9. Regelungsfeld Beschäftigungssicherung 
 

Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung sind in Österreich ganz 

überwiegend Gegenstand staatlichen Handelns. Es gibt zahlreiche ge-

setzliche Instrumente zur Aufrechterhaltung von Beschäftigungsverhält-

nissen in betrieblichen Belastungssituationen (z. B. Kurzarbeitshilfe, 

Schlechtwetterentschädigung), zur überbetrieblichen Vermeidung von 

Erwerbslosigkeit (z. B. Transfergesellschaften) wie auch ein differenzier-

tes System des Kündigungsschutzes. Üblicherweise sind die Tarifpartei-

en an der entsprechenden Gesetzgebung aktiv beteiligt; oft ist auch die 

Gesetzesanwendung nur mit ihrer Beteiligung oder Zustimmung mög-

lich. Daraus ergibt sich ein vergleichsweise geringer Bedarf an zusätzli-

cher kollektivvertraglicher Gestaltung. Entsprechend rar sind daher über 

das gesetzlich Geregelte hinausgehende Vereinbarungen. Wenn Fragen 

der Beschäftigungssicherung überhaupt Gegenstand kollektivvertragli-

cher Regulierung sind, dann verbreitet auch hier v. a. als tariflicher 

Nachvollzug der gesetzlichen Regelungen. Die vorgefundenen Ausnah-

men reflektieren einmal mehr branchenspezifische Regelungsbedarfe 

und Verhandlungskonstellationen gleichermaßen. 

 

 

9.1. Regelungen zu Kündigungsfristen 
 

Vor dem Hintergrund, dass es in Österreich für Arbeiter*innen keine ge-

setzlich festgeschriebenen Kündigungsfristen gibt, ist selbstverständlich 

die Existenz kollektivvertraglicher Kündigungsfristen erwähnenswert. In 

der chemischen Industrie sind die Kündigungsfristen für Arbeiter*innen 

nach Dienstjahren gestaffelt (§ IX KV): 6 Wochen/2/3/4/5 Monate nach 

Vollendung der Probezeit/des 2./5./15./25. Dienstjahres. Für die Ange-

stellten sind keine Kündigungsfristen geregelt; hier gelten die gesetzli-

chen Fristen gemäß § 20 Angestelltengesetz (Staffelung nach Dienstjah-

ren; grundsätzlich 6 Wochen zum Monatsende; die Frist beträgt nach 

3/5/15/25 Dienstjahren 2/3/4/5 Monate zum Quartalsende). Die aufgrund 

fehlender gesetzlicher Vorgaben vorgenommene tarifliche Gestaltung für 

Arbeiter*innen stellt diese also weitgehend den gesetzlichen Regelun-

gen für Angestellte gleich. 

Erwähnenswert ist eine weitere kollektivvertragliche Vorgabe zuguns-

ten der Beschäftigungssicherheit der Angestellten in der chemischen In-

dustrie. Nach § 13a des entsprechenden KV hat die Unternehmenslei-

tung befristet Angestellten spätestens zwei Wochen vor Fristablauf mit-

zuteilen, dass das Dienstverhältnis nicht fortgesetzt wird, es sei denn, 

die Möglichkeit der Fortsetzung war von vornherein ausgeschlossen o-
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der die Angestellten haben ihr Desinteresse an einer Fortsetzung geäu-

ßert. Erfolgt die Mitteilung nicht oder verspätet, muss das Gehalt als Er-

satz für eine zustehende, aber nicht konsumierte Freizeit für die Suche 

einer neuen Arbeitsstelle für drei Tage fortgezahlt werden. 

Für die Arbeiter*innen im Baugewerbe regelt § 15 des entsprechen-

den KV eine in dieser Form ungewöhnliche asymmetrische unterneh-

mensseitige Kündigungsfrist von fünf Tagen zum letzten Arbeitstag einer 

Kalenderwoche, während Beschäftigte jederzeit und fristlos kündigen 

können. Für beide Seiten verlängert sich die Kündigungsfrist auf 1/2/3 

Wochen nach 5/10/15 Dienstjahren zum letzten Arbeitstag einer Kalen-

derwoche. Für die Ermittlung der Dienstjahre werden alle Arbeitsverhält-

nisse bei demselben Unternehmen zusammengerechnet, sofern jede 

einzelne Unterbrechung nicht länger als 120 Tage gedauert hat. 

Zugunsten der Angestellten des privaten Bankgewerbes verlängert 

sich bei mehr als fünf Dienstjahren im Falle einer unternehmensseitigen 

Kündigung die Kündigungsfrist um zwei Monate über die jeweils gesetz-

liche Kündigungsfrist hinaus. Gleichzeitig erhöht sich die gesetzliche Ab-

fertigung („alt“, siehe Kap. 7.1.2.) um zwei Monatsentgelte. Beides ist ei-

ne substanzielle Besserstellung gegenüber den gesetzlichen Regelun-

gen. 

 

 

9.2. Maßnahmen im Kontext der (drohenden) 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 

Jenseits von Kündigungsfristen sind kaum Regulierungsbemühungen 

der Tarifparteien zur Beschäftigungssicherung festzustellen. Eine Aus-

nahme bildet die Möglichkeit der Bildung sog. „Arbeitsstiftungen“. Diese 

Stiftungen dienen dem strukturierten Personalabbau durch Weiterbil-

dung oder Umschulung der betroffenen Beschäftigten. Sie sind in ihrer 

Konstruktion mit den in Deutschland bekannten Transfer- oder auch Be-

schäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften vergleichbar (Fachaus-

schuss VQB 2000). Die Stiftungen können betrieblich oder überbetrieb-

lich organisiert sein. Überbetriebliche Einrichtungen gehören gem. § 2 

Arbeitsverfassungsgesetz sowie § 18 Arbeitslosenversicherungsgesetz 

explizit zu den Einrichtungen, die als gemeinsame Einrichtungen der 

Kollektivvertragsparteien und mithin kodifiziert durch Kollektivverträge 

betrieben werden können. Die Einrichtungen selbst sind unbefristet ak-

tiv. Für die einzelnen Beschäftigten kann eine Maßnahme bis zu drei 

Jahre dauern, für Beschäftigte über 50 Jahren max. vier Jahre. Während 

der Maßnahme erhalten die Teilnehmer*innen Stiftungsarbeitslosengeld, 

das der Höhe nach dem regulären Arbeitslosengeld gleicht und auch 
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vom Arbeitsmarktservice (AMS) ermittelt und ausbezahlt wird (vgl. für 

Einzelheiten Kilian 2009). 

In unserem Sample war eine derartige Stiftung Gesprächsgegen-

stand zwischen den Tarifparteien des privaten Bankgewerbes. Vor dem 

Hintergrund eines prognostizierten massiven strukturellen Personalab-

baus in den nächsten Jahren haben sich die Tarifparteien auf die Errich-

tung einer überbetrieblichen Branchenstiftung verständigt, die im Jahr 

2017 ihre Tätigkeit aufnehmen und auf ca. 4.500 Beschäftigte ausgelegt 

sein soll (Hypo-Verband 2017, S. 18). Ziel der Maßnahme ist es, den 

erwarteten branchenweiten Personalabbau sozialverträglich zu gestalten 

und betroffenen Beschäftigten die Chance einer beruflichen Neuorientie-

rung durch Qualifizierung zu bieten. Das überbetriebliche Vorhaben 

schließt an einige derzeit laufende betriebliche Arbeitsstiftungen einzel-

ner Kreditinstitute an (Arbeitsmarktservice Österreich 2016, S. 2). Zum 

Zeitpunkt unserer Feldarbeit war die Branchenstiftung noch Gegenstand 

von Verhandlungen. 

  



FRÖHLER, FEHMEL: TARIFVERTRAGLICHE REGULIERUNG SOZIALER SICHERUNG  | 268 

10. Regelungsfeld Vereinbarung von 
Erwerbstätigkeit und privater Sorgearbeit 

 

Österreich verfügt über ein ausgebautes System gesetzlicher Regelun-

gen, die ihrer Intention nach die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorge-

arbeit verbessern sollen. Zu nennen sind hier insbesondere Regelungen 

zu Karenzansprüchen, also zum Recht auf unbezahlte Freistellung, etwa 

in Form der Elternkarenz nach Mutterschutzgesetz, der Väterkarenz 

nach Väter-Karenzgesetz sowie der Pflegekarenz oder der Familienhos-

pizkarenz nach Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz. Auf diese Ge-

setzeslage Bezug nehmende Regelungen zu Karenzzeiten finden sich in 

allen von uns untersuchten Branchen. Die Vereinbarungen betreffen 

v. a. die Anrechnung von Karenzzeiten für dienstzeitabhängige Ansprü-

che (z. B. Entgelt- und Urlaubseinstufungen, Abfertigung etc.) und Fris-

tenbemessungen (z. B. Kündigungsfristen). Überwiegend folgen die kol-

lektivvertraglichen Regelungen hier den gesetzlich ohnehin festge-

schriebenen Vorgaben, insbesondere im Falle der Elternkarenz, zuwei-

len gehen sie auch darüber hinaus. Für Angestellte im Baugewerbe sind 

darüber hinaus auch die Rückkehrmodi nach Inanspruchnahme der El-

ternkarenz tariflich geregelt. Im Bereich des privaten Bankgewerbes so-

wie für die Arbeiter*innen im Baugewerbe wird der Kündigungsschutz 

während der Elternkarenz gemäß Mutterschutzgesetz (bis vier Wochen 

nach Beendigung der Karenz) auf die Dauer des Bezuges des Kinderbe-

treuungsgeldes ausgeweitet, maximal jedoch auf einen Zeitraum von 

drei Jahren ab Geburt des Kindes. Das bedeutet eine substanzielle Bes-

serstellung im Vergleich zum Gesetz und zu anderen Branchen. Im Ein-

zelhandel wird neben der Elternkarenz auch die Familienhospizkarenz 

(= unbezahlte Freistellung zur Sterbebegleitung von Angehörigen und 

der Begleitung schwersterkrankter Kinder) für die Ermittlung von An-

sprüchen und Fristen herangezogen. Gesetzlich ist ein solcher Einbezug 

nicht geregelt. 

Anlassbezogene bezahlte Freistellungen aus familiären Gründen 

(Umzug, Tod von Angehörigen, Eheschließungen, Geburten u. Ä.) sind 

ebenfalls in allen herangezogenen Kollektivverträgen in weitgehend ähn-

licher Weise und ähnlichem Umfang geregelt. Die Freistellungen bewe-

gen sich im Rahmen von einem bis drei Arbeitstagen. Arbeiter*innen der 

chemischen Industrie haben darüber hinaus Anspruch auf Entgeltfort-

zahlung bei Erkrankung von Haushaltsmitgliedern für die Dauer von ma-

ximal einer Normalarbeitswoche innerhalb eines Dienstjahres bei plötz-

lich eintretender Krankheit oder Unfall, sofern nachgewiesen wird, dass 

die persönliche Hilfeleistung unbedingt notwendig war. 
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Neben diesen Möglichkeiten der bezahlten Freistellung sehen die von 

uns untersuchten Kollektivverträge überwiegend keine weiteren Freistel-

lungstatbestände vor. Eine Ausnahme bildet einmal mehr auch hier das 

private Bankgewerbe. Auf die Möglichkeit und die Regelungsdetails ei-

nes Sabbaticals wurde im Zusammenhang mit Möglichkeiten des flexib-

len Altersübergangs (siehe Kap. 7.2.3.) bereits hingewiesen. Sabbaticals 

sind grundsätzlich für viele Lebensumstände möglich. Sie stellen auf-

grund ihrer beschriebenen Konstruktion aus Anspar- und Entsparphase 

eine Möglichkeit der bezahlten Freistellung dar, für die der üblicherweise 

enge zeitliche Zusammenhang von Arbeitsleistung und Arbeitsvergütung 

mehr oder weniger massiv gelockert wird. Ebenfalls nur im Bankgewer-

be finden wir die Möglichkeit für Väter, sich unbezahlt für max. vier Wo-

chen im Zeitraum von der Geburt des Kindes bis längstens zum Ende 

des Mutterschutzes freistellen zu lassen, wenn sie mit Kind und Mutter 

im gemeinsamen Haushalt leben und der Freistellung keine wesentli-

chen betrieblichen Interessen entgegenstehen („Papamonat“). Analog 

zu anderen Karenzformen (s. o.) wird auch der „Papamonat“ bei der Er-

mittlung aller dienstzeitabhängigen Ansprüche und Fristen berücksich-

tigt. 
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11. Fazit Österreich 
 

Die selektive Übersicht über Sozialpolitik per Kollektivvertrag in Öster-

reich hinterlässt – gerade im unmittelbaren Vergleich mit dem deutschen 

Distributionsregime – den Eindruck einer wenig verbreiteten und kaum 

ausgeprägten tarifsozialpolitischen Praxis. Sozialpolitik scheint auf den 

ersten Blick kein oder nur ein nachrangiges Betätigungsfeld der österrei-

chischen Tarifparteien zu sein. Dieser Befund ergibt sich nach Durch-

sicht der einschlägigen Kollektivverträge und wurde auch in den Ge-

sprächen mit verantwortlichen Vertreter*innen der Gewerkschaften und 

der Arbeitgeberverbände bestätigt. Diese Expert*innen machten darüber 

hinaus mehrheitlich auch deutlich, dass sie für Österreich perspektivisch 

eine substanzielle Bedeutungszunahme von Tarifsozialpolitik bzw. – in 

österreichischen Begrifflichkeiten – von Sozialpolitik per Kollektivvertrag 

nicht sehen. Die Einschätzung unserer Gesprächspartner zu Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft des Verhältnisses von Tarifvertrag und 

Gesetz im Bereich sozialer Sicherung unterstreicht unseren Eindruck 

nach Sichtung der derzeit geltenden Kollektivverträge: Sozialpolitik ist in 

Österreich ganz überwiegend Aufgabe des Gesetzgebers. 

Daraus eine weitgehende Irrelevanz der Tarifparteien bei der Gestal-

tung von Sozialpolitik abzuleiten, wäre freilich verfehlt. Die Bedeutung 

der Kollektivvertragsparteien für die Gestaltung von Sozialpolitik lässt 

sich in Österreich weniger an entsprechenden Elementen in Kollektivver-

trägen ablesen, sondern an den sozialpolitischen Gesetzen selbst, die 

häufig ihre Handschrift tragen. Durch ihre Einbindung in Gesetzge-

bungsprozesse, aber auch durch ihr stark institutionalisiertes Initiativ-

recht in gesetzgebenden Körperschaften lassen sich viele Anliegen, 

auch solche sozialpolitischer Art, in ebendiesen Körperschaften verhan-

deln und schlussendlich per Landes- oder Bundesgesetz regeln. Damit 

sinkt der Bedarf an Sozialpolitik per Kollektivvertrag beträchtlich. 

Vor diesem Hintergrund wird eine Vertragspraxis erklärungsbedürftig, 

die in Österreich offensichtlich recht verbreitet ist: die Aufnahme des 

Wortlauts einer gesetzlichen Regelung oder zumindest einer inhaltlich 

gleichen Formulierung in einen Kollektivvertrag. Vordergründig ist damit 

nicht mehr erreicht als die kollektivvertragliche Festschreibung von 

Rechten und Pflichten, die auch gesetzlich schon festgeschrieben sind, 

also ohnehin und auch ohne Tarifkodifizierung Geltungskraft haben. Aus 

den Expertengesprächen entnahmen wir, dass diese Praxis in der Regel 

auf gewerkschaftliche Initiativen zurückgeht und das Ziel verfolgt, einmal 

auf Gesetzesebene erreichte Standards für den Fall abzusichern, dass 

diese Gesetze nach der Änderung politischer Mehrheiten Verschlechte-

rungen erfahren oder einkassiert werden. Diese Absicherungsstrategie 
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gibt es nicht erst, aber doch verstärkt seit den Erfahrungen mit der zwi-

schen 2000 und 2007 von ÖVP und FPÖ geführten Regierung, die zahl-

reiche sozial- und arbeitsmarktpolitische Gesetze in Frage stellte. So 

gesehen haben die sozialpolitischen Elemente in österreichischen Kol-

lektivverträgen oft eine grundlegend andere Funktion (Absicherung sozi-

alpartnerschaftlicher Erfolge auf Gesetzesebene) als die sozialpoliti-

schen Elemente in deutschen Tarifverträgen (Regelung von gesetzlich 

nicht oder nicht ausreichend geregelten Tatbeständen). 

Das Bedürfnis auf beiden Seiten des Verhandlungstisches, einmal Er-

reichtes nicht preiszugeben, führt auch dazu, dass in den regelmäßigen 

Neufassungen und Fortschreibungen der Kollektivverträge üblicherweise 

nichts gestrichen wird, auch wenn es offenkundig keinen entsprechen-

den Regelungsbedarf mehr gibt. Auf diese Weise sind die aktuell gel-

tenden Kollektivverträge häufig sehr umfassende Vertragswerke, deren 

Kernbestand teilweise bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück-

reicht. Diese – v. a. gemessen an deutschem Tarifhandeln ungewohn-

te – Praxis trägt ebenfalls zu einer im internationalen Maßstab hohen 

Stabilität und Verlässlichkeit von kollektivvertraglichen Regelungen bei. 

Auch wenn als Ergebnis unserer Untersuchung insgesamt eine ver-

gleichsweise geringe tarifsozialpolitische Handlungsintensität zu konsta-

tieren ist, so haben wir doch auch in Österreich Branchenunterschiede 

markieren können. Diese lassen sich einerseits mit jeweiligen Bran-

chenspezifika erklären: Auf jeweils besondere Arbeitsmarktbedingungen 

(in der Baubranche etwa hohe Fluktuation, hohe Wetterabhängigkeit, 

geringe Betriebsgrößen, hohe Arbeitsbelastungen; im Einzelhandel etwa 

flexible Arbeitszeitanforderungen, hoher Frauenanteil, hoher Teilzeitan-

teil, geringe Verdienste) versuchen die entsprechenden Kollektivverträge 

auch mit sozialpolitischen Inhalten zu reagieren. Andererseits zeigen 

sich im Branchenvergleich auch Regelungsmuster, die sich weniger auf 

Branchenspezifika, sondern wohl v. a. auf die jeweilige Verhandlungs- 

und Konfliktfähigkeit der beteiligten Akteure zurückführen lassen. So fin-

den sich etwa im Bereich des privaten Bankgewerbes oftmals Regelun-

gen, die nicht nur über eventuelle gesetzliche Mindestvorschriften, son-

dern auch über Bestimmungen in anderen Branchen teilweise weit hin-

ausgehen. Trotz der geringeren Ausprägung von Tarifsozialpolitik und 

trotz der stärkeren Nivellierung sozialpolitischer Wirkungen mittels Ge-

setz ist es also auch in Österreich für die soziale Sicherung der Beschäf-

tigten keineswegs unbedeutend, in welcher Branche sie tätig sind.  
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Die anhaltende Transformation des Sozialstaats ist mit einer Bedeutungszunahme 

tarifvertraglicher Regulierung von sozialer Sicherung verbunden. Die Studie bietet 

erstmals einen umfassenden Überblick über Stand und Entwicklung von tariflicher 

Sozialpolitik in Deutschland und Österreich. Die Untersuchung umfasst die Rege-

lungsfelder Alter, Gesundheit, Pflege, Erwerbslosigkeit und Vereinbarung von Er-

werbs- und Sorgearbeit. Im Zentrum der Analyse stehen mit dem Baugewerbe, der 

chemischen Industrie, dem Einzelhandel und dem privaten Bankgewerbe vier struk-

turell sehr unterschiedliche Branchen, die einen repräsentativen volkswirtschaftli-

chen Querschnitt darstellen. 
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